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Tagblatt
deß

Großen Rathes des Kantons Bern.

Jahr R847. Ordentliche Frühlingssitzung. (Nicht offiziell.) Nr. SS.

Kreisfchreibe«
a n

die Mitglieder des Großen Rathes.

Herr Großrath!
Der Unterzeichnete hat die Eröffnung der Session des

Großen Rathes festgesetzt auf Montag, den 22. dieses Monats.
Sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes werden demnach
eingeladen, sich an jenem Tage des Morgens um 10 Uhr im
Sitzungssaals einzufinden.

Verzeichniß der Berathungsgegenstände:
I. Geseßesentwiirfe und Vorträge,

r. Rcgiernngsrath.
1. Verschiedene Projekt-Beschlüsse, betreffend den Verkehr

mit Lebensmitteln.
2. Vortrag, betreffend die Verlegung des Versammlungsortes

des Wahlkreises Pleigne.
V. Direktionen.

Direktion deS Innern.
3. Gesetzesentwurf über das Armenwesen.
1. Gesetzesentwurf über die fremden Versicherungsanstalten

und mehrfachen Versicherungen.
5. Gesetzesentwurf über gemeinnützige Gesellschaften.
3. Bericht über die Theurungsverhälcnisse und außerordent¬

lichen Unterstützungen.

Direktion der Justiz und Polizei.
7. Vorträge über Strasnachlaßgesuche.
3. Vorträge über Naturalisationsgesuche.
9. Gesetzesentwurf über die Aufhebung der Geschlechtsbei-

standschaflen im alten KantonStpeile.
10. Gesetzesentwurf über Verbot der Erforschung der Vater¬

schaft bei außerehelichen Schwangerschaften.
11. Gesetzesentwurf über Einräumung gesetzlicher Rechte der

unehelichen Kinder auf das Vermögen ihrer Urheber.
12. Gesetzesentwurf über die Organisation der Justiz- und

Polizeiverwaltung in ihren verschiedenen Zweigen.

Direktion der Finanzen.
13. Gesetzesentwurf über die Vermögens - und EinkommenS-

steuer.
14. Gesetzesentwurf über die Organisation der Finanzverwal¬

tung.
15. Gesetzesentwurf über die Entschädigung der Mitglieder und

Ersatzmänner der Amtsgerichte.

10. Sntwurf-ZollvereinigungSvcrtraz mit den Kantonen Aar¬
gau, Solothurn und Basellandschaft.

Direktion der Erziehung.
17. Gesetzesentwurf über die Schulsynode.

Direktion deS Militärs.
18. Vortrag über Entlassung und Beförderung von Stabs¬

offizieren.
19. Entwurf einer neuen Militärverfassung.

Direktion der öffentlichen Bauten.
20. Vortrag, betreffend die Ertheilung des Erpropriations-

rechtes an die Dorfgemeinde Ennetbach zu Vollendung einer
Straßenkorrektion.

21. Vortrag, betreffend die Lotzwyl-Bleienbach-Straßenkor-
rektion.

22. Vortrag, betreffend den Bau einer Brücke über die Lür-
schenen.

23. Vortrag, betreffend das Kreditbegehren zu Beendigung der
Kanderbrücke und der Spiczwyler-Straße.

II. Wahlen.

Besetzung drei erledigter Stellen im Kriegsgerichte.

In der ersten Sitzung werden die Vorträge der Direktionen

der Justiz und Polizei, des Militärs und der öffentlichen
Bauten vorgelegt werden.

Gleichzeitig werden Sie benachrichtigt, daß die Gesetzge-
bungskommission, nach der von ihr z» Handen des Großen
RatheS erhaltenen Anzeige, die deutsche Redaktion des Entwurfes
zu einem Civilprozeßgesetzbuch endlich berathen und zum Drucke
befördert hat, wonach in den nächsten Tagen dessen Austheilung
erfolgen kann. Die französische Uebersetzung dagegen ist noch
nicht vollständig beendigt, wird jedoch in kurzem folgen. Ferner
hat die Gesetzgebungskommission in ihren letzten Sitzungen die

Grunvzüge deS Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden,

so wie diejenigen des Gesetzes über das Vollzichungs-
verfahren in Schuldsachen (Betreibungs- und Geldstagsprozeß)
vorläufig festgestellt und die Redaktion beauftragt, die betreffenden

Gesetzesentwürfe auf diese Grundlagen mit Beförderung
auszuarbeiten. Zu diesen Arbeiten kommt dann noch der
Gesetzesentwurf über das gerichtliche Verfahren in Strafsachen,
dessen Grundlagen gegenwärtig durch die Gesetzgebungskommission

vorberathen werden. — Die oben erwähnten Gesetzesvorschläge,

vor allem namentlich diejenigen über die Gerichtsorga-
nisation und über den Civilprozeß, werden in nächster Zeit,



wenn die Verhältnisse eS gestatten, theilweise schon in nächster
Cchung dem Großen Rathe vorgelegt werden.

Bern, den 4. März 1347.

Mit Hochachtung

Der Vizepräsident des Großen Rathes:

Niggeler.

Grste Sitzung.

Montag den LZ. März 1347.
Morgens um 1V Uhr.

Vizepräsident: Herr Niggeler.

Beim N a men s a u s r u se sind abwesend mit Entschuldigung:

die Herreu Abplanalp, Belrichard, Gautier, Geiser
Oberstlieutenant, Hirsdrunner» Hofer zu Diesbach, Jenzer,
Jndermühle, Käser, beide Kohli, Küng zu Hunziken, Lohner,
Marii Arzt, Matthys, Probst zu Ins, Schaad, Schcidegger
zu Wailrigen, Schneeberger zu Herzogsnbuchsee, Sury, von
Tavcl. von Tillier, Wicdmer zu Grüneu und Zaugg; ohne
Entschuldigung: die Herren Batschelet, Bculler, Boivin,
Büeche, Carrel, Christen, Dähler zu Steffisburg, Dähler zu
Seftigen, Dieller, Fenningcr, Aleury, Geiser zu Noggwyl,
Gouvernou, Grimaitre, Gygar, Habegger, Hclg AmcSschaff-
ucr, Hofer im Sand, Hutzli, Jscli im Pfaffenbodcu, Känel,
Kilcher, Kötschet, Krebs zu Twanu, Lauterburg, Lehmann zu
Leuzigen, Lenz, Marti zu Kosthofeu, Melhee, Moreau, Moser,
Müller zu Sumiswald, Otth, Pequignot Notar, Probst zu
Langnau, Nieder zu Lenk, Röthlisbergcr zu Münstngen, Ruof,
Salzmann, Sehaffter, Scholer, Schütz, Siegenthaler, Streit
zu Köniz, Studer, Tieche, Tscharner, Tschiffcly, Vallat, Wied-
mer zu Heimiswyl, und Zeller.

Herr Vizepräsident ei öffnet nunmehr die Sitzung
mit folgender Anrede:

.,Meine Herren!
In Abwesenheit unsers allgcehrten Hrn Piäfiventen zum

Vorsitze in dieser h. Versammlung berufen, sehe ich mich gedrungen

einige Worte an Sie zu richten. Ich winde solches
unterlassen haben, wenn blos diejenigen Gegenstände vor dem
Großen Rathe zur Behandlung kamen, welche auf dem Trakcan-
denzirkular verzeichnet sind, obwohl unter diesen sich eine Anzahl
wichtiger Gesetzesvorschläge befinden, und die gegenwärtige Sitzung
des Großen RaiheS schon deßhalb eine nicht geringe Bedeutung
für die Fortbildung unserer Sraatsverhältnisse haben wird. Ein
anderer Gegenstand ist es indeß, der mich zu sprechen veranlaßt

: es ist dieß die in jüngster Zeit veranlaßte und mit allem
Fleiße genährte Aufregung wegen der Berufung des I>r. Zeller
aus Tübingen alS Professor der Theologie an hiesiger
Hochschule. Eine Anzahl von Vorstellungen, diesen Gegenstand
betreffend, find dem Präsidium des Großen Rathes bereits eingereicht

worden, welche in den nächsten Tagen vor dieser h.
Behörde zur Behandlung kommen werden. Ueber die Sache selbst
will ich mir nur einige Worte erlaube», welche der Ausdruck
meiner innigsten Ueberzeugung sind. Ich bedaure die
stattgefundene Agitation rückfich.lich der Berufung des Hrn. 1>r Zeller
im höchsten Grade, und ich muß dieß um so mehr thun, als
man darin auf Seite derjenigen, welche die eigentlichen Leiter der
Bewegung sind, nicht etwa ein religiöses Streben anerkennen
kann, sondern offenbar ganz andere Zwecke vorliegen. Zwar bin

ich überzeugk, daß Vick Mckere Männer sich bei der Bewegung
betheiligtcn, Männer, die .-s redlich meinen mit dem Vaterland,
und die auch nach ihrer besK'n Ueberzeugung das Wahre und
Gute zu fördern glaubten; allein diese Männer sind mißleitet
von Andern, die ganz anbei e Zwecke verfolgen; man hat
ihnen durch Unwahrheiten und Entstellungen ganz falsche
Begriffe über die Lehrsätze Zellers beigebraFr, und sie dadurch auf
Irrwege geführt. Diesen Männern mache ich hier keinen Vorwurf ;
ich habe vielmehr einzig diejenigen im Auge, von denen zunächst der
Anstoß zu der vorwaltenden Aufregung ausging, und von welchen

auch das Volk irregeleitet wurde; von diesen behaupte ich,
daß es ihnen nicht um die Religion, sondern bloß darum zu
thun sei, der Regierung Verlegenheiten zu bereiten. Man würde
nämlich nach meiner innigsten Ueberzeugung sehr irren, wenn
man diese Ereignisse vereinzelt auffassen wollte; es stehe» solche
vielmehr in genauem Zusammenhange mit dem übrigen Treiben
der Feinde der gegenwärtigen Ordnung der Dinge.

Ihnen, meine Herren, ist es bestens bekannt, mit welchen
Schwierigkeiten die gegenwärtige Ordnung der Dinge von
Anfang an zu kämpfen hatte.

Schon die Verfassung legte den neuen Behörden Verpflichtungen

auf, deren Last fast erdrückend war. Verschiedene neue
Institutionen wurden geschaffen und mußten beförderlich durch
Gesetze geordnet werden. Ich erinnere nur an die Hypothekenbank,

an die Reorganisation des gesummten Armenwesens und
des Finanzwesens. Es wäre überflüssig, Sie, meine Herren,
aufmerksam zu machen, welche Schwierigkeiten die Ordnung
dieser Verhältnisse mit sich führte. Zudem stellte die Verfassung
an die neuen Behörden auch die außerordentlichsten Anforderungen

im Bereiche der Gesetzgebung. Vier der wichtigsten Gesetzbücher

sollen von ihnen inner der Frist von ungefähr einem Jahre
erlassen werden. Erstens der Zivilprozeß, ein äußerst wichtiges
und umfassendes Werk, dessen Revision schon durch die Versassung
Von 1831 anbefohlen war. Ferner der Bctreibungs- und
Geldstagsprozeß, dessen Mängel längst tief gefühlt wurden, und dessen
Revision auch schon seit Jahrzehnten in Frage stand. Drittens
das Gesetzbuch über das gerichtliche Verfahren in Strafrechtssachen,

dessen Verbesserung bereits in dem vorigen Jahrhundert,
seit den achtziger Jahren, ein nefgesühlkes Bedürfniß war, und
bei der Verfassungsänderung von 1331 den Behörden wiederholt
dringend empfohlen wurde. Und endlich die Hypothekar- und
Nolariatsordnung, deren Eclassung, namentlich in Rücksicht auf
den gegenwärtig durch gar kein Gesetz geordneten Zustand des
Notariatswesens des alten Kantonstheils, gleichfalls längst höchst
wünschenswerth gewesen wäre. Alle diese wichtigen Gesetze
müssen nun, neben den verschiedenen organischen Gesetzen, welche
jede Verfassungsänderung schon der Natur der Sache nach mit
sich führt, wie schon gesagt, in äußerst kurzer Frist erlassen
werden ; die jetzigen Behörde» sollen nun in wenigen Monaren
nachholen, was die früheren während Jahrzehnten nicht zu Wege
brachten.

Weitere Schwierigkeiten, mit welchen die neue Ordnung
der Dinge zu kämpfen halte, traten auS Grund von
Naturereignissen hinzu. Infolge des Mißwuchses, welcher daS letzte
Jahr den größeren Theil von Europa traf, trat überall Mangel an
LebenSmitteln und drückende Noth ein, welche auch im hicsigen Kanton
fühlbar wurde. Auch hier winde die Hülfe der Regierung
erwartet und vielfach in Anspruch genommen.

Endlich trat noch eine Geldkrisis hinzu, welche sich gleichfalls

über ganz Europa erstreckte, hier aber besonders noch durch
die Feinde der gegenwärtigen Ordnung der Dinge vergrößert
wurde.

Ungeachtet aller dieser Schwierigkeiten wurde bisher von den
Behörden des Staates alles geleistet, was man nur von ihnen
fordern konnte. Die durch die Verfassung geschaffenen neuen
Institutionen sind theils bereits durch Gesetze regulirt, namentlich

ist dieses der Fall bei der Hypothekarbank, welche längst in's
Leben getreten ist; theils liegen die Gesetzesenlwürfe in den Händen

der Mitglieder des Großen Rathes, wie das Gesetz über
die Reorganisation deS ArmenwesenS und dasjenige über die
Vermögenssteuer. Auch sind die meisten organischen Gesetze
bereits vorberathen, so das Gesetz über Organisation der
Gerichtsbehörden, die Militärverfassung w. Die Arbeiten der Ge-
setzgebungskommisfioa schreiten ebenfalls rasch vor: der Entwurk



eineS Gesetzbuches über das gerichtliche Verfahren in Zivilrechts-
cicigkeiten ist vorberathm und liegt in den Händen der

Mitglieder des Großen Raihs, während die Grundlogen der Gesetze
über das Vollziehungsvcrfahren in Schuldsachen (Betreibnngs-
und Gcldstagsprozeß) und über das gerichtliche Verfahren in
Strafsachen von der Kommission vorläufig festgestellt, und die
Redaktoren mit der beförderlichen Ausarbeitung der daherigen
Projekte beauftragt sind. Durch die außerordentlichen
Maßnahmen der Regierung im Vereine mit den Anstrengungen und
Opfern von Privaten ist es auch gelungen, die herrschende Noth
zu mildern » so daß gegenwärtig vielleicht kein Staat weniger
davon gedrückt ist, als der mistige. Und endlich wurde auch die
Geldnoth besonders durch die Wirksamkeit der Hppothekarbank,
wenn auch nicht gänzlich gehoben, waS kaum erwartet werden
durste, doch bedeutend vermindert.

Erhielten nun diese Thätigkeit und die Maßregeln, welche
die Behörden im Interesse des Volkes ergriffen, von Seite der
Opposition auch nur einigermaßen die verdiente Anerkennung?
Nein, im Gegentheil, je mehr die Arbeiten der Behörden
fortschritten, und je mehr Anerkennenswerthcs geleistet wurde, um so

schonungsloser und erbitterter zeigte sich"auch die Opposition.
Während sie im Anfang sich der Hoffnung hingegeben hatte,
die neue Regierung werde der Last und der Menge der ihr
übertragenen Arbeiten erliege« wurde später, als die Gegner sahen,
daß die Sache doch ging, ein Schritt nach Sem anderen bei dem
Volke verdächtigt, und Mißtrauen zu säen versucht. Ich
erinnere hier nur an die Aufhetzungen gegen die Vermögenssteuer,
obwohl diese von dem Großen Rathe so zu sagen mit Einhelligkeit

beschlossen worden war; an die Aufreizungen und Klagen
wegen der Lebensmitteluoth, wobei besonders auffallen mußte,
daß später, als die Regierung umfassendere Maßregeln ergriff,
dieselben Lenke, welche vorher geklagt hatten, die Regierung
thue nicht alles, was in ihrer Macht stehe, im Widersprüche hie-
w.it behaupteten, sie gehe zn weit, wie dieß namentlich der Fall
war in Betreff der höchst zweckmäßigen und auch in andern
Staaten mit Erfolg veranstalteten Lebcnsmittelaufnahme, gegen
welche, als in die Privatverhältnisse des Einzelnen eingreifend,
geeifert wurde, an die Hetzereien und Klagen wegen der
herrschenden Geldnoth welche von den gleichen Leuten ausgingen,
die zu derselben Zeit die Geldnoth erhalten und vergrößern
halfen w.

Alle diese Umtriebe halfen indeß der Opposition nichtS; das
Bernervolk sah im Gegentheil ein, daß die Regierung und die
Behörden alles thaten, was in ihrer Macht lag, um die
vorwaltenden Beschwerden zu beseitigen, und die stattgefundenen
Hetzereien bewirkten daher eher das' Gegentheil des beabsichtigten
Erfolges. D°ßhalb mußte ein neuer Hebel gefunden werden, um
der neuen Ordnung der Dinge beizukommen, und ein erwünschter
Anlaß hierzu ergab sich in der Berufung des Dr. Zetter. Wie
bekannt, wurde diese Angelegenheit nicht etwa überstürzt. Schon
vor ungefähr anderthalb Jahren war von dem Erziehungsdepar-
temenc der Antrag auf die Berufung des Dr. Zeller gestellt und
später wiederholt worden. Bei der neuen Erziehungsdirektion
war die Sache gleichfalls während längerer Zeit anhängig, und
es wurde selbst noch vor dein endlichen Entscheide ein Gutachten
von der theologischen Fakultät eingeholt, welches sich in keiner
Beziehung zum Nachtheil des Hrn. Zeller ausspricht. Obwohl
diese Angelegenheit nun so lange Zeit obschwcbcnd war und für
Niemand ein Geheimniß sein konnte, so sprach sich dennoch zu
der Zeit, wo die Sache noch hätte geändert werden können,
niemand dagegen aus; keine Stimme wurde laut gegen die
Nechtgläubigkeit des Mannes, dessen Berufung im Werke lag,
und so erfolgte dann dessen Anstellung. Kaum aber war diese

beschlossen, so wurde Opposition erhoben und Ncligionsgefahr
gepredigt ; zuerst durch die OppositiouSblätter und bann auch in
Flugschriften, deren Verbreitung in Masse unter dem Volke statt
hatte. Dr. Zeller wurde nun plötzlich dargestellt als ein Mann
ohne Religion, als ein Gottesläugner und Antichrist, der die
Unsterblichkeit der Seele läugne :c. Es wurden ihm Grundsätze
angedichtet, deren Verbreitung unter dem Volke zuverläßig auf
das religiöse Leben desselben nur den verderblichsten Einfluß zu
äußern geeignet ist, und welche daher selbst dann kaum zu
entschuldigen gewesen wäre, wenn wirklich die Behauptungen Wahrheit

enthalten hätten. Allein das ganze Machwerk beruhte

Zudem ausschließlich aus den himmelschreiendsten Unwahrheiten und
Entstellungen, wie dieß namentlich in der jüngsthiu erschienenen
gründlichen Schrift des Hrn. Ries, Professors an hiesiger
Hochschule» auf's Schlagendste nachgewiesen wurde. Welche Zwecke
hierbei vorwalteten, ist nach dem Gesagte» in die Augen springend.

Wie ich schon bemerke habe, will ich den Männern keinen
Vorwurf machen, die bloß in guten Treuen und im Glauben an
die Wahrheil dessen, was man ihnen rücksichtlich der Grundsätze
Zellers vorspiegelte, sich bei der Bewegung bethätigten, im
Gegentheil müßte ich, wenn wahr wäre, was man von diesem Manne
sagte, seine Anstellung selbst bedauern und könnte die geäußerten
Besorgnisse begreifen. Aber um so schwerer fällt die Verantwortung

aus diejenigen, welche durch ein Gewebe von Unwahr-
heilen und Entstellungen das Volk getäuscht und eine unselige
Aufregung ter Gemüther verursacht haben. Die Verantwortung,
welche aus diese fällt, wäre selbst dann keine geringe, wenn sie

nicht, wie solches unzweifelhaft zu Tage liegt, absichtlich so

gehandelt, sondern bloß aus Unkruntniß den Hrn. Zeller verketzert
hätten; denn auch in dem letztem Falle würden sie es nie
entschuldigen können, aufbloß unsichere Vermuthungen oder Berichte
hin einen Ehrenmann verdächtigt und das Volk gegen die
Negierung aufgereizt zu haben.

Aur diese Umstände glaubte ich Sie, meine Herren,
aufmerksam machen zu sollen. So wenig ich je die Regierung
in Sckutz nehmen würde, wenn sie sich Uebergriffe erlaubte,
so entschieden bin ich auch dafür, sie zu unterstützen, sobald
sie ungerecht angefeindet wird. Auch bin ich überzeugt, daß
Sie diese Gesinnungen mit mir theilen, und daß daher der neue
Hebel, der von den Gegnern der neuen Ordnung der Ding?
zu ihrem Sturze angewandt wird, eben so wenig zn dem
gewünschten Ziel führen kann, als die früher gebrauchten Mittel.

Ich vertraue hierbei ans Ihre Einsicht und Gcsinnungs-
treuc und auf den gesunden und besonnenen Sinn des Berner-
Volkes. Gewiß wird dieses nicht zu einem Putsche die Hand
bieten, wie solches im Jahre 1839 in Zürich stattfand und
leider bittere Früchte trug.

Diese Angelegenheit wird übrigens am künftigen Mittwoch
im Großen Rathe hier behandelt werden; ich mache daher die
Tit. Herren Mitglieder darauf aufmerksam und lade zu
zahlreichem Besuche ein.

Hiemit erkläre ich die Sitzung des Großen Rathes als
eröffnet.

Mehrere zum ersten Male anwesende Mitglieder leisten
den Eid.

Herr Scheidegg er, Arzt, in Hurtwyl, zeigt durch
Zuschrift seinen Austritt aus dem Großen Rath an.

Verlesen wird eine Anzeige des Präsidenten der Anklagc-
kammcr des bernischen Kriegsgericht?, dahin gehend,
daß Herr Großrath Schot er wegen unbefugter Gcwaltan-
maßung in seiner Eigenschaft als Offizier in Ankiagezustand
versetzt worden sei.

Herr Vizepräsident. ES liegen hier eine Anzahl
Bittschriften in Betreff der Bernfnng des Herrn Dr. Zelter;
schon früher find mxhrere ähnliche eingelangt; diese habe ich
dem Negierungsrathc zur Berichterstattung und zur weitern
Begutachtung und Antragstellung an die Bittschriftenkommission

überwiesen; die so eben eingelangten werden also
einfach denselben beigesellt werden.

Tagesordnung.
Vortrag deS Regierungsrathes über die an den

Gxoßen Rath gerichtete Einfrage des Herrn Großraths und



AmtsschaffnerS Hirsbrunner zu Sumiswald, ob die
Stelle cineö AmtsschaffnerS, welche derselbe gegenwärtig
provisorisch noch bekleidet, verträglich sei mit der gleichzeitigen
Eigenschaft eines Mitgliedes deà Großen Rathes.

Der Vertrag schließt dahin, daß kein Grund vorliege,
weßhalb Herr Hirsbrunnev den Austritt aus dem Großen
Rathe nehmen müßte.

Funk, Regierungspräsident, als Berichterstatter. Ein
Schreiben, batirr vom 17. Januar 1817, von Herrn Hirs-
brunncr ist an den Großen Rath gerichtet worden, in
welchem er Bedenken äußert, ob seine Gegenwart im Großen
Rathe verträglich sei mit der Stelle eines AmtsschaffnerS deS

Amtsbezirks Trachselwald. Er hat erklärt, er werde von den

Sitzungen wegbleiben, bis die Behörde eine Entscheidung in
dieser Sache genommen habe. Die Sache ist dem Regie-
rnngsrathe zur Berichterstattung überwiesen worden, und der
Regierungsrath hat beschlossen, bei Ihnen darauf anzutragen»
zu erkennen, daß diese beiden Stellungen sich nicht
ausschließen. Die Sache muß aber nicht aus einem irrigen
Standpunkte aufgefaßt werden, die Stelle des AmtsschaffnerS
ist ihm nichr übertragen worden seit Einführung der
bestehenden Verfassung, sondern von der abgetretenen Regierung
vor Einführung derselben, und der Z. 9 des Uebergangsge-
setzes läßt die Amtsverwaltung bloß provisorisch, so lange
das Provisorium dauert, und bis eine neue Wahl wird
vorgenommen sein, in den Händen des bisherigen Beamten.
Die Vorschrift der neuen Staatsverfassung hat nicht zurückwirkende

Kraft und kommt also nicht in Anwendung bei solchen
Stellen, die vor der Einführung derselben besetzt worden
sind. Somit ist durchaus kein Grund vorhanden, Herrn
Hirsbrunner als Mitglied des Großen Rathes auszuschließen.
Ganz anders würde sich der Fall darstellen, wenn Herr
Hirsbrunner seit Einführung der neuen Verfassung zu dieser
Stelle wäre befördert worden. Wären die Amtsschàffnerstellen
either in Konkurrenz gestellt, und Herr Hirsbrunner definitiv
gewählt worden, so würde die Stelle eines Mitgliedes des

Großen Rathes, welche Herr Hirsbrunner bekleidet,
allerdings erledigt sein, und eö müßte zu einer Ersatzwahl
geschritten werden. Und wenn nächstens in Folge der neuen
Organisation der Finanzverwalrung Herr Hirsbrunner
wiederum zum Amtsschaffner gewählt wird, dann wird der Fall
vorhanden sein, ihn zu ersetzen als Mitglied des Großen
Raths. Ich stelle meinen Antrag einfach dahin, es sei die

bloß einstweilige Verwaltung der Beamtung eines
AmtsschaffnerS kein Grund der Ausschließung aus dem Großen
Rathe.

v. Steiger. Ich muß freimüthig gestehen, daß ich dieses

Raisonnement nichr begreifen kann. Ich habe weder gegen
den Herrn Amtsschaffner Hirsbrunner noch gegen irgend andece
Amtsschaffner, welche Mitglieder dieser hohen Versammlung sein
mögen, hinsichtlich ihrer Personen etwas einzuwenden, aber ich

vermag nicht, zu begreifen, was für einen Unterschied in der
durch F. 20 der Verfassung gebotenen Ausschließung aller, vom
Staate besoldeten oder von einer Staatsbehörde besetzten,
geistlichen und weltlichen Stellen vom Großen Rathe einzig
und allein der Umstand machen könnte, ob ein solcher Beamte
unter der jetzigen oder bereits unter der frühern Regierung
ernannt worden sei. Was sagt der 8. 0 des UebergangSgesetzes
„Alle öffentlichen Stellen unterliegen in Folge der Einführung
der neuen Verfassung der Wiederbesetzung. Die dermaligeu
Behörden und Beamten setzen jedoch ihre Amlsverrichtungen unter
der gleichen persönlichen Verantwortlichkeit wie bisher fort, bis
sie durch diejenigen abgelöst werden, welche an ihre Stelle treten."
Diese Vorschrift ist eben so natürlich alS zweckmäßig; aber ich
bitte doch, nachzuweise», wie und wo durch diese Bestimmung
deS UebergangSgesetzes die eben so bestimmt lautende Vorschrift
des 8- 20 der Verfassung aufgehoben sein könnte, welche sagt:
„Unvereinbar mit der Stelle eines Mitgliedes des Großen
Rathes sind:»Alle geistliche» und weltlichen Stellen, welche vom
Staate besoldet find, oder von einer Staatsbehörde besetzt
werden." Es ist ganz natürlich, daß nach K. 9 deS UebergangSgesetzes

die bisherigen AmlSschaffncr ganz ungehindert ihre Stel¬

len fortsetzen, bis sie durch andere ersetzt find, aber ohne
deßwegen im Großen Rathe fitzen zu müssen; daß hingegen aus
dem s. 9 des UebergangSgesetzes folge, daß sie im Großen
Rathe fitzen können entgegen der ausdrücklichen Bestimmung deS

§. 20 der Verfassung, das vermag ich nicht einzusehen. Ohne
im übrigen diesem Umstand« im Geringsten mehr Gewicht
beizulegen als was eine gewissenhafte Befolgung der Verfassung
Einem zur Pflicht wacht, müßte ich darauf antragen, daß,
entgegen dem Antrage des Regierungsralhes, der Große Rath
ausspreche, daß die Amtsschaffner allerdings nichr zugleich
Mitglieder des Großen RatheS bleiben können.

Bütz berger. Ich hingegen müßte den Antrag der
Regierung unterstützen, denn diese Frage ist bereits entschieden
durch stattgehabte Vorgänge. AlS es sich um die erste Wahl
der Mitglieder des gegenwärtigen Großen Rathes handelte, ist
von verschiedenen Seiten eingefragt worden, ob auch die in
jenem Augenblicke in Funktion stehenden Beamten ungeachtet des

z. 20 der Verfassung wahlfähig seien oder nicht. Damals nun
hat man allgemein gefunden, man würde diesen Beamten ein
Unrecht zufügen, wer» man sie von der Wahlfähigkeit ausschließen

wollte, weil ja dieselben ihr Amt nicht sicher haben, sondern
nur noch provisorisch bekleiden. Die Amtsschaffner nun sind
noch jetzt provisorisch, während z. B. die Regierungsstatthalter
und Gerichtspräsidenten seither neu gewählt worden sind. Wenn
die frühern Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten, so

lange sie nur noch provisorisch waren, ungeachtet deS 8- 20 der
Verfassung, Mitglieder des gegenwärtigen Großen Rathes sein
konnten, so können gewiß auch die Amtsschaffner, so lange sie

ihre Stellen bloß provisorisch bekleiden, Mitglieder des Großen
Rathes sein. Ich glaube also, der Große Rath solle konsequent
sein und die Elle für alle gleich lange machen.

Herr Berichterstatter. Von allem dem, waS Herr
Major v. Steiger gesagt hat, ist nichts richtig als dieses,
daß die Sache äußerst einfach und klar ist; der Unterschied
zwischen ihm und mir besteht aber darin, daß, so wie er die
Ansicht des Regierungsralhes nicht begreifen kann, ich umgekehrt

die Seinige nichr begreife. Ich will durch Konsequenzen
zeigen, wohin das Raisonnement des Hrn. v. Steiger geführt
haben würde, wenn seine Ansicht die richtige wäre. Bekanntlich

sind bei den ersten Wahlen in den gegenwärtigen Große»
Rath Mitglieder gewählt worden, theils aus der Mitte der
abgetretenen Regierung, theils auS dem Obergerichte, theils
auch eine Menge bisheriger Bezirksbeamten, wie namentlich
Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten. Vom Augenblicke

an nun, wo alle diese die Wahl in den Großen Rath
angenommen und den Eid geleistet hatten, wären nach der
Ansicht deS Hrn. v. Steiger ihre Stellen als Beamte sogleich
erledigt gewesen, und mithin wären vom Augenblicke an alle
diese Behörden unvollständig gewesen, und hätten die betreffenden

Amtsbezirke keine Regierungsstatthalter und
Gerichtspräsidenten gehabt. Eben damit nun diese Störung nichr
eintrete, ist alle Mal bei dem Wechsel der Staatsordnung
neben der Verfassung ein Ucbergangsgesetz nöthig, wonach
die bestehenden Beamten provisorisch an ihren Stellen bleiben,
bis sie durch andere ersetzt sind, denn der Zweck einer solchen
UebergangSbestimmung ist nichts anderes als dieser, daß keine
nachtheilige Störung im Geschäftsgange eintrete. So wie
aber diese Beamten definitiv gewählt waren, sind sie ans dem

Großen Rathe ausgetreten. Mithin steht die UebergangSbestimmung

des Z. 9 des UebergangSgesetzes aufrecht, ungeachtet

sie einen scheinbaren Widerspruch mit der allgemeinen
Vorschrift der Verfassung enthält. Waö Herr Bützberger
darüber bemerkt hat, ist ganz richtig, so daß ich der Mühe
überhoben bin, das nämliche zu wiederholen. Ich empfehle
Ihnen also den Antrag deS Regierungsralhes.

Abstimmung.
Für den Ankrag deS RegicrnngsratheS Große Mehrheit.
Dagegen 1 Stimme.



Vortrag des Regierungsrathes, betreffend die am
3. Januar zu Brienz stattgehabte Wahl eines Mitgliedes
des Großen Rathes in der Person des Herrn Fürsprechers
Moser in Thun.

Gegen die, in Folge des Kassationsbeschlusses des Großen
Rathes vom 14. Dezember 1846, am 3. Januar letzthin
nochmals vorgenommene Wahl des Herrn Fürsprechers Moser,
gewesenen Gerichtspräsidenten von Jnterlaken, hatten unterm
7. Januar »1 Staatsbürger des Wahlkreises Brienz eine
Protestation eingereicht und eine Untersuchung des ganzen
WahlverfahreuS verlangt. Die Reklamanten behaupten im
wesentlichen, daß durch die Abänderung des ursprünglich auf
den 29. Dezember festgesetzten Tages der Versammlung, so

wie durch die Versetzung der Stunde ihres Beginnes von 11
auf 16 Uhr mehrere Stimmberechtigte verhindert worden
seien, an den Verhandlungspräliminarien Antheil zunehmen;
daß ferner die Stimmzettel von Seite des Büreaus mit einem
besondern Stempel bezeichnet worden seien mit der Anzeige,
daß andere Stimmzettel nicht würden angenommen werden,
wozu daS Büreau nicht berechtigt gewesen, daß aber
nichtsdestoweniger auch ungestempelte Stimmzettel ausgetheilt wurden,

worauf hin, nachdem von mehreren Seite» darauf
aufmerksam gemacht worden war, viele Wähler den Austritt
genommen haben, rüdem sie gegen das Wahlverfahren prote-
stirten; endlich dann, daß laut Wahlprotokoll ungeachtet
dieses Austrittes L87 Stimmzettel ausgetheilt worden seien,
während wohl behauptet werden dürfte, daß im ganzen
Wahlkreise nicht 837 stimmfähige Bürger seien.

Vom Regierungsrathe wird nun, — da sich aktenmäßig
herausstellt, baß Tag und Stunde des Zusammentrittes der
Wahlversammlung in dem Wahlkreise durch Publikation und
Anzeige von HauS zu HauS zur ausgedehnten Kenntniß
gelangt ist, — da ferner keine Präliminarverhandlungen
stattgefunden und stattfinden sollten, weil die Wahl des Büreau-
personals auf gültige Weise bereits am 29. November
vorgenommen worden ist, — da ferner das Aufbrücken des
Stempels „Bern. Oberland" auf die Stimmzettel weder
gesetzwidrig ist, noch eine Beeinträchtigung der Ausübung des
Srimmrechres konstatirt, — da endlich, entgegen der Behauptung,

daß Reklamationen wegen Austhciluug ungestempelter
Stimmzettel nicht gebührende Rechnung getragen worden sei,
es sich im Gegentheil herausstellt, daß einem Wähler, welcher
einen ungestempelte» Stimmzettel vorwies, ein anderer zugestellt

worden ist, und daß im Allgemeinen die Aufforderung
ergangen war» allfällige ungestempelte Stimmzettel gegen
gestempelte beim Büreau auszuwechseln, — der Antrag
gestellt, daß die Einsprache gegen die Gültigkeit der Wahlverhandlung

von Brienz vom 3. Januar 1847 als ungegründet
abzuweisen sei.

Herr Regierungspräsident, als Berichterstatter.
Ich will vorläufig nur ganz kurz die verschiedenen Punkte,
woraus die Protestation abstellt, berühren. Vorerst wird
geltend gemacht, daß für die Wahlverhandlung vom 3.
Januar die Stunde abgeändert worden sei; nämlich die Stunde
des Anfanges der Verhandlungen sei vom Negierungsstatt-
halter festgestellt gewesen aus 11 Uhr, während dieselbe nachher

abgeändert wurde auf 16 Uhr, und so sei die Versammlung

früher zusammen getreten, als der Regierungsstatthalter
festgestellt harte. Dieses.ist materiell unrichtig, aber auch im
Ergebnisse zeigt es sich, daß diese Einwendung durchaus
gehaltlos ist. Der Regierungsstatthalter hatte anfänglich,
gestützt auf ein Schreiben deS Regierungsrathcs, in welches sich
ein Irrthum eingcschltchen hatte, die Wahlversammlung von
Brienz zusammen berufe» auf den 29. Dezember; nun hatte
man den Irrthum redressirt und den Regierungsstatthalter
angewiesen, die Versammlung auf den 3. Januar zusammen
zu berufen. Der Regierungsstatthalter hat dann in der da-
herigen Publikation die Stunde allerdings bestimmt auf 11
Uhr, allein im Schreiben an die Gemeindevorgesetzten in
Brienz selbst hat er von der Stunde nichts gesagt, mithin
die Bestimmung derselben dem Wahlbüreau oder den Vorgesetzten

anheimgestellt. Man hat nun mit aller möglichen
Sorgfalt sich bemüht, alle stimmfähigen Staatsbürger deS

Wahlkreises Brienz in Kenntniß zu setzen, daß die Versammlung

stattfinden solle am 3. Januar und zwar um 10 Uhr.
Der Beweis, daß dieser Anzeige alle Verbreitung gegeben
worden ist, liegt vorerst in dem sehr zahlreichen Besuche der
Versammlung; es waren nämlich 887 Wähler erschienen,
während »n der frühern Versammlung, deren Verhandlungen
kassirt werden mußten, viel weniger Wähler erschienen sind.
Ein fernerer Beweis der gehörigen Verbreitung jener Anzeige
liegt ferner darin, daß am 29. Dezember gar niemand
erschienen ist. Also ist dieser erste Beschwerdepunkt kein Grund
zur Kassation. Ein zweiter Beschwerdepunkt ist dieser, daß
mehrere Wähler wegen der Abänderung der Stunde den
Präliminarverhandlungen nicht hätten beiwohnen können. Darunter

versteht man die Wahl des Büreau der Versammlung;
aber es hat keine solche stattgefunden, indem das bereits am
29. November gewählte Büreau beibehalten blieb. Eine
fernere Rüge in der Protestation liegt darin, daß das
Wahlbüreau die Stimmzettel mit dem Stempel versehen habe:
„Bern. Oberland." Man kann fragen: Warum dieses?
Wenn Sie sich erinnern, so hat die Verhandlung vom 29.
November kassirt werden müssen wegen Unregelmäßigkeiten,
und zwar ist es ziemlich wahrscheinlich, daß damals Stimmzettel

untergeschoben worden sind. Daher hat dießmal das
Wahlbüreau geglaubt, zur Verhütung solcher Mißbräuche
diesen Stempel den Stimmzetteln beisetzen und sogleich von
Anfang der Wahlversammlung anzeigen zu sollen, daß alle
Stimmzettel, welche diesen Stempel nicht trügen, nicht würden
berücksichtigt werden. Das ist nun nirgends verboten, und
die Absicht des BüreauS war nicht nur nicht strafbar,
sondern vielmehr sehr löblich; auch ist dagegen bei dem Beginne
der Verhandlungen nicht reklamirt worden, man hat sich nicht
veranlaßt gefunden, in der Versammlung selbst dießfalls
irgend eine Rüge zu machen. Der vierte Beschwcrdepnnkt ist
nach meiner Anficht der wichtigste. ES ist nämlich allerdings
auffallend, daß, während im Anfange 887 Wähler gezählt
wurden, dann nur 524 Stimmzettel eingelangt find, mithin
über 306 weniger als ausgetheilt wurden. Das ist nun
allerdings auffallend; allein wenn man die Sache näher
untersucht, so erklärt sie sich. Nachdem nämlich die Stimmzettel
ausgetheilt waren, wurde im Verlaufe der Verhandlung
bewerkt, es seien neben den gestempelten Stimmzetteln auch
ungestempelte ausgetheilt worden; nun aber habe man den
daherigen Reklamationen keine Rechnung getragen und darauf
hin haben sich eine bedeutende Anzahl Wähler entfernt.
Nun hat der Regierungsrath geglaubt, es solle hierüber eine
nähere Untersuchung veranstaltet werden. Das Ergebniß
davon ist folgendes. Einzelne Wähler, höchstens sechs, haben
behauptet, es seien ihnen von Stimmenzählern nicht gestempelte

Stimmzettel ausgetheilt worden. So wie nun diese

Bemerkung in der Versammlung augebracht wurde, hat der
Präsident öffentlich erklärt, wenn dieß geschehen sei, so sei es

jedenfalls nicht geflissentlich geschehen, sondern aus Versehen,
indem eS leicht begegnen konnte, daß Stimmzettel an einander

klebten; wenn nun jemand ungestempelte Stimmzettel
erhalten habe, so solle er zum Büreau kommen und dieselben
auswechseln lassen. Darauf hin hat sich ein einziger Wähler,
der einen ungestempelten Stimmzettel erhalten hatte, gemeldet,
worauf er einen andern erhielt, der ungestempelte aber
vernichtet wurde. Hingegen die andern Wähler, welche auch
erklärt halten, ungestempelte Stimmzettel erhalten zu habe»,
haben sich nicht gemeldet, nnd also konnten sie nicht gestempelte

Stimmzettel erhalten. Somit ist die Behauptung, daß
den dießfallfigen Reklamationen nicht Rechnung getragen
worden sei, ungegründet, denn wenn man sich bereit erklärt,
unrechte Stimmzettel, die aus Versehen ausgetheilt wurden,
durch andere zu ersetzen, und dann die betreffenden Wähler
davon nicht Gebrauch machen wolle», so haben sich diese»

die Schuld selber beizumessen. Wenn sich nun dessen ungeachtet

eine Menge Wähler wegbegeben haben, soll dann
deßwegen daS Verfahren der übrigen Versammlung kassirt
werden? Der Regiernngsrath glaubt — nein, denn es stand
den Betreffenden fret, waS gefehlt worden war» redres-
firen zu lassen, es stand ihnen frei, da zu bleiben oder
wegzugehen» und immerhin ist so viel richtig, daß die einge-



langten Stimmzettel die Zahl der ausgetheilten nicht
überstiegen haben. Aus allen diesen Gründen trägt der

Regierungsrath bei Ihnen, Herr Präsident, meine Herren, auf
Abweisung der Protestation an und mithin auf Anerkennung
der stattgehabten Wahlverhandlung.

Der Antrag des Negierungsrathes wird ohne weitere

Bemerkung durch's Handmehr genehmigt.

Verschiedene Vorträge der Direktion der Justiz und

Polizei betreffen folgende Straf Nachlaß- oder

Umwandlungsgesuche und RehabilikationSbegehren.
1) Des N. Maurer von Zollikofen wegen Diebstahls

fur 5 Jahre im hiesigen Zuchlhause enthalten.

Der Antrag der Direktion der Justiz und Polizei schließt

auf Abweisung, da der Maurer nicht viel mehr als die Hälfte
der Strafzeit ausgestanden habe, sein Betragen in der
Strafanstalt nicht empfehlend, und für den allerdings leidenden
Zustand desselben in der Infirmerie der Anstalt gehörig gesorgt
sei; der Regierungsrath hingegen, gestützt auf ärztliches Zeugniß

trägt auf Umwandlung des Nestes der Strafzeit in Ge-
meindseingrenzung an.

Abstimmung durch Ballotiruug.

Für Willfahr
Für Abschlag

94 Stimmen
31

2) Des I. Lehmann von Worb, Geometer und
gegenwärtiger Kaffeewirth zu Worblaufen, welcher gegen Fälschungen
und Unterschlagungen peinlich zu einer sechsjährigen Zuchthausstrafe

im Mai 1838 vcrnrtheilt worden ist und um Wiedereinsetzung

in den Zustand der bürgerlichen Ehrenfähigkeir nachsucht.

Der Antrag schließt auf Willfahr.

Abstimmung durch Ballotiruug.

Für Willfahr 81 Stimmen.
Für Abschlag 23 „

3) Des P. Bettler von Völligen, wegen Diebstählen
zu 2t/z Jahren Kettenstrafe vcrurtheilt.

Der Antrag schließt auf Abschlag.

Abstimmung.
Für Abweisung des Strafnachlaßgesuchcs Handmehr.

L> Des D. A n d r i st von Voltigen, welcher wegen
Falschmünzerei zu vierjähriger Zuchthausstrafe verurtheilt worden

ist und um Nachlaß des Restes der Strafzeit nachsucht.

Der Antrag schließt auf Abschlag.

Weingart. Die Gesetzgebung ist unstreitig das schwierigste,

was in einem Staate vorkommen kann, und nicht
umsonst haben von jeher die weisesten Männer behauptet, daß
wenige gerechte Gesetze aufgestellt werden könne» weil die Fälle
unendlich mannigfaltig sind. Fur das gleiche Vergehen kann
der Eine ganz gerecht gestraft werden, wahrend der Andere
allzuhart bestraft würde. Es kömmt unendlich viel darauf an,
ob Jemand, welcher in ein Vergehen fällt, vorher alS
rechtschaffener Mann gehandelt hat oder nicht, und cs kömmt da auch
viel auf seine Erziehung, auf seine Lage überhaupt an. Ein
sonst rechtschaffener Mensch verdient berücksichtigt zu werden,
während ein Taugenichts, welcher aus Schlechthandeln eine
Profession macht, weniger Berücksichtigung verdient. Derjenige
nun, um welchen es sich hier handelt, war ein braver Hausvater

; er hat 8 unerzogene Kinder, die er mit Ehren durch die
Welt zu bringen suchte. Dieser Mann ist aber sehr erfinderisch,'
als Schmied hat er mehrere Erfindungen gemacht, namentlich
auch eine ausgezeichnete Harmonika. Dieser Erfindungögeist
führte ihn dann auch aufden unglücklichen Gedanken, Geld zu fabrizieren

; er fabrizierte jedoch nur ein einziges Fünffrankenstück,
dieses aber gab er nicht eigentlich aus, es wurde ihm abgelockt,
und dieses einzige Fünffrankenstück hat ihn jetzt in das Zuchthaus

gebracht. Dieser Mann leidet an einer unheilbaren Krankheit,

und diese Krankheit hat, seit er hier ist, noch mehr
zugenommen. Dieser Umstand mag auch der Grund sein, warum
er, wie der Bericht sagt, nicht in der Klasse der bessern Sträflinge

ist, denn die Zuchtmcister wissen nicht immer zu
unterscheiden zwischen Faulheit und Schmerzen. Seine Familie ist
im größten Elende, und berücksichtigt man, daß er früher einen
untadelhaften Ruf genossen, und daß eine solche Strafe wegen
eines einzigen FüuffrankenstückeS doch zu hart ist, so soll ich
hoffen, daß der von ihm nachgesuchte Strafnachlaß vom Großen

Rathe genehmigt werde, wozu ich ihn hiemit bestens
empfehle.

Herr Direktor der I ustiz und P o li ze i. Diese warme
Rede von Seite deS nächsten Nachbars des Andrist wird ihre
Wirkung nicht verfehlen; das Verbrechen desselben ist zwar
eines der gemeingefährlichsten, indessen ist allerdings auch etwas
zu seinen Gunsten zu sagen. Der Konsequenz wegen soll ich
den Antrag des Regierungsrathes unterstützen, Ihnen übrigens
anheimstellend, zu machen, was Sie für gut finden.

4) Des I. Nydegger, welcher wegen Errichtung
eineS falschen Armenzeugnisses im Februar 1815 peinlich zu Ì
Jahr Zuchthaus verurtheilt worden ist und nun um Rehabilitation

nachsucht.

Der Antrag schließt auf Willfahr.

Abstimmung durch Ballotiruug.

Für Willfahr
Für Abschlag

193 Stimmen.
10

5) Des R. R i e der, bernischer Landsaß, Hufschmiedgesell,
welcher im September 1813 wegen Hülfeleistung bei einem

Heudiebstahl zu sechsmonatlicher peinlicher Zuchthausstrafe verfällt

worden ist, und nun ebenfalls um Rehabilitation nachsucht.

Der Antrag schließt auf Willfahr.

Abstimmung durch Balloticung.

Für Willfahr 196 Stimmen.
Für Abschlag 3 „

Abstimmung durch Balloliennig.

Für Abschlag 37 Stimmen.
Für Willfahr 62

7) DeS S. Maurer Von Wyleroltigeu, welcher wegen
Entwendung und Schcltung und wegen grober Mißhandlung
eines Luzcrners zu einjähriger Verweisung und zu einer Buße
von 20 Pfund verurtheilc worden ist, und nun nach ausgestandener

Verweisungsstrafe um Erlassung der Buße nachgesucht.

Der Antrag geht auf Willfahr.

Herr Direktor der Justiz und Polizei. Die
Verweisung des Maurer soll laut Urtheil so lange dauern, bis die
Buße bezahlt ist; da nun derselbe nicht im Stande zu sein
behauptet, diese Buße zu bezahlen, so hat ihm der Regierungsrath
bereits den vierten Theil davon nachgelassen, aber weiter darf
der Regierungsrath nicht gehen, sondern ein gänzlicher Nachlaß
steht laut Verfassung einzig dem Großen Rathe zu. Der Maurer
ist auch nicht im Stande, den Rest zu bezahlen, und hat daher
bereits mehr als ein Jahr Verweisung ausgehalten.

Der Bußennachlaß wird durch's Handmehr bewilligt.



Ein Vortrag dcrD ir ek ti o» der Justiz und Polizei
empfiehlt vas N a t u r a l i sa t i o n s g e su ch des Herrn W. A. F>

Schenk aus Bayern, Hutmachcrmeister zu Aarmühle, welchem
die Gemeinde Sareten die Ausnahme in ihr Bürgerrecht
zugesichert hat.

Schläppi unterstützt daS Gesuch, namentlich unter
Hinweisung auf die verhälmißmäßig sehr günstigen Vermögensverhältnisse

der Gemeinde Sareten, welche in dieser LebenSmittel-
»0th doch nur eine einzige Familie zu unterstützen habe.

E b e r s old. Gegen die Person des Betreffenden habe ich
nichts einzuwenden, aber ich möchte einmal den Grundsatz
festgestellt wissen, daß laut Verfassung das Rcciproeitätsrecht in
Zukunft beobachtet werden solle; die Betreffenden sollen in
Zukunft darthun, daß in ihrem Heimalhsstaate gegen hlerscirige
Bürger das Gleiche stattfinde.

Herr Direktor der Justiz und Polizei. Hierauf
soll ich nur bemerken, daß der Grundsatz der Reciprocität laut
Z. 11. des Uebergangsgesetzes erst ein Jahr nach der Annahme
der Verfassung in Wirksamkeit tritt. Uebrigens glaube ich,
jener Grundsatz der Reciprocität involvire diese Frage nicht.
Kömmt ein unserm Lande nützlicher Mann aus einem Staate,
wo man keine Berner als Bürger annimmt, hiehcr, warum
sollten wir ihn nicht als Bürger annehmen, wenn seine
Aufnahme für uns von Nutzen ist? Eine ganz andere Frage ist
dann die Reciprocität bei Niederlassungen, aber auf die Bürger-
rcchtsbewiüigung bezieht sich dieser Grundsatz nicht. Uebrigens
bemerke ich nachträglich, daß der Betreffende der einzige Hut-
macher zu Jnterlaken ist.

A b st i m m u n g durch Ballolirmig.

Für Willfahr 73 Stimme».
Für Abschlag 29 „

Ein fernerer Vertrag der Direktion der Justiz und Polizei
empfiehlt das N a t u r a l i s a t i o n s g e s u ch des Herrn I. E.
Gerber aus Würlemberg, Bäcker zu St. Immer, welchem
daS Bürgerrecht zu Mont Tramelan zugesichert ist.

Schürz zu Sr. Immer unterstützt das Gesuch.

Abstimmung durch Ballotirung.

Für Willfahr 77 Stimmen.
Für Abschlag 23 „

Wahl eines Mitgliedes der Bittschriftenkommission
an die Stelle des ausgetretenen Herrn Steiner.

In offener Abstimmung erhalte^
Herr Gerber zu Steffisburg 83 Stimmen.
Herr Hubler, Fürsprecher 14 „

Der Erstere ist somit ernannt.

Verlesen wird ein Anzug des Herrn M ô s ch i n g, dahin

gehend, daß die heute vom Herrn Vizepräsidenten auf nächsten

Mittwoch angesetzte Behandlung der Zellerschen Angelegenheit
in Gewärtigung noch fernerer Bittschriften erst später

stattfinden möchte.

Bützb e r ger. Laut Reglement soll jeweilen im Anfange
einer jeden Session vom Großen Rathe entschieden werden, zu
welchen Berathungsgegenständen die Mitglieder des Obergerichts
eingeladen werden sollen. Zweckmäßig schiene.es mir, wenn
dieß jetzt geschähe, bezüglich auf die Gesetzesentwürfe über das
Armenwesen, über die fremden Versicherungsanstalten, über
gemeinnützige Gesellschaften, über die Aufhebung der Geschlechts-
bcistandschaften, über das Verbot der Erforschung der Vaterschaft,
über Einräumung gesetzlicher Erbrechte der Unehelichen, über
die Organisation deö Justiz - und Polizeiverwaltung über die
Vermögens- und Einkommenssteuer, über die Organisation der

Finanzverwaltung und über die Entschädigung der Mitglieder
und Ersatzmänner der Amtsgerichte.

Herr Vizepräsident. Dieser Antrag muß jedenfalls
schriftlich eingereicht werden. Zugleich zeige ich an, daß heute
keine Nachmittagssitzung stattfinden wird, indem die Bittschristen-
kommission sich versammeln muß.

Schluß der Sitzung um 1'/» Uhr.

Für die Redaktion:

L. Jäggi-Kistler.
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Zweite Sitzung.

Dienstag den 23. Merz 1847.

Morgens um 8 Uhr.

Vizepräsident: Herr N i g g e l e r.

Beim Namensaufrufe sind abwesend mit Entschuldigung:

die Herren Abplanalp, Belrichard, Gautier, Geiser
Oberstlieutenant, Hirsbrunner, Hofcr zu Dicßdach, Jenzer,
Jndcrmühlc, Käser, Küng zu Hunziken, Lohncr, Marti Arzt,
Matthys, Moser zu Hcrzogenbuchsce, Probst zu Ins, Schaad,
Scheidegger zu Walrrigen, Schneebcrgcr zu Hcrzogenbuchsee,
Sury, von Tavel, von Tillicr, Wiedmer, Zaugg; ohne
Entschuldigung : die Herren Batschelct, Beuller, Boivin, Bücche,
Carrel, Dähler zu Stcffisburg, Dähler zu Scftigen, Dictier,
Fenninger, Fleury, Gangnillet, Geiser Amtsrichter, Grimaitre,
Gpgax, Helg Amrsschaffner, Hoser zu Hasle, Hofer im Sand,
Hutzli, Kilcher, Kölschet, Küng zu Häutligen, Methec, Moser
Fürsprecher, Müller Hauptmann, Otth, Pequinot Notar, Probst
zu Langnan, Rentsch, Nöthlisberger zu Münsingen, Ruof,
Salzmann, Schafter, Scholcr, Schütz, Siegentbaler, Studcr,
Tieche, Vallat, Zeller.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen
und genehmigt.

Tagesordnung.
Vortrag der Finanz-Direktion betreffend die

Genehmigung eines mit den Gemeinden S te f fis bur g, Fahr-
ni, Unterlange n egg, Ober la n genegg und E r i z

abgeschlossenen W a l d kan t o n n e m e n ts hinsichtlich der
obrigkeitlichen Schwarzeneggwälder.

Herr Finanzdirektor, als Berichterstatter. Die
Finanzdircktion ist bestrebt, die Verhältnisse in den
Staatswäldern, auf welchen anderweitige Nutzungsrechte haften, so

schnell als möglich zu bereinigen, weil diese Verhältnisse
gewissermaßen sich gleich überlebt haben und der Volkswirthschaft

gleich nachtheilig sind, wie die bisherigen Lehenverhälr-
nisse, indem auch da ein getheiltes Eigenthum vorhanden, welches

dem Fortschritte und der Kultur entgegen ist. In die¬

sem Bestreben hat die Finanzdirektion ein Kantonnement
abgeschlossen über die sogenannten Schwarzeneggwälder, auf welchen

einerseits Holznutzungsrechtc und andererseits auch Weidrechte

haften. Diese obrigkeitlichen Schwarzeneggwälder
enthalten im Ganzen 2163 Jucharten, 22,000 s^. Aufdiesen sind
holz- und weidgenössig die Gemeinden Stcffisburg, Fahrni,
Unter- und Oberlangenegg und Eriz. Das Holzquanlnm,
welches dieselben jährlich daraus beziehen, beträgt ungefähr
11 bis 1200 Klafter; der Staat seiner Seits hat daraus
bisher jährlich bezogen nicht völlig 100 Klafter, theils als
PensionSholz zu Pfründen, theils für andere Nutzungen. Mir
den Berechtigten ist nun über ein Kantonnement unterhandelt
worden, dessen Resultat folgendes ist. Den berechtigten
Gemeinden werden für ihre Holz- und Weidrechte 1545 Jucharten
abgetreten, dem Staate hingegen verbleiben 618 Jucharten, so

daß die Gemeinden also für ihre bisher bezogenen 1100 bis
1200 Klafter 1545 Jucharten, der Staat hingegen für seine
bisherigen 100 Klafter 618 Jucharten erhalten. Schon aus diesem

Verhältnisse kann man schließen, daß das Kantonnement für
den Staat nicht ungünstig ist. Auf den 618 Jucharten haftet
jedoch noch ein Wcidrechl von 250 Stück Vieh für die All-
mendsgemeinde Buchholterberg. Die mit dieser Gemeinde
gepflogenen Unterhandlungen haben aber zu keinem Resultate
geführt, weil dieselbe anfänglich L- 65,000 dafür gefordert hat.
Freilich ist seither diese Gemeinde in ihrer Forderung bis auf
L. 10,000 heruntergegangen, aber auch diese Summe schien
der Behörde zu hoch, und daher wird der Staat mit der All--
mendgcmcinde Buchholterberg den Loskauf auf rechtlichem
Wege betreiben, wo dann die Loskaufssumme voraussichtlich
nicht mehr als L. 6000 bis 8000 betragen wird. Die dem
Staate zufallenden 618 Jucharten sind nuu freilich nicht vom
besten Walde, namentlich bedürfen sie der Entsumpfung und
sonstiger Kulturvcrbesserung. Dieser Umstand hat indessen den
Staat nicht abgehalten, gerade diesen Bezirk zu übernehmen,
weil der Staat viel besser im Falle ist, die nöthigen Ent-
sumpfungen u. s w. zu machen. Das vorliegende Kantonnement

ist auch von der Direktion des Innern geprüft worden

in wirthschafllicher Beziehung, auch sie hat dasselbe für
das volkswirtschaftliche Interesse und für die beteiligten
Gemeinden in's Besondere vortheilhaft gefunden. Namens
des Rcgicrungsrathcs soll ich daher auf Genehmigung des
Kantonncmenles antragen, indem ich zugleich meine
Ueberzeugung dahin ausspreche, daß dasselbe eines der günstigsten
Kantonnemente ist, die der Staat noch je abgeschlossen hat.

Das Kantonnement wird ohne Bemerkung durch's Handmehr

genehmigt.



Vortrag der F i n anz d i r e k t i o n betreffend die
Genehmigung des mit den Holz- und Weidniitziingsbcrechtigten im
obrigkeitlichen R ü d l l i g e n w a ld e und auf dem obrigkeitlichen

Fra u b r u n n e n m oose abgeschlossenen K a n r on -
n e m e n t e S.

Herr F i n a n z d ir e k t or. Es ist dieß das zweite Kan-
toiinement, das Ihnen vorgelegt wird, nämlich über den

Rüdtligcnwald und das Fraubrunneiimoos Der Wald hält
587 Jucharten und das Moos 237 Jucharten. Auf dem Walde
haften gewisse Holzrechle, hauptsächlich der Gemeinden Frau-
brunncn, Rüdlligen und Aeffligeu, dazu Weidrechte dieser
Gemeinden und einiger andern Ortschaften, und es haften
übcrdieß noch auf dem Moose Weidrcchle von den gleichen
Gemeinden und noch übcrdieß von Zauggcnricd und Graffen-
ricd. Die Waldnutzungeii, welche die Berechtigten besitzen,
belaufen sich auf jährlich 342—350 Klafter; die Berechtigten
hatten dieselben höher angeschlagen, indem sie nach ihnen auf
420 — 430 gekommen wären, indem sie geltend machten, die
Berechtigungen seien nach Fudern, nicht nach Klaftern zu
berechnen. Indeß, darüber hat sich keine Streitigkeit noch
Schwierigkeit ergeben. Der Staat würde für seine Oberei-
genthumSrechte im Ganzen 75 Jucharten Wald erhalten, alleS
Uebrige aber den Rechlsamebesitzern abgetreten. Die Nutzungen,

die der Staat bisher bezogen hat, bestunden vorzüglich
in Pfrundpensioiieu; die Weibbenutzuiigen wurden von den
Schloßdomainen von Franbrunnen und den Schloßpächtern
ausgeübt. Ferner wurden die Audienz, und Amtszimmer
von Franbrunnen daraus beholzr. Durch den Verkauf eines
großen Theils der Domaincn waren die Nutzungen für den
Staat dahin gefallen, so daß, wenn man diese Nutzungen
vergleicht mit denjenigen des dem Staate zukommenden Waldes

dieser zum Ersatz derselben mehr als hinreichend ist.
Ueber das Kantonuement hatten lange, mehr als zehnjährige
Unterhandlungen statt. Es kamen gerichtliche und
außergerichtliche Verhandlungen vor. Jedesmal, wenn der Staat
Nutzen ziehen wollte, geschahen Auftritte und es wurde Recht
Vorgeschlagen, wie z. B. als der Staat Holz für die Kirch-
bergbrüeke schlagen ließ. Es war jedenfalls wünschenswcrlh,
das Kantonnement abzuschließen. Das Kantonuement hängt
zusammen mit einer Unternehmung anderer Natur. Das
ganze Fraubrunneiimoos ist durch Bäche und Quellen
versumpft und haltet circa 1000 Jucharten. Es ist seit Jahren
dahin gearbeitet worden, eS zu entsumpfen; dieß ist stets
daran gescheitert, weil das Kantonnement nicht abgeschlossen

war, und weil einzelne Mitglieder nicht beiireten wollten.
Die nunmehr von den Direktoren der Finanzen und deS

Innern entworfenen Statuten zu einer Enrsumpfuiigsgescllschast
für das Fraubrunnenmoos gehen wesentlich von folgenden
Grundsätzen aus und enthalten folgende Vorschriften. Es
soll das FraubrunncnmooS cntsumpft werden, Zu dem Zwecke
soll der EntsumpfungSbezirk begränzt und ausgemirrclr
werden, welche Eigenthümer beltzeiligc sind. Dann soll eine
Einladung erlassen werden an alle Eigenthümer, die im
Entsumpfungsbezirk liegendes Land besitzen, zum Beitritt zu
der Entsumpfiingsgesellschaft. Sobald beigetreten sind,
konstituier sich die Gesellschaft, tritt zusammen und ernennt
eine Entsumpfungsdirckcion, die folgende Arbeiten zu machen
hat: Schätzung des Landes, — dessen Werth zu ermitteln,
den dasselbe vor der Entsumpfung hat, und die Entwerfung
eines Entsumpsungsplancs und endlich die Erpropriation
geltend zu machen in Bezug auf die, welche beigetreten sind,
und auf die muthmaßlichcn '/», welche nicht beigetreten sind.
Sie soll ferner die Ausführung durch die Unternehmer leiten.
Die Ausführung soll beendigt sein bis zum Ende des Jahrs
1848. Dann soll die Rechnung abgeschlossen werden. Der
Staat schießt die Kosten vor; diese sind unverzinslich bis
Ende 1848, und nach dem Rechnungsschluß soll der Vorschuß
in fünfjährigen Stößen zurückbezahlt werden und erst von
da an verzinslich sein. Ich trage nun darauf an, daß die
Genehmigung des Kantonnements ausdrücklich an die Bedingung

geknüpft werde, daß die beteiligten Gemeinden zur
Ausführung der Entsumpfung des FraubrunnenmooscS sich

verpflichten, und daß die Entsumpfiingsgesellschaft innert drei

Monaten von heute an zu Stande kommen, eine Bedingung,
welche vom Regierungsrathe genehmigt worden, aber nicht
mit hinlänglicher Präzision in den schriftlichen Antrag
aufgenommen worden ist.

In diesem Sinne wird nunmehr das Kantonnement ohne
Bemerkungen durch'S Handmehr genehmigt

Dckretsentwurf der F i n a n zd i r c k t i o n über die
eventuelle Ertheilung des E r P r o p r i a t i o n s r e ch r e S an
die Gesellschaft für die Entsumpfung des Franbrunnen-
mooseS.

Herr F i n a n z d i r e k tor. ES wird hier eventuell daS
ErpropriationSrechl zu Handen der genannten Gesellschaft
verlangt, darum eventuell, weil die Gesellschaft noch nicht
vorhanden ist, so daß also bloß auf den Fall ihres Zustandekommens

dieses Dekret in Wirksamkeit tritt. Es ist die
Ertheilung dieses Rechtes darum nöthig, weil sonst die
beabsichtigte Entsumpfung nicht wohl zu Stande kommen könnte,
indem eS vielleicht von einem einzigen Besitzer abhängen
würde, ob er einwilligen wolle oder nicht. Ferner darum ist
der Fall der Ertheilung des Erprvpriationsrechtes vorhanden,
weil das ganze Unternehmen im Interesse des gemeinen
Wohles oder wenigstens einer bestimmten Gegend liegt, und
daS Interesse einer bestimmten Gegend immer auch mit dem
gemeinen Wohle verknüpft ist. Ich könnte nicht anders, a!S
Ihnen das Dekret bestens zu empfehlen.

Durch's Handmehr genehmigt.

Vortrag der B a ud i r e k t i o n, betreffend den Bau
einer B r ü ck e über die Lütsche n e n bei Zweilülschinen.

Herr B a u d i r e k ror. Ich ersuche Sie, nicht zu
erschrecken, meine Herren! Ich werde dieses Mal nicht so

bedeutende Summen von Ihnen verlangen, wie in der letzten
Sitzung. Es handelt sich heute um eine Brücke, deren
Erbauung unentbehrlich ist; die jetzt bestehende Brücke droht
den Einsturz, und die Fuhrwerke können dieselbe nicht ohne
Gefahr passiren. Hauptsächlich die Wassergröße des letzt-
verflossenen Jahres hat diese Brücke beschädigt. Ich hätte
die Arbeiten schon beginnen lassen, wenn die für diesen
Brückenbau erforderliche Summe von Fr. 6100 die Kompetenz

des RegicrungsratheS nicht übersteigen würde. Man
war daher gezwungen, diesen Gegenstand dem Großen Rarhe
vorzulegen. Uebrigens wird diese Summe von 6100 Fr.
keine Veränderung im Bridget hervorbringen, indem dieselbe
in den während der letzten Sitzung für Kunstarbeitcn und
Straßenausbesserung ausgesetzten Betrag fällt.

Durch's Handmehr genehmigt.

Vortrag der B a u d i r e k l i o n, betreffend die Ausgrabung
deS Aarenbettes bei Thun.

Herr Baudirckror- Der Ihnen vorgelegte Gegenstand

liegt schon seit letztem Wintcrmonat bei den Akten deS

Großen Rathes, und ist immer verschoben worden; selbst
heute noch hätte man sich enthalten können, denselben zu
behandeln. Diese Ausräumungsarbciten in der Aare sind ohne
Zweifel von großer Nützlichkeit, allein sie können dieses Jahr
nicht ausgeführt werben, ohne dadurch die Unterbrechung
von andern viel wichtigern Arbeiten nöthig zu machen, welche
in diesem Augenblicke nahe bei Belp im Werk begriffen sind;
wie Sie wissen, meine Herren, haben diese letztern viel mehr
Eile. Auf Verändern Seite erforden die erstern die Anwendung

von Instrumenten, welche 3000 bis 4000 Fr. kosten
würden, so daß die verlangte Summe fast nur durch den
Ankauf von Werkzeugen aufgebraucht werden würde. Ein
Werkzeug dieser Art ist für die Arbeiten angeschafft worden,
welche beim Auslauf deS Brienzersee's gemacht werden.
Wenn diese letztern vollendet sein werden, so kann dann daS



Werkzeug nach Thun transportirt und dort vollendet werden.

In der nächsten Herbstsitzung werden die Baudireklion und
der RegierungSralh ohne Zweifel darüber einig sein, Ihnen
zu beantragen, den nothwendigen Kredit für die Räumungsarbeiten,

welche den Gegenstand dieses Berichtes ausmachen,
zu bewilligen.

Karlen in der Mühlematt. Ich bin ganz einverstan-
den mit den Motiven des Herrn Regierungöralhs Stockmar;
die Unmöglichkeit der Ausführung im gegenwärtigen Augenblicke

ist gegeben. Als seiner Zeit der daherige Anzug
gestellt wurde, ist ausdrücklich gesagt worden, daß diese Arbei-
ten absolut im Monat Januar müßten vollzogen werden,
und daß es später nicht mehr möglich sei wegen der großen
Wasser. Nun ist jener Anzug erheblich erklärt worden im
Dezember, und damals war der Vorschlag des Baudirektors

empfehlend. Der Rcgiernngsrath hat aber mit den

ganz gleichen Motiven diesen Anzug als nicht begründet
erkannt, mit welchem der Baudircklor dafür aufgetreten war.
Es ist dieß immerhin eine sonderbare Erscheinung. Da nun
der Vorschlag des Rcgierungsraths heute aus Abweisung
anträgt, so möchte ich im Einverständnisse mit der Ansicht des

Baudirektors die hohe Versammlung ersuchen, zu beschließen,
daß diese Arbeiten im künftigen Winter ausgeführt werben
sollen. Das ist durchaus konsequent mit der frühern Erheb-
lichkeitSerklärung dieses Anzugs.

Zahler. Wenn dieser Antrag die Mehrheit erhalten
sollte, so wünsche ich, daß er in jedem Falle nur erheblich
erklärt werde, und daß dann der Regierungsrath ein neues
Gutachten darüber bringe; ich möchte jetzt nicht einen solchen

definitiven Beschluß fassen, ohne einen gründlichen Bericht
darüber.

Herr Baudirektor. Da ich mit dem Antrag des

Herrn Karlen zum voraus schon einverstanden war, so habe
ich keinen Grund, mich dermalen der Erhcblichkeitscrklärung
seines Begehrens zu widersetzen, auch dann nicht, daß der
Große Rath alsogleich etwas über den Zeitpunkt festsetze, in
welchem die Arbeiten beginnen sollen.

Abstimmung.
1) Für den Antrag der Baudirckrion Handmehr.
2) Für Erheblichkeit des Antrages des

Herrn Karlen Handmehr.

Ein fernerer Vortrag der Baudirektion empfiehlt
daS Erpropriationsgesuch der Dorfgemeinde En-
netbach behufs der Vollendung der angefangenen
Korrektion ihres nach Biglen führenden Verbindungsweges.

Herr Baudirektor fügt bei, die Erthcilung des

Erproprialionsrechles werde dadurch nöthig, daß ein Partikular

das für diese Korrektion nothwendig in Anspruch zu
nehmende Land um keinen Preis abtreten wolle, wodurch
mithin daS ganze gemeinnützige Unternehmen verhindert
würde.

Durch's Handmehr genehmigt.

Ein fernerer Bortrag der Baudirektion verlangt für
den bei der Korrektion der Straße zwischen Wim mis
und Spiezwyler, so wie für Erbauung einer steinernen
Brücke über die Kander bereits vorhandenem Ausfall und
für den noch nöthigen Betrag zur Vollendung dieser Bauten
einen Kredit von Fr. 20,500.

Herr Baudirektor. Wenn man Vorwürfe in
Betreff dieser Straßenanlagen zu machen hat, so muß man
dieselben an die alte Staatsverwaltung richten; sie war beinahe
vollendet, als die neue Regierung ihre Verrichtungen antrat;

allein alle Kredite waren überschritten, und übcrdieß bleiben
noch Fr. 12,000 zu bezahlen, sei es für bereits ausgeführte
Arbeiten oder für Landenlschädigungen. Der Kredit von
Fr. 20,000, der von Ihnen verlangt wird besteht demnach
aus zwei Summen: ungefähr Fr. 8000, die schon 1846, und
zwar ohne Ermächtigung, ausgegeben wurden, und Fr. 12,000,
die noch zu bezahlen sind, um frühcrhin eingegangene
Verpflichtungen zu erfüllen.

Durch's Handmehr genehmigt.

Ein Vortrag der Baudirekrio» gibt dem Große»
Rathe Kenntniß von der den Gemeinden Bleienbach und
Lotzwyl von Seite des Regierungsrathes gemachten
Mittheilung daß bei der ziemlichen Ausdehnung der verlangten
Korrektion der Lotzwyl-Bleicnbachstraße dieselbe nicht ohne
die erforderlichen Vorarbeiten ausgeführt werben könne, daß
aber diese Vorarbeiten vorgenommen werden sollen, sobald
die Umstände es gestatten.

Herr Baudirektor Dieser Gegenstand ist schon
mehrere Male vor den Große» Rath gebracht worden. Die
Gemeinden Bleienbach und Lotzwyl wünschen eine Kommu-
nikarionsstraße zu erhalten. Ich anerkenne den Nutzen dieser
Straße; allein es ist nicht möglich gewesen, sich während
dieses Winters mit den dießfälligen Plänen und Devisen zu
beschäftigen. Die Arbeiten aber ohne diese Vorbereitung zu
beginnen, würde eine große Unklugheit sein. Der Regie-
rungsralh hat der Gemeinde Bleicnbach bereits geantwortet,
daß, sobald die Jahreszeit es zulasse, man die Pläne und
Devise aufnehmen lassen werde, die man den bctheiligten
Gemeinden vorlegen werde, um zu erfahren, welche Opfer sie

zu bringen bereit wären. Bis dorthin ist es nothwendig, jede
Schlnßnahme aufzuschieben.

Bützberger. Ich hatte bereits zweimal die Ehre,
hier nachzuweisen, daß diese Korrektion nothwendig und nützlich

ist, ich will daher bereits Gesagtes nicht wiederholen»
aber ich kann nicht anders als meine Verwunderung aus-
sprcchen, daß man beute auf Abweisung anträgt, weil die
Vorarbeiten nicht gemacht seien, und die Jahreszeit dazu nicht
geeignet sei. Vorarbeiten sind allerdings keine vorhanden,
aber eben darum sollen sie gemacht werden. Daß die
Jahreszeit dazu nicht geeignet sei, das begreife ich nicht. Der
Frühling rückt heran, und dieser » dächte ich wäre wohl die
ganz geeignete Jahreszeit. Die Voraussetzung, daß die
Gemeinden eigentlich die Sachen machen sollten, ist Irrthum.
Dem Staate ist diese Straße bereits abgetreten worden, er
unterhält sie und soll sie also auch korrigiren. Diese Straße
verbindet nicht nur zwei einzelne Ortschaften, sondern zwei
ganze Landestheile, und wenn sie gehörig korrigirt wird, so
wird sie in einem Grade befahren werden, wie wenige
andere. Die betreffenden Gemeinden werden das nöthige
Gemeindeland unentgcldlich abtreten, auch Hand bieten zu
Führungen u. s. w., aber die ganze Sache selbst zu machen und
nur etwa einen Staatsbeirrag zu erhalten, dazu werden sie
sich nicht verstehen. Also bin ich so frei, darauf anzutragen,
die Korrektion dem Grundsätze nach zu erkennen und vorläufig

eine Summe zu sofortiger Vornahme dieser Arbeit aus-
zusetzen, indem im Oberaargau die Armennoth wohl eben so

groß ist wie anderwärts.

Lehmann zu Lotzwyl. Diese Korrektion ist allerdings
dringend nöthig. Bereits vor mchrern Jahren haben die beiden

Gemeinden das nämliche Begehren gestellt, aber sie wurden
damals vertröstet auf die Waltrigen-Ursenbachstraße, deren
Fortsetzung diese dann sein werde. Gutwillig haben sich die
Gemeinden dem gefügt, aber jetzt ist die schlimme Zeit eingetreten,
wo die Noth der Armen sich überall in hohem Grade zeigt, und
daher sind diese Gemeinden jetzt sehr gespannt aus Entsprechung
des Begehrens, weil dieß ein Mittel ist, um dem Bedürfnisse
der Armen einigermaßen zu begegnen, indem anderweitige
Anstrengungen und Opfer dazu nicht ausreichen. Da diese hohe



Versammlung bereits so viele» ähnlichen Begehren entsprochen
hat, so würde ich wahrlich mit beklommenem Herzen nach Hause
zurückkehren, wenn für diese Sache keine Aussicht gegeben werden

sollte. Ich müßte also dringend bitten, dem Antrage des

Herrn Bützberger zu entsprechen.

Herr Baudirektor. Straßen von der Art, wie jene

von Lotzwyl nach Bleienbach, werden auf zweierlei Arten
angelegt : entweder erbaut der Staat dieselben unter Beihülfe der
Gemeinden, oder die Gemeinden übernehmen dieß mit einer Bei-
steuer vom Staate. Ich möchte nicht, daß mau heute dieser

Frage vorgreifen würde; sie wird später untersucht werden,
wenn die Pläne und Devise Ihnen vorgelegt werden. Wenn
die Präopinanten wüßten, wie vielen Hindernissen man bei
Anlage einer Straße begegnet, selbst wenn alle Vorarbeiten
gemacht sind, und Uebcreinkünfte mit einer gewissen Anzahl
Partikularen für die Landentschädigungen getroffen sind, so würden
sie nicht bei Ihnen darauf antragen, den Bau dieser Straße
zu improvisiren, für welche noch nichts vorgesehen oder vorbereitet

ist. — In der letzten Sitzung sind mehrere Bauten
beschlossen worden, und dennoch haben mehrere derselben noch
nicht begonnen werden können und zwar infolge der Anstünde
mit Grundbesitzern z wie wollten Sie denn, daß solcher Anstünde
nicht noch eine größere Zahl sich erheben würde, wenn Sie sich

heute schon über einen Straßenbau ausspreche» würben, dessen

Pläne und Devise erst noch zu aufzunehmen sind? DaS könnte
ich dem Großen Rathe nicht anraihen z allein ich erneuere die

Versicherung, baß, sobald als die Jahreszeit es zulassen wird,
man Ingenieure an Ort und Stelle senden wird, um sich mit
den Vorarbeiten zu beschäftigen, und daß noch im Laufe dieses

Jahres die kompetenten Behörden eine Schlußnahme über diese

Angelegenheit zu fassen haben werden.

Abstimmung.
Für Genehmigung des Voriragcs, wie er ist 69 Stimmen.
Für etwas anderes 24 „

Gefttzesentwurf der Direktion des I n n e r n über
gemeinnützige G e s ellscha ftc n.

Herr Direktor des Innern, als Berichterstatter.
Es war mir nicht bekannt, Herr Präsident, meine Herren, daß
dieser Gegenstand heute behandelt werden sollte, daher werde
ich nicht einen sehr einläßlichen EingangSrapport machen; übrigens

ist der Gegenstand von sehr einfacher Natur. Es handelt
sich nämlich darum, eine Art von gemeinnützigen Gesellschaften
und Anstalten, die bereits bei uns in Thätigkeit sind und mehr
oder weniger ein erfreuliches Leben äußern und wohlthätig wirken,

für sich selbst möglichst sicher zu stellen, andererseits aber
auch diejenigen Personen möglichst sicher zu stellen, die sich bei
solchen Anstalten betheilige». Wenn diese Anstalten, namentlich
die Erspariiißkassen, bisher keine bedeutende Verluste erlitten
hatten, wenn namentlich ihre Schuldner denselben bisher ihre
Schulten nicht streitig gemacht haben, so liegt darin ein
Beweis des rechtlichen Sinnes der Bevölkerung, denn so wie unsere

Ersparnißkosscn gegenwärtig bestehen, hätten sie kein Recht»
einen Schuldner gerichtlich zu verfolgen, indem sie weder als
moralische Personen anerkannt noch auch durch eine physische
Person vertreten sind. Diesen Mangel muß nothwendig die
Gesetzgebung endlich decken und diese Anstalten nothwendiger
Weise sicher stellen, denn cS könnte doch zuletzt dem Einen oder
Andern in den Sinn kommen, er wolle einer solchen Anstalt
seine Schuld streitig machen. Es ist wirklich auffallend,
daß in dieser Beziehung die Gesetzgebung noch gar nicht gesorgt
hat. Allein die andere Rücksicht, welche ein solches Gesetz ebenfalls

nöthig macht, ist diese, daß diese Anstalten auch unter ge.
hörige Aussicht und Kontrolle gestellt werden. Der Regierungsrath

ist weit entfernt, dadurch eine Art Bevogtungssystcm be-
züglich solcher Anstalten einführen zu wollen, aber dennoch ist
eine Aufsicht nöthig. Wir haben in letzter Zeit leider mehrere
Beispiele gehabt, welche die Nothwendigkeit einer nähern
Beaufsichtigung zeigen. Es hat sich bei der Entwerfung dieses

Gesetzes nicht darum handeln können, eigentliche Statuten zu
machen für diese Anstalt, weil dasselbe mehrere Sorten solcher
Anstalten umfaßt, sondern cS wurde nur dasjenige aufgenom-
men, wodurch einerseits jener oben bezeichnete Doppelzweck
erreicht werden kann, und was andererseits für alle diese Anstal-
ten gleichmäßig von Nutzen sein kann. Ich trage also daraus
an, daß es der Versammlung gefallen möchte, in den Entwurf
einzutreten und denselben ariikelswcise zu berathen.

Das Eintreten »ud die artikelsweise Berathung werden
sofort durch's Handmehr beschlossen.

8 1.

„Gemeinnützige Gesellschaften, welche die Versicherung deS

Lebens, oder Vermögens, oder die Verwaltung des Eigenthums
Anderer auf längere Zeit zum Zwecke haben, bedürfen einer
besondern Genehmigung des RegieruugsralheS."

Herr Berichterstatter. Nicht alle gemeinnützigen
Gesellschaften ohne Ausnahme sollen nothwendigerweise die
Genehmigung deS Negierungsrathes erfordern, sondern nur solche,
welche das Vermögen dritter Personen zu verwalten im Falle
sind, also Ersparnißkassen, Lebendversichernngsanstalten, Witt-
wenkass-n u. s. w. Mau hat geglaubt, sich einzig aus diese Arten

von gemeinnützigen Gesellschaften beschränken zu sollen.

Bützberger. In diesem §> 1 werden spezielle
Gesellschaften benannt, welche der Genehmigung bedürfen, und zwar
der Genehmigung des Negierungsrathes; im nachfolgenden 8> 7.
ist dann bestimmt, daß der Regierungsrath das Recht habe»
solche Gesellschaften in gegebenen Fällen aufzuheben. Ich finde
nun, beides sei nicht der Fall, sondern der Regierungsrath solle
den Antrag aus Genehmigung oder aus Aufhebung jeweilen vor
den Großen Rath bringen. Ich habe alles Vertrauen zum Re-
giernngsrathe, aber eS könnte dennoch einer solchen Gesellschaft
in gegebenen Fällen ein Unrecht widerfahren, zumal nach H 7
die Gesellschaft nicht einmal das Verth-idigungsrechr hätte, nun
ist das Abbcnifungsrecht durch die Verfassung abgeschafft, und
was im F. 7 vorgeschlagen wird, ist im Grunde nichts als ein
solches Abderusungsrecht. Jedenfalls aber soll jeder Einzelne,
jede moralische Person und Gesellschaft sich dort vertheidigen
können. bevor ein derartiges Urtheil über sie ergeht. Indem
ich mir vorbehalte, bei §. 7 dann ebenfalls einen entsprechenden
Antrag zu stellen, trage ich schon hier im 8-1 darauf an, daß
die Genehmigung solcher Gesellschaften durch den Großen Rath
auf den Antrag des Negierungsrathes erfolgen solle.

Herr Berichterstarrer. Wenn der Herr Antragstel-
ler gesagt hätte, die Genehmigung zwar könne der Regierungs-
rath anschreiben, aber nur der Große Rath könne dann eine
solche Gesellschaft auflösen, so hätte ich seinen Antrag besser
begriffen, denn es wäre dieß allerdings eine Garantie mehr
gewesen für die betreffende Gesellschaften, aber ich glaube doch,
so viel Zutrauen solle der Große Rath in den Regierungsrath
setzen» daß dieser solchen Gesellschaften, welche sich als
wohlthätig und gemeinnützig ausweisen, die Genehmigung nickt
verweigern, und daß er hingegen solche Gesellschaften, die sich
darüber nicht ausweisen könnten, sondern bloß ans Spekulation
berechnet wären, abweisen werde. So sehr ich also geneigt bin,
im K. 7 allfällig eine Klausel aufzunehmen, um genehmigte
Gesellschaften sicher zu stellen vor einer allsällig voreiligen Auflösung,

so könnte ich hingegen unmöglich den Antrag des Herrn
Bützberger in Betreff deS 8- 1 unterstützen.

Abstimmung.
1) Für den 8- mit oder ohne Abänderung Handmehr.
2) Für den Antrag des Herrn Bützberger 18 Stimmen.

Dagegen Mehrheit.

8. 2.

„Die Genehmigung ist nur solchen Gesellschaften zu enhei-
len, welche sowohl durch eine zweckmäßige innere Organisation,



als andere materielle Garantien hinlängliche Sicherheit für eine

gelreue Verwaltung darbieten.
Dieselben müssen entweder unter der unmittelbaren Leitung

einer Staatsbehörde, oder einer vom Staate anerkannten
Korporation, oder einer Gesellschaft stehen, welcher wenigstens
fünfundzwanzig im Kanton angesessene Mitglieder angehören."

Herr Berichterstatter. Hier ist nun ausgesprochen,
welchen Gesellschaften die Genehmigung deS Regierungsrarhes
ertheilt werden soll. Natürlich sind hier nicht alle Bedingungen
aufgestellt, welche möglicher Weise der Regierungsrarh im einen
oder andern Falle verlangen wird. Hat man die
Lebensversicherungsanstalken im Auge, so wird der Regierungsrakh z. B.
auch verlangen, daß sie sich ausweisen über die Grundlagen
ihrer Berechnungen. Hier sind nur diejenigen Bedingungen vor-
bemerkt, welche man von jeder Gesellschaft fordern kann. Zunächst
soll ihre Organisation möglichst zweckmäßig sein. Darüber nun
hat die betreffende Gesellschaft natürlich in erster Linie, der
Regierungsrakh aber in zweiter Linie zu urtheilen. Diese
Gesellschaften sotten ferner auch allsällig materielle Garantie darbieten,
namentlich für gelreue Verwaltung. Da wird es sich namentlich
darum handeln, ob die Gesellschaft einen Sicherheilsfonds zu
gründen habe, ob ihre Verwaltungsbeamtcn Sicherheit leisten
sollen u. s. w. Ferner muß jede solche Gesellschaft entweder
unter der unmittelbaren Leitung einer Staatsbehörde stehen,
wie dieß z. B. der Fall ist bei der hiesigen Dienstenzinskasse,
welche unter den Direktionen des Innern und der Finanzen steht,
oder aber sie muß unter einer vom Staate anerkannten Korporation

stehen, wie z. B. zu Burgdorf eine Srsparnißkasse ist,
welche gleichsam ein Anhang des dortigen Spitals ist, indem
die Spicalverwaltung die Aufsicht darüber führt u. s w., oder
endlich muß die Gesellschaft, wenn sie in keiner direkten Verbindung

mit Staatsbehörden oder anerkannten Korporationen steht,
wenigstens aus 25 Mitgliedern bestehen. Man wird vielleicht
sagen, 25 Mitglieder seien unter gegebenen Umständen wenig,
aber auch darüber wird der Negierungsralh jeweilen zu entscheiden

haben, er wild vielleicht bei einzelnen Gesellschaften verlangen,

daß sie wenigstens aus 5V oder aus 100 Mitgliedern
bestehen, und vielleicht wird er serner verlangen, daß diese

Mitglieder übcrdieß noch in anderer Beziehung Garantie darbieten.

Im Allgemeinen wird durch diese Bestimmungen hinlänglich dafür

gesorgt sein, dem Publikum diejenige Garantie zu geben,
welche es mit Recht verlangen kann.

Kurz. Ich weiß nicht, ob ich hier oder erst am Schlüsse
meine Bemerkung anbringen joll, aber jedenfalls möchte ich einen
Zusatz vorschlagen, der, wie es mir scheint, in ziemlich
unmittelbarer Verbindung steht mit diesem §. 2. Nach 1 soll die

Regierung die nöthigen Bewilligungen ertheilen, und im K. 2
wird gesagt, in welchen Fällen tiefts geschehen solle. Nun halte
ich freilich dafür, es verstehe sich von selbst, daß, wenn die

Regierung die Genehmigung verweigert, die betreffende Gesellschaft

vor den Großen Rathe solle treten können, damit dieser

untersuche, ob die Regierung mir Recht oder mir Unrecht die

Genehmigung verweigert habe. Allein wenn nichts darüber im
Gesetze steht, so konnte man früher oder später sagen, der Große
Rath sei nicht im Falle, in dahcrige Beschwerden einzutreten,
denn dcc Regierungsialh sei laut Gesetz kompetent gewesen, und
so würde der Große Rath von einem verfassungsmäßigen Rechte
verschroten. Daher scheint es mir zweckmäßig, nachstehenden
Zusatz in das Gesetz aufzunehmen: „Im Falle der Regierungs-
rath einer solchen Gesellschaft die Genehmigung verweigert, kann
sich dieselbe an den Großen Rath wenden, und dieser dann die

Genehmigung ertheilen."

Herr Berichterstatter. Ich kann zu diesem

Antrage stimmen, und zwar sogleich definitiv, sofern keine

Gegenbemerkungen fallen, hingegen bin ich so eben auf einen
Redaktionsfehler aufmerksam gemacht worden, indem der zweite Theil
des 8. 2 so heißen soll: „Dieselben müssen entweder
oder einer vom Staate anerkannten Korporalion stehen, oder
wenigstens auS 25 im Kanton angesessenen Mitgliedern
zusammengesetzt sein."

Abstimmung.
1) Für den Z. mit dieser RedakrionSveränderung Handmehr.
2) Für den Zusatz des Herrn Kurz 83 Stimmen

Dagegen 7 „

§. 3.

„Die vom Rcgierungsrathe genehmigten gemeinnützigen
Gesellschaften können auf ihren Kolleklivuamen Rechte erwerben und
Verbindlichkeiten eingehen.

Fällt ihnen jedoch durch Vergabung, oder Schenkung, oder
aus irgend eine andere Weise Grundeigenthum eigenthümlich
zu, so soll dasselbe innert Jahresfrist wieder veräußert werden.

Im Falle der Unterlassung kann dasselbe auf amtlichem Wege
öffentlich versteigert werden.

Für bleibende Erwerbung von Grundeigenthum ist die

Genehmigung des Großen Rathes erforderlich."

Herr Berichterstatter. Der erste Satz ergänzt
nunmehr eben dasjenige, was diesen Gesellschaften streng rechtlich bis
dahin abgegangen ist, sie haben dieses Recht zwar geübt, aber
rechtlich es nicht besessen. Im zweiten Satze ist eine Bestimmung
enthalten, welche schon gegenwärtig Geltung hat gegenüber den

fremden Korporationen durch ein Dekret vom Januar 1829.
Diese Bestimmung hielt der Regierungsrakh hiev um so noth-
wendiger, als eS überhaupt nicht zweckmäßig ist, wenn solche

Anstalten sich mir Grundeigcnthum gleichsam belasten» und als
noch andere allgemeine wirthschaftliche Gründe vorhanden sind,
welche die Nothwendigkeit dieses Verbotes bedingen. Hingegen
kann es dessen ungeachtet hier und da eine Gesellschaft geben,
welche wenigstens ein Gebäude besitzen müssen für ihre Anstalt
und vielleicht etwas Land dazu. Für solche bleibende Erwerbungen

aber ist dann die Genehmigung dcö Großen Rathes
erforderlich.

Dnrch's Handmehr genehmigt.

5 4.

„Außerhalb deS KanronS dürfen die Gesellschaften nur auf
Grunbpfand mir doppelter Sicherheit Geld anlegen.

Die Anlegung von Geldern in fremde Staatsfonds und

industrielle Unternehmungen ist ihnen gänzlich untersagt."

Herr Berichterstatter. Die erstere Bestimmung ist
gewiß ganz zweckmäßig, um denjenigen Personen, welche sich bei

solchen Gesellschaften beteiligen, die möglichst große Sicherheit
zu geben. Auch die zweite Bestimmung ist sehr nöthig. Es kön-

nen freilich Fälle eintreten, wo solche Anstalten mit der Anlegung

von Geldern in fremden Fonds u. s. w. bedeutende Ge-
winnste machen können, aber dann auch eben so gut bedeutende

Verluste. So haben wir gegenwärtig in der Schweiz eine Anstalt,
welche diesen Augenblick in sehr bedeutenden Verlegenheiten ist,
indem eingelegte Gelder jetzt zurückverlangt werden, welche aber
in fremden Fonds angelegt sind, so daß nun diese Fonds mit
bedeutendem Verluste verkauft werden müssen. Man weiß oft
freilich dennoch in den Rechnungen einen Gewinnst herauszustreichen

; erst gestern ist mir eine Rechnung einer solchen
Gesellschaft vorgelegt worden, wonach dieselbe Fr. 72,009 auf fremden

Fonds, die sie vor U/z Jahren gekauft und letzthin wiederum
verkauft hat, gemacht haben will. Wie dieses Herenwerk
vor sich gegangen ist, begreift ich wenigstens nicht.

Dutch's Handmehr genehmigt.

8. 5.

„In ihren Statuten soll für den Fall der Auflösung die

Art der Liquidation und die Zweckbestimmung des übrig
bleibenden Vermögens festgesetzt werden."

Herr Berichterstatter. Auch diese Vorschrift hielt
der Regierungsrath für zweckmäßig, denn es entstehen über die



Art der Liquidation sehr häufig Streitigkeiten, und diese könnten

besonders dann entstehen, wenn eine solche Gesellschaft durch
die Staatsbehörde aufgelöst würde. Auch die auswärtigen
Gesetzgebungen haben diesen Fall im Auge, so namentlich die jüngste
französische. Auch hinfichilich der Zweckbestimmung deS übrig
bleibenden Vermögens ist eine Vorschrift nöthig. Es haben sich

in unserm Kanton schon mehrere Male Gesellschaften zu einem
bestimmten Zwecke gebildet, und dann, wenn fie Vermögen
erworben hatten, ist eine Theilung eingetreten und dabei der
ursprüngliche Zweck ganz auS den Augen gelassen worden.

Durch's Handmehr genehmigt.

s. 6.

„Die Verwaltungen haben in durch die Statuten zu
bestimmenden Zeiträumen, Rechnung abzulegen, dieselben der
Prüfung und Genehmigung des Regterungsstatthaltcrs zu
unterwerfen und eine jährliche Uebersicht ihrer Verhandlungen
der Direktion des Innern einzusenden."

Herr Berichterstatter. In der Prüfung und
Genehmigung der Rechnungen durch den Regicrungsstatthalter
liegt eine Garantie für die Theilnehmer, und was die
Einsendung an die Direktion des Innern betrifft, so ist es dabei
nur um die Erlangung einer allgemeinen Uebersicht zuthun,
damit die Regierung wisse, was in dieser Beziehung im
Allgemeinen geleistet worden.

Durch's Handmehr genehmigt.

8. 7.

„Der Negicrungsrath kann, erworbenen Rechten unbe-
schadet, bei Widerhandlungen gegen die bestehenden gesetzlichen

Verordnungen. Statuten und die von ihm ertheilten
Weisungen oder bei Nichrvollziehung derselben, so wie bei
begründeten Klagen über den Gang und die Leitung der
Anstalt die derselben ertheilte Genehmigung zurückziehen."

Herr Berichterstatter. Das Zurückziehen der
Genehmigung muß in jedem Falle jemandem zustehen; wollt
Ihr nun dieses Recht dem Großen Rathe vindiziren, so habe
ich nichts dagegen, aber doch gehe ich im Allgemeinen von
der Anficht aus, der Große Rath solle fich nicht in das ei-
gentliche Regierungsgeschäft mischen, denn sonst bekömmt er
ungeheuer viel zu thun. Immerhin steht dem Großen Rathe
das Recht zu, den Regierungsrath für seine Verhandlungen
verantwortlich zu machen; würde also je der Regierungsralh
Rechte dritter Personen wirklich gefährden, so kann er immer
zur Verantwortung dafür gezogen werden.

Durch'S Handmehr genehmigt.

§. 8.

„Dieses Gesetz tritt mit dem in Kraft.
Dasselbe soll in beiden Sprachen gedruckt, «uf übliche Weise
bekannt gemacht und in die Sammlung der Gesetze und
Dekrete aufgenommen werden."

Herr Berichterstatter. Ich schlage als Termin
des in Krafttretcns dieses Gesetzes den Isten April nächst-
hin vor.

Durch's Handmehr genehmigt.

Eingang:
„Der Große Rath des KantonS B ern,
in der Abficht, sowohl den rechtlichen Bestand gemeinnütziger

Gesellschaften im Kanton als diejenigen Personen,

welche sich dabei beteiligen, vor Berlüste möglichst ficher
zu stellen,

auf den Vortrag der Direktion des Innern und deS Re-
gi-rungSrates,

verordnet:"

Durch's Handmehr genehmigt.

Herr Vizepräsident. Es ist gestern ein Anzug
gestellt worden wegen der mondrigen Tagesordnung,
betreffend nämlich die Zcller'sche Angelegenheit. Da nun
dieß eigentlich nicht ein Anzug, sondern vielmehr eine Ord-
nungsmotion ist, und da der Herr Antragsteller darauf bc-

harrt, so wollen wir nun diesen Gegenstand jetzt behandeln.

Mösching. Der Herr Vizepräsident hat am gestrigen
Tage gut gefunden, zu Behandlung der Angelegenheit der
Berufung des vr. Zellerden Tagfestzusetzen auf künftigen Mittwoch,
den 24. dieses. Mir war nun bekannt, daß aus dem
Amtsbezirke Saanen Bittschriften bezüglich auf diesen Gegenstand
eingehen sollen» und da sie noch nicht eingelangt waren, so fand
ich's am Orte, darüber einen Anzug einzureichen und auf
Verschiebung anzutragen. So eben ist nun freilich eine
eingetroffen, nämlich diejenige aus der Gemeinde G'steig, die
mit 112 Unterschristen bedeckt ist. Diese Gemeinde bildet
bloß den Sechstel des ganzen Amtsbezirkes; wenn nun im
gleichen Verhältniß aus den übrigen Theilen Unterschriften
einkommen, so wirft das in Allem eine Anzahl von mehr
als Kvv ab. Genau kann ich nun freilich die Anzahl der
noch Einlangenden nicht angeben ; aber jedenfalls sollen diese

Staatsbürger in ihrem Rechte nicht verdrängt sein. Die
Bitlschrifrenkommission muß auch Zeit finden, diese Eingaben
zu prüfen und nach Gutfinden zu würdigen. Ueberhaupt ist
die Sache nach meinem Dafürhalten von solch hoher Bedeutung

daß es mir rathsam schiene, die Mitglieder dieser
Versammlung würden hiezu bei Eiden geboten. Jedenfalls
beantrage ich eine Verschiebung von einigen Tagen, gebe
man meinem Begehren den Namen einer Mahnung odereines
Anzuges.

Scherz, Fürsprecher. Ich müßte mich dieser Ordnungsmotion

widersetzen. Die Berufung des Herrn 0r. Zellcr ist
schon seit einigen Wochen bekannt; wem dieselbe nicht recht
war, der hatte Zeit genug, sich darüber auszusprechcn.
Diejenigen Männer, welche sich in irgend einer Angelegenheit
an den Großen Rath wenden wollen, sollen sich nach der
Zeit nnd den Sitzungen des Großen Rathes richten und
nicht umgekehrt. Ich müßte also darauf antragen, auf eine
Abänderung der festgesetzten Tagesordnung nicht
einzutreten.

Möschin g. Ich möchte Hrn. Scherz vorerst auf die
Entfernung unseres Amtsbezirks aufmerksam machen. UebrigenS
verbreiten fich im Volke die Sachen nicht auf der Stelle, der
Wille spricht sich nur allmälig aus. Ich appekire an das
Billigkeitsgefühl des Großen Rathes und hoffe, daß er cnt-
sprechen werde, denn man könnte sonst klagen, man werde
um das Pctitiousrecht verschroten.

Heblcr. Wenn ich irgend einen Grund sähe, um die

Frage in Betreff der Berufung des Hrn. vr. Zeller so schnell
als möglich vor den Großen Rath zu bringen, so könnte ich
auch dazu stimmen, schon morgen diese Sache zu behandeln.
Allein ich sehe hiefür durchaus keinen Grund. Das
Traktandenzirkular für diese Session ist so bedeutend, daß wir
noch für manchen Tag Beschäftigung genug finden. Die
Frage selbst fasse ich vom religiös-wissenschaftlichen Stand-
punkte auf, und da ist eS recht gut, die Sache zu überlegen
und möglichst alles anzuhören und zu lesen, was darüber
gesprochen und geschrieben wird. Wir haben schon ziemlich
viele interessante Schriften darüber in Händen, und so eben
erscheint eine neue Schrift, eine wissenschaftliche Antwort auf
die Schrift des Hrn. Prof. RieS von Herrn Helfer Baggesen.
Das verdient doch alle Aufmerksamkeit, und möglicherweise



wird Herr Ries im Falle sein, darauf zu antworten. Daher
möchte ich auf einstweilige Verschiebung angelegentlichst
antragen.

I n g o l d. Ich hingegen bin so frei, den Antrag des

Herrn Scher; zu unterstützen. Sowohl diejenigen, welche
für Aufreehthaltung der Berufung, als diejenigen, welche
dagegen sind, werden sich ihr Urtheil vollständig gebildet
haben. Deßwegen wird niemand von seinem Petirionsrechte
verschroten, und auch nachher können Petitionen zu jeder Zeit
einlangen; die Biltschriftenkommission wird sie hinlänglich
würdigen. Uebrigcns kömmt es nicht nur auf die Petitionen
an, sondern auch auf die betreffenden Deputirten; diejenigen
des Amtsbezirks Saanen nun sind da. Es ist gewiß sehr

zu wünschen, daß die Diskussion über diesen Gegenstand so

schnell als möglich im Volke abgebrochen werde, weil eine

Agitation bereits waltet, die, wenn sie länger dauert, ge-
fährlich werden kann, und die an einigen Orten so weit
gegangen ist, daß es Zeit ist» abzubrechen. indem ungeheure
Verwirrungen, und irrige Vorstellungen walten und die
Regierung sogar als antichristlich verdächtigt wird.

Karlen in der Mühlemalt. Auch ich sehe keinen Grund,
um die Tagesordnung abzuändern. Am Donnerstage ist ein
Sonntag, viele Mitglieder gehen wahrscheinlich nach Hause
und kommen dann diese Woche nicht wieder. Die Sache
hinauszuschieben, würde nur die Spannung, welche gewisse

Herren künstlich noch größer machen wollen, vermehren Also
solle« wir die Sache morgen behandeln.

Karlen zu Diemtigen. Ich möchte auch, daß die Sache

morgen behandelt werde. Der Entlegenheit deS Amtsbezirks
Saanen können wir dabei nicht Rechnung tragen; eS scheint
halt, cS sei dort ein wenig schwer, den wahren Sinn der
Petitionen, welche von dorther kommen sollen, dem Publikum
begreiflich zu machen.

M ö s ch i n g. An der Abfassung der Bittschriften habe
ich keinen Antheil; das Volk hat durchaus freiwillig und auS
eigenem Antriebe untei zeichnet » und ich habe nur als Notar
einen Theil der Unterschriften legalisirt. Ich wünschte nur, daß
die Tit. Herren selbst an solchen Orten gewesen wären und
gesehen hätten, wie das Volk sich aus eigenem Antriebe hecbeige-
drängt hat; sie würden sich da überzeugt haben, was Volks-
willc ist.

S ch l â p p i. Ich kann nicht einsehen, was man mit der
Verschiebung gewinnt, man würde unterdessen nur thätig sein,
um gegen den Beschluß der Regierung zu arbeiten. Ich möchte

gar nicht von der angesetzten Tagesordnung abweichen. Das
Ding hat lange genug gedauert; wir sollen ihm einmal den

Faden abschneiden.

Zahler. Ich frage: waS ist gewonnen, wenn man die
Sache halbreif behandelt? Soll dann für die Behandlung der
später einlangenden Petitionen noch ein zweiter Tag angesetzt
werden? Wer soll jetzt wissen, wie groß die Zahl der Bittsteller
ist? Oder glaubt man, man werde dadurch der Sache den Faden

abschneiden? Daran zweifle ich höchlich. Eine allzufrühe
Behandlung wird nur die Unruhe steigern; diejenigen, deren
Petitionen aus diese Weise nicht erledigt werden, werden darauf
dringen, daß ihnen auch Gehör geschenkt werde. Wollen wir
dann zwei Tage darauf verwenden Wollen wir die eine Hälfte
dieser Vorstellungen morgen, die andere Hälfte später berathen?
Man täusche sich nur nicht über die Sache; wenn dieselbe ruhig
behandelt wird, und jedem das Wort fcei gestellt wird, so ist
keine Gefahr; aber wenn man den Leuten das Wort gleichsam
im Halse ersticken will, dann kann möglicher Weise ein
Rückschlag kommen, der ärger sein dürfte, als man sich vorstellt,
wenn man jetzt darauf dringt, die Sache halbreif zu erledigen.
Eine Uebereilung in solcher Sache wird wahrlich dem Uebel
die Wurzel nicht ausziehen. ES ist am Ende besser, das Ding
werde vom Großen Rathe später mehr oder weniger lebhaft
besprochen, sofern dann nur jede Partei Gehör genießt. Gerade
dadurch erst wurde die Sache böse, daß man von einer Seite
die Presse in dieser Beziehung knebeln wollte. Jede Partei soll

auf dem Boden des Rechtes hier kaltblütig und allseitig Gehör
finden, aber nur gleichsam eine halbe Erörterung, wo man die

Einen verhindert, ihre Sache vorzutragen, wird zu keinem guten
Ziele führen. Gefahr ist gegenwärtig an und für fich keine;
die Sache wird sich schon machen, aber man muß auch zeigen,
daß man keine Gefahr fürchtet, und muß Alle zum Worte kommen

lassen. Also möchte ich, wie Herr Mösching, die auf
Morgen angesetzte Tagesordnung um etwas hinausschieben,
denn sonst wäre dieß ein Zwang gegen eine Partei, der nicht
ausgeübt werden soll.

Herr Regierungspräsident. Es ist das erste Mal,
daß man über die Bestimmung einer Tagesordnung hier eine
solche Diskussion eröffnet. Nach dem Reglement? steht die

Bestimmung der Tagesordnung dem Präsidium des Großen RathcS
zu, der Herr Vizepräsident nun hat die Sache auf die
Tagesordnung gesetzt für morgen, und wenn dagegen Einsprache
erhoben worden ist, so hat die Versammlung einfach und ohne
Diskussion darüber zu entscheiden. Jetzt aber hat sich eine
Diskussion entsponnen, und so bin ich so frei, meine Ansicht ebenfalls

auszusprcchen. Es ist von Herrn Zahler geäußert worden,
— ich weiß nicht, wem es gilt, aber immerhin ist es eine schwere

Anklage, — nämlich, daß die Presse bezüglich dieser Angelegenheit

geknebelt worden sei. Wenn Behörden darunter verstanden

sein sollen, so kann darunter niemand anderes verstanden
sein, als die Regierung. Ich fordere nun den Herrn Zahler
auf, irgend eine Maßregel dieser Art von Seite der Regierung
zu bezeichnen, oder auch nur, daß im Regierungsrathe irgend
etwaS der Art zur Sprache gekommen wäre. Wegen der frühern
oder spätern Behandlung der Sache nun noch ein Wort. Die
Vorstellungen sind bereits, wenigstens zu einem Theile,
eingelangt, möglicherweise allerdings kommen andere nach. Allein
ich stelle die Frage: Wolle» Sie diese Angelegenheit reiflicher,
ruhiger, gründlicher beraihen, wann noch 2 oder vielleicht 12
Vorstellungen nachgefolgt sein werten? Sind wir ferner hier
nicht schuldig, jede Vorstellung, auch wenn sie bloß einzeln vor-
liegt, genau mit gleicher Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit
zu prüfen und zu entscheiden, wie wenn ihrer mehrere über den

gleichen Gegenstand vorlägen? Der Gegenstand aller dieser
bereits eingelangten und erst noch zu erwartenden Vorstellungen
ist derselbe, er ist nicht seil heute erst öffentlich besprochen worden.

sondern schon seit Wochen; jeder von Ihnen hat sein

Urtheil darüber bereits gefaßt, und er wird nach diesem seinem

Urtheile und nach seiner Ueberzeugung seine Stimme abgeben.
Jeder ist gewiß lief ergriffen von der Wichtigkeit des
Gegenstandes. Ich habe die eingelangten Vorstellungen Alle gelesen»

und ich bekenne mich zu Allen, — was den Grund derselben
betrifft, aber nicht zum Schlüsse derselben. Niemand ist hier, der
dem Christenthum? oder der Religion zu nahe treten will; aber
seien nun Vorstellungen daorls da, so Viele als wollen, so soll
diese Frage ihre Erledigung finden so schnell als möglich. Hätte
der Herr Vizepräsident einen Tag der nächsten Woche für die

Behandlung bezeichnet, so würde man vielleicht gesagt haben,
man hätte die Sache früher behandeln sollen, man wolle nur
die Zwischenzeit benutzen, um gegen die Bewegung und die
Petitionen zu arbeiten. Nach meiner Ueberzeugung hat der Herr
Vizepräsident sehr wohl daran gethan, daß er die Tagesordnung
dafür auf Morgen festgesetzt hat. Die Frage ist Morgen nicht
eine andere, als sie nächste Woche sein würde. Ich möchte also,
so Viel an mir, die Versammlung inständig bitten, an der
Tagesordnung festzuhalten.

Friedli. Ich war auch der Ansicht, je eher desto besser,

in Bezug auf diese Sache. Aber da es jetzt einmal zur
Diskussion gekommen ist, ob man sie morgen behandeln wolle oder
nicht, weil noch andere Bittschriften einlangen können und werden

so könnte ich nun doch nicht dazu stimmen, daß man die

Sache morgen vornehme, damit nicht etwa der Große Rath den

Anschein habe, als wolle man die Andern möglichst von der
Berücksichtigung ihrer Bittschriften verdrängen, so daß sie dann

zu kurz kämen gegen die, welche früher da waren.

Rüfenacht. ES scheint mir auS dieser Diskussion
hervorzugehen, als wenn der Gr. Rath allemal durch daS Amtsblatt

bekannt machen tollte, es werde jetzt die und die Frage



behandelt, und die, welche darüber petitioniren wollen, sollen
es thun. Auf dieses kann der Große Rath nicht eingehen. Im
ganzen Lande werden die Großralhsfitzungen im Allgemeinen
bekannt gemacht; die gegenwärtige war zuerst auf den 15. d.
M- ausgeschrieben, nachher wurde sie es auf den 22. d.M. Also
hatte Jedermann Zeit genug, wenn er wollte.

A b stiin m u n g.

Für den Antrag des Herrn Mösching 15 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

Herr Vizepräsident. Da also morgen die wichtige
Angelegenheit in Betreff der Berufung des Herrn 1>r. Zelter
behandelt werden wird, und mehrere Mitglieder mir den Wunsch
ausgesprochen haben, sich auf die daberige Diskussion präpari-
ren zu können, so wird heute keine Nachmiltagssitzung stattfinden,

dagegen aber die Vormittagssitzung etwas länger andauern.

Gesetzesentwurf der Direktion deS Innern über
die fremden Versicherungsanstalten und mehrfache

Versicherungen.

Herr Direktor des Innern, als Berichterstatter.
Dieser Gesetzesentwurf, Herr Präsident, meine Herren, behandelt

eigentlich zwei ganz verschiedenartige Gegenstände, wovon
vielleicht der eine zweckmäßiger in einem allgemeinen Gesetze
über Versicherungsanstalten hätte erscheinen können, nämlich der
zweite Theil in Bezug auf doppelte Brandversicherungen. Indessen
wird wahrscheinlich nicht sobald ein neues Gesetz über unsere
Brandassekuranzanstalt erscheinen, und die in letzter Zeit im
Kanton Bern sehr häufig vorgekommenen Brände haben den
Regierungsrath bewogen, auch diesen Gegenstand so geschwind
als möglich vor den Großen Rath zu bringen. Der erste Theil
dieses Entwurfes handelt von den kantonssremden Versicherungsanstalten,

seien dieselben bloß außerhalb des Kantons oder
außerhalb der Schweiz entstanden, und er umfaßt sowohl die
Versicherungen auf daS Leben der Personen, als auf daS Eigenthum
derselben. Was den Rcgierungsrath vorzüglich bewogen hat,
dieses hier Vorzubringen, ist der Umstand, daß seit einiger Zeit
und namentlich seit den letzten zwei Jahren fremde Versicherungs-
anstalten ohne alle Aufsicht den Kanton Bern crploitirt haben,
und zwar auf eine Weise, wo die Regierung sich überzeugen
mußte, daß sehr oft unser Publikum die vup<z solcher
Gesellschaften ist, und wo wir befürchten müssen, daß früher oder
später die betreffenden hierscirigen Angehörigen noch viel größere
Verlüste riskiren.^ Der Fall ist sogar vorgekommen, daß hier
bedeutende Geschäfte dieser Art gemacht wurden von solchen
Gesellschaften, die in ihrem eigenen Staate die Anerkennung der
dortigen Regierung nicht erhalten haben, weil eS sich erzeigt
hatte, daß sie eigentlich nur Spekulationsgesellschasten seien.
Ich bin so frei, Ihnen, Herr Vizepräsident, meine Herren, das
Eintreten und die artikelswcise Behandlung des Entwurfes zu
empfehlen.

Das Eintreten und die artikelsweise Behandlung werden
durch's Handmehr beschlossen.

8. 1.

„Kantonsfremde Gesellschaften, welche im Kantone
Versicherungen auf das Leben der Personen oder auf das Eigenthum
aufnehmen wollen, bedürfen hiezu einer Bewilligung deS
Regierungsrathes."

Durch's Handmehr genehmigt.

8. 2.

„Die Gesellschaften haben sich über die gemeinnützige
Zweckbestimmung der von ihnen verwalteten Anstalten und der zu
gewährenden Sicherheit auszuweisen und in beglaubigter Form
einzugeben:

s. die Anerkennung von Seite der heimathlichen Regierung;
b. die von derselben genehmigten Statuten;
e. die Wahrscheinlichkeitsberechnungen, auf welchen der Tarif

der Einlagen oder Prämien beruht."

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph lautet in
seiner Hauptbestimmung ungefähr gleich, wie der 8. 2 des vorhin

berathenen Gesetzes, nur find dann noch einige spezielle

Bestimmungen beigefügt, und zwar vorerst, daß die betreffende
Gesellschaft sich über ihre Anerkennung von Seite ihrer pcimathli-
chen Regierung ausweise» müsse. Dieß ist z. B. in Frankreich
schon seil 1810 vorgeschrieben, und so auch in andern Staaten.
Ferner hat eine solche Gesellschaft vorzulegen ih-e Statuten,
denn diese geben natürlich die genaueste Auskunft, — sollen es

wenigstens. DaS Wichtigste aber ist die Vorlegung der Wahr-
scheinlichkeitsbercchuungen» auf welchen ihre Tarife u. s. w.
beruhen. Gerade in dieser Beziehung haben in letzter Zeit die

allergrößten Abuse stattgefunden, indem von solchen Gesellschaften

Prämien gefordert wurden, vielleicht im dreifachen Betrage
dessen, waS sie hätten fordern sollen. Freilich hat die Konkurrenz

da bereits viel geholfen, und namentlich die genauern
Berechnungen der Lebensversicherungsanstalten haben in letzter Zeit
manches aufgedeckt, aber nichts desto weniger ist es sehr gut,
jcwcilen genau nachzusehen, auf was für Grundlagen die dahe-
rigen Berechnungen beruhen. Ungeachtet dieser Vorschriften ist
jedoch nicht gesagt, daß nicht einzelne Privaten sich bei fremden
Gesellschaften assekuriren können, sei es für ihr Eigenthum oder
für ihre Personen; sondern es handelt sich hier bloß um solche

Gesellschaften, welche hier direkt Versicherungen aufnehmen wollen.

Durch's Handmehr genehmigt.

8. 3.

„Die Bewilligungen des Regicrungsrathes sind auf eine

bestimmte Zeit auszustellen.
Dieselben können, erworbenen Rechten unbeschadet, zu jeder

Zeit zurückgezogen werden, wenn eine Gesellschaft nicht die
gehörige Sicherheit darbietet, oder sich den Anordnungen der
Behörden nicht unterzieht, oder sonst zu begründeten Klagen Anlaß

gibt."

Mösching. Ich möchte nur fragen, ob die Beschränkung
der Bewilligung auf eine gewisse Zeit sich auch ans die Erwerbung

von Liegenschaften erstrecken soll.

Herr Berichterstatter. Die Bewilligung im Allgemeinen

soll nur auf bestimmte Zeit gegeben werden, waS aber das
Grundeigenthum betrifft, so gibt der spätere 8 6 in dieser Hinficht

genügende Auskunft; innert Jahresfrist soll dasselbe
wiederum veräußert werden.

Durch's Handmehr genehmigt.

8- 1.

„Die Bevollmächtigten der bewilligten Gesellschaften haben
für die Besorgung ihrer Geschäfte bei der Direktion des Innern
ein Patent zu lösen. Dieselben haben sich über eine gehörige
Vollmacht auszuweisen, und sind verpflichtet, im Kanton einen
bleibenden Wohnsitz zu nehmen."

Herr Berichterstatter. Diese Vorschrift steht in
Uebereinstimmung mit demjenigen, was wahrscheinlich der
Regierungsrath später hier, jedenfalls wenigstens die Direktion

des Innern beim Regierungsrathe antrage» wird, in
Bezug nämlich auf das Gcwerbswcsen im Allgemeinen, daß
alle Fremde, welche im hiesigen Kantone Gewerbsgeschäfte
machen wollen, dafür Gewcrbspatente zu lösen haben. Die
hier vorgeschlagene Bestimmung ist um so nothwendiger, als
viele fremde Gesellschaften, welche an und für sich alle
Garantien darbieten, dann hingegen in der Person ihrer
Bevollmächtigten durchaus keine Garantie geben. Das haben wir
oft erfahren; sie schicken oft liederliche Leute, die entweder
das hier erhobene Geld für sich verbrauchen oder Schulden



hinterlasse». Also sollen solche Bevollmächtigte ein Patent
lösen, wobei sie sich über gehörige Vollmacht auszuweisen
haben, waS durchaus nöthig ist. Erst kürzlich ist ein Fall
vorgekommen, der wahrscheinlich öffentlich wird behandelt
werden, nämlich daß Einer hier Subscriptionen aufgenommen
hat für viele tausend Franken in einem einzigen Amtsbezirke;
seine Papiere sind mir zugeschickt worden, und ich habe mich
daraus überzeugt, daß er nicht nur keine Erlaubniß hatte,
sondern daß es ihm geradezu untersagt war. Dessenungeachtet

hat er, wie gesagt, für mehrere rausend Franken Geld
einkassirt. Die Bestimmung endlich, daß solche Bevollmächtigte

verpflichtet sein sotten, im Kantone einen bleibenden
Wohnsitz zu nehmen, kann mau vielleicht strenge finden, aber
die Folge davon wird diese sein, daß die betreffende Gesellschaft

sich dann an hiesige Häuser wendet, Geschäftshäuser,
Banquiershäuser, und das wird besser sein, als wenn sie nur
solche eoillmis-vv^uAöurs schickt, die oft gleichsam nur auf
der Gasse aufg.elesen werden.

Dnrch's Handmehr genehmigt.

8- 5.

„Die Gesellschaften, so wie ihre Bevollmächtigten, sind
verpflichtet, dem Negierungsralhe von jeder Veränderung in
den Grundbestimmungen oder in den Statuten der Gesellschaft,

so wie in den darauf bezüglichen Verfügungen ihrer
heimathlichen Regierung Kenntniß zu geben, und die
Bevollmächtigten haben jährlich der Direktion des Innern eine
Uebersicht ihrer Verhandlungen im Kanton einzureichen."

Herr B er i ch te r st a c t er. Der Fall kann eintreten,
daß solche Gesellschafren sehr wesentliche Veränderungen ihrer
Staturen u. s. w. vornehmen, wodurch die Rechte der bereits
Angetretenen lädirt werden, oder wo andere, die erst noch
beitreten wollen, dieses thun im Glauben, daß noch die alten
Bedingungen und Statuten gelten. Also wird hier verlangt,
daß solche Gesellschaften dergleichen Abänderungen ihrer
Statuten u. s. w. jeweilen zur Kenntniß der hicrseirigen
Behörden bringen. Aber auch dieser Fall kann eintreten, daß
die heimathliche Regierung einer solchen Gesellschaft daherige
Verfügungen treffen, welche sehr wichtig sein können für
hiesige Bürger, die sich bei fremden Gesellschaften betheiligt
haben. So behält sich z. B. die französische Regierung bei der
Sanktion jeweilen vor, z. B. von 5 z» 5 Jahren Abänderungen

der Statuten verlangen zu können. (Der Herr
Berichterstatter führt als Beispiel einige daherige Bestimmungen
von Seite der französischen Regierung an.)

Durch's Handmehr genehmigt.

8- 6.

„Fällt diesen Gesellschaften durch Vergabung oder Vcr-
schenkung oder auf irgend eine andere Weise Grundeigenthum

zu, so soll dasselbe innert Jahresfrist veräußert werden.
Im Fall der Unterlassung kann dasselbe auf amtlichem Wege
versteigert werden."

Durch'S Handmehr genehmigt.

8. 7.

„Das Nachgehen von Haus zu Haus in der Absicht,
zur Theilnahme an kanlonsfremden Versicherungsanstalten
einzuladen, ist als unbefugtes Hausircn richterlich zu ahnden.
(Markt- und Hausirordnung vom 0. April 1829, H. 30.)"

Herr Berichterstatter. Diese Vorschrift mag
vielleicht etwas strenge erscheinen, indessen ist dieselbe namentlich
von den Herrn Negierungsstatchaltern im Jura dringend
verlangt worden, und einige dortige Gerichtspräsidenten habe»
in vorkommenden Fällen die Betreffenden gestraft nach Analogie

der Markt- und Hausirordnung. Auch diese Bestimmung

wird zur Folge haben, daß sich solche Gesellschaften

Fortsetzung des Tagblatts des Großen Rathes Nro. ll

hauptsächlich an Einheimische wenden werden, und diese können

auf dem Wege der Ocffenrlichkeit das Publikum
hinlänglich zur Theilnahme einladen, ohne daß ein Nachgehen
von Haus zu Haus nöthig wäre. Die letzte Zeit hat
überhaupt gezeigt, daß dieses Hausircn überall nicht zweckmäßig
ist. Die Sachen werden da den Leuten sehr glänzend
dargestellt; die Agenten haben ihre Prozente, je mehr Suserip-
lionen sie bekommen, desto mehr Prozente bezicht es ihnen,
und also ist cS natürlich, daß sie den Leuten möglichst
zureden. Sie sagen den Leuten: Ihr habt alle Jahre z. B.
nur Fr. 10 zu bezahlen, und dann nach 10 Jahren bekommt
Ihr so und so viel. Zufällig haben die Leute gerade Fr. 10
in irgend einer Schublade und treten also bei; aber nach
einem Jahre oder nach mehrern Jahren haben sie vielleicht
die Fr. 10, welche sie bezahlen sollten, nicht, und so gehen
ihnen ihre früher bezahlten Beiträge verloren. Nur was
auf diese Weise in unserm Kanton verloren worden ist, bc-
läuft sich aus eine bedeutende Summe.

S lock mar, Regierungsrath. In Betreff dieses
Artikels muß man Acht geben, keine diplomatische Schwierigkeiten

herbeizuführen. ES bestehen Verträge mit den
auswärtigen Staaten, die ausländische Industrie muß geduldet
werden wie die Industrie des eigenen Kantons. Wenn Sie
den Handelsreisenden verbieten, von Haus zu Haus zu gehen,
handle es sich nun um Versicherungsanstalten oder um welche
andere Geschäfte, so setzen Sie sich der Gefahr aus, daß man
auswärts in Betreff der Schweizer ähnliche Maßregeln trifft.
Ich will noch mehr sagen: wir haben nicht das Recht, zu
verbieten. Wenn ein Gesetz über die Kantonalverficherungs-
anstall sich im Artikel befinden würde, welcher derartige
Beschränkungen aufstellen würde, dann würde ich diesen Artikel
zugeben; allein wir müssen die ausländischen Versicherungsgesellschaften

durchaus aus dem nämlichen Fuße behandeln
wie die unsrigen. Ohne übrigens im mindesten die Art von
Kolportage zu billigen, um welche es sich eben jetzt handelt,
ein Kolportage, das ich allen Versicherungsanstalten, seien es

fremde oder einheimische, untersagen möchte, — muß ich die

Versammlung aus die Repressalien aufmerksam machen, denen

wir uns von Seite der auswärtigen Regierungen aussetzen.

Herr Berichterstatter. Die Bemerkung des Herrn
Stockmar geht wahrscheinlich aus einer irrigen Voraussetzung
hervor, denn diese Vorschrift betrifft alle Kantonsfremden
überhaupt, also auch schweizerische Gesellschaften und ihre Agenten.

Wenn wir Verträge haben z. B. npjc Frankreich, sogehe»
dieselben hierin nicht weiter, als daß wir sagen, wir werden
die Franzosen genau gleich halten, wie Schweizer anderer
Kantone. Ich-könnte Ihnen, Herr Vizepräsident, meine

Herren, aus den Berichten der Regierungsstarrhalter im Jura
mehrere Mittheilungen mache», woraus sich ergibt, daß sie

dringend wünsche», man möchte wenigstens das Hausiren mit
dergleichen verbieten. (Der Herr Berichterstatter liest einige
Stellen aus solchen Berichten ab.) Da wir nun andere
Schweizer ganz gleich halten, wie z. B. die Franzosen, so

stimme ich zum Paragraph, wie er ist.

Abstimmung.
Für den Paragraph Gr. Mehrheit.
Dagegen 1 Stimme.

8. 8.

„Jede öffentliche Ankündigung einer vom Negierungsralhe

nicht anerkannten kauronssremden Versicherungsgesellschaft,

oder sonstige Einladung zur Theilnahme an derselben
im hiesigen Kantone unterliegt den Slrafbestimmungen des

Gesetzes über die Lotterien vom -21. Hornung 1843, Z. 4."

Herr Berichterstatter. So wie seiner Zeit im
Lotteriegesetze die öffentliche Ankündigung von nichts
anerkannten Lotterien verboten worden ist, so wird das nämliche
auch hier vorgeschlagen.



Cünier bezeichnet einen Fehler in der französischen

Ucbersetzung, darin bestehend, daß der Ausdruck „öffentliche
Anzeige" durch „annonce officielle" übersetzt worden sei, statt
durch „annonce publique."

Der Paragraph wird durch's Handmehr genehmigt.

8. S-

„Für Versicherungen, welche von nun an von bcrnischen
Kantonscinwobnern bei nicht bewilligten auswärtigen
Versicherungsanstalten eingegangen werden, und für daherrüh-
rcnde Forderungen wird kein Recht gehalten."

Herr Berichterstatter. Auch diesen Paragraph
habe ich allerdings im Regierungsrathe vorgeschlagen, und
der Regicrungsrath hat ihn angenommen, aber zugleich habe
ich dem Regierungsrathe gesagt, daß diese Bestimmung auch
ihre Schattseite habe. Der Fall kann namentlich eintreten,
daß Gesellschaften, welche bereits bisher im hiesigen Kantone
Geschäfte gemaebt und bedeutende Subscriptionen gesammelt
haben, wo später die betreffenden Kantonsangchörigen
vielleicht bedeutende Gewinnste machen könnten, die durch dieses
Gesetz vorgeschriebene Autorisation nicht verlangen; treten
nun nach dem Erscheinen dieses Gesetzes andere Angehörige
des KankonS einer solchen Gesellschaft bei, werden aber später

reuig und bezahlen nicht, und wird dann zufolge des
tz. 0 der betreffenden Gesellschaft gegenüber diesen hier nicht
Recht gehalten, so wird die Gesellschaft sagen: Gut, in diesem

Falle halten wir den frühern Subscribcnten auch nicht
Recht, und so könnten diese in bedeutenden Verlust gerathen.

Auf diesen Umstand wollte ich Sie aufmerksam
machen. Hätten wir dieses Gesetz im Jahre 1831 gemacht, so

wäre ich entschieden für diesen Paragraph, weil damals noch
nicht so bedeutende Subseriptionen im hiesigen Kantone
aufgenommen worden waren, aber unter den obwaltenden
Umständen ist jetzt die Nützlichkeit dieses Paragraphen bei mir
einigermaßen im Zweifel.

S rock mar, Regicrungsrath. In seiner Erwiderung
auf meine Bemerkungen über den Art. 7, hat der Herr
Berichterstatter nur zu bemerken gegeben, daß die Bestimmungen
desselben sich auf alle nicht dem Kanton Bern angehörende
Gesellschaften beziehe, und daß wir infolge dessen nicht zu
besorgen hätten, diplomatische Schwierigkeiten sich erheben zu
sehen. Dieß ist wahr; allein gerade deßwegen find dieser
Artikel und die darauf folgenden nur noch um so verwerflicher.
In der That, wie sollte man nicht beklagen,.daß im Augenblicke,

wo man sucht, die Schranken wegzuräumen, durch
welche die Kantone von einander getrennt sind, man dann
bei Anlaß der Versicherungsanstalten neue Schranken zu
errichten sucht, und daß das Beispiel hiezu in Bern gegeben
wird ; in Bern, wo man unter Umständen sich bestreben sollte,
die eidgenössischen Bande fester zu knüpfen ?— Ich kann mich
daher nicht enthalten zu erklären, daß das Ihnen vorgelegte
Gesetz mir nicht nur als nicht gar liberal, sondern sogar als
nneidgenössisch erscheint. — Der Artikel 3 scheint mir außerdem

sehr gefährlich. Laut ihren Statuten haben sich mehrere
fremde Gesellschaften das Recht vorbehalten, vor den Gerichten

ihres Wohnsitzes zu belangen; wenn nun Kraft
eingegangener Verbindlichkeiten, eine dieser Gesellschaften ein
Urtheil gegen einen bernischen Bürger auswirken würde, könnte
man dann die Vollziehung desselben verweigern, wenn dieselbe
in den durch die Civilgesctze und durch die Verträge
vorgeschriebenen Formen erlange worden wäre? Ich glaube eS

nicht. — Auf der andern Seite dann möchte ich fragen, ob
eS moralisch sei auszusprechen, daß Verpflichtungen, welche
von Bernern in Genf, in Zürich, Paris oder Berlin
unterzeichnet worden sind, nichtig seien, und daß im Kanton Bern,
von Gesetzes wegen, in ihrer Beziehung Rechtsverweigerung
stattfinden solle? Und doch wird dieses vom Artikel 9
vorgeschlagen; dieß ist der Weg, dm die Abweichung von den
wahren Grundsätzen zu betreten unS nöthigen würde. —
Obschon eS nach den bereit? angenommenen Bestimmungen

schwer halten wird, das Gesetz wesentlich zu verbessern, so

Verlange ich dennoch wenigstens die Streichung des Artikel 9.

Tschiffeli findet, daß Lücken in dem Gesetze seien.
Er fragt, welche Garantien man gegen fremde Gesellschaften
haben werde, sobald man dieselben nicht vor den Gerichren
des Kantons belangen könne. Kann man dieselben anderswo
belangen?

Herr Berichterstatter. Was die letzte Frage betrifft,
so kömmt es immer darauf an, ob darüber in den Statuten der
Gesellschaft etwas festgesetzt sei. Ist in den Statuten festgesetzt,

daß derjenige, welcher sich bei der Gesellschaft betheiligt,
sich in vorkommenden Fällen dem Gerichtshöfe zu Paris oder
zu Stuttgart unterziehen müßte, so hat er sich dieser Bestimmung

allerdings zu unterziehen, denn er hat unter diesen

Bedingungen unterzeichnet. Aber nicht immer steht eine
solche Bedingung in den Statuten, und so kann es dann
Fälle geben, wo die hiesige Regierung die Autorisation zur
Aufnahme von Subscriptionen an die Bedingung knüpfen
wird, daß in vorkommenden Fällen die hiesigen Gerichte zu
entscheiden haben. Immerhin aber ist, wer unterschrieben hat,
auch zensirt, die betreffenden Statuten zu kennen; das ist
Sache jedes Einzelnen, und daher ist im Gesetze nichts darüber

gesagt. Was den Paragraph selbst betrifft, so habt Ihr
die Gründe des Herrn Regicrungsraths Stockmar angehört,
und ich will eben auS den angebrachten Gründen den Paragraph

nicht geradezu vertheidigen, obschon ich als Rapporteur

auf Annahme desselben antragen soll.

Abstimmung.
Für Beibehaltung des Z. 9 4 Stimmen.
Für Streichung Große Mehrheit.

8- 10.

„Bei Versicherungen gegen Brandschaden sind die Schätzungen

durch beeidigte Schätzer vorzunehmen und zwar bei der
Versicherung von Häusern nach den Vorschriften ter 88- 11,
12, 13 und 14 des Gesetzes vom 31. März 1834.

Die Versicherungsscheine solle» dreifach ausgefertigt und
dem Versicherer, dem Versicherten, so wie dem RcgierungS-
statthalteramte je ein Eremplar zur Aufbewahrung zugestellt
werden, bei Ungültigkeit der dahcrigen Verhandlungen.

Der Regicrungsstalthalrer ist berechtigt, die Schätzungen
einer Revision zu unterwerfen."

Herr Berichterstatter. Hier kömmt jetzt der zweite
Theil dieses Gesetzes, der vielleicht zweckmäßiger in ein
besonderes Gesetz gehört hätte; nothwendig aber ist immerhin,
daß darüber etwas Näheres bestimmt werde. Es ist schon
von Seite solcher Gesellschaften vielseitig Klage geführt worden

daß bei Ausnahme der Versicherungsgegenstände keine
sichern Schätzungen staltfinden, und daß die Agenten im
Gegentheile ein Interesse haben, die Schätzungen so hoch
anzunehmen, als möglich, weil ihre Prozente sich darnach richten.
Daher wird vorgeschrieben, daß die Schätzungen durch
beeidigte Schätzer vorzunehmen seien u. s. w. Die fernere
Bestimmung der dreifachen Ausfertigung der Versicherungsscheine
ist gegenüber den fremden Gesellschafren fast gar eine
Nothwendigkeit, und waS endlich die Revision der Schätzungen
betrifft, so ist dieses eine Vorschrift, welche im Gesetze über
die Brandassekuranz schon oft vermißt wurde.

Cünier glaubt, daß die Abfassung des zweiten
Paragraphen dieses Artikels für jene Bürger des Kantons, welche
sich bei fremden Versicherungen beteiligen, einige Gefahr
darbieten könnte. Selbst wenn es diesen Gesellschaften nicht
unbekannt sein würde, daß die Versicherungspolicen in drei
Eremplaren ausgefertigt werden müssen, so würden sie dennoch

nicht an dieser Formalität festhalten, so bald es sich bei
ihnen nur darum handelt, einen Versicherten mehr zu haben-
Allein wenn ein Unglücksfall eintritt, so würden diese
Gesellschaften zu dem Opfer dieses Unglücksfalles sagen: Wir
haben nur zwei Exemplare von Assekuranzpolicen ausgestellt,



sbschon Euer Gesetz deren drei verlangt, folglich ist alles,
was wir gemacht haben, nichtig »nd ungültig. Ich möchte
daher den Herrn Berichterstatter ersuchen, in dieser Beziehung
Erläuterungen zu geben.

Herr Berichterstatter. Diese Bemerkung ist allerdings

richtig. Allerdings hat der Paragraph nur den Sinn,
daß nur dann die Verhandlungen ungültig seien, wann dem
RegierungSflatthalter kein Doppel abgegeben wird; man
könnte also vor den Worten „bei Ungültigkeit u. s. w."
einschalten „Letzteres".

v. Er lach. ES scheint mir, durch diese Erläuterung
sei doch der Gefahr nicht ganz abgeholfen. Derjenige, welcher

assekurirt, fängt sogleich damit an, zu bezahlen, die
Gesellschaft hingegen bezahlt erst, wenn er Brandschaden
erlitten hat. Also muß man die Mittheilung des Doppels an
den Regierungsstatthalter der Gesellschaft selbst auferlegen.
Alsdann wird der Versicherte nie darunter zu leiden haben,
wenn diese Vorschrift nicht beobachtet wird.

Cünier glaubt, es sei zweckmäßig, die ganze zweite
Hälfte des zweiten Parapraphen des Artikels 10 zu streichen
und sich darauf zu beschränken, zu sagen, die Assekuranzpo-
licen sollen in drei Eremplaren ausgefertigt werden, — ohne
in weitere Details einzutreten.

Herr B erich tersta t t er. Ich glaube auch, daß man
vielleicht am besten thun würde, die Worte „bei Ungültigkeit
der daherigen Verhandlungen" zu streichen. Man bezweckte
damit, daß der Regierungsstatthalter allfällig eine Revision
der Assekuranz vornehmen könne u. s. w. Wenn nun eine
Gesellschaft dieser Vorschrift nicht entspricht, so handelt sie

dadurch gegen das Gesetz; das erste Mal könnte man ihr dann
einen Verweis zukommen lassen, allfällig mit der Drohung,
daß man ihr im Wiederholungsfalle die Autorisation zucken
werde u. dgl. Also hat man immerhin Mittel genug in den

Händen, wenn schon diese Worte gestrichen werden.

Abstimmung.
1) Für den Paragraphen mit oder ohne

Abänderung Handmehr.
2) Für Streichung der Worte „bei Un¬

gültigkeit n. s. w." Handmehr.

8-11.

„Die gleichzeitige Versicherung eincS Gebäudes oder der
in einem Gebäude befindlichen und einem Besitzer angehörenden

Mobilien und Waaren in mehr als einer Brandassekuranzanstalt

ist verboten. WiderHandlungen gegen dieses Verbot
sind mit einer Buße von wenigstens dem einfachen Betrage
der Gesammtverficherungssumme und höchstens dem dreifachen
Betrage derselben an den Versicherten zu ahnden."

Herr Berichterstatter. Durch diese Vorschrift soll die

gleichzeitige Versicherung in verschiedenen Anstalten verboten
werden. Zn Bezug auf die Gebäude hat dieses keine bedeutende

Schwierigkeit, obsckon es Gesellschaften gibt, welche in
dieser Beziehung sehr ängstlich sind, andere hingegen weniger.
Z. B. ein Fabrikbesitzer möchte sich bei einer inländischen
Gesellschaft assekuriren, die ihm aber nur gestattet, sich für die
Hälfte des Werthes zu assekuriren, und so wäre er dann
allerdings froh, sich für den Rest in einer fremden Gesellschaft
zu assekuriren. Das kann er nun nach dieser Bestimmung
nicht mehr thun, und dieß ist allerdings eine Schattseite des

§. 11 ; allein gegenüber demjenigen, was in letzter Zeit bei
unS vorgegangen ist, hat der RegierungSrath einmüthig
geglaubt, es sei durchaus nöthig, die doppelten Assekuranzen

ganz zu verbieten. Man kann nicht immer nur daS
Interesse des Betreffenden im Auge behalten, sondern man muß
auch daS Interesse seiner Nachbarn berücksichtige».

Cünier. Ohne dasjenige verminder« zu wolle«, waS

Strafbares in der That einer doppelten Assekuranz liegt, in¬

dem dieselbe einem Diebstahl gleichgestellt werden kann, finde
ich dennoch, daß die Buße, welche darauf gesetzt ist,
ungeheuer, und die Strafe übertrieben ist.

Herr Berichterstatter. Die Strafbestimmung ist
als allzustrenge angegriffen worden; indessen bemerke ich
darüber, daß nach einem schon unter der abgetretenen Regierung

von Herrn alt-Regierungsrath Wyß bearbeiteten Ge-
setzeSentwurfe die Strafbestimmung bis auf den Illfachen
Betrag gegangen wäre. Das Rationellste wäre vielleicht, um
so viel zu strafen, als wofür der Betreffende gleichzeitig zwei
Mal assekurirt hat. Indessen hoffe ich, gegenüber einem
solchen Gesetze werde sich niemand verleiten lassen, solchen
Gesellschaften beizutreten in böser Absicht; daß hingegen die
Strafbestimmung im Verhältniß stehen soll mit dem allfälligen

Gewinnste, den Einer beabsichtigt haben mag, ist doch
ganz zweckmäßig.

Abstimmung.
1) Für den Paragraphen mit oder ohne

Abänderung Handmehr.
2) Für Ermäßigung der Strafbestimmung 9 Stimmen.

Dagegen Gr. Mehrheit.

8- t2.

„Hat der in mehr als einer Anstalt Versicherte nach
stattgefundenem Brande die Versicherungssumme bereits bezogen,
so kann über die Geldbuße hinaus noch Gefangenschaft bis
auf sechs Monate ausgesprochen werden.

Es soll keine Vergütung von Brandschaden verabfolgt
werden, bis die vom Regierungsstatthalter zu veranstaltende
Untersuchung herausgestellt hat, daß kein Verdacht von
Brandstiftung gcgeu den Eigenthümer des Gebäudes vorhanden sei."

Cünier gibt zu bemerken, daß nach der Untersuchung
durch den Negierungsstatthalter immer noch Verdacht
fortdauern könne, und daß eine Gesellschaft sich fortwährend auf
diesen Umstand stützen könnte, um sich von Erfüllung ihrer
Verpflichtungen zu entbinden. Der Redner beantragt
demgemäß, das Wort „Beweis" an die Stelle des Wortes
„Verdacht" zu setzen.

Herr Berichterstatter. Die Bemerkung deS Herrn
Cünier mag allerdings ihre Richtigkeit haben, ich will daher
vorschlagen, dem Worte „Verdacht" vorauszuschicken : „gegründeter".

Der Paragraph wird in diesem Sinne durchs Handmehr
genehmigt.

§. 13.

„Die nach diesem Gesetze gesprochenen Bußen fallen zu
einem Drittel dem Verleider, insofern er nicht Ueberlreter ist,
und zu zwei Dritteln dem Staate zu."

Karlen zu Diemtigen. Ich möchte uur den Bericht,
erstatter fragen, wem der Drittel der Buße zufallen soll, wenn
der Verleider selbst der Uebertreler wäre.

Herr Berichterstatter. Die Frage ist ganz am

Orte, und ich stelle den Antrag, durch einen Zusatz zu bestimmen,

daß der Drittel in diesem Falle dem Staate zukomme,
wie die andern zwei Drittel auch.

Abstimmung.
1) Für den Paragraphen Handmehr.

2) Für Erheblichkeit deS Antrages des Herrn
Berichterstatters "



8 14.

„Der Regiermigsrath ist mit der Vollziehung des Gesetzes
beauftragt, dasselbe tritt mit dem in
Kraft und soll in beiden Sprachen gedruckt, auf gewohnte
Weise bekannt gemacht und in die Sammlung der Gesetze und
Dekrete aufgenommen werden."

Her Berichterstatter schlägt als Termin des
Inkrafttretens den Isten April vor.

Durch'? Handmehr genehmigt.

Eingang.
„Der Große Rath des Kantons Bern,
in der Absicht, die Verhältnisse der kantonsfremden

Versicherungsanstalten gesetzlich zu ordnen und die Nachtheile ter
mehrfachen Versicherungen abzuwenden,

auf den Antrag des Regierungsrathes und der Direktion
des Innern,

beschließt

Herr Berichterstatter. Ich möchte den Antrag
stellen, nach den Worten „mehrfachen Versicherungen"
einzuschalten: „gegen Brandschaden", denn ich möchte niemanden
hindern, allfällig sein Leben gleichzeitig an 2 oder 3 Orten
zu versichern.

Durch's Handmehr genehmigt.

Folgende Anzüge werden verlesen:
1) Von Herrn Ried er zu Adelbodcn, dahin gehend, es

möchte das Gesetz dahin abgeändert werden, daß in Zukunft
die Vogtsrechnungen nur in dem Waisen-Manual der betreffenden

Gemeinden einzuschreiben seien.

2) Von Herrn Stämpfli von Schwanden, der Große
Rath möchte den Regierungsrath einladen, mit Beförderung
einen Dekretsentwurf, betreffend den Entscheid über
Verwaltungsstreitigkeiten vorzulegen.

Schluß der Sitzung um l'/z Uhr.

Für die Redaktion:

L. Jag g i-K istler.

Ber zeich niß der seit dem Schlüsse der letzten Session
eingelangten Bittschriften und Vorstellungen:

1) Des A. Joost, Schashändlers zu Zuchten, eine
Beschwerde gegen den RegierungSrath enthaltend;

2) der Lehrerkonferenzen zu Wimmis, Burgdorf, Wangen
und Aarberg, und des bernischeu Kantonallehrervereins, die

Schulsynode betreffend;
3) des Volksvereins von Konolfingen, den nämlichen

Gegenstand betreffend;

I) des nämlichen Volksvereines um Ausweisung der Jesuiten
und Auflösung des Sonderbundes;

6) einer Anzahl Bürger des Wahlkreises Plcigne um
Beibehaltung der Ortschaft Pleigne, als Versammlungsort für
diesen Wahlkreis;

6) von einer Anzahl Einwohner vou der Gemeinde St.
Stephan, um Korrektion des Häusernstutzes;

7) der Einwohnergemeinde Adelboden, betreffend den Bezug

der Gemeindstellen auf dem nämlichen Fuße, wie die

Verfassung es für die Scaatsabgaben vorschreibt;
8) des Einwohnergemeinderathes von Bümplitz, um Ec-

theilung des Erpropriationsrechtes, zu Handen des Schulbe-
zirkS Oberbottigen;

9) des Zuchtmeisterpersonals der Strafanstalt in Bern, um
Gehaltsvermehrung u. s. w.

10) der Einwohnergemeinde Gondiswyl, um Erhöhung
des Staatsbeitrages an die dortige Straßenkorreklion;

II) des schweizerischen volksrhümlichen Vaterlandsvereiues
in Bern, gegen die Loyolicen und die Begünstiger desselben;

12) des I. Seiler und Mithalten zu Walperswyl, um
Ausdehnung der Amnestie für die Unsugeu beim dortigen Brande
auf die Civilfolgen;

13) verschiedene Strafnachlaß - oder UmwandlungS - und
Rehabilitationsgesuche;

14) Vorstellungen gegen die Berufung des Herrn l>r. Zeller
zumProfessorderTheologie: von der Gemeinde Fahrni, von 28Bürgern

zu Laupen, vou der Burg er- und Eunrohnergemeinde Sise-
leu, von der Einwohnergemeindc Schwendibach, von dem Vater-
landsverein in Bern, von den Gemeindsobmännein im
Kurzenberg, von 91 Staatsbürgern zu Röthendach, von dem Ein-
wohnergemeinderathe von Mirchel, von 23 Geistlichen, von 21
Gemeinden der Amtsbezirke Frutigen, Konolsingen, Sefcigcn
und Thun, von zusammen 2093 Partikularen in den Amtsbezirken

Aarberg (16), Bern (1096), Konolfingen (629), Nidau
(2), Saanen (112), Thun (61) und Trachselwald (171).

15) Vorstellungen für Aufrechthaltung der Berufung von
Dr. Zeller, von den Volksvereinen der Amtsbezirke Aarberg,
Bern, Büren, Laupen und Seftigen, von 18 Partikularen in
Burgdorf und von 76 Studierenden.



Taablatt
des

Grotzen Rathes des Kantons Bern.

Jahr I8Ä7. Ordentliche Frühlingssitzung. (Nicht offiziell.) Nr.

Dritte Sitzung.

Mittwoch den 24. März 1847.

Morgens um 8 Uhr.

Vizepräsident: Herr Niggeler.

Beim Namensaufrufe sind abwesend mit Entschuldigung:

die Herren Ablanalp, Belrichard, Gautier, Geiser
Oberstlieutenant, Jenzer, Käser, Küng zu Hunziken, Lohner, Marti
Arzt, Moser zu Herzogenbuchsee, Probst zu JnS, RöthliSberzer
zu Münfingen, Ruof, Schaad, Scheidegger zu Wallrigen,
Schneeberger zu Herzogenbuchsee, Sury, v. Tavel, v. Tillier
und Wiedmer zu Grünen; ohne Entschuldigung: die Herren
Beutler, Boivin, Büeche, Dähler zu Sreffisburg, Dähler zu

Seftigen, Fenninger, Fleury, Feller, Geiser Metzger, Gri-
mailre, Gygar, Helg Amtsschaffner, Hutzli, Juillard,
Kanziger, Keller, Kilcher, Kötschet, Lehmann, zu Leuzigen, Melhee,
Otth Pequignot Notar, Rolli, Schaffter, Scholer » Siegenthaler,

Tieche, Ballat und Zeller.

Der zum ersten Male anwesende Herr Fürsprecher
s er in Thun leistet den Eid.

Mo.

Tagesordnung.
Vorträge deS Regierungsrathes und der B i t t-

schristenkommission über die eingelangten Vorstellungen
gegen die Berufung des Herrn vr. Zeller aus Tübingen
als Professor der Theologie an der hiesigen Hochschule.

Herr Vizepräsident. Ich möchte die Versammlung
an die hohe Wichtigkeit dieser Angelegenheit erinnern und dazu
ermähnen, daß man sich möglichst leidenschafllos und ruhig
darüber aussprcche.

Verlesen wird nun vorerst nachstehender

Bortrag des Regierungsrathes an den Großen
Rath.

„Herr Präsident,
Herren Großräthe!

Es find an den Großen Rath gelangt acht verschiedene
Vorstellungen, nämlich:

1) Vom schweizerischen volksthümlichen Vaterlandsverein
in Bern mit 42 Unterschriften;

2) von 28 Einwohnern von Laupen;
3) von der Kirchgemeinde von Siselen;

4) vom Pfarrer von Röthenbach im Namen von 94
stimmfähigen Einwohnern;

ö) von der Gemeinde Fahrn! ;
6) von der Gemeinde Schwenbibach;
7) von den Obmännern der 4 Gemeinden des Kurzenberges
Namens derselben;
8) vom Gemeinderalh von Mirchel, Namens der Gemeinde.

Diese acht Vorstellungen schließen dahin, es möchte die vom
Regierungsrathe beschlossene Berufung deS Herrn vr. Eduard
Zeller aus Tübingen auf den Lehrstuhl der neutestamentlichen
Eregese in Betrachtung, daß dem Vernehmen nach dieses Mannes

theologische Lehransichten den Grundwahrheiten des
evangelischen kirchlichen Glaubens widerstritten, durch den Großen
Rath wieder aufgehoben werden.

Herr Präsident, meine Herren,
Nach dem verfassungsmäßigen Grundsatze der Trennung

der Gewalten kann unsres Erachtens ein regierungsräthlicher
Beschluß von dem Großen Rathe nur in zwei Fällen annullirt
werden:

1) wenn der Regierungsrath dabei seine gesetzliche
Kompetenz überschritten, oder

2) wenn er in Ansehung desselben die gesetzlichen Formen
nicht beobachtet hat.

Der Regierungsrath hat nun bei der Anstellung des Herrn
vr. Zeller innert der Schranken seiner Kompetenz gehandelt;
denn daS Hochschulgesetz (Art. 40 und 42) legt ausschließlich
und unbedingt in seine Hände das Recht der Erwählung sämmtlicher

außerordentlicher und ordentlicher Hochschullehrer.
Der Regierungsrath hat aber auch die an diese Erwählung

geknüpften Formen, und zwar im weitesten Maße beobachtet.
Das Gesetz verlangt einfach den Borschlag der Erziehungsdi-
reklion, und daß der zu berufende Lehrer auS den hiesigen oder
auswärtigen Docenten und Lehrern genommen werde.

Nun lag dem RcgierungSrathe bei der Wahl deS Herrn
vr. Zellcr nicht nur ein mvtivirtes Gutachten der jetzigen Er-
ziehungsdirekrion, sondern überdieß noch ein von einem Befinden
der theologischen Fakultät begleiteter Bortrag deS abgetretenen
ErziehungSdepartementeS an den abgetretenen Regierungsrath
vor, der die Anstellung des Herrn vr. Zeller für den Lehrstuhl,
welcher ihm seither übertragen worden, im Interesse der
theologischen Fakultät der Hochschule empfahl. Beide Gutachten
stützten sich dabei wesentlich auf sein vieljähriges Wirken und
seinen weitverbreiteten Ruf als Docent der Theologie an der
Hochschule zu Tübingen, so daß auch diese zweite Bedingung
deS Hochschulgesetzes vollständig erfüllt ist.

UebrigenS, Herr Präsident, meine Herren, gewährleistet
der Artikel 80 der Staatsverfassung neben der Glaubens- und
Kultus-Freiheit im Allgemeinen auch noch speziell die Rechte
der evangelisch.reformirten Landeskirche, und diese Rechte wird
der Regierungsrath eingedenk seines geschwornen Eides unter



allen Umständen zu schirmen und zu handhaben sich vor Allem

angelegen sein lassen. Halte er die geringste Besorgniß gehabt,
daß die Berufung des Herrn Dr. Zeller auf den Lehrstuhl der

neurestamentlichen Exegese dieselbe irgendwie gefährden könnte,

er würde ihm zuverlässig nicht dieses wichtige Lehramt anvertraut
haben. Allein nach wie vor überzeugt, daß Herr Dr. Zeller
mit den Grundwahrheiten des evangelisch-rcsormirten Glaubens
einverstanden ist, glauben wir, derselbe werde dieser reformierten
Landeskirche gegcntheils zur Stütze dienen, wofür wir eine Bürg-
schaft mehr in der Schrift erblicken, welche vor einigen Tagen,
verfaßt von Herrn Professor Ries,' veröffentlicht worden ist.

Wir heben eine einzige Stelle aus derselben heraus, um
die Angriffe zurückzuweisen, welche gegen Herrn Dr. Zcller durch

zahlreich verbreitete Flugschriften gerichtet worden sind:
„Das Schriftchcn, „„die Berufung dcS Dr. Zelters" stellt

ohne Nachmessung ganz in's Blaue hinein den Unterschied
zwischen Zeller'S Glaubcu und demjenigen der Kirche auf"
ich halte eS für meine Pflicht, zur Steuer der Wahrheit» dieses

Schriftchen für eine himmelschreiende Entstellung der theologischen

Ansicht Zellev's zu erklären, eine himmelschreiende Entstellung

die nur entweder aus völliger Unkcnntniß der Sache,
oder aus gänzlicher Unfähigkeit, die Wahrheit aufzufassen, oder

endlich nein doch, aus Bosheit gewiß nicht, denn dazu

ist dasselbe auch gar zu einfältig! — hervorgegangen sein kann."
Wir schließen, Herr Präsident, meine Herren, mit dem

Antrage.- Sie möchten über die Borstellungen gegen die von
dem Regierungsrarhe beschlossene Berufung des Herrn Dr. Zelter

zur Tagesordnung schreiten.
Mit Hochachtung

Bern, den 22. März 1847.
Namens des RegierungsratheS:

Der Präsident,
sig. Aler an der Funk;

der Ralhsschreibcr,
»ig. M- v Stürlcr."

Voit ag der Bitt schrifrenkomm ission an den Großen
Rath.

„Aus den in vorstehendem Vortrage angebrachten Gründen
stellt die Bitrschnfteiikommsssion beim Großen Rathe den

Antrag : er möchte über sämmtliche Borstellungen gegen die vom
Regierungsrath beschlossene Berufung des Herrn Dr. Zeller zur
Tagesordnung schreiten.

Unter obigen Borstellungen befindet sich auch eine
unterzeichnet von mehrern Bürgern von Sterilen, worin in einem

Nachtrage darum nachgesucht wird: „der Große Rath möchte
auch die vom Regierungsrath getroffene Wahl des Herrn Grun-
holzer zum Seminardircktor in Münchenbuchscc ungültig erklären,

weil er den nämlichen religiösen Grundsätzen huldige, wie

Herr Dr. Zcller."
Die Billschriftenkommission, diese Angelegenheit als im

Zusammenhange mit derjenigen dcS Herrn Dr. Zeller betrachtend,
stellt daher ebenfalls den Antrag: der Große Rath möchte aizch
über diesen Punkt einfack zur Tagesordnung schreiten.

Bern, den 22. März 1847.
Namens der Billschriftenkommission:

Der Vizepräsident,
«ig. Niggeler;

der Sekretär,î Ed. Kernen."

Bützberger, Berichterstatter der Bittschriftenkommis-
fion. Herr Vizepräsident, meine Herren! Die Billschriftenkommission

hat mich beauftragt, in der vorliegenden
hochwichtigen Angelegenheit hier zu rcferiren. So gerne ich sonst
meine Pflicht als Mitglied des Großen Rathes erfülle, so

nngerne habe ich mich diesem Auftrage unterzogen, weil die
allseitige Beleuchtung dieser Angelegenheit Kenntnisse erfordert,
die mir abgehen. Aber da meine Herren Kollegen in dieser
Beziehung, wie man zu sagen pflegt, im gleichen Spitale
krank sind, so habe ich mich dennoch unterzogen. Bevor ich
nun die Hauptpunkte, um welche es sich heute handelt, erörtere,

sei es mir erlaubt, die Vorgänge zu berühren, welche
den Streit veranlaßt haben. Es ist dieß absolut nöthig, um

den Gesichtspunkt gehörig aufzufassen, von welchem aus ein-
zig ein reifes und unparthciisches Urtheil gefällt werden kann.
Es ist bekannt, daß bis vor wenigen Jahren Herr Professor
Dr. Lutz sel. den Lehrstuhl der biblischen Exegese an der
hiesigen theologischen Fakultät bekleidet hat, und daß dann durch
sein Absterben dieser Lehrstuhl erledigt worden ist. Der Re-
gicrungsrath hat daher schon im Jahre 1844 oder 1845 dem

damaligen Erziehungsdepartcmcnte aufgetragen, diese Professur

behufs ihrer Wiederbesetzung auszuschreiben. Das Er-
ziehungSveparrcmcnt hat diesen Auftrag erfüllt, und es haben
sich damals i» Folge dieser Ausschreibung drei Bewerber
gemeldet, ein würlembcrgischer und ein bayerischer Pfarrer und
ein Vikar aus Biel. Das Erziehungsdepartemcnl hat diese
Bewerber der theologischen Fakultac angezeigt und von
derselben ein Gutachten verlangt. Dieses lautete im Allgemeinen

nicht ungünstig und namentlich günstig in Betreff des

Herrn Pfarrers Georgii aus Würtemberg. Indessen wurde
derselbe nicht ernannt, aus Gründen, die mir nicht bekannt
sind. Nachdem also der Weg der Ausschreibung nicht zum
Ziele geführt hatte, hat man den Weg der Berufung
betreten. Wie aus einem Berichte des SrzichungsdcparteincntS
an den damaligen Regicrungsrath hervorgeht, so hat mau
sich zuerst unter den inländischen Theologen umgesehen, aber,
wie es scheint, keinen zu dieser Stelle ganz geeigneten Mann
gefunden; erst auf dieses hin suchte man den nöthigen Mann
nnter fremden Gelehrten, und so ist man dann auf den Hrn.
Dr. Zeller zu Tübingen gefallen. In dem daherigcn Berichte
deS Erziehungsdeparrements an den Regicrungsrath heißt es:
„Nachdem wir uns nun zu diesem Zwecke unter den
inländischen Theologen vergeblich umgesehen, ist unser Augenmerk
auf einen jungen würlembergischen Gelehrten gefallen, welcher

in den genannten Fächern einen bedeutenden Ruf besitzt und,
wie wir privatim vernommen, eine außerordentliche Professur mit
einem Gehalt von L. 1W0 an unsererHochschule anzunehmen
bereit wäre, nämlich Dr Eduard Zeller, Privatdozent der
Theologie an der Universität Tübingen. Derselbe ist außer
der Theologie auch als Schriftsteller und Gelehrter im
philosophischen und philologischen Gebiet ausgezeichnet, so daß
er sowohl unserer theologischen, als auch unserer philosophischen
Fakultät zur Zierde gereichen würde. Uebrigens ist unS
Herr Zeller nicht etwa bloß als Gelehrter, sondern
namentlich auch von Seite seines Lchrtalenres und seines
PrivatcharakrerS vortheilhaft bekannt." Diesen Bericht hat
daS Erziehnngsdepartement dem Regierungsrarhe im Juni
1845 vorgelegt, der Regicrungsrath indessen hat nicht
darüber entschieden, indem er wahrscheinlich fand, es
müssen noch andere Gutachten eingeholt werden, namentlich

hat er das Erziehungsdepartemenl beauftragt, zuvor von
der hiesigen theologischen Fakultät ein Gutachten einzuholen.
Dieses liegt hier vor und ist im Allgemeinen dem Hrn. Dr.
Zeller günstig, derselbe wird darin als ein durchaus sittlicher
Mensch, als ein rein wissenschaftlich gebildeter Lehrer
anerkannt und die Anstellung desselben empfohlen. Das
Erziehnngsdepartement hat sich darauf nochmals an den
Regicrungsrath gewendet und bei ihm den Antrag gestellt, eS

möchte nun Herr Dr. Zeller als Professor der Theologie nach
Bern gerufen werden. Ich weiß nicht, ob dieser Antrag im
damaligen Regierungsrarhe wirklich behandelt worden ist,
genug, der abgetretene Regierungsrath hat nichts darüber
erkannt, vielleicht darum nicht, weil unterdessen die Aufmerksamkeit

der Behörden auf andere Dinge, namentlich auf die
Reform des Staatshaushaltes gelenkt worden war. Nachdem
nun der Staatshaushalt neu reformirt und infolge dessen
neue Behörden in Funktion getreten waren, so hat man diese
Frage neuerdings aufgegriffen, und was war natürlicher, als
daß der neue Herr Erziehungsdiaektor da fortfuhr, wo das
abgetretene Erziehungsdepartemcnt geblieben war? Der Herr
Erziehungsdirekror hat also jenen Vorschlag wieder aufgenommen

und dem Regierungsrathe den Hrn. Dr. Zcller als in
jeder Beziehung empfehlenswerth bezeichnet. Auf diese« hin
hat der neue Regicrungsrath keinen Anstand genommen,
unterm 12 Januar letzthin den Hrn. Dr. Zeller als Professor
der Theologie zu ernennen. Kaum halten sich aber die neuen
Behörden mit dieser Sache befaßt, als von mehreren Seiten



Einwendungen dagegen erhoben wurden. Zuerst hat sich

Herr Helfer Baggesen berufen gefühlt, Einwendungen gegen
diese Berufung zu erheben, und ihm ist gefolgt Herr Pfarrer
Sticrlin zu Kerzerz. Der RegicrungSrath hat natürlich
unter den obwaltenden Umständen auf diese Eingaben nichl
Rücksicht nehmen können, und die Ernennung ist erfolgt.
Diese Herren gaben sich aber damit nicht zufrieden, die Sache
wurde unter das Volk geworfen; es wurden anoyme
Flugschriften verbreitet» worin Herr I)>. Zellcr als Läugner Gottes

und der Unsterblichkeit und als Scraußianer geschildert,
ja sogar gesagt wurde, man solle sich „auflehnen" gegen
diese Berufung. Diese Schriftlein üblen dann auch einigen
Einfluß im Volke, es kamen Petitionen ein, vielleicht die
Meisten in guter Absicht, aus Besorgniß um die als gefährdet

geschilderte Religion, aber eben so sehr ist möglich und
sogar wahrscheinlich, daß andere nicht aus geglaubter Rcli-
gionsgefahr, sondern darum petitionirten, um den neuen
Behörde» Verlegenheiten zu bereiten. Sei dem, wie ihm wolle»
ich will mich über die Motive dieser Petitionen nicht einlassen.
Vorstellungen liegen da, wir müssen sie behandeln. Es sei

mir nun erlaubt, diese Petitionen namentlich zu benennen, woher
sie kommen und was sie antragen. ES ist hier ein Verzeichniß
derjenigen Bittschriften, welche eingelangt waren, als die Btttschrif-
lenkommission sich vorgestern damit zu befassen hatte. Gegen
die Berufung des Herrn vr. Zcller haben pclilionirl: aus
dem Amtsbezirke Bern die Gemeinden Stettlen (149
Unterschriften), Köniz (146), der volköthümliche Vaterlandsverein
in Bern (42), Herr Pfarrer Schaffrer für sich allein, 13

Pfarrer aus den Aemtern Bern, Signau, und Konolfingen
(13). Aus dem Amtsbezirke Konolfingen, die Gemeinden

Obcrdießbach und Brenzikofen von der Gemeinde und 53
Partikularen, aus den Gemeinden Word und Wattcnwyl(269),
Obcrwichlrach, Herbligen, Kurzenberg (Gemeinde). Aus
der Gemeinde Biglen (235), die Gemeinden Aeschlen bei

Oberdießbach, Oppligcn, Freimettigen, Bleiken. Aus dem

Amtsbezirk Laupen, aus den Gemeinden Laupen (28).
AuS dem Amtsbezirke Nid au von Herrn Jakob Engel in
Twann, 9 Geistlichen. Ans dem Amtsbezirke Seftigen,
Gemeinde Belpberg. Aus dem Amtsbezirk Signau, vom
Pfarrer im Namen mehrerer. Aus dem Amtsbezirk Thun,
aus der Gemeinde Uebischi (öl). Die Gemeinden Fahrni
und Schwcndibäch. Zusammen mit 1991 Unterschriften und
Von 11 Gemeinden. Gestern, nachdem die Bittschriftenkommission

ihren Bortrag bereits gemacht hatte, sind noch
eingelangt: Gemeinde Aarbcrg (16), Stadt Bern (199 und
253), Vechigen (316), Völligen (281), Mirchcl und Siselcn
(Gemeinden), Affolrcrn im Emmenthal (83), Sumiswald(91),
Trub (69), Trimstein (81), zusammen 1299 Unterschriften
nnd 2 Gemeinden, und heute Hal man mir eine mitgetheilt
Von Gsteig bei Saaneu (mit 111). Alle diese Vorstellungen
zählen zusammen 2492 Unterschriften. Ueberdieß sind diesen

Morgen noch einige dazu gekommen, ich weiß aber nicht, wie
viele Unterschriften dieselben haben. Dagegen haben für
Aufrechthaltung des Beschlusses des Rcgierungsraths pctitio-
nirt: Die Bvlksvercine von Bern, Belp, Signau, Laupen
und 76 Studircnde. Diese letztere Bittschrift verdient um so

mehr Beachtung, da sie den durchaus richtigen Gesichtspunkt
entwickelt. Die Studirenden gehen nämlich von der Ansicht
aus, es solle unbedingte Lehrfreiheit an der Hochschule
herrschen, weil sonst von eigentlicher Pflege der Wissenschaft keine
Rede sein könne, indem die Wissenschaft ein freies, unbedingtes

Forschen voraussetzt. Ferner verdient diese Bittschrift
darum Berücksichtigung, weil Professoren der hiesigen
Hochschule, also mehr oder weniger kompetente Männer, mit ihrer
eigenen Unterschrift erklären, daß sie derselben durchaus
beistimmen, und zwar sind dieß die Herren Professoren Vogt,
Henne, Gerber und Or. E. Vogt. Dieses, Herr Vizepräsident,

meine Herren, sind die Petitionen, welche bis jetzt für
und gegen die Berufung des Dr. Zellcr eingelangt sind. Nach
dem Reglcmente hat nun die Birtschrifrenkommission ihr
Gutachten darüber abgegeben und trägt darauf an, der Große
Rarh solle sowohl über diejenigen Petitionen, welche gegen
die Berufung des Herrn Dr. Zeller vorliegen, als auch über
diejenige, welche gleichzeitig gegen die Ernennung Grun-

holzers zum Seminardirektor pelitionirt, zur Tagesordnung
schreiten. Ich habe nun den Auftrag, diese Gründe der
Bittschristenkommission hier näher zu entwickeln. Die Peti-
tionen gegen Herrn Zellcr müssen in zwei Klassen
ausgeschieden werden, in solche, welche die Kassation des Beschlusses
verlangen, und in solche, welche ohne writers die Entfernl-
paltung des Herrn Zeller von der hiesigen Hochschule an-
begchren. Ich glaube gerne, daß die Petenten an den
Unterschied, welcher in diesen beiden Anträgen liegt, nicht
gedacht habe» aber er liegt in der Natur der Sache, und
ich muß ihn berühren, weil bedeutende Folgen sich daran knüpfen.
Würde vom Großen Rathe erkannt, die Wahl sei zu kassiren, so
ist der Regierungsrath persönlich für allen Schaden verantwort,
lich, welcher sich an die Kassation knüpft. Würde aber
beschlossen Herr Ur. Zellcr sei nur nicht als Lehrer an der
Hochschule zu dulden, dann hat der Regierungsrath keine
persönliche Verantwortlichkeit zu tragen, sondern es ist dann
Sache des Staates, sich mir Herrn Zeller abzufinden. Ich frage
also vorerst : Ist ein Kassaiionsgrund vorhanden? Kassation
eines Beschlusses dcS Regierungsrathes kann eintreten in zwei
Fällen, erstens wenn der Regierungsrath seine Kompetenz über-
schreiter, und zweitens, wenn er nicht diejenigen Formen beob-
achtet, welche er nach Gesetz und Verfassung beobachten muß.
Liegt eS nun in der Kompetenz deS Regierungsraihes, Hoch-
schullehrer zu erwählen? DaS Gesetz über die Hochschule läßt
darüber keinen Zweifel; der Regierungsrath erwählt die
Professoren, und also ist keine Rede davon, daß aus Grund man-
getnder Kompetenz die Kassation verlangt werden könnte. Hat
serner der Regierungsrath etwa die gesetzlichen Formen nicht
beobachtet? Das Gesetz über die Hochschule verlangt einfach,
daß das Srziehungsdepartemenl Vorschläge bringe, nnd daß der
Regierungsrath darauf hin wähle. Da» ist nun geschehen, daS
ErziehungSdepartemenc hat einen Vorschlag gebracht, aber noch
mehr, eS lag überdieß ein Gutachten von Sachverständigen vor,
und erst aus diese Grundlagen hin ha der Regierungsrath
gewählt. Also ist auch von einer Formverletzung hier nicht die
Rede, und also sind diejenigen, welche die Kassation deS
Beschlusses verlangen, jedenfalls im Ungrunde. Ich komme zur
zweuen Klasse von Bittschriften, zu denjenigen nämlich, welche
verlangen, daß Herr kW. Zeller einfach nicht als Lehrer der Theologie

an hiesiger Hochschule wirken solle. Diese Klasse ist die
wichtigere. Wir haben dabei vor allem aus zu fragen, ob Herr
Zeller schädlich sei als Lehrer der Theologie; wenn er schädlich
ist, dann sollen wir ihn mit allen Mitteln entfernt halten, wenn
er aber nicht schädlich ist, oder wir wenigstens nicht wissen, ob
er es ist, dann sollen wir ihn nichl voreilig verdammen. Aus
zwei Gründen könnte Herr Zeller als Lehrer an der hiesigen
Hochschule schädlich sein, einmal, wenn er sich mit politischen
Dingen abgäbe und politische Grundsätze predigte, welche die
Staatsordnung gefährden, oder aber wenn er als Lehrer der
Theologie solche Grundsätze lehrte, die unserer evangelisch -
reformirren Religion gefährlich sein könnten. Von ersterem nun
ist gar nicht die Rede» und eine daherige Besorgniß wird von
Niemandem ausgesprochen, also haben wir nur zu untersuchen,
ob er vielleicht solche Lehren predigt, welche unserer christlichen
evangelisch reformirren Religion schädlich sind. Hier muß ich nun
auf die Petitionen und Flugschriften gegen Herrn Dr. Zeller
verweisen, um daraus zu entnehmen, wessen man ihn eigentlich
beschuldigt. Was sagen nun diese Petitionen und Flugschristen,
und zwar namentlich die letztern? denn die Petitionen stützen
sich alle mehr oder weniger auf die zwei Flugschriften : „vr. Zeller
und seine Lehre" und „die Berufung des vr. Zeller." In diesen
beiden Flugschristen wird behauptet: Ilr. Zeller läugnet Gott,
er anerkennt kein Christenthum und er läugnet die Unsterblichkeit.

Nun fragt es sich: Ist das wahr? Wenn das wahr ist,
dann hat die Petitionskommisflon nichl einen guten Antrag hie-
her gebracht; wenn das aber nicht wahr, wenigstens nicht
bewiesen ist, dann dürfen Sie, Herr Vizepräsident, meine Herren,
mit gutem Gewissen die Anträge der Kommission genehmigen.
Ich nun habe die Ueberzeugung, es sei nicht wahr, was in diesen

Schriften darüber ausgestreut worden ist, und ich erlaube mir
als Berichterstatter, dieses mit Gründen zu belegen. Vorerst bin
ich so frei, aufmerksam zu machen auf einen höchst verdächtigen
Umstand, welchen ich berühren muß, um zu zeigen, daß diese



Schriften sich nicht strenge an die Wahrheit halten. Es ist
bekannt daß nicht der jetzige Erziehungsdireklvr und der jetzige

Regierungsralh ursprünglich den Herrn Zeller vorgeschlagen
und an seine Berufung gedacht haben, sondern daß er
vorgeschlagen worden ist vom alten Erziehungsdepartement. Zn
diesem alten Erziehungsdepartement nun saßen unter Andern
zwei orthodoxe Theologen, die Herren Rüetschi, Direktor des

Progymnafiums, und Fetscherin, gewesener Regicrungsrath,welche
beide ganz sicher die Schriften des Herrn lir. Zeller bestens

gekannt haben. Wenn nun diese beiden Männern geglaubt
hätten, Herr I>r. Zeller sei ein Gottes- und ein Unsterblich-
keitsläugner, so würden sie ihn ganz sicher nicht alâ Professor
der Theologie vorgeschlagen haben. Ferner hat sich damals
Niemand gegen die beantragte Berufung des Herrn Zeller
erhoben, also hat auch Niemand eine Gefahr darin erblickt. Nun
ist eS jetzt doch sehr verdächtig, daß hintendrein über den näm»

lichen Mann, nachdem er einmal erwählt ist, so hergefallen und
über Religionsgefahr geschrieen wird. Es liegt aber »och ein

anderer verdächtiger Umstand in jenen Flugschriften selbst. Die
eine davon, „vr. Zeller und seine Lehre," ist nicht einmal im
Kanton Bern oder in der Schweiz verfaßt worden. Ich habe

darüber ziemlich bestimmten Bericht. Wie Herr Dr. Zeller vom
Herrn Erziehungsdirektor vorgeschlagen und vom Regierungs-
rath ernannt war, hat sich Jemand vom bernischen Ministerium
an einen deutschen Gelehrten gewendet, welcher dann einen
Bericht über Herrn Zeller einsandle und darin dessen Lehre
charakterisier und beschrieben hat. Der betreffende hiesige Geistliche
hat dieser Abhandlung dann einen Eingang und einen Schluß
beigefügt und dem Drucke übergeben und unter das Bolk
geworfen. Wenn nun wirklich Herr I)r. Zeller so gefährlich wäre,
so würde eS nicht nöthig gewesen sein, zuerst einen Bericht über
ihn einzufordern von einem Deutschen, während man just gegen
die Deutschen immerfort eifert. Wer sagt uns, daß dieser Mann
über Herrn Zeller richtig geurthcilt hat? Es wäre jedenfalls
ehrlich gewesen, seine Unterschrift dazu herzugeben, um dadurch
zu zeigen, daß man selbst von der Sache überzeugt sei» —
bevor man Jemanden anklagt. Also dieser Umstand, daß kein
Verfasser deS SchriftchenS genannt ist, daß ferner dasselbe nicht
aus eigener Ueberzeugung hervorgegangen ist, und daß überdieß
ein Widerspruch im Schristlein selbst liegt, ist sehr verdächtig.
Auf pug. 10 der so eben genannten Schritt steht, nachdem nämlich
vorher lir. Zeller des Atheismus beschuldigt wird, folgende
Stelle: „Ja eben daselbst (nämlich in den Jahrbüchern der
Gegenwart von 1841) spricht er geradezu vom Pantheismus
und Atheismus der neuern Philosophie, wie er auch, I. D.
G. 1843, S. 331, den Atheismus zwar nicht genannt wissen
will, aber doch auch nicht wagt, seine Philosophie davon los-
zusprechen." Also muß der Verfasser deS SchriftchenS selbst
sagen, Zeller sage nichts von Atheismus, aber er wage nicht,
gegen die Bckenner deS Atheismus aufzutreten. Wenn also
Einer etwas behauptet, und ein Anderer widerspricht ihm nicht,
so will man hier daraus folgern, dieser andere sei mir jenem
einverstanden. Dieses Argument ist aber so unrichtig, daß eS

keiner western Erörterung bedarf. Ich will aber noch bestimmte
Gründe anführen für die Unrichtigkeit obiger Beschuldigung.
Zuerst berufe ich mich ans das Gutachten der hiesigen theologischen

Fakultät. Die Professoren der Theologie an der hiesigen
Hochschule gehören, wie man mir wenigstens sagt, sämmtlich
der orrhodoren Schule an; wenn man also ein Gutachten von
denselben verlangt über jemanden, der zn der rationalistischen
Schule gehört, so sollte man erwarten, daß sie daS Schädliche
dieser Richtung hervorheben würden. Nun sagen diese Professoren

vor allen Dingen, Herr Dr. Zeller sei nicht ein Strauß,
wie in den verbreiteten Schristlein behauptet wird, ferner wird
gesagt, er huldige nicht den Ansichten von Fischer und Feuerbach,

und es wird bemerkt, daß Herr Zeller den Herrn Strauß
in wesentlichen Punkten angegriffen und widerlegt hab?. Wenn
also die theologische Fakultät das sagt, so ist das mir wenigstens
genug, nm zn glauben, daß er hier nicht schädlich wirken werde.
Es wird in dem Gutachten serner gesagt, die Anstellung von
Ilr. Zeller sei ein wahrer Gewinn für unsere Hochschule, weil
diejenige wissenschaftliche Richtung, die er verfolgt, an unserer
Hochschule nicht vertreten sei. Daher heißt es am Schlüsse deS

Gutachtens, die theologische Fakultät könne die Erwählung des

Dr. Zeller nur als einen Gewinn betrachten und also unter
keinen Umständen dagegen stimmen. Dieses Zeugniß nun ist
für mich, der ich natürlich nicht im Stande bin, die Schriften
und Lehren des Herrn Zeller selbst zu untersuchen, genug. Ich
muß mich in dieser Sache an Autoritäten halten, und deßhalb bin
ich so frei, noch aus einen ausgezeichneten Mann des Faches
zurückzukommen, auf dessen Urtheil ich unbedingtes Zutrauen
setzen kann, nämlich auf Herrn Professor Ries. Derselbe hat
bekanntlich jüngst ein Schrittchen über diesen Gegenstand
veröffentlicht welches Ihnen allen mitgetheilt worden ist. Er
sagt, und das ist sehr wichtig : Ich bin auch ein Zeller, ich stimme
in theologischen Dinge mit ihm überein. Wenn man weiß, daß
Herr RieS früher Pfarrer oder wenigstens Vikar zwei Jahre im
Kanton Bern war, daß er längere Zeit Religionslehrer war
bei Privaten, wenn man weiß, daß er gegenwärtig Lehrer an
der Hochschule ist, und daß sein Wirken an der Hochschule
ein scgenreiches war, und nicht schädlich, so kann man annehmen

es sei keine große Gefahr vorhanden, wenn Herr Dr.
Zeller mit welchem ja Herr Ries übereinstimmt » uach Bern
kömmt, ich wenigstens sehe keine. Herr Ries sagt in seiner Schrift
ferner, die gegen lir. Zeller erschienenen Flugschriften enthalten
große Unwahrheiten und Entstellungen, ec finde sich daher
veranlaßt und verpflichtet, mit Namensunterschrifc und öffentlich
diejenigen, welche den Herrn Zeller anklagen, der Unwahrheit
zu bezüchtigen. Man wird freilich dagegen einwenden, Herr
Ries verdiene keinen größer» Glauben, als die Ankläger. Wohl,
Herr Vizepräsident, meine Herren, diejenigen, welche anklagen
und sich nicht nennen dürfen, verdienen nicht so viel Glauben,
als diejenigen, .welche den Angeklagten in Schutz nehmen und
mit ihrem Namen dazu stehen. Indem nun Herr Professor RieS
spezielle Behauptungen jener anonymen Flugblätter als unrichtig
bezeichnet, legt er in seinem und Herrn Zellers Namen gleichsam
ein Glaubensbekenntniß ab. „Allerdings, sagt er, glauben wir
an Gort, „„als den von der Welt absolut unabhängigen Geist,""
indem wir alle, wie Paulus sagt: leben, weben und find."
Ferner sagt er: „Wir glauben allerdings „„an Christus, als
den Sohn GotteS, der dem Geist nach von Ewigkeit her EinS
mit Gott und aus Gott hervorgegangen ist."" An diesem
Glaubensbekenntnisse, Herr Vizepräsident, meine Herren, kann man
doch wohl mir Grund nichts keilisiren, und Herr Ries, welcher
die Schriften ZellerS genau kennt, und sich nicht scheut zu sagen :

Ich bin ein zweiter Zeller, verdient doch allen Glauben. Ferner
anerkennt Herr Zeller laut der Versicherung des Herrn Ries:
„daß daS -neue Testament der ursprüngliche Ausdruck des ächten
Geistes, der durch Christus geoffenbarten Religion sei, und daß
daher dasselbe Quelle, Maaß und Prüfstein deS ächten christlichen

Geistes sei und bleiben werde." Herr Zeller glaubt serner

„mit der Kirche an die Erlösung deS Menschen durch
Christus, in welchem wir die wirkliche Einheit des GeisteS
Gottes mir der menschlichen Natur anschauen." Herr Ries sagt
endlich, diese Glaubenssätze seien die Ecksteine der ChristuS-
religion. Wenn nun jemand heute diese Sätze anfechten und
zeigen kann, daß darin eine Abweichung vom wahren Kerne
des Christenthums liege, dann ist Herr Ries im Irrthume,
und dann ist er, wie Herr Zeller, schädlich. Allerdings sagt
Herr Ries, es sei ein großer Unterschied zwischen Herrn
Zeller und den streng-orthodorcn Geistlichen, aber dieser
Unterschied liege nicht im Wesen, sondern bloß in der Form in
der äußern Auffassung. Die orthodorcn Geistlichen nehmen
die Bibel buchstäblich wie sie ist, thun nichts dazu und nichts
davon; allein auch die andern, welche der rationalistischen
Richtung angehören » nehmen die Bibel an aber sie halten
nicht altes ganz buchstäblich für wahr, sondern bringen den
geschriebenen Buchstaben mit der Vernunft in Einklang, denn
sie nehmen auch diesen Ausspruch der Bibel an, welcher sagt:
der Geist macht lebendig, der Buchstabe tödtet. Die Gelehrren

selbst sind also darüber unter sich nicht einig, die Einen
nehmen den Buchstaben, wie er ist, die Andern wollen auch
denken, und Buchstaben und Geist mit einander in Einklang
bringen. Wie soll nun der Große Rath, welcher nicht auS
Theologen besteht, diese Streitfrage entscheiden Soll der
Große Rath, ohne daß er die gehörige Aufklärung hat, den
Herrn vr. Zeller von vornenherein verdammen, oder soll er
nicht vielmehr sagen: Wir wollen doch wenigstens zuerst



sehen, ob er schädlich wirkt oder nicht? Ich glaube — ja,
der Große Rath solle nicht voreilig handeln, sondern diese
Streitfrage fernerhin auf dem Gebiete der wissenschaftlichen
Polemik bleiben lassen und dieselbe nicht in den Rathsaal
ziehen, denn das ist Sache der Wissenschaft. Wir haben hier
nicht einen wissenschaftlichen Streit zu entscheiden. sondern
wir sollen zuerst sehen, ob Herr Zeller schädlich wirkt oder
nicht. Jetzt ist die Zeit noch nicht da, um darüber ein
Urtheil zu fällen. Ich berufe mich aber auch auf die Ersah-
rung. Es ist bekannt. daß Herr Zeller an der Hochschule
zu Tübingen seit Jahren lehrt, daß er seine Ueberzeugungen
theilswcise wenigstens in Schriften niedergelegt hat, die
verbreitet sind fast in der ganzen Welt, und mir wenigstens ist
nicht bekannt, daß man in Wurtemberg weniger christlich
gesinnt wäre als im Kanton Bern, oder daß durch ihn jemand
verleitet worden wäre» Gott und die Unsterblichkeit zu leugnen.

Wenn also seine Schriften bis jetzt nicht nachrhcilig
gewirkt haben, und sein übriges Wirken auch nicht, so können

wir ihn ruhig hieher kommen lassen und erwarten, wie
er hier wirken werde, und jedenfalls können wir voraussetzen,
wir seien hier im Kanton Bern nicht dümmer, als man es
in Würrcmberg ist, und wenn er auch nicht strenge am
Buchstaben hält, sondern der rationalistischen Richtung zngethan
ist, so wird dieß das Christenthum nicht erschüttern, zumal
kompetente Männer erklären, Herr Dr. Zeller stehe ans der
höchsten Stufe des Christenthums. Es kömmt aber noch eine
sehr wichtige Rücksicht hinzu. Würden wir voreilig über
Herrn Zeller urtheilen und ihn von vornenherein verdammen,
so würden wir einen der schönsten Grundsätze unserer Verfassung

über den Haufen werfen, nämlich den Grundsatz der Lehr-
sreipeit. Wenn der Mensch frei sein will, so läßt sich diese
Freiheit wesentlich in zwei Beziehungen denken, nämlich daß er
einerseits ungehindert seine Ueberzeugung aussprechen, und daß
er sie andererseits ungehindert Andern mittheilen darf» — also
Rede- und Lehrfrciheit. Wenn wir nun die eine oder andere dieser

Richtungen beschränken, so haben wir die heiligsten Rechte
des Menschen auf eine rechts- und verfassungswidrige Weise
verletzt. Davor müßte ich nun warnen, und zwar um so mehr, als
die Hochschule nicht eristiren kann, wie sie soll, wenn die Lehrfrei-
heit irgendwie beschränkt ist, denn die Wissenschaft kann nur da
gehörig gehegt und gepflegt werden, wo Lehr- und Lernfrei.
Heck herrscht. Also müßte ich dringend davor warnen, diesen
Grundsatz zu verletzen, bevor man überzeugt ist, daß
Zellcr schädlich wirken werde. Man wird sagen, Hr. Zellcr
werde unsere jungen Geistlichen in dem Sinne bilden, wie
man sagt, daß er lehre. Vorerst ist nicht bewiesen, daß er
wirklich so lehrt, wie man von ihm behauptet, aber ferner
ist auch nicht gesagt, daß die jungen Geistlichen, welche ihn
hören, dann auch seine Richtung befolgen werden. Herr
Dr. Zeller ist nicht einziger Professor der Theologie an der
hiesigen Hochschule, und ein Student läßt sich nicht durch
einen einzige» Lehrer für seine Denk- und Handlungsweise
bestimmen, sondern er muß alle die verschiedenen Vortrage,
die er anhört, zu einem Ganzen verarbeiten, um sich eine
Ueberzeugung zu bilden. Ferner werden die bernischen
Geistlichen, bevor sie ins Ministerium aufgenommen werden, durch
andere Geistliche geprüft, denn nach der Verfassung sind die
innern Angelegenheiten der Kirche in Zukunft Sache der
Geistlichen jund der Synode, und also werden diese Geistlichen

jeweilen die Kandidaten prüfen» und dann je nachdem
Ergebnisse über sie urtheilen. Wenn sich nun jemand zur
Aufnahme in's Ministerium meldet, der die Grundwahrheiten
des Christenthums läugnen würde, so werden unsere Geistlichen

einen solchen nicht in's Ministerium aufnehmen, und
also ist es, wenn wenigstens die Verfassung gehandhabt wird,
waS ich zu Gott hoffe, schlechterdings unmöglich, daß Geistliche,

welche das Christenthum läugnen und Gott und
Unsterblichkeit wegraisonniren, als Geistliche im Kanton Bern
angestellt werden und als solche wirken können. Ohne
weitläufiger zu sein, kann ich ohne weiteres den Antrag der
Bitlschriftenkommission mit voller Ueberzeugung unterstützen.
Nur noch ein paar Worte über eine Petition von mehrern
Bürgern aus der Gemeinde Stettlen Diese pctitionircn
nämlich nicht nur gegen die Berufung des Hrn. Dr. Zeller, son¬

dern auch gegen die Ernennung des Hrn. Grunholzer aus
dem Kanton Zürich zum Direktor des Seminars zu Münchenbuchsee,

indem sie sagen, dieser sei ein Zögling des gewesenen
zürchcrschen Seminardirektors Scherr, Scherr aber sei ein
Freund von Strauß, und also sei Grunholzer ein Straußianer.
Darauf kann man den Gökhe'schen Spruch anwenden:

»Im Folgern seid kühn und munrer,
Was Ihr nicht heraus bringt, schiebet unter."

Wenn auch Scherr ein Freund ist von Strauß, so folgt
daraus nicht, daß jener in allem die gleichen Ansichten habe,
wie dieser, und noch weniger folgt daraus, daß Grunholzer
als Zögling Scherrs ein Strauß sei. Ich müßte also die
hohe Versammlung dringend bitten, auf eine solche Petition,
die sich auf ein so einfältiges Argument stützt, keine Rücksicht
zu nehmen. Ich schließe, Herr Vizepräsident, meine Herren,
indem ich Namens der Bittschrifrenkommission bezüglich auf
sämmtliche gegen die Berufung des Hrn. Dr. Zeller an den
Lehrstuhl der neutcstamentlichen Ercgcse eingelangten Vorstellungen

auf Tagesordnung antrage.

Funk, Regierungspräsident, als Berichterstatter. Herr
Vizepräsident, meine Herren, ich habe die Ehre, als Berichterstatter
des Regierungsrathes aufzutreten in dieser allerdings höchst wichtigen

Angelegenheit, die eine Angelegenheit des Volkes ist, des
Verstandes und des Gemüthes zugleich. Der Glaube in einem
ansehnlichen Theil unserer Bevölkerung: die Rechte unserer
Landeskirche seien in Gefahr, hat eine Menge von Borstettungen

an die oberste Landesbehörde hervorgerufen. Es ist unsere
höchste Pflicht, diese Vorstellungen gründlich zu berathen, da-
mit wenigstens in dieser Beziehung der Glaube im Volke
erwache, man habe mit Würde und Ernst und mit strenger
Gewissenhaftigkeit dieser Sache Aufmerksamkeit geschenkt. Nicht den
Glauben eineS andern Theiles der Bevölkerung, welcher wohl
weiß, daß die Religion nicht in Gefahr ist, der aber gleichwohl
bei dieser Bewegung sich berheiligt hat, berücksichtige ich hier,
sondern den redlichen Glauben im Volke, diesen sollen wir in
den Augen haben; beruhe er auf Irrthum oder nicht, das ist
gleichgültig, sobald das Faktum vorliegt, so soll die Behörde
dem Volke gegenüber diese heiligste Pflicht erfüllen. In dieser

Angelegenheit verwirft man den Standpunkt der Wissenschaft,
und ich werde daher im weitern Verlaus meines Vortrags auch
diesen Standpunkt berühren, so weit nöthig ist zur Erklärung der
Frage im Allgemeinen. Vorerst indessen bietet sich in Bezug auf diese

Vorstellungen der formelle Standpunkt und dann der Standpunkt
der einläßlichen Erörterung dar. Ich beginne mit dem formellen
Standpunkt, und hierbei entsteht die Frage: Hat der Regierungsrath
durch die Berufung des Dr. Zeller als Professor auf den
theologischen Lehrstule im Bereiche seiner Befugniß gehandelt oder
sie überschritten? Muß diese Frage verneint werden, so ist dieser

Akt der Regierung durchaus gerechtfertigt. Die erste Frage
betrifft also die Kompetenz. Herr Präsident, meine Herren, es

ist eine bestimmte Vorschrift im Hochschulgesetz von 1834, die

den Regierungsrath ausschließlich berechtigt, Lehrer an die Hochschule

zu ernennen. Dieses Recht hat immer eristirt, seit die Hochschule

gegründet ist. Schon die vorige Negierung hat jederzeit
davon Gebrauch gemacht, und ihre Kompetenz ist nie besteckten

Worten. Ferner ist eine Vorschrift in der gegenwärtigen
Verfassung, die dem Regierungsrath die Befugniß gibt, in der
Administration und Verwaltung jeden Akt vorzunehmen. Nun ist
die Wahl eines Hochschullehrers ein Akt der Administration, der
dem Regierungsrath zukommt. Es fragt sich ferner, ob die

gesetzlichen Vorschriften bezüglich auf den Gang der Berufung
selber eingehalten, oder m Hinsicht der Form verletzt worden
seien. Auch dieß ist nicht der Fall. Es ist bereits vom Berichterstatter

der Bittschrifrenkommission angezeigt worden, daß die

Berufung des Dr. Zeller ein Gegenstand ist, der nicht nur jetzt
erst von den jetzigen Behörden, sondern schon von der abgetretenen

Regierung einer gewissenhaften Prüfung unterlegt worden
ist. Es ist mit der äußersten Umsicht zu Werke gegangen worden,

auf ein theologisches Gutachten gestützt, das vorher eingeholt

worden war, und auf das Befinden des frühern Erziebungs»
départements, welchem namentlich ein Mitglied der abgetretenen
Regierung beigestimmt hat, das dem geistlichen Stande angehört,
und ebenso ein anderes Mitglied des abgetretenen Erziehungs-



départements, das ebenfalls dem geistlichen Stande angehört.
Dieses Befinden hat schon dem abgetretenen RegicrungSrath die

Berufung Zellers als Lehrer an die bernischc Hochschule
anempfohlen. Mithin hat der Regierungsrath durchaus innerhalb seiner

Kompetenz gehandelt, und unter Beobachtung der gesetzlich
vorgeschriebenen Formen. Man könnte vielleicht noch in einer
andern formellen Beziehung eine Einwendung erheben. Nämlich, der
Regierungsrath sei nach der bestehenden Verfassung dem Großen
Rathe schuldig, jede Zeit Bericht zu erstatten über die Verwaltung,

und der Große Rath habe die Befugniß, ihn zur
Verantwortung zu ziehen in Bezug auf seine Geschäftsführung.
Allerdings, dieses Recht hat der Große Nach als höchste Landesbe-
hördc. Er hat dieses Recht der Oberaufsicht. Worin besteht aber
die Ausübung dieses Rechtes? besteht sie darin, daß der Große
Rath Alles, waS der Regierungsrath thut innerhalb seiner
Kompetenz, vermöge der ihm angewiesenen verfassungsmäßigen, sclbst-
ständigen Stellung, einläßlich untersuche und darüber urtheile
und allfällig eine Kassation oder Nichtigkeit ausspreche? Offenbar

nicht, sondern die Oberaufsicht der höchsten Landesbchörde
geht dahin, den Verwaltungsgang des RegierungsratheS zu
prüfen, ob er innerhalb der verfassungsmäßigen Schranken
gehandelt, ob er im Umkreise seiner Befugnisse gehandelt und diese

Grenzen nicht überschritten habe. Aber wenn der Regierungsrath
dieß zeigen kann, so ist die Verantwortung rein, und die oberste
Landesbehörde soll sie anerkennen. Somit ist in Bezug auf die

Form der Behandlung die er Angelegenheit auch nicht das mindeste

auszusetzen. Ich gehe über zur einläßlichen Erörterung
dieser Angelegenheit. Ich halte dafür, diese Angelegenheit lasse
sich unter einem dreifachen Standpunkt auffassen, so wie sie sich
entwickelt und eine Gestalt angenommen hat, unter dem rein
kirchlichen Standpunkt, unter dem wissenschaftlichen und — läug-
nen wir das nicht, wenn jeder die Hand aufs Herz legt, wo
ihm die Pulsader schlägt, — auch unter dem politischen Standpunkt.

In Bezug auf die einläßliche Erörterung dieser Angele,
genheit liegen schwere Anklagen vor, Anklagen theils gegen die
Persönlichkeit deS berufenen Lehrers, theils auch gegen die
Regierung denn die Berufung Zellers durch die Regierung und
die Persönlichkeit ZellerS und seine Lehre werden in einer Einheit
aufgefaßt, man raisonniri so: Wenn der Or. Zeller Gottes-
läugner ist, wenn er die göttlichen Eigenschaften der Person
des Heilandes verläugnet, und die Regierung einen solchen
Mann auf den theologischen Lchrstuhl beruft, so ist auch
die Regierung eine gottlose. So wird die Sache in dem
unverdorbenen Gemüthe des Volkes aufgefaßt. Herr
Vizepräsident, meine Herren! Das sind schwere Anklagen, wer sie

in guter Treue erhebt, der kann sie verantworten, — wer
aber dabei mit Böswilligkeit handelte, der hat es dereinst zu
verantworten. Diese Anklagen sind materiell durchaus
unwahr, sowohl gegenüber der Persönlichkeit Zellers und seiner
Lehre, als gegenüber der Regierung. Es ist auch für mich
eine große Gewähr in der Schrift des Herrn Professors
Ries enthalten. Dieser Mann hat geglaubt, er sei es seinem
Gewissen schuldig, zu reden und öffentlich mit seiner Namens-
untcrschrift aufzutreten. Er hat dieses geth n, und dieser
Mann wird nicht in Uebcreilung gehandelt haben, nicht ohne
ein gereiftes Urtheil. Da erfordert es einen innern Drang,
einen festen Vorsatz, um so etwas zu thun, denn das verwischt
sich jetzt Zeillebens nicht für Herrn Ries. Er wußte wohl,
waS er behauptete gegenüber dem Volke. Ich will nicht
einzelne Stellen ablesen, aber ich verweise auf dieses Schrift-
lein » welches die lebendigste Ueberzeugung eines Mannes
ausspricht, den bisher jedermann geachtet hat und ferner
achten wird. Was die Regierung betrifft, so sind allerdings
einzelne Mitglieder derselben bisher oft persönlich angegriffen
worden. Aber ist jemand darin, Von dem man irgend eine
Thalsache ausweisen kann, daß er abgefallen sei von unserer
Landeskirche, — von denjenigen Mitgliedern wenigstens,
welche der evangelischen Landeskirche angehören? Niemand!
Sind wir nicht Alte zusammen mit dem Volke und in dem
Volke aufgewachsen, — in der Einfachheit der Sitten, zu welchen

das Volk sich bekennt, und in seiner Gottesfurcht? Wir
sind alle mit den Ansichten, den Wünschen des Volkes
aufgewachsen, und ein Vorbild in der Masse des Volkes hat uns
jederzeit geleitet. Kurz, ich finde, es sei höchst gewagt und

vermessen, einer Regierung Gottlosigkeit vorzuwerfen, ohne
irgend mit Grund einen Borwurf zu rechtfertigen. Haben
nicht die Mitglieder der gegenwärtigen Regierung bei jeder
Gelegenheit als Staatsbürger ihre Pflichten erfüllt, als
Militärs treu und redlich die Waffen gerragen? Hat einer von
uns die schönste Blüthe seiner Jahre im Söldnerdienste fremder

Fürsten verlebt? Nein, für unser Vaterland haben wir
unsere Waffen getragen, wir haben geglaubt, das sei
ehrenhafter, als dem Vaterlandc den Rücken zu kehren und die
schönste Zeit des Lebens einem andern Dienste als dem seinigen

zu weihen. Es sind keine fremden Orden- und Würdenträger

in der gegenwärtigen Regierung, sondern Männer»
die stets im Volke gelebt haben und es auch ferner thun
werden. Ich mache ferner darauf aufmerksam, was für
verfassungsmäßige Garantien man gegenwärtig für die Kirche
in der Verfassung hat, die früher nicht da gewesen sind. Der
§. 80 der Verfassung sagt deutlich, daß die Rechte der bestehenden
evangelischen Landeskirche gewährleistet seien Diese Gewährleistung

ist zwar auch schon in der frühern Verfassung
ausgesprochen gewesen, aber jedermann hat noch frisch im
Gedächtniß, daß darüber auch jüngsthin im Vcrfassungsrathe Ein-
muth gewaltet hat. Eine weitere Garantie für die Landeskirche

liegt darin, daß einer Kirchensynode das Recht
übertragen ist, die innern Angelegenheiten der Kirche zu besorgen,
einzig unter Vorbehalt der Genehmigung des Staates. Mithin

was die Glaubenslehre betrifft, so ist dieses eine Ange-
legenheit der Kirche selbst. Eine Kirchensynode wird darüber
der Staatsgewalt ihre Anträge bringen. An der Synode ist
es, diesen Schatz, dieses innere Wesen der Kirche zu pflegen,

und der Staat hat einzig das Genehmigungsrechk. Die
Staatsgewalt hat nichts darüber zu entscheiden, und kann der
Glaubenslehre nicht im Mindesten zu nahe trcrcn, sondern
die Kirche ist darüber einzige Wächlerin und Bewahre-
rin. Diese Garantie ist aber eine wesentliche. Es ist schon
von dem Herrn Berichterstatter der Bitlschriftenkommission
bemerkt worden, baß auch die Ordination der jungen Geistlichen

Sache der Kirchensynode sein werde, und daß auch in
dieser Beziehung die Synode der Landeskirche sichere Gewähr
darbietet. Eine weitere Gewähr und zwar die allerkräftigste
liegt im unerschütterlichen Glauben und in der unerschüttcr-
lichen Anhänglichkeit an die Rechte der Landeskirche im Volke;
und wenn die letzte Bewegung auch keinen andern Vortheil
gehabt hätte, so könnte sich daraus jedermann überzeugen,
daß das Volk treu und fest an den Rechten der Kirche
festhalten will. Das ist eine Burg, die nicht zu überwältigen
ist- k)r. Zcllcr ist übrigens nicht ein Mann, der heute erst
gleichsam vom Himmel aus die Erde fällt, sondern er hat
bereits in seiner Heimalh, bis zur heurigen Stunde, seitdem
er ein selbstständigcr Denker geworden ist, gewirkt, in
doppelter Eigenschaft, —> als angestellter Prediger und nachher
seit 7 Jahren als öffentlicher Lehrer an der Hochschule in
Tübingen. Was wäre nun natürlicher gewesen, — wenn
überhaupt eine wirkliche Religionsgefahr da wäre, — als daß
man durch Thatsachen nachweisen könnte, daß vor Allem aus
die Religionsgefahr da eingetreten sei, wo er seit 9—10 Iahren

öffentlich theils als Prediger, theils als Lehrer der Hochschule

gewirkt hat? Aber keine Spur von Religionsgcfahr
findet sich dort, wo er bis jetzt öffentlich gewirkt hat, und
hier, wo er bisdahin nicht gelebrt und gewirkt hat, ist
Religionsgcfahr? Ich glaube die Verstanbesreife sei im Berncr-
volke so weit entwickelt und in eben so hohem Grade
vorhanden als in Würtcmberg, ich habe darüber durchaus keinen
Zweifel. In diesem Faktum ist bestimmt die bündigste
Widerlegung vorhanden gegen diese angebliche Religionsgcfahr,
welche in der Berufung Zellers vorhanden sein soll. Ich
berühre noch die persönlichen Eigenschaften dieses vr. Zeller.
Auch diese bieten eine Garantie dar. Es ist selbst in den
Gegenschriften gegen seine Lehre offen gestanden, daß sein
persönlicher Charakter nicht im Mindesten zu tadeln sei » daß
er rein und fleckenlos dastehe und zum Vorbild dienen könne
für jeden Lebenswandel. Ist ein solcher Mann gefährlich?
Ein Mann, der der studierenden Jugend mit musterhaftem
Lebenswandel als Vorbild dienen kann, der wird nie Unheil
und Unsegen stiften. Ein weiterer Umstand ist der: Ich



frage: wird etwa die Lehre für die theologischen Studierenden
auf der theologischen Fakultät ausschließlich dem l)r. Zeller
anvertraut? Auch nicht. Er hat nur einen Theil der
theologischen Wissenschaften zu besorgen, mit ihm werden auf
den theologischen Lehrstühlen 6 oder 7 andere Lehrer, die
bereits hier lehren, für die studierende Jugend der Theologie
wirken. Mithin ist, was häufig gesagt wird, daß Zeller eine
zig lehren werde an der theologischen Fakultät, unrichtig.
Meine Herren Ich will nun vom wissenschaftlichen Standpunkte
diese Angelegenheit betrachten. Bis jetzt ist die Theologie
eine Wissenschaft gewesen und fie wird es fernerhin bleiben
sollen. Auf dem Gebiete der Wissenschaft läßt sich offenbar
kein Ziel, keine Schranke setzen. Der menschliche Geist kann
sich nicht in Fesseln schlagen lassen. In dieser Beziehung
muß man dem menschlichen Geist in Forschen und Nachdenken

freien Spielraum lassen, sonst ist keine Wissenschaft
mehr. Bis jetzt hat man von allen Theologie Studierenden

zum voraus sehr schwere Prüfungen gefordert, man hat
ihre Leistungen einem äußerst genauen Urtheil unterlegt. Sie
sehen mithin, daß auf dem Gebiete der Theologie die Wissenschaft

nicht soll verkümmert werden, es soll auch in dieser
Beziehung Lehr- und Lernfreihcit walten. Man kann
allerdings einwenden, die Rechte der Kirche sollen auch nicht
verkümmert werden. Ich bin auch der Ansicht, aber ich habe
die innigste Ueberzeugung, daß durch das Wirken Zellers als
Professor der Theologie auf der Hochschule Berns, unsere
Landeskirche nicht der mindeste Eintrag erleiden wird. Die
Regierung ist durchaus entschlossen, wenn je unsere Landeskirche

aus irgend eine Weise sollte gefährdet werden, gegen
diesen Einfluß kräftig einzuschreiten und ihn kräftig zu
bekämpfen, so daß jede Gefährdung in dieser Beziehung durchaus

unmöglich ist. Wenn Sie auS der Theologie keine
Wissenschaft machen wollen, in diesem Falle bedürfen Sie
von unsern Predigern gar keine Studien mehr. Man braucht
einfach die Glaubensartikel aufzuhängen und jedem, der sich

befähigt glaubt, die Kanzel einzuräumen. Aber das werden
Sie nicht wollen! Man wird jederzeit gebildete Männer
wollen, um die Kanzel zu betreten und das Evangelium zu
predigen, rein, wie unsere Kirche es erfordert. Ich bin weit
entfernt, wenn ich übergehe zum politischen Standpunkte, zu
glauben, daß die eingelangten Borstellungen in ihrer Mehrheit

irgendwie einen politischen Charakter an sich tragen,
sondern sie sind auS dem Schooßc des Bolkes hervor gegangen,
einzig aus Bekümmcrniß für die Landeskirche. Allein das
Volk, welches zu dieser Vorstellung geschritten, ist durchaus
im Irrthume. Man ist so weil gegangen, und späterhin
wird es eine Untersuchung herausstellen, daß man gar allerlei

Mittel angewendet hat, um diese Vorstellungen hervor zu
rufen. Es ist sogar in Berichten behauptet worden, daß
einzelne Geistliche gesagt Härten, wenn Dr. Zeller als
Professor auf dem theologischen Lehrstuhle erscheine, so werden
die Felder keine Früchte mehr tragen, die Kühe keine Milch
mehr geben u. s. w., kurz Sachen, die man wahrhaftig hätte
beiseits lassen sollen. Wenn man geglaubt hat, auf andere
Weise keine Unterschriften zu bekommen, so hätte man wenigstens

nicht zu solchen Mitteln greisen sollen. Werfen wir
einen kurzen Rückblick auf die Zeit seit Einführung der neuen
Ordnung der Dinge, oder wenigstens auf die Zeit, während
der Berfassungsarbeiten. Jedem wird in Erinnerung sein,
was vorgegangen ist, und wenn nicht allen, so wird doch den
meisten Mitgliedern dieser Behörde die Ueberzeugung lebhaft
sich aufdringen, daß ganz gewiß die gegenwärtige Bewegung
auch benutzt wurde zur Erreichung politischer Zwecke. Hat
man nicht bis jetzt Alles, was irgend Aenderungen in den
öffentlichen Zuständen in Folge der neuen Verfassung
herbeiführen sollte, angefeindet, verdächtigt? Durchaus, es ist
mithin unverkennbar, daß neben der Reinheit der Absichten
im Volke auch andere Absichten, welche politische Zwecke im
Auge hatten, dabei Hand in Hand gehen. Ich glaube, in
jeder Beziehung nachgewiesen zu haben, daß in der Berufung
Dr. Zellers für unsere Landeskirche in Wirklichkeit durchaus
keine Gefahr obwaltet, daß die Garnanlien hinreiche in der
Verfassung, daß der Wille der Regierung mit der äußersten Gewissenhaftigkeit

die Rechte der Kirche zu wahren und aufrechtzu halten,

und jeden Versuch, sie zu gefährden, entschieden abzuwehren,
genügen solle, und daß somit eine wirkliche Religionsgefahr durchaus

nicht vorhanden sei. Das Volk wird sehen, daß wenn Zeller
einmal als öffentlicher Lehrer aufgetreten ist, man ihm seine
Testamente und Bibeln und Gebetbücher nicht wegnehmen
wird, wie dieß auch in den Glauben des Volkes geworfen
worden ist, und daß nach wie vor die Landeskirche in ihren
Rechten unverletzt sein und bleiben wird. DaS Volk kann
seiner Ankunft und seinem Wirken ruhig entgegen sehen, und
es wird sich überzeugen, daß seine daherigen Befürchtungen
alle ohne Grund sind. Ich schließe ehrerbietig milder Bitte,
daß Sie, Herr Präsident, meine Herren, den Antrag der Bitt-
schriftenkommission genehmigen möchten.

Kernen. Der Herr Vizepräsident hat in seiner
Eröffnungsrede zwei Thatsachen hervorgehoben in Bezug auf
die Berufung des Herrn vr. Zeller, nämlich, daß vor dieser
Berufung ein Gutachten der theologischen Fakultät eingeholt
worden, und daß dieses so ausgefallen sei, daß man habe
annehmen müssen, die theologische Fakultät sei damit
einverstanden. In der gestrigen Nummer der Berncrzeitung erscheint
die mündlich gehaltene Rebe des Herrn Vizepräsidenten in
Schrift verfaßt, und da wird, etwas abgeändert, bloß bemerkt,
daß das Gutachten der theologischen Fakultät in keiner
Beziehung zum Nachtheile des Herrn Zellcr ausgefallen sei. Der
Herr Rapporteur der Bittschrifrkommisfion in seinem heuligen,
würdigen und ruhigen Bortrage, wofür ihm die ganze
Versammlung dankbar sein wird, hat ebenfalls hervorgehoben,
daß das Gutachten der theologischen Fakultät dahin laute,
daß es für die hiesige Hochschule schlechtweg ein Gewinn wäre,
wenn Herr I)r. Zeller berufen würde. Von anderer Seite
dagegen habe ich vernommen, daß das Gutachten, um dessen

Inhalt es sich heute wesentlich handeln wird, ein etwas
anderes sei, so daß ich glauben muß» daß die beiden Herren,
nämlich der Herr Vizepräsident und der Herr Rapporteur, das
Gutachten entweder nicht seinem ganzen Inhalte nach
wiedergegeben, oder aber diesen Inhalt irrig aulgefaßt haben Mir
ist berichtet worden, das Gutachten laute im wesentlichen so:
Man anerkenne den sittlichen Charakter und die wissenschaftlichen

Leistungen des Herrn Zelter auf dem Gebiete sowohl
der Philosophie als der Theologie, und in dieser Beziehung
stehe der Berufung kein Hinderniß entgegen, wohl aber werden

in diesem Gutachten der Fakultät, wie man mir gesagt
hat, die ernstlichsten Bedenken geäußert über die Lehren Zellers,
theils in Bezug auf die Art der Auffassung der Gottheit,
theils in Bezug auf seine Auffassung der Unsterblichkeit der
Seele. Herr Zeller soll sich nämlich zur sogenannten panlheisti-
schen Vorstcllungsweise der Gottheit bekennen, welche durchaus
mit der christlichen Vorstellungsweise im Widersprüche steht.
Die pantheistische Vorstellungsweise von Gott geht nämlich
davon aus: Allerdings ist ein Gott, aber er immanirt der
Materie, er ist von ihr nicht zu trennen, die Welt eristirt
von Anfang, und der Geist mit ihr. Die christliche Auffassungsweise

hingegen ist eine ganz andere; diese stellt die Gottheit
als ein Wesen dar, das von der Materie unabhängig ist und
derselben übergeordnet, als ein Wesen, welchem die Welt ihr
Dasein zu verdanken hat. Ferner soll das Gutachten sagen,
die Lehre Zellers differire auch in Bezug auf die Unsterblichkeit

der Seele wesentlich von der christlichen Auffassung. Nach
der pantheistischcn Auffassungsweife ist allerdings auch eine
gewisse Unsterblichkeit, indem sie annimmt, eS könne überhaupt
in der Welt nichts verloren gehen, es könne wohl seine Form
ändern» aber nicht untergehen ; der Körper verwese zwar und
zerfalle in seine Atome, aber er bleibe in anderer Form, der

Geist sodann fliege in das All und assiimilire sich mit dem

All. Das ist die BorstellungSwcise des Pantheismus. Aber
ist das die Unsterblichkeirslchre des Christenthums Nein,
sondern das Christenthum nimmt eine persönliche Fortdauer des

Individuums auch nach diesem Leben an; das Christenthum
sagt nicht, das Individuum verfliege nach dem Tode seinem

geistigen Wesen nach in das All, sondern eS sagt: Was geistig

ist im Menschen, das besteht fort als eigene Person auch

nach dem Tode. In diesen beiden Beziehungen nun wird, wie
man mir gesagt hat, im theologischen Gutachten ein sehr ernsteS



Bedenken geäußert über die Zweckmäßigkeit der Anstellung
ZellerS. Ferner hat man mir gesagt, auch seine Schriftstellern,
sofern fie mehr populär ist, werde nach Ton und Inhalt im
Gutachten getadelt, und auch in dieser Beziehung die Berufung
nicht als zweckmäßig erachtet. Ich habe leider das Gutachren
selbst nicht gelesen, ich habe mich diesen Morgen bei Zeiten
hichcr verfügt, um dasselbe einzusehen, ich konnte es aber
nicht finden, und man sagte mir, der Herr Berichterstatter

der Birtschriftenkommlsfion habe, wie dieß übrigens

begreiflich ist, sämmtliche Schriften hinter sich; aber
mir scheint es, es sei von höchster Wichtigkeit, daß die
Versammlung aufgeklärt werde über den eigentlichen Inhalt dieses

Gutachtens. Wenn dasselbe schlechtweg dahin lautet, wie
heute behauptet worden ist, daß Zelter nach dem Dafürhalten
derjenigen Theologen, welche das Gutachten ausgestellt haben,
zu berufen sei, dann fällt vieles weg von den Bedenken, welche
sonst werden vorgebracht werden, wenn aber das Gutachten
dahin lauter, man anerkenne zwar die Reinheit des
Lebenswandels, ja auch die wissenschaftlichen Leistungen des Herrn
Zellcr, aber seine Auffassungsweise in Bezug auf die Gottheit
und auf die Unsterblichkeit der Seele diffcrirc so wesentlich
von der christlichen Auffassungsweise, daß man Gefahr laufe in
dieser Beziehung, — ja dann, Herr Vizepräsident, meine Herren,

wird die hohe Versammlung denn doch diesem Gutachten
einige Aufmerksamkeit zuwenden. Ein zweiter Punkt, welchen
ich berühren möchte, ist dieser. In einem Schriftlcin, betitelt:
„die Zeller'sche Religionsgefahr im Kanton Bern," dessen
Verfasser ebenfalls nicht genannt ist, und dessen Druckort ebenfalls

nicht genannt ist, und das also ebenfalls als verdächtig
angesehen werden kann, von dem man behauptet, es sei auf
Staatskosten gedruckt und durch Polizeidiencr ausgetheilt worden,

wird bemerkt und zu verstehen gegeben, die vorige
Regierung habe die Wahl Zellers bloß darum nicht vorgenommen,

weil man am Vorabende einer neuen Ordnung der Dinge
war. Nun soll ich auch hier ganz offen, unerschrocken und
unbefangen, wie es einem Christen geziemt, sagen, was ich
darüber vernommen habe. Die Sache ist allerdings vor den

damaligen Regierungsrath gebracht worden, und der Rcgie-

rungsrath hat nicht etwa das ganze Geschäft auf der Seite
gelassen oder zurückgeschoben, sondern es soll eine eigentliche
Abstimmung erfolgt sein ; zwei einzige Mitglieder, — ich könnte
fie nennen, ich will aber nicht nachahmen, was von anderer
Seite Schlimmes zuvor gethan worden ist, — haben für die
Berufung gestimmt, die übrigen aber haben gefunden, der
Mann eigne sich nicht für den theologischen Lchrstuhl, und in
diesem Sinne soll dann der Beschluß gefaßt worden sein. Es
ist wichtig, auch dieses Aktenstück zu kennen, denn ein solches
wird wohl vorhanden sein Ich kann natürlich nicht mit voller
Gewißheit sagen, in wiefern sich wirklich genau alles so
verhalte, aber in die Wahrhaftigkeit derjenigen Personen, welche
mir das gesagt haben, kann ich keinen Zweifel setzen. Ich
stelle also, bevor weiter eingetreten wird, die beiden Anträge,
daß einerseits daS Gutachten der theologischen Fakultät in
seinem ganzen Inhalte abgelesen, und daß der Beschluß des
abgetretenen RcgierungSrarhes herbeigeschafft und ebenfalls
durch Ablesung zur Kenntniß der Versammlung gebracht
werde.

Bitzius. Unter den angezeigten Schriften habe ich eine
vermißt, welche, wie man mir versichert hat, ebenfalls einge-
reicht worden sei» soll, nämlich von sämmtlichen Dekanen deS

Kantons; ich möchte ehrerbietigst antragen, daß auch diese
abgelesen werde, wenigstens die Schlüsse.

(Fortsetzung folgt.)

Für die Redaktion

L- Jäggi-Kistler.
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(Forlsetzung der dritten Sitzung. — Mittwoch den 24. März
1347. — Fortsetzung der Berathung über die eingelangte»

Borstellungen gegen die Berufung deS Herrn vr.
Zeller auS Tübingen als Professor der Theologie ander
hiesigen Hochschule.)

Heilmann. Herr Präsident, meine Herren, der Herr
Berichterstatter des Tit. Regierungsrarhs hat in seinem

Eingangsrapporte die heutige Tagesfrage in drei Theile abgetheilt

: 1) in die Frage über die Persönlichkeit des Herrn
Dr. Zeller und seine Lchrgrundsätze 2) die ausgesprochenen
Bedenken über dessen Anstellung als Professor der Ercgcse
oder Erklärung deS neuen Testamentes an der hiesigen
Hochschule, und 3) die seit einiger Zeit allgemein darüber geäußerten

Besorgnisse — als politische Tendenz und als ausgebeutet
von einer Partei gegen die Regierung, dargestellt. Indem
ich nun frei und offen meine Ansichten über diesen wichtigen
Gegenstand in dieser hohen Bcrsammlung aussprechcn werde,
muß ich vorerst auf mein Gewissen erklären daß ich ganz
frei bin von der Anklage, welche der dritte Satz enthält;
daß auch nicht der geringste Gedanke in mir liegt, die heutige

Tagesfrage polirisch auszubeuten, noch feindselig der
Regierung gegenüber zu treten, daß ich vielmehr dem Regie-
rungsralhe ganz das Recht der Berufung deS Herrn v,. Zrller
zugestehe, solche anerkenne und also nicht auf Zurücknahme
oder vielmehr Kassation desselben durch den Großen Rath
stimmen werde. Anders verhält es sich aber in Betreff der
beiden erstern Punkte. — Hier sei es mir erlaubt, meine
Bedenken frei darzustellen. Was Herr Dr. Zeller anbetrifft, so

ehre ich seine persönliche» Eigenschaften und seinen Charakter,
und halte ihn für einen durch seine Kenntnisse ausgezeichneten

Mann, und würde ihn in andern Verhältnissen als eine

Zierde der hiesigen Hochschule anerkennen, — aber nur nicht
als Professor der neu-testamentlichcn Exegese. Hier, glaube
ich, ist er gefährlich. Seine philosophischen Auslegungen des
neuen Testamentes nach den Prinzipien der panlheistischen
Schule, welcher er angehört, sind dem Glauben unserer Kirche
ganz entgegengesetzt, — und ihn nun als Lehrer derjenigen
anzustellen, welche er zu einstigen Seelsorgern und Erziehern
unserer Kinder bilden soll, ist gewiß nicht konsequent. — Ehe
ich dieses näher erörtere, sei eS mir erlaubt, folgende Bemerkungen

vorangehen zulassen : Als nach den Revolutionsstürmen
der 90er Jahre daS Gefühl in Frankreich wieder rege wurde, daß
es doch nöthig sei, etwas mehr alö eine Göttin der Natur
zu verehren, als der Deismus anfing, nicht mehr Mode zu
sein, da bildete sich ein Berein unter der Benennung der

Theophilantropcn, d h. Freunde GotteS und der Menschen.
I.a Kèvoillèrk-i.êpanv war ihr Chef, Großpriester und
Prorektor. Sie hatten vier Tempel in Paris von 1797 bis 1801
und auch bald viele Anhänger iu dem übrigen Frankreich.

Ihre Lehre war: Anerkennung eines höhern Wesens in der
Natur, und ihre Moral schön, selbst erhaben. Sie hatten
einen Katechismus, der lautete: Wir glauben an ein höchstes
Wesen in der Natur, an einen Gott. An die Unsterblichkeit
der Seele. Beter Gott an ; liebet eure Mitmenschen. Sucher,
dem Baterlande nützlich zu werden. DaS Gute ist der Zweck,
den Menschen zu erhalten und zu verbessern; das Böse, das
Bestreben, AlleS zu zerstören und zu verschlimmern; ferners:
Kinder, ehret eure Eltern, gehorcht ihnen mit Liebe; unterstützt

sie im Alter; Bäter und Mütter, unterrichtet eure Kinder.

Weiber, erkennt eure Männer an als Häupter eurer
Familien ; Männer, ehrt in euren Weibern die Mütter euerer
Kinder und macht euch gegenseitig glücklich. Diese Sekte
hatte bald viele Anhänger, zerfiel aber in sich selbst, weil ihr
die Hauptstütze mangelte, ohne die keine Religion zu öffentlicher

Geltung und Würde gelangen kann. Es waren, meine
Herren, schöne Worte, denn alle Moral ist schön, sei sie auS
dem alten Testament, aus dem Talmud, dem Koran oder
auS den Lehren des Confucius gezogen. Sie finden da überall
Erkenntniß eines höhern Wesens, Respekt vor den Gesetzen
des Landes, Unterstützung, Protektion der Schwachen u. s. w.,
— doch umfassen sie alle meistens nur gewöhnliche Sentenzen
ohne positive Dogmen, an welchen da« Volk einen allgemeinen

Anhaltspunkt finden könnte. — So wie nach der damaligen,

so ist nach der Lehre, welcher Herr Dr. Zeller huldigt,
die Persönlichkeit Gottes, welche wir in unserer christlichen
Kirche als unabhängig von der Welt erkennen, mit und in
dem Weltall verschmolzen. Der menschliche Geist, als eine
Emanation dieser Gesammtgoltheit, weilt und wirkt in
unserm Körper und kehrt bei unserm Tode wieder zurück in die
Gesammtheit. Nach dieser Theorie — bin ich ein Gott,
und Sie, Herr Präsident, meine Herren, sämmtlich alle Götter

— doch nur ein Atom von der Gottheit; ein Billionen
kleiner Theil derselben, der als Seele in unserm Körper
weilt. Dadurch wird die Unsterblichkeit derselben auch
zugegeben da sie sich nach unserm Tode ja wieder mit der
Gesammtheit vereinigt. Aber, ich frage Sie, meine Herren,
gibt diese Lehre uns den genügenden Trost, wie der Glaube
an ein ewiges Leben, wie unsere christliche Kirche lehrt und
bekennt? Wenn Sie, mit siechem Körper auf Ihr Lager
hingestreckt, dem Augenblick seiner Auflösung entgegen sehe», ihn
selbst wünschen, kann Sie dann der Gedanke: Du wirst
dich jetzt bald wieder als eine Fraktion der Gottheit mit derselben

vereinigen u. s. w. — so beruhigen und trösten, als die

Lehre der Fortdauer jedes Menschen nach dem Tode, wie sie

die christliche Kirche lehrt? O gewiß nicht! Selbst Bona-
parte sah daS ein. Er untersagte 1802 die Versammlung
der Theophilantropcn, ließ ihre Tempel schließen und genehmigte

das Konkordat mit dem Papste, wodurch der alte
Glaube wieder als StaatSkirche anerkannt wurde. Als die

Anhänger und Freunde der Theophilantropcn sie bei dem



ersten Konsul in Schutz nehmen wollten, sagte er die

merkwürdigen Worte : „Diese Leute sind nur Komödianten. Ihre
ausgesprochenen Grundsätze, ihre Moral ist zwar schön, —
so wie diejenige vieler anderer Sekten, aber nur das
Evangelium vereinigt die Prinzipien einer reinen Moral, befreit
von platten Sentenzen, — wollt ihr etwas Erhabenes so

betet das Vaterunser." So sprach Napoleon, und so, glaube
ich, liegt es auch im Gefühle eines Jeden, der nicht in den

philosophischen Theorien der neuern Zeit befangen ist, —
und daS ist leider das Bestreben unseres gegenwärtigen
Zeitgeistes, welcher lehrt, der Mensch selbst sei Gott, und diese

Selbstvcrgötterung zur Konsequenz des Tages gemacht hat.
— Nein, Herr Präsident, meine Herren, unser Volk ist noch
nickt reif für eine philosophische Religion. Raubt Ihr
ihm seinen Himmel und seine Hölle, d. h. benehmt Ihr ihm
seinen festen Glauben an unsern Erlöser, an ein cwig.s
Leben, an einstige Vergeltung und Strafe, - so stellt Ihr es

auf den Standpunkt deS Zweifels» bring? Verwirrung in
seine Begriffe und in seinen Glauben, und, meine Herren, ich

frage Sie, wohin wird uns das führen Damit die Massen,
daS Volk, durch das ewige Gesetz der Ordnung, — welches
die Natur uns selbst gibt, geleitet werden, — so muß es
einen festen Glauben haben, und mit diesem Glauben gewisse
Formen und Anhaltspunkre für seine Phantasie verbinden.
Selbst die größten Philosophen, welche doch als Ungläubige
berühmt waren, gaben zu » daß ein Glaube und ein Kultus
nothwendig seien. So schrieb Voltaire in seinen gewöhnlichen

cynischcn Ausdrücken an seinen Freund Damilavillc,
welcher als ein Ungläubiger bekannt war : „Wenn Du Dich
im Ueberflusse befindest, - mit einer guten Pastete und
Champagner-Wein zu Mittag gespeiset hast und auf weichen
Polstern ausruhest, — so ist eS mir gleichviel, wenn Du an
keinen Gott glaubst, — mußt Du aber darben, mühselig
Dich durch das Leben schleppen, und Du hast eine» hungrigen

Magen, — so würde ich mir nicht getrauen, mit Dir
durch einen einsamen Wald zu wandern." — Weit entfernt,
Herr Präsident, meine Herren, daß ich mich zu denen bekenne,
welche bei unserm Volke den Fortschritt in Allem, was ihm
nützen mag, waS zu seiner intellektuellen Ausbildung
nöthig ist, unterdrücken möchten, — in der Hoffnung, es leit-
samcr zu machen, — nein, - im Gegentheile, man befördere
seine Bildung so weit, baß sich aus ihm diejenigen erheben
können, welche durch besondere Anlagen sick auszeichnen;
man wende AllcS an, ihm diejenigen praktischen Kenntnisse
zu verschaffen, welche ihm nothwendig und nützlich sind, aber
man verwirre seinen Geist nicht mit Theorien, die es nicht
begreifen kann; — man lasse ihm den Glauben der Väter,
unter dem es doch gewiß nicht unglücklich war, noch in
Zukunft es sein wird. Man spricht immer von Emanzipation
des Volkes; ist aber das Emanzipation, wenn mau ihm
vorspricht: JesuS war bloß ein gelehrter Jude, und AlleS,
was das Evangelium über seine göttliche Sendung lehrt,
sind bloße Erfindungen der Apostel; wenn man ihm den
Glauben an die göttliche Einsetzung des Evangeliums
zerstört, um eS mit der Lehre des geläuterten Christenthums zu
beglücken, der ja nach authentischen Versicherungen Herr Zellcr
huldigt? Nein, Herr Präsident, meine Herren, die Emanzi-
pation des Volkes soll nicht in Zerstörung seines frommen
Gemüthes bestehen, durch welches es sich immer ausgezeichnet
hat. Herr Zelter ist auf die hiesige Hochschule berufen, um
in der theologischen Fakultät die Lehren des Neuen
Testamentes zu erklären. Es ist anerkannt, daß seine Ansichten
darüber ganz den bisherigen Dogmen unserer Kirche
widersprechen, und deßwegen die Besorgnisse über seine Anstellung.
Man sagt wohl: Herr Zcller war ja Jahre lang Docent in
Tübingen; der König von Würlemberg und sein Volk sind
gewiß so christlich gesinnt, als wir, und doch blieb er daselbst
ohne Anfechtung und erwiesenen Nachtheil von seiner Lehre.
ES ist aber, Herr Präsident, meine Herren, etwas ganz
anderes, als bloßer Privardocent auf einer großen Universität
philosophische Vorlesungen zu halten, oder als ordentlicher
Professor ein besonderes Fach zu dociren, und zumal ein so

wichtiges wie die Eregese, die Erklärung des Neuen
Testamentes, welches Fach auf unserer Hochschule einzig durch ihn

ersetzt wird, und wo also unsere jungen Theologen gezwungen
sind, seine Vorträge anzuhören» ich säge gezwungen, weil

diese seine Vorträgt gerade den wichtigsten und nothwendigsten

Theil ihrer Studien bilden. Man sagt fernerS: Ja
die künftigen Geistlichen, — obgleich sie die Lehren des Herrn
Zeller cingcsogen, werden doch nicht Von den Kanzeln und
bei den Unterweisungen u. f. w. dieselben vortragen; — aber
dann müßten sie gegen ihre Ueberzeugung sprechen, andere
Grundsätze lehren, als sie selbst billigen und bekennen, — sie

müssen also Heuchler werden, und wohin führt uns dieses,
Herr-Präsident, meine Herren? — Herr Zcller gibt selbst zu,
in seinen theologischen Jahrbüchern 1845, p.ig. 42tz und
folgende :„Die Lage eines philosophischen Geistlichen als
Prediger Lehrer und VolkScrzieher sei schwierig." Wenn Sie
nun dieses Alles berücksichtigen, so werden Sie seine Anstellung

als Lehrer der ncurestamenrlichen Eregese an unserer
Hochschule gewiß nicht als für das zukünftige Heil und Nutzen
des Vaterlandes anerkennen. Demnach geht mein Schluß
dahin, daß der Große Rath erkenne: „bei der Lage der Ver-
umständungen den Negierungsrath zu ersuche», die geeigneten
Mittel zu ergreifen, um den Besorgnissen der Bittsteller Rechnung

zu tragen."

Herr Vizepräsident. ES ist angelragen worden auf
die Verlesung verschiedener Aktenstücke, namentlich des
Gutachtens der theologischen Fakultät und eines Beschlusses deS
abgetretenen RegierungsrathS, so wie einer Vorstellung der
Dekane, welch Letztere aber mehr ein Bericht an den Regie-
rungsrath sein soll. Ich will d«e Versammlung darüber
entscheiden lassen-

Bützb erg er. Gegen die Ablesung des Gutachten»
habe ich nichts einzuwenden; ich behaupte nochmals, dasselbe
lautet durchaus günstig, aber es ist in einer ziemlich streng
wissenschaftlichen Sprache abgefaßt. Was hingegen den
vorhanden sein sollenden Beschluß des abgetretenen RegicrungS-
raihs betrifft, so ist mir kein solcher bekannt, und gegen die
Ablesung der Petition der Dekane müßte ich mich der Konsequenz

wegen erheben.

Bitzius. Ich glaube, daß es nicht eine Petition ist,
sondern mehr ein Bericht an den Regierungsrath über die
Zustände im Volke u. s. w. bezüglich auf die vorliegende
Frage, und da wir hier im Schoße dieser Versammlung keine
Geistliche haben, so sollten wir doch diese Stimme auch
anhören und wenigstens die Schlüsse dieser Eingabe kennen.

Herr Regierungspräsident. Allerdings ist mir
gestern eine Schrift überreicht worden von Herrn Dekan Wyß,
unterzeichnet von ihm und fünf anderen Dekanen unserer
Capitel; der siebente Dekan war bei der daherigen Berathung
nicht anwesend wegen Krankheit, wofür er sich entschuldigen
ließ. Diese Schrift ist an den Negierungsrath gerichtet und
enthält ein dreifaches Gesuch- Wenn ich nicht irre, so geht
das erste Gesuch dahin: Die Geistlichkeit im Allgemeinen
habe schon oft wahrnehmen müssen, daß man bei den
Berathungen in der obersten Behörde nicht immer mit derjenigen
Schonung, welche angemessen wäre, gegen die Geistlichkeit
zu Werke gehe und oft Veranlassung nehme, sie zu verletzen,
während niemand zugegen sei, der solchen Angriffen begegnen
könne, weßhalb der Regierungsrath in dieser Beziehung der
Geistlichkeit geeignete Handbietung verschaffen möchte. Sin
zweiter Punkt betrifft allerdings die Berufung des I)r. Zeller.
Das daherige Gesuch geht dahin, daß einstweilen diese
Berufung, d. h. die Erckution derselben, suspendirl werde, und
daß der Negierungsrath dann während dieser Frist die
Gutachten dreier theologischer Fakultäten einholen möchte. Au
das dritte Gesuch erinnere ich mich diesen Augenblick nicht,
ich habe aber die Eingabe so eben holen lassen.

von Steiger. Ich muß allerdings die Ablesung dieser
Eingabe verlangen.

In gold. Wenn wir alle möglichen Schriften hier
ablesen sollten, so würde das weit führen, ich widersetze mich
also diesem letztern Antrage.



Möschin g. Mir ist es sehr wesentlich, die sämmtlichen
Akten zu kennen, und daher muß ich darauf beharren, daß
namentlich das Gutachten der theologischen Fakultät abgelesen

werde, und ebenso auch die Eingabe der Herren Dekane.

Scherz, Fürsprecher. Wenn die Petition der Dekane
abgelesen werden soll, so stelle ich dann den Antrag, daß
überhaupt alle diesen Gegenstand betreffenden Petitionen, so

viele ihrer sein mögen, abgelesen werden, denn dem Einen
recht, dem Andern billig.

Herr Vizepräsident. Ich will vorerst abstimmen
lassen über die Ablesung des Gutachtens der theologischen
Fakultät.

Abstimmung.
Für die Ablesung Handmehr.

Herr Vizepräsident. Ein Beschluß des abgetretenen
RegierungsrathS über die Frage der Berufung des Herrn
Zellcr liegt nicht vor, hingegen will ich zur Abstimmung brin-
gen, ob irgend welche Petitionen abgelesen werden sollen.

Bitzius. Ich möchte nur bemerken, daß ich nicht glaube,
daß die Eingabe der Herren Dekane eine Petition sei, sondern
mehr ein Bericht.

Herr Regierungspräsident. ES ist allerdings
eine Petition der Herren Dekane an den Regierungsralh; ich
bin nun nicht dagegen, daß fie abgelesen werde, obschon es

nicht ganz reglementarisch ist, aber ich unterstütze den Antrag.

Abstimmung.
Für die Ablesung irgend welcher Petitionen l> Stimmen.
Dagegen Gr. Mehrheit.

Herr Vizepräsident. Es wird also keine Petition
abgelesen, dagegen aber die Vorstellung der Herren Dekane
zu jedermanns Einsicht auf den Kanzleirisch gelegt werden.

Der Herr S raat s sch re i ber verliest nunmehr das
Gutachten der theologischen Fakultät.

Dasselbe lautet:
»Tit.

Sie haben von der theologischen Fakultät ein Gutachten
verlangt über die wissenschaftlichen Leistungen des Herrn I)e.
Zeller in Tübingen und die Zweckmäßigkeit einer allfälligen
Berufung desselben an die in unserer Fakultät vakant gewordene

Professur der Eregcse. Wir beeilen uns, Ihnen hiemit
über diese beiden Fragen unsere unmaßgebliche Ansicht zu
eröffnen.

Herr Dr. Zellcr ist der Fakultät, bekannt als ein Mann
von nicht gemeiner natürlicher Begabung und einem reichen,
vielseitigen Wissen. Er gebietet nicht nur über eine bedeutende

Fachgelehrsamkeir, sondern besitzt auch in jeder Beziehung
dasjenige Maaß von allgemeiner wissenschaftlicher Bildung, welches
von dem Universitätslehrer gefordert werden muß. Unter seinen

natürlichen Anlagen tritt besonders hervor Talent zur
philosophischen Spekulation, jedoch mit überwiegender Neigung zu

scharfsinniger Kritik, ohne bis jetzt bemcrklich gewordene
bedeutendere eigene Produktivität. Dieser seiner geistigen Organisation

gemäß haben sich Herrn Zellers Leistungen bis jetzt
vorzugsweise über das philosophische Gebier erstreckt Seine bcdeu-
tentstc Arbeit ist eine Geschichte der alten Philosophie, von
welcher der erste Band erschienen ist, und welche als eine sehr

dankcnswerthe Bereicherung dieses Zweiges der Wissenschaft
betrachtet werden muß. Auch als Theologe hat sich Herr Zeller
mit Vorliebe der spekulativen Seite der Theologie zugewendet,
ohne jedoch weder in einem noch in dem andern Zweige der

theologischen Wissenschaft bis jetzt mit umfassenderen Arbeiten
hervorgetreten zu sein. Niedergelegt find seine wissenschaftlichen
Arbeiten auf diesem Gebiete in den von ihm seit drei Jahren
herausgegebenen theologischen Jahrbüchern; außerdem hat er

einzelne theologische Materien besprochen in mehr populärer Weise

in den von seinem Freunde Schwegler herausgegebenen Jahr¬

büchern der Gegenwart. Seine bedeutendsten lheologisch-wissen-
schasllichen Leistungen find ein Aussatz über die Perfektibilirät
des Christenthums und ein anderer über den Begriff der
Religion. Beide stehen im Verhältniß gegenseitiger Ergänzung. Da
aber der Letztere leider noch unvollendet ist, so wird es dadurch
erschwert, Herrn Z-Uers theologischen Standpunkt, sofern er
über das Gebiet der Kritik Anderer hinauSschreilet, zur
Entwicklung seiner eigenen Ansichten vollständig zu überschauen.
Wir werden daher wohl Herrn Zellcr kein Unrecht thun, wenn
wir ihn zu der wissenschaftlichen Richtung zählen, als deren
Organe jene beiden obigen Zeitschristen unbestritten gelten und
gelten wollen, und für seine Besonderheit den Maaßstab an
demjenigen nehmen, was ihn alS eigenthümlicher Gcdankenin-
halt charakterisirt. Hicnach gehört Herr Dr. Zelter im strengsten
Sinne der Hegclschen Schule an und zwar derjenigen Fraktion
derselben, welche sich nach einer von l)r. Strauß zuerst gebrauch-
ten Bezeichnungsweise die linke Seite nennt. Wenn diese Fraktion

der hegclschen Schule neuerdings in Strauß den historischen
Charakter der evangelischen Geschichte, die Transzendenz Gottes
und die Idee des jenseitigen Lebens, in Feuerbach und Fischer
daS Christenthum, in Bruno Bauer die Idee der Religion
überhaupt bekämpft hat, und zwar zum Theil mit Hohn, Frivolität
und eckelerregendcr Gemeinheit bekämpft hat, so läßt sich aus
Herrn Zellers bekannten, persönlichen Beziehungen zu Strauß
und Fischer, und auS seiner Parteinahme für Fischer in den
neulichen Vorgängen an der Tübinger - Universität, welche
Fischers Suspension nach sich zogen, allerdings nicht schließen,
daß er auch die Ansichten dieser Männer zu vertreten gesonnen
sei. Bauer ist ohnehin von der eigenen Schule, aus welcher er
hervorgegangen, perhorreszirc worden. Gegen Feuerbach ist Herr
Zeller mit eingehenden Kritiken ausgetreten; in einer Rezension
von Strauß Dogmarik hat Herr Zeller in mehreren Punkten
seine Nichtübereinstimmung mit den Resultaten dieses Gelehrten
ausgesprochen. In der Abhandlung über den Begriff der Religion
hat Herr Zeller sogar, so viel sich bis jetzt ersehen läßt, einen
Anlauf genommen, um der Religion als solcher einen selbststän-
digen Boden auf dem Gebiete deS menschlichen Geistes zu re-
vindiziren. Allein inwiefern sein eigener Standpunkt es zuläßt,
den innerhalb der Hegclschen Schule vor Allem streitig gewordenen

Ideen von der Transzendenz Gottes über der Welt, der
spezisi chcn Persönlichkeit Gottes und der ewigen Persönlichkeit
des Menschen entweder eine Wahrheit überhaupt oder eine Wahrheit

in demjenigen Sinne zuzuerkennen, in welchem dieselben
die allgemeinsten Grundlagen der christlichen Religion und Kirche
bilden, ist bis jetzt nicht hervorgetreten. Auch ist nicht bekannt,
daß Herr vr. Zeller in Beziehung auf die evangelische Geschichte
durch seine Forschungen wesentlich zu andern Resultaten geführt
worden sei, als diejenigen, welche man in der Regel unter der
mythischen Ansicht zu begreifen pflegt. Die von ihm postulirte
Perfektion des Christenthums ist zwar von der Art, daß sie sich

dem Prinzip nach stets an die von Christo thatsächlich in die

Menschheit niedergelegten Elemente anschließen soll; er traut
diesen Elementen die Kraft zu, als bestimmendes Prinzip für
die noch übrige Zeit des Wcltlanfes auszureichen; er will auch

gerne zugeben, daß das religiöse Bewußtsein subjektiv in dem

Stifter des Christenthums seinen Höhepunkt erreicht habe. Aber
er glaubt daraus keineswegs folgern zu dürfen, daß sich auch
über den objekiivcu Inhalt seines Bewußtseins nicht hinausgehen

lasse. Als diese objektive Fortbildung aber bezeichnet er

ziemlich deutlich das System der Immanenz Gottes in der Welt
gegenüber der biblisch urchristlichen Transzendenz, wornach das
Christenthum der Zukunft weit überwiegend Resultat der modernen

philosophischen Spekulation, und insbesondere der jüngsten
Entwicklungsphase der Hegclschen Philosophie wäre. Ueberhaupt
scheint Herr Zeller seiner ganzen Organisation und Neigung
nach bis jetzt nur auf dem Gebiet des abstrakt-theoretischen
Geistes heimisch geworden zu sein, dagegen der Religion und
insbesondere der eigenthümlichen Beschaffenheit der christlichen,
noch derjenigen Seite, wo sie mit der praktisch-sittlichen Natur
der Menschen zusammenhängt, und das christliche Lehrsystem,
auch philosophisch betrachtet, nur die Entfaltung der aus diesem

Boden erwachsenen Postulate ist, nach Art seiner Schule sehr

wenig Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Dieser Mangel an

eigener Orientirung auf dem Gebiete des tieferen und ernsteren



subjektiven Lebens in der Religion wiederholt sich auch in Herrn
ZetterS Urtheilen über alle diejenigen Erscheinungen der Wirk,
zichkeit, wo die Religion nicht bloß als System spekulativer
Denkbestimmungen, sondern als sittliche Lebenspotenz, als prak-
tisch-wirkendc Macht im Menschen, alS organisirende Kraft für
engere und weitere Lebenssphären, als Gemeinschaft bildendes
und Gemeinschaft regelndes Prinzip hervorgetreten und eine
konkrete Eristenz gewonnen hat. Ww find nicht gemeint, für
einzelne bis zur Frivolität oberflächliche Aeußerungen über
gewisse Sphären des menschlichen Lebens, welche in feiner Zeit-
schrift niedergelegt find, Herrn Zeller persönlich vcrantworllich
zu machen; schließen auch von unserm Tadel die etwaigen
Urlheile Herrn ZellerS über Dinge aus, welche die vulgäre An-
ficht einmal als unter die Kategorie der puristischen Verirrung
gehörig zu bezeichnen sich gewöhnt hat; finden endlich für seine

schiefe Auffassung kirchlicher Dinge bedeutsame Parallelen in
seiner der Wirklichkeitvor lauter Theorie niemals näher gekommenen
Auffassung des Staates. Aber ohngeachcct alles dessen können

wir über die besonders in den populären Aufsätzen niedergcleg-
ren Ansichten Herrn Zellers, in spiwie in der Abhandlung,
welche eigends der Bestreitung der Idee des christlichen Staates

gewidmet ist, kein anderes Urtheil fällen, alS daß sie von
einer entschiedenen Unreife zeugen und mitunter selbst bis zu
einer Trivialität herabsinkcn, welche man sonst an Herrn Zeller
nicht gewohnt ist.

Wenn wir hiemil den Charakter seiner Leistungen im
Verhältniß zu den geistigen Bewegungen der theologischen Gegenwart

bezeichnet zu haben glauben, so ist mit spezieller Bezugnahme

aus den ihm zugedachten Lehrstvhl der neu-testamentlichen
Sregeie nur noch daS hinzuzufügen, daß seine Abhandlungen über

Gegenstände der neu-testamentlichen Theologie seine

wissenschaftliche Ausrüstung zum Eregeten und sein wis sen schaf t-
li ch es Interesse an der heiligen Schrift in gleichem Grade dokumen-
tiren, als wir es oben im Allgemeinen ausgesprochen haben.

Ob seine Berufung zum Mitglied unserer Fakultät
angemessen sei, diese Frage kann theils nach Erwägungen, welche
im Gebiet der höhern Kirchenlcitung liegen, theils nach speziellen

Fakultätsinreressen und Bedürfnissen beantwortet werden.
Wir glauben in erster Beziehung dem ernsten und allseitigen
Ermessen der obersten Kirchenbehörde in einer Angelegenheit
von hoher kirchlicher Bedeutung nicht vorgreifen zu sollen. Was
dagegen die Fakultäisinteressen betrifft, so ist eine möglichst
reiche Besetzung derselben stets ein Gewinn; auch ist es höchst
wünschenswerth, eine Mannigfaltigkeit von theologischen
Standpunkten wie sie bisher in der hiesigen Fakultät in höchst
gewinnreicher Wei>e vorhanden gewesen, forrzuerhallen. Dieß hat
die Fakultät stets anerkannt und noch neuerlichst in Beziehung
auf daS allgemeine deS bis jetzt in ihr noch nicht vertretenen
Hegelschen Standpunktes dadurch zu erkennen gegeben, daß sie

die Anmeldung deS Herrn Pfarrers Georg!! bedingterweise kräftig

empfahl. Allein wie diele Empfehlung nur eine bedingte sein
konnte, weil ein eigentliches Bedürfniß für Anstellung cincS
Lehrers für daS ueutestamcntlichc Fach nicht stattfindet, woge-
gen die Professur des alten Testamentes und der praktischen
Theologie noch immer nicht definitiv besetzt sind. so muß der
gleiche Grund auch in Beziehung aus die Berufung des Herrn
Dr. Zeller wiederholt werden.

Mir Hochachtung
Bern, den 13. Juli 1S45.

Namens der Fakultät:
Der Dekan,

»ig. Nr. Hundeshagen,
»ig. G. S tuber, Aktuar.

Zahler. Herr Präsident, meine Herren! Vor allem
aus meinen Dank für die Entwicklung dieser Sache, und für
die Ablesung dieses Gutachtens. Die ausführlichen Eingangs-
rappörte haben wirklich Licht in die Sache gebracht, indessen
ist denn doch das nun abgelesene Gutachten der theologischen
Fakultät für den nun angestellten Herrn Professor Zeller weder
empfehlend noch günstig. Die Anstellung dieses DoklorS hat
nun alle andern Fragen in den Hintergrund gestellt; eine
politische Frag« ist denn doch diese nicht, und fie soll es nicht
werden. Man muß nun mehrere Thatsachen zusammenstellen,

um auf den Boden der Wirklichkeit zu gelangen. Schon seil

geraumer Zeit hat das schonungslose Auftreten der radikalen
Presse viele Gemüther verletzt, und eben diese Presse tritt nun
für den Herrn 11r. Zeller auf und führt denselben gleichsam
herein durch einen Zeitungsredaktor, der einst Katholik war,
ferner durch die Berncrzeitung und den Gukkasten wird die
Empfehlung auf's höchste gesteigert. Der Letztere bereitete
dem Herrn den Weg und machte seine Stege eben. Diese
Blätter, welche ofr fortdauernd die Handlungen der Regierung
anpreisen, erinnern an den Bären in der Fabel, der seinem
schlafenden Führer die Fliegen wehrte, aber gleichzeitig den
Schädel einschlug. Mit Anpreisung des Herrn vr. Zeller
veröffentlichte der Gukkasten ein Glaubensbekenntniß ungefähr in
dem Sinne : Ich glaube an keinen lebendigen Gott und verehre
Christus nicht als solchen; ob eS eine Unsterblichkeit gibt, weiß
ich nicht, denn man kann bei Gott nicht wissen, waS kommt
u. dgl. Die konservative Presse fiel über dieses Glaubensbekennt-
niß allerdings her und äußerte gleichzeitig Zweifel über die
Zweckmäßigkeit der Anstellung deS Herrn vr. Zeller. Jetzt war die
Frage angeregt, wer kompetent sei, über diese Angelegenheit zu
spreche». Die genannten Blätter behaupteten, eS sei dieß ein
Streit ausschließlich für die Gelehrten, der das Publikum in
seiner Gesammtheit nichts angehe, dem Bürger wurde daher daS
Recht abgesprochen, über den Glauben seiner Bäter, über seine

eigene Ueberzeugung oder über die GlaubenSrichtung der Zukunft
mitzusprechen. Bald traten anerkannt kompetente Verfechter in
die Schranken und bekämpften sich gegenseitig. Schriften von
Geistlichen und Gelehrten für und wider Zellers Berufung wurden

verfaßt und verbreitet, wie es die Verfassung erlaubt. Nun
tritt eine Untersuchung gegen die Verfasser der Oppositions-
schritten ein, und die Verbreiter werden vor die Landpfleger gc-
stellt. Dieß bewirkte Aufregung, Bcsorgniß und Unruhe, welche
Ordonnanzen, fragte man sich, sind das! Zeitungen verbreiten
ungescheut irreligiöse Grundsätze, und wenn der Bürger dagegen
und gegen vermeinte ReligionSgefahc eifernd auftritt, so wird
sein freies Recht verkümmert, und wenn die Geistlichen nach ihrer
geschworenen heiligen Pflicht dagegen schreiben und von den

verfassungsmäßigen Rechte» Gebrauch machen, so setzt man ihnen
das Schwert des Damokles an ein Haar gehängt über das Haupt!
Leider vermehrt sich die Aufregung. Bis zu der Zeit der Gc-
waltauftritte ist die Regierung unschuldig, niemand glaubt, daß
sie eigentlich habe stören oder den Glauben der Väter und die
Religion habe in Gefahr bringen wollen. Der Herr ErziehungS-
dirckror ist anerkannt ein religiöser Mann, höchstens hat man
darüber in Zweifel sein können, ob denn wirklich die Bcruier
des Herrn vr. Zeller seine Lehre und die Richtung, welche er
seinem Forschen gibt, genügend und gründlich gekannt haben-
Geschäfte führten mich einige Tage vor Anfang der Sitzung
nach Bern, ich verwendete alle mögliche Zelt auf Untersuchung
der Zcller'schen Schriften, bin aber leider kein Gelehrter und
daher mein Urtheil schwach. Wie es sich aus verschiedenen Schrif-
ten dieses Gelehrten ergibt, zieht er viele« von dem in Zweifel,
was bisher für heilige Wahrheit galt, so z. B. hält er einen
großen Theil des neuen Testaments für falsch und untergescho-
ben, und das, was er gelten läßt, wird nickt hoch crhobkli. Kurz,
die Grundsätze nähern sich dem Glaubensbekenntniß des Guk-
kastens, welches auS der nämlichen Druckerei hervorging, aus
welcher wir künftig die Betlagsproklamationen zu erwarten haben.
Im Verlauf der Besprechungen über Herrn Vr. Zeller hat die

Bernerzeitung die Beurtheilung eineS Kriminalfalles beschrieben.
Ein Brandstifter wurde zu lebenslänglicher Kellenstrafe verur-
lheilt, hierbei bemerkte der Zeitungsschreiber, es verdiene Rüge,
daß der betreffende Verbrecher durch die Zuspräche eineS Geistlichen

zum Geständniß gebracht worden sei. Hierbei traute man
Anfangs seinen Augen nicht, man hielt die Sache für einen
Druck- oder Schreibfehler, und man erwartete mit Sehnsucht,
das betreffende Blatt werde die Sache widerlegen. Auch die
konservativen Blätter rügten diese unmoralische Bemerkung, aber
eS war und blieb dabei, die Sache war nur zu ernst gemeint.
Herr Präsident, meine Herren» da» Volk stellt nun alle diese
Thatsachen zusammen, die Verhöhnung seiner religiösen Grundsätze

durch die Presse und die Anpreisung und Einführung deS

Herrn vr. Zeller durch die gleichen ZcitungSblätter. ES machte
daraus ein Ganzes, und so nun erst erklärt sich seine Unruhe,



sein entschiedenes Auftreten und der Grund der Petitionen. Run
erscheint die Proklamation der Negierung, welche auch die
damit nicht einverstandenen Herren Geistlichen hinunrerwürgen
mußten, zwar mit einem würdigen Eingang, aber drohendem
Schluß. Zwischen diesen beiden ward erklärt, daß keine Reli-
gionögefahr sei, und daß man alles geduldig hinnehmen solle, indem
ja auch die Religion der Regierungsräthe mir auf dem Spiele
stehe, was hinlängliche Garantie seie. Dieß schien an einigen
Orten erwaS stark, auch ich könnte nicht beipflichten. Die refor-
mirte Kirche anerkennt.keinen Papst der für alle allein glauben
könnte. Wo wäre überhaupt im ganzen Lande der Mann zu
finden, der sich daS hinlängliche religiöse Zutrauen zu verschaffen
gewußt hätte, unsere Glaubensverhältnisse allein ausschließlich
und für die Gesammtheit befriedigend zu regieren? Die Religiosität

unserer jungen Regenten hat auf dem Lande noch nicht den
Eindruck gemacht, daß alle sich sorglos durch eine solche
Versicherung beruhiget fänden, weil ältere Leute einiges Vorurtheil
gegen die sogenannte junge Schule haben; auch der drohende
Schluß dieser Proklamation gab wieder Veranlassung zu
unruhigem Nachdenken. Wenn wir auch für den Augenblick annehmen,

es sei gar keine Religionsgefahr, so kann doch der Herr
Dr. Zellcr unter den obwaltenden Umständen schwerlich hier mit
Erfolg GuteS wirken. Das Borurtheil ist ein Dorn in
gesundem Fleisch, und kann dieser nicht herausgezogen werden, so

bleibt Schmerzen und Unruhe. Allerdings ist die Regierung in
formellem Recht, fie hat ihre Kompetenz und Attribute in
Berufung des Herrn Dr. Zellers nicht überschritten, aber auch der
Große Rath kann Krair seines habenden Oberauffichlsrechtes die

Sache in Berathung ziepen, denn es muß Ruhe verschafft und
Garantie verschafft werden. Hätte doch die Regierung dem Hrn.
Professor Zeller, der in der Nähe sein soll, ein offenes Glaubens-
bekennrniß abgefordert, und es wäre von ihm ein christliches aber
auch im Sinne derjenigen Religion abgelegt worden, wie fie von
unS den Hauptgrundsätzen nach geglaubt wird, so wäre alles
beruhiget und alles abgethan gewesen. Es scheint aber, daß man
vermeiden will, seine Glaubensgrundsätze offen kundig zu machen.
Wir find Stellvertreter eines Volkes, daS — Gott sei dank —
die Religion seiner Väter achtet, schätzt und liebet, eines Volkes,
das zu seinem Glauben steht und fähig ist, Wahrheit und ewiges
Recht zu bezeugen, wäre es auch aus dem blutigen Schaffote
oder in den Flammen, — eines Volkes, das aber nichts von
dem will, waS nur Spiel und Laune müßiger Köpfe ist, eineS

Volks, daS schon lauge mit Wehmuth zusehen mußte, wie
gewisse Blätter fich'S zur Aufgabe machten, die Religion der Bäter,
und ihre Diener, den ganzen geistlichen Stand, im Koth herum
zu ziehen und verächtlich zu machen. Wenn man rügt, daß ein
Verbrecher durch einen Geistlichen zum wahrhaften Geständniß
gebracht wirb, so wirb man bald dem Wichte eine Krone
aufsetzen müssen, der die finstern Uebclthaten abzuleugnen vermag.
Ja, ein Volk ist tief versunken, dessen Presse täglich in Mehrzahl
gegen Tugend und Moralität auftritt und alles Gute verächtlich
macht. Das Volk stellt nun einmal seinem Charakter angemessen
die vielen irreligiöse» Erscheinungen unserer Tage mit der
Berufung des Herrn Dr. Zeller zusammen, und nur daraus allein
erklärt und rechtfertigt sich seine Besorgniß, welche auf's Höchste
gesteigert werden muß, wenn man seinem Fürsprecher in der
Person der Geistlichen ja selbst den Mund zu stopfen sucht.

In einem religiösen Streite der Art müssen beide Parteien ganz
gleich uilverkümmertes Recht haben, alle Gewallordonnanzen und
hemmenden Eingriffe gießen nur Oel in's Feuer und könnten es

am Ende zu Flammen dringen. Betrachten wir die Wirkung
eines gewaltsam aufgedrungenen Lehrers, so müssen wir am
Resultate zweifeln. Die Unruhe läßt fich erklären, wenn man nur
einen flüchtigen Blick wirft auf die Irreligiosität unseres
Zeitalters und dessen Folgen. Von einem Theil der Jugend wird
alles in Frage gestellt, in Zweifel gezogen und bestritten. So
wird der ruhige Bürger zur Verzweiflung gebracht; er muß mir
seinem Glauben vergcldstagen, weil ihm nichts Positives mehr
bleibt. Was kann und wird man ihm dafür geben wollen» wie
den Geängstigten auf dem Sterbebette trösten, wie den Hungernden

vom Verbrechen abhalten, wie den Entbehrenden durch die

Hoffnung einer jenseitigen Seligkeit beruhigen Wenn die Religion

durch Zweifel vernichtet wird, so ist ihre Schwester, die

von der Schule gerühmte Moral, krank und ohnmächtig. Die

ärmere Klasse wird den Spruch zu ihrem Glaubensgrundsatz
machen:

„Gab denn Gott dem Mensch daS Herz vergebens,
Senkt umsonst er ihm Empfindung ein?
Nein, er gab es ja zur Freud' des Lebens;
Nur Genießen heißt: dem Schöpfer dankbar sein."

Bei der eingetretenen geistigen Aufregung finden wir unS
jedenfalls selbst in Besorgniß und unwohl; wir müssen daher
trachten, bleibende Garantie zu schaffen, ein bloßeS Niedertreten
des Funkens, ein gezwungener Entschluß des Nichteintretens erledigt

sicher die Sache nicht, es wird jedenfalls ein halber oder viertel
Uebelstand zurückbleiben, der später, mit etwas anderem vereinigt,
ein Ganzes ausmachen kann. Nun noch einen Blick auf einen gründ-
sätzlichen Uebelstand. Ich habe aber dabei nicht Personen, sondern
Grundsätze vor Augen, was ich voraus erklären muß. Es haben
unsere Regierungen seit dem Jahre 1830 den erforderlichen guten
Glauben zu den Gelehrten deS Kantons Bern verloren, die
Väter haben zu lange schon eine Verzweiflung gegen ihre
Söhne gehegt, daher hat man zu oft zu Fremdlingen die Zu-
flucht genommen. Wahr ist eS, wir haben manch' schönes
und gules Loos aus der Fremdenlotterie gezogen, aber bei
der unüberlegten Mehrzahl der Loose, in der Spielwuth, möchte
ich sagen. haben wir daS heiligste Gut unserer Väter, die
Nationalität, auf das Spiel gesetzt; Fremde, welche unser
Volk, Verhältnisse, Sitten, Religion und Sprachen nicht genau
kennen, rcformiren, regliren, ja wenn nicht gar regieren — —
(Hier wird der Redner durch heftiges Scharren und Pfeifen
von der Zuhörergallerie her unterbrochen; der Herr Stellvertreter

Scherz, welcher momentan den Präsidentcnstuhl
eingenommen hat, gebietet Ruhe.) in vielen Fällen unsere
Verhältnisse, erziehen unsere Jngend, schreiben unsere Blätter,
ja ich gestehe es mit Wehmuth, wir sind in dieser Beziehung
bald nicht mehr selbstständige Schweizer und Berner. Fremde
verzehren das Mark unseres Landes und saugen nach ihrem
Auöspruche an der Schweizcrkuh. Wie ich von vorncn herein
erklärt habe, find unter diesen Fremden viele sehr verdienstvolle

Männer, es gilt nicht diesen, was ich sage, sondern
dem Grundsätze. Seit einem halben Menschcnalter eine Hochschule

haben und unter den Landeskindern weder Professoren
noch einen Seminardirekror finden, daS ist etwas stark. Man
könnte bald fragen: wozu denn der unverhältnißmäßig große
Kostenaufwand? Den letzten Scminardirektor, einen Kan»
tonsangehörigew, einen in jeder Beziehung ausgezeichneten
religiösen Mann, der einen begründeten europäischen Ruf
hat, opferte man schonungslos unruhigen Köpfen. Man war
zu schwach, sich im Ernste und mit Kraft seiner anzunehmen.
Solche Männer lassen sich freilich nicht mit dem Guckkasten
einführen und vertheidigen. Nun jetzt, für einen unbekannten

Fremdling, da tritt man in die Schranken und will wieder
gewaltsam die Zahl derjenigen vermehren, die in Zurücksetzung
der Landeskinder aller Orten die größten Besoldungen ziehen!
Wozu die Forldauer solcher Tendenz und wofür die Hochschule
und deren große Kosten, wenn nichts Brauchbares daraus
hervorgeht? Wenn am Ende auch unsere Gelehrten an der
Regierung verzweifeln sollten, so müßten die Folgen schwer und
schlimm sein. Es wäre ein verdienstliches Werk, alle
Naturalisationen seit dem Jahre 1830 und die Zahl der Fremden

bekannt zu machen, die man angestellt hat, und dann die
Summe zu berechnen, welche man diesen, theils allerdings
sehr wohl verdient, ausbezahlen mußte. Daher laßt uns
einlenken, zu allgemeiner Aussöhnung die Hand bieten, nur
Eintracht kann stark und glücklich machen- Eine Regierung,
die da auf den Fundamenten der Zwietracht beruht, nicht
Frieden und Versöhnung schaffen kann, und fich nicht hoch

über Leidenschaften zu erheben vermöchte, würde in den

Staub getreten, denn es ist Thatsache, daß republikanische
Regierungen, gegenüber der Preßfrcihcit und dem Associa-
tionsrecht, einen schweren Stand haben; unsere einzige be-

gründete Hoffnung ist : einlenken und aussöhnen. Herr
Heilmann hat so eben die französische Geschichte citirl; ich gehe

darin etwas weiter. In der französischen Revolution ist man
dazu gekommen, förmlich abstimmen zu lassen, ob denn ein

Gott sei oder nicht. Man mußte aber später von diesem

Wahne zurückkommen. Napoleon führte die Religion gesetz-



lich wieder ein. Man sieht in allen derartigen Fällen seine
große Klugheil, er war mir den Reformirtcn schonend und
vertraut, in Egypten ein scheinbarer Verehrer Mahomed's
und in Frankreich ein guter Katholik. Wenn nun aber
Napoleon selbst so das Vorurtheil anerkannt und theils auch
aus Klugheit geachtet und geschont hat, wenn er in seiner
erhabenen Macyr seine Handlungen oft der Gewohnheit zu
lieb durch den heiligen Vater sanklioniren ließ, warum sollten

denn nicht auch wir Stellvertreter eines republikanischen
BürgervolkcS daS Vorurtheil schonend anerkennen und achten?
Wo findet man endlich die besten Bürger und Soldaten, wo
die größte Mildthätigkeit und die wenigsten Verbreche»? Da,
wo wahre lebendige Religion ist. Das schlechteste Volk ist
dagegen da zu suchen, wo Frcigcisterei und Unglauben die
Oberhand haben. Zu solchen Grundsätzen, ja nur zum Zweifeln

darüber wird man unS doch nicht führen. Auch wir
sind es der Klugheit schuldig, deren Schein zu verdrängen,
der als dahin zielend angesehen werden könnte. Der Mensch
muß eine lebendige Religion haben, es ist sein wahres
Bedürfniß ; wenn Herr Zellcr nicht ein christliches Glaubensbekenntnis

ablegt und dennoch als Lehrer eintritt, so legen sich
die Besorgnisse nicht. Aufregung ist nun eine Thatsache,
ein Faktum, das selbst die Regierung anerkennen muß. Tausende

und Tausende haben petitionirt, von eben so vielen
mögen die Petitionen noch im Anmarsch sein. Man hat hier
den AbstimmungStag darüber zu voreilig angesetzt. Nun wie
beruhigen, wie dem Volke die erforderliche Garantie geben?
Viele der besten Psarrherren und sämmtliche Dekane haben
sich bereits ruhig und entscheidend ausgesprochen; viele
andere werden noch auftrete», die Sache muß untersucht, muß
gründlich erlediget werden. Den ganzen hiesigen geistlichen
Stand und die schweizerischen Hochschulen wird man
vielleicht als parthciisch erklären wollen. Ich gehe daher zu
meinem Schlüsse über und nehme als Motive dazu diejenigen
aus der Proklamation der Regierung. Mein Antrag lautet:
„Der Große Rath des Kantons Bern, in Betrachtung, daß
die Berufung des Herrn Prof. Zellcr auf einen der theologischen

Lehrstühle der Hochschule Veranlassung zu mancherlei
Besorgniß und zu einer nicht geringen Aufregung der
Gemüther gegeben, und daß nicht zu verkennen ist, daß manche
redliche vaterlandsliebende Bürger sich dadurch schmerzlich
berührt und beunruhigt fühlen, beschließt : Der Regicrungsralh
ist angewiesen, den Amtsantritt des Hrn. Prof. Zellcr zu
verschieben und daS Gutachten von drei theologische» Fakultäten

Deutschlands einzuholen über die Frage, ob Herr Dr.
Zeller sich zur Bekleidung des Lehrstuhls der neutestament-
lichen Eregese an die bernische Hochschule eigne oder nicht."
Würde dieser Antrag nicht beliebt, so wird in zweiter Linie
als Gegensatz zum Antrage der Bittschriftcnkommission, auf
die nämlichen Motive gestützt, angetragen: „Der Regicrungsralh

wird angewiesen, die nöthigen Schritte zu treffen, um
den Herrn Prof. Zeller auf eine Weise, die mir seiner und
des Landes Ehre verträglich ist, von der Hochschule wieder
zu entfernen."

Karlen in der Mühlematt. Durch den langen Vortrag

des Herrn Rechtsagenr Zahler ist ein großes Vorurtheil
des Publikums widerlegt worden. Man hat nämlich bis jeüt
im Publikum gar oft geglaubt, der Stand der Rechtsagemen
habe keine Religion, und nun hat er durch seinen langen,
langen Vortrag gezeigt, daß er als ein sehr routinirter Rechtsagenr

sehr viel — viel Religion hat. Aber jetzt ist von der
Religionsgefahr die Rede, nicht von der Religion, und daher
finde ich mich veranlaßt, diesem Gespenste jetzt näher auf den
Leib zu rücken. Die Gründe, warum bis jetzt so oil
Religionsgefahr gepredigt worden ist in der Schweiz, sind bekannt,
sie sind concentrirt im Sonderbunde. Von da sind die Fäden
vertheilt und gehen aus in alle Eidgenossenschaft. Es liegt
im politischen Interesse dieser Faklion des Sonderbundes, daß
der Stand Bern als Stützpunkt der liberalen Stände
weggerückt werde, daß dem bernischen Volke die freien Jnstitu-
tionen durch Gewalt genommen werden. Es liegt daher auch
im Interesse der bernischen Opposition, sich in Verbindung
zu setzen mit dem Sonderbunde, der dahin zielt, in der Schweiz

alle volkstümlichen Institutionen über den Haufen zu werfen.
Die Religionsgefahr macht die Runde in der Schweiz, und
zwar namentlich an den Vororten; sie wird gebraucht als poli-
tischer Hebel. Diejenigen, welche sie predigen, glauben nicht
daran, aber sie ist ein willkommenes Mittel, ihre politischen
Absichten zu erreichen. Nun fragt es sich: ist das Bcrncr-
volk so dumm, wie diese Leute voraussetzen Glaubt eS blindlings

dieser Faktion, und wird es sich verleiten lassen zu Gc-
waltmaßregelu gegen die jetzige Ordnung der Dinge? wenn
das Volk gehörig über die taherigen Pläne und Absichten
aufgeheitert wird, so wird eS dieser Faklion mit Verachtung
den Rücken zukehren. Mau muß nicht von Religion reden,
wenn man — die Hand aufs Herz — selbst keine hat. DaS
ist ein schlechtes Mittel, um das Volk zu betrügen. Die Ne-
ligionSgefahr wird gepredigt von der politischen Opposition
auS dem Grunde, weil das direkte Steuersystem eingeführt
worden ist DaS ist vorerst die große Klasse der alten
Landvögte, der Kapitalisten und reichen Herren, welche durch diese

Bestimmung in den Fall kommen, an die Staatslasten zukünftig
dasjenige beizutragen, was ihnen nach Billigkeit und

Gerechtigkeit auffallen soll. Diese ganze Klasse nun schreit über
Religionsgefahr, — das ist auffallend! Dabei sind insonderheit

die Reaktionärs von 1832, und das ist besonders
auffallend. Eine zweite Klasse von Leuten schreit über
Religionsgefahr, und daS sind diejenigen, welche seit 15 Jahren
regiert haben und nun nicht wiederum angestellt worden sind.
ES ist merkwürdig, daß diesen Leuten jetzt auf einmal das Herz
in die Hand kömmt und ihr Gemüth übersprudelt, so daß sie

jetzt NeligionSgefahr sehen, wo sie früher keine sahen. Frei-
lich, wenn sie noch die schönen Quartalzapfen hätten, würden
sie keine Religionsgefahr sehen, aber jetzt muß eS mit der
Religionsgefahr durch Dick und Dünn. Eine dritte Klasse,
die über Religionsgefahr schreit, sind viele Geistliche» Stün-
deler und Pietisten. Diese predigen die Religionsgefahr auch
wieder nur aus materiellen Interessen. Die Verfassung von
1816 gibt dem Großen Rathe daS Recht, die Wiedererwähl-
barkeic der Geistlichen zu erkennen. Man hat einen dahcrigen
Anzug unlängst nicht erheblich erklären dürfen; wir werden
aber darauf zurückkommen, unter günstigern Verhältnissen.
Bekanntlich sollen die Pfrundgücer liquibirc werden als
Staatsdomänen. Das fanalisirt die Herren Pfarrer. Wenn mau
ihnen das nimmt, woran sie so sehr hängen, und dazu die

Lebenslänglichkcit der Stellen, und ihnen Aussicht gibt auf
mehr Beschäftigung, als sie gegenwärtig namentlich im Er-
ziehungSfache haben, so ist gar gut zu begreifen, daß unsere
Geistlichen nun ein Mittel finden müssen, um gegen die jetzige
Ordnung der Dinge aufzutreten, und da ist allerdings für
sie kein besseres Mittel als die Religionsgefahr, — das ist
ihr Terrain. Wer aber wird solchen Vorgebnissen Glauben
schenken? Ich möchte fragen: wie ist es möglich — vor Allem
aus gegenüber den Ideen vom Christenthum und den Lehren,
die wir Alle darüber empfangen haben, —dem Volte seinen Glauben

zu nehmen, den protestantischen Glauben, der im innern
Gefühle und der Ueberzeugung deS Volkes vorhanden ist, und
nicht, wie der katholische, blos im Kultus eristirt? Das ist
bitterer, böser Unsinn, so etwas zu predigen. Auf alles, waS
vom Rapporteur der Bittschriftenkommission und von
demjenigen der Regierung bereits gesagt worden ist, will ich nicht
eintreten; es ist hinlänglich dargclhan worden, daß alle die

Anschuldigungen gegen die Berufung des vr. Zetter gehaltlos
sind; allein diese Seite der Sache, auf welche ich so eben
gewiesen habe, ist noch zu wenig berührt worden, nämlich die

Darstellung der ganz wahren Gründe, warum Religionsgefahr

gepredigt wird. Ich will daher nun erfahren, was
die Opposition dazu sagen wird, und ob sie mich widerlegen
kann. Ich schließe zum Schlußantrage der Bittschriftenkommission;

der Herr Berichterstatter derselben hat zwar bereits
einen sehr klaren Bericht abgestattet, ich wollte ihn als Mitglied

der Kommission bloß noch ergänzen.

Schneider, Regiecungsrath, Erziehungsdirektor. Als
Mitglied der abgetretenen Behörden und der neuen werden Sie
warscheinlich von mir einige Worte in dieser Angelegenheit
erwarten. Vor ungefähr 2 Jahren hat das Erziehungsdeparte-



ment nach dem Absterben des Herrn Professor Lutz berathe»,
wie sowohl für die Exegese deS Alten, als auch des Neuen
Testamentes gesorgt werden könne. Die Stelle wurde vorerst
ausgeschrieben; der Erfolg war aber kein genügender. — Darauf
beschlossen die Herren alt-RegiemngSrary Felscherin, Direktor
Rüetschi und ich für die alttestamcntliche Eregese den Hrn. Kandidaten

Rüetschi anzustellen, und beim RegiernngSrathe auf die
Berufung deS Herrn Dr. Zeller anzutragen. D-nnzumal hatten
die Herrn Professor Ries, gewesener Hauslehrer des Herrn Lutz,
nud Rüetschi Sohn, ein Schüler von Lutz, beide aber auch Schüler
von Zeller, wesentlich auf die Behörde eingewirkt,'indem sie den Herrn
Zeller als einen sehr tüchtigen Lehrer empfahlen. Dieser
Borschlag wurde vom Regierungsrath bei der daherigen Berathung
einstweilen auf die Seite gelegt, vorgebend, man wolle sich über
Herrn Zeller genauer erkundigen. Ein Entscheid fand aber in
dieser Angelegenheit nicht Statt. DaS Erziehungsdepartemeiit
zog daraufhin seinen Antrag zurück und holte ein Gutachten der
theologischen Fakultät ein, welches fich für und gegen Zeller
aussprach. — Gleich nach dem Verlesen dieses Aktenstückes
beschloß taS Departement, die Berufung Von Zeller neuerdings zu
beantragen, jedoch richtete man den Wunsch an mich, daß ich
die Sache nur dann zum Entscheide vorlegen möchte, in sofern
Hoffnung vorhanden sei, daß der Vorgeschlagene wirklich gewählt
werde. — In dieser Sitzung deS ErzichuiigsdepartementS fassen
außer den frühern Mitgliedern noch zwei andere; es herrschte
keine abweichende Meinung. Im Negicrungsrathe ist diese

Angelegenheit nie mehr zur Behandlung gekommen. Politische
Ereignisse traten ein, die dieser Wahl ungünstig sein konnten.
Ungefähr fünf Monate, nachdem mir die Direktion der Erziehung
übertragen worden ist, nahm ich dieses Geschäft neuerdings zur
Hand und fand keinen Grund, von dem frühern Vortrage
abzustehen, um so da weniger, als während dieser ganzen Zeit mir
kein ungünstiges Urtheil über Zeller zugekommen war, dagegen
aber neue Empfehlungen, namentlich von Studierenden. — Ich
ging von der Ansicht auS, ZellerS Berufung sei für die Erhaltung

der jetzigen theologischen Fakultät, welche eine allzustrenge
orthodore Richtung haben mag. nothwendig. Ich that diesen
Schritt mit gutem Gewissen, und keineswegs um der Religion
meiner Mitbürger zu nahe zu treten. — Es thäte mir leid,
wenn Einer glauben sollte, ich habe dem Volke eine Schlinge
legen wollen. Einmürhig wurde Dr. Zeller vom Regierungsrathe
als Professor der Theologie, namentlich der neuttstamentlichen
Exegese berufen. Vor zwei Jahren, als ruchbar geworden war,
Zeller solle angestellt werden, hat niemand meines Wissens laut
etwas dagegen eingewendet; ich kann im Gegentheil behaupten,
daß mehrere Geistliche den Vorschlag gebilligt und erklärt hatten,

eine Aufregung im Volke sei deßwegen nicht zu befürchten.
Nach der von der jetzigen Regierung getroffenen Wahl entsteht
aus einmal großes Bedenken. Man sagt dem ganzen Volke:
Zeller ist ein Gotlesläugner, er ist der Antichrist. Eine Schrift,
wie diejenige: die „Berufung des Dr. Zeller" mußte
daS Volk in Unruhe versetzen; es thäte mir leid, wenn die
ausgesprochenen Besorgnisse nicht eingetreten wären, denn in diesem

Falle müßte man in der Thal glauben, dem Bernervolkc liege
wenig an seiner Religion. Wenn man auf diese Weise Stellen,
ohne Zusammenhang, wie eS bei Zellers Schriften geschehen ist,
auS der Bibel zusammenstellen wollte, so könnte man die gleiche
Aufregung bewirken. Eine andere Schrift ist den frühern gegenüber

erschienen, nämlich diejenige von Herr Professor Ries.
Sie halte den Zweck, den Dr. Zeller zu schildern, wie er ist.
Professor RieS ist in der That der Mann, der dieser Ausgabe
gewachsen war, er hat Vorlesungen bei Zeller angehört, und
kennt ihn und seine Schriften seil Jahren. Er war also besser

im Stande, den Dr. Zeller zu beurtheilen, als so mancher Andere

der sein Vertammungsurtheil ausgesprochen hat. WaS
haben aber diejenigen angestiftet, welche daS Volk beängstigt
haben? Heißt daS christliche Liebe und christliche Duldsamkeit
ausüben, wenn man einen Mann, den man nicht genau kennt,
so verlästert? Wenn man in einem Volke solche Zweifel erregt?
Wenn man einer Regierung das Vertrauen des Volkes rauben
will, indem man sie alö eine unchristliche darstellt Noch immerfort

bin ich fest überzeugt, daß Dr. Zeller an unserer Hochschule
sevensreich wirken wird, auch in dem Falle, alS er eine etwaS
verschiedene Richtung von den andern Lehrer der Theologie hat.

Es ist aber auch hier noch zu bemerken, daß die Studierenden
nicht gezwungen sind, bei Dr. Zeller Vorlesungen anzuhören,
denn eS find noch andere Lehrer da, welche die neutestamentliche
Eregese vortragen. Es wäre sich sehr zu verwundern, wenn
sieben Lehrer nicht mehr Einfluß auf die Studierenden haben
könnten als ein einziger. Die Regierung wird aber auch bald
wissen, wie Zeller lehn, und allfälligem Bösen entgegenzutreten
wissen. Hätten der Heiland und unsere Reformatoren immer
nur an das Bestandene geglaubt, und nicht geforscht, wo
stünden wir jetzt? Daß die Presse auch in der Zellerange-
legenhcit gefehlt hat, ist auch meine Ansicht. WaS einzig die
Gelehrten zu diskutiren haben, muß nicht durch die Tagespresse

auf triviale Weise unter das Volk gebracht werden.
Es ist ferner gesagt worden, man sei dem Herrn Seminardirektor

Boll nicht so kräftig zur Seite gestanden, wie dem
Dr Zeller. Ich gebedas zu ; alleines warnichtwohlanders möglich.

Herr B.oll hat seine Stelle freiwillig aufgegeben, die
ihm wohl auch durch öffentliche Blätter verbittert worden ist.
Es thut mir leid, daß wir sein tüchtiges Lehrlalent nicht mehr
so benutzen können, wie es wünschenswcrlh wäre. — Noch
muß ich" auf eine Stelle in der Bittschrift von Stettlen
aufmerksammachen, nämlich gegen die Anstellung GrunholzerS als
Vorsteher des Seminars in Münchenbuchsee. Sie verlangt
nämlich, daß man diese Wahl mit derjenigen von Zeller kassire,
vorgebend, Grunholzer sei ein Schüler von Scherr, Scherr
aber ein Freund von Strauß, folglich der Gewählte ein
Straußianer. Sobald Herr Boll seine Entlassung als Se-
minardircklor eingegeben hatte, wurde diese Stelle
ausgeschrieben; die erste Ausschreibung blieb erfolglos, bei der zweiten

meldeten sich 3 Bewerber, unter denen auch Grunholzer
war. Mein sehnlicher Wunsch war gewesen, einen KantonS-
angehörigen als Direktor zu finden: ich hatte mir dafür Mühe
gegeben; mancher tüchtige Mann ist angefragt worden, ob er
die Stelle nicht annehmen würde. Von allen Seiten her
erhielt ich abschlägige Antwort. Neun Wochen lang habe ich

vom Auslaufe des zweiten Termins an zugewartet, bevor ich
meinen Vorschlag vor den Regierungsrath brachte; er fiel auf
Grunholzer, der mir von den verschiedensten Seiten als sehr

tüchtig empfohlen worden war. Sechs Monate lang lebte er
als Schüler unter Schcrrs Leitung, setzte dann seine Bildung
unter Disterweg in Berlin fort, und hat nun den Ruf eines
ausgezeichneten Sekundarlehrers im Kanton Zürich. Woher
die Bittschrift von Stettlen weiß, daß Herr Grunholzer auch
Religionslehrer im Seminar sein soll, ist mir unbekannt.
Nach wie vor wird ein Geistlicher diesen Unterricht ertheilen.
Grunholzer ist ein Mann von Talenten und Kenntnissen, von
Gefühl und Religion. Ich lebe der festen Ueberzeugung,
wir werden mit diesem neuen Vorsteher zufrieden sein, aber
man hüte sich, ihn zu verlästern, bevor man seine Werke
kennt. Herr Präsident, meine Herren, ich wünsche, daß
man den Anträgen der Bittschriftenkommission beistimme, und
finde den Antrag von Herrn Zahler» der die Frage, ob Zeller
für unsere Hochschule anzustellen sei, noch drei deutschen
Universitäten zur Begutachtung zuweisen will, nicht übereistim-
mend mir seiner Ansicht, man solle keine Fremden bei uns
anstellen oder benutzen. Zum Schlüsse behaupte ich noch, daß

diejenigen, welche die Schriften gegen Zeller unter daS Volk
verbreitet haben, mehr Schaden anrichten, als Zeller nicht
schaden^würde, wenn er auch daS wäre, waS seine Gegner
auö ihm machen wollen.

Mösching. Der in Berathung liegende Gegenstand
ist nach meinem innigsten Dafürhalten von so großer Bedeutung

und die Folgen des heutigen Entscheides können so

mannigfaltig sein, daß ich mich gedrungen fühle, hierüber
auch ein paar Worte zu verlieren. Die Berufung deS Dr.
Zeller an unsere Hochschule ist bereits vielfach für und wider
besprochen worden. In formeller Hinsicht ist der daherigc
Beschluß insoweit gerechtfertigt, als der Regierungsrath befugt
ist, die Professorenwahlen zu treffen. Wäre Zellers GeistcS-
richtung mit unsern Glaubensgrundlagen und dem wahren
Ehristenrhume übereinstimmend, so würde alles ruhig sein, und
der Große Rath hätte sich dermal nicht mit dieser Angelegenheit

zu beschäftigen. Zellers Arbeiten find mir freilich nicht



bekannt, allein seit einigen Tagen habe ich mir die Mühe
gegeben, die sonst in jüngster Zelt in dieser Sache erschienenen

gegenseitigen Schriften ein wenig nachzulesen; allein
weder auS denselben, noch aus den heute angehörten Ein-
gangsberichten der beiden Berichterstatter, habe ich leider mich
überzeugen können, daß ZellerS Gcistesrichtung eine andere
wäre, alS sie in den eingelangte» Bittschriften geschildert
wird. Die Befürchtung theile ich, daß seine Lehren manche
jungen Leute zum Unglauben führen, eine solche Jugend
namentlich die noch, ich möchte wohl sagen, am Scheidewege
steht und schwankt, nicht wissend, auf welche Seite sie

hinziehen will. In diesem Alter kommt es eben hauptsächlich
darauf an, dem Menschen seine Richtung zu geben. Eine
betrübende, eine beklagenswcrthe Erscheinung wäre cS doch,
wenn man die heilige Schrift, die unS im Leben, Leiden und
Sterben Trost gewährt, theilweise oder gänzlich bei Seite
gesetzt wissen und dagegen etwaS aufgestellt sehen müßte, worin

meistens nur Zweifel und Verneinungen aufgestellt wären.
Woran sollte man alsdann halten? Ich wenigstens weiß
es nicht. Die Veranlassung zu hierseitigen Vorgängen muß
ich bedauern, allein da einmal der Anlaß gekommen ist, so

kann ich nicht anders, ich muß eS hier aussprechen, daß die
Volksmassc sich hierin nicht gleichgültig zeigt. In dieser

Bewegung sind offenbar Belege der noch vorhandenen Religion
zu finden. Die ausgesprochenen Beschuldigungen von Herrn
Karlen gegen Geistliche und andere, halte ich, so weit mir
der Hergang bekannt ist, für ungegründet. Im Amtsbezirke
Saanen wenigstens hat sich das Volk selbst mit Hülfe der
angestellten Lehrer, um seine Ansichten und Wünsche in dieser
Frage der obersten Landesbehörde freimüthig vorzulegen,
zusammengethan. Die daselbst angestellten, sehr achtungswcr-
then Geistlichen haben den daherigcn Bittschriften allerdings
ihren Beifall gezollt, und wie ich glaube, auch ihre
Unterschriften hingesetzt; allein weder Aufreizungen noch Ungesetz-
lichkeiten haben dabei stattgefunden. Die Vorstellungen auS
jener Gegend sind noch nicht alle eingelangt, und es ist bedauerlich,

daß gestern die Mehrheit dieser Versammlung nicht für
gut gefunden hat, die Berathung dieser Angelegenheit zu ver¬

schieben ; auf solche Weise wird man nun daS PetitionSrechl,
das die Verfassung allen gleich zusichert, verkümmern.
Keineswegs glaube ich dermal an einen Volksaufstand; allein
das kann ich versichern, daß weniger Wärme eingetreten und
die Sache ruhiger vor sich gegangen wäre, wenn keine
Drohungen von Polizeimaßnahmen und zur Verantwortungziehung
erfolgt wären. — In der Eröffnungsrede des Herrn
Vizepräsidenten Niggeler hat cS mich bemüht, die Behauptung
aufstellen zu hören, es werden von der einen Partei alle Hebel
gegen die neue Ordnung der Dinge angesetzt, und man suche

von dieser Seite die Regierung in Verlegenheit zu bringen.
Ich kann nun doch die Richtigkeit dieser Vorgaben nicht
unbedingt annehmen; ich halte im Gegentheil dafür, dieMchr-
sten, die sich gegen die Zcllcr'sche Berufung aussprechen, lieben
die Ordnung. Würde der daherige Beschluß rückgängiggemachr,
so träte auf der Stelle Ruhe ein. Man hat sich auf der einen
Seite auf den 8- 80 der Staatsverfassung gestützt. Ich
berufe mich auch darauf; nach demselben find die Rechte der
bestehenden evangelisch-reformirten Kirche gewährleistet u.s.w.
Stellt sich nun heraus, daß solche durch Zellerschc Lehren
gefährdet werden müssen, so ist man berechtigt und verpflichtet,

dagegen sich zu erheben, und die Zellcr'sche Berufung
ungeschehen zu machen. Indessen kann ich mich in erster Linie
dem Antrage des Herrn Großraths Zahler anschließen, nämlich

zu Einholung eines Gutachtens von drei deutschen
theologischen Fakultäten; wird dieser Vorschlag nicht beliebt, so

stimme ich dann dazu, daß Vorsorge getroffen werde, daß die
Zeller'sche Berufung rückgängig gemacht werde.

(Fortsetzung folgt.)

Für die Redaktion:

L. I âg g i-K i st ler.



TaMatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Jahr Z.8Ä7. Ordentliche Frühlingssitznng. (Nickt offiziell.) Nr- 2t».

(Fortsetzung der drillen Sitzung. — Mittwoch den 24. März
1847. — Fortsetzung der Berathung über die eingelangten
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hiesigen Hochschule.)

Kurz. Es sei mir erlaubt, Herr Vizepräsident, meine
Herren, meine Meinung auch auszusprechen, denn es ist wichtig»

daß das Volk genaue Kenntniß erhalte, was im Großen
Rathe über diese wichtige Angelegenheit nicht nur gedacht,
sondern auch gesagt wird. Dem Hrn. Karlen von der Müh-
lematt möchte ich vorerst bemerken, daß eS fast scheint, er
habe im eigenen Herzen geschöpft, um seine Gegner zu be-
urtheilen. Wer nicht im Stande ist, beim Gegner Ehrlichkeit

und wirkliche Ueberzeugung vorauszusetzen, der hat wohl
selbst weder das eine noch das andere. Ich stelle es auf's
Bestimmteste in Abrede, daß von der konservativen Partei
diese Bewegungen ausgegangen seien, und von denen, welche
die frühern Quartalzapfen nicht mehr haben, danken wohl die
meisten und hoffen zu Gott, daß sie niemals mehr in den
Fall kommen werden, wiederum Quartalzapfen annehmen zu
müssen. Man behauptet, da» Alles sei nur etwas von außen
in das Volk Geworfenes, der Grund dieser Bewegung habe
nicht im Volke gelegen. Ich möchte das Volk sehen, welches,
wenn das Element dazu nicht schon in ihm lag, sich durch
solche Schriftlein so in Bewegung und Unruhe bringen ließe.
Ich schiebe das alles vom politischen Standpunkte weg, aber
ich sehe, aufrichtig gestanden, diese Bewegung nicht ungerne,
weil sie zeigt, daß noch religiöses Gefühl im Volke ist, was
man bis jetzt oft nicht glauben wollte. Was meine Ansicht
betrifft über die Berufung des Hrn. vr. Zeller, so ist dieselbe

ganz einfach folgende. Zch bin durchaus überzeugt von dem,
was der Herr Präsident des Regierungsrarhes und der Herr
Erzichungsdirektor gesagt haben, daß beide die Religion
aufrecht erhallen wollen, und daß sie keine Ahnung hatten, als
möchte durch die Berufung des vr. Zeller die Religion
gefährdet werden. Allein diese andere Ueberzeugung habe ich
ebenfalls, daß trotz der sogenannten langen Berathung man
doch nicht mit der gehörigen Sachkenntniß zu Werke gegangen

ist. Man beruft sich immer darauf, das alte Erziehungsdepartement

habe die Sache in Anregung gebracht, und also
hätten die neuen Behörden füglich in diesem Sinne fortfahren
können. Es ist vorerst auffallend, daß man sich jetzt so sehr
auf die alle Regierung stützt, während man in andern Dingen

nichts, was dieselbe gethan hat, gelten lassen will. Es
mag wohl richtig sein, daß die alte Regierung keinen be-
stimmten Beschluß über die Berufung Zellcrs gefaßt hat,
aber der Herr Direktor der Erziehung hat ziemlich genau
angedeutet, wie eS dabei gegangen ist. Das Erziehungsdepartement

hatte ihm als seinem Berichterstatter die Weisung er¬

theilt, wenn er sehe, daß die Sache im Regierungsrath
wahrscheinlich nicht durchgehe, so solle er sie nicht vorlegen, damit
eine allfällige Abweisung des Antrages dem Hrn. vr. Zeller
nicht zum Nachtheile gereiche. Daher, und nicht wegen der
bevorstehenden politischen Veränderung, hat man die Sache
wahrscheinlich nicht mehr vorgebracht, eben weil man sich in
der stattgehabten Diskussion im Regierungsrathe so

ausgesprochen haben mochte, daß vorauszusehen war, die Berufung
Zellers werde nicht günstigen Boden finden. Man hat
einmal einem Mitgliedc der abgetretenen Regierung, welches
Gesandter auf der Tagsatzung war » gesagt, die Regierung
von Bern wisse im Allgemeinen nicht zu regieren, aber doch
wisse sie in Bezug auf die Religion glücklich zwischen den
Klippen durchzuschiffen. Dieses Kompliment oder Nichtkom-
pliment für die abgetretene Regierung hat, wie es scheint,
nicht geHaftel und Anklang gefunden bei der gegenwärtigen
Regierung, sondern man hat schnell sich beeilt, jemanden an
die hiesige theologische Fakultät zu berufen, welcher der gleichen

Partei in der Wissenschaft angehört, welcher auch vr.
Strauß angehört, nämlich der sogenannten äussersten Linken
der Hegclschen Schule. Allerdings in einzelnen Dingen
bekämpft Zeller den Strauß, aber in andern und wesentlichen
nicht. Der Herr Berichterstatter der Bittschriftenkommission
sagt richtig, alles hänge davon ab: was glaubt Zeller?
Auch ich glaube, vor allem aus solle man diesen Punkt
erörtern. Ich bin zwar nicht kompetent, mir darüber ein
entscheidendes Urlheil zu erlauben, denn ich bin nicht Theologe,
und man verwirft hier unsere Geistlichen, indem man sagt,
sie seien Partei, man verwirft sogar in gewisser Beziehung
die theologische Fakultät der hiesigen Hochschule, indem man
ebenfalls sagt, sie sei Parthci. Daher haben die Herren
Dekane darauf angetragen, unparrheiische fremde Fakultäten zu
befragen. Das ist nicht zu verwerfen als eine Ansicht, die
sich auf das Fremdenrhum stütze. Ich wollte recht gerne
z. B. unsere eigene Synode anfragen, aber das werden viele
von Ihnen nicht wollen, denn sie behaupten ja, unsere Geistlichen

seien die Anfänger dieser Bewegung, und natürlich
wird man nicht den Gegner fragen. Man stützt sich

hauptsächlich auf das Schriftlein eines Professors der Philosophie,
deS Hrn. RieS, aber man sagt kein Wort, — vielleicht haben
die beiden Herren Berichterstatter sie nicht gelesen, — von
der Schrift deS Hrn. Helfers Baggesen. Wenn man nun
diese Schrift nachsieht, so wird man, ungeachtet sie der vielen
auS Zellers Schriften ausgezogenen Stellen wegen nicht für
jedermann ganz verständlich ist, doch einen Punkt darin finden

den ich wenigstens so gut verstehe, als jeder andere

hier, nämlich die Lehre von! der Unsterblichkeit, und da

wird man eigene Worte Zellers finden, welche zeigen, daß

Zeller diese Lehre verwirft. Allerdings ist diese Stelle in
dem Schriftlein des Herrn Baggesen nur ausgezogen auS
einer Schrift ZellerS, aber sie ist im Original in einer von
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Hrn. Zcller selbst herausgegebenen Schrift hier im Saale
vorhanden, und man kann daher sie dort im Zusammenhange
nachsehen, wenn jemand Zweifel darüber haben sollte. Aber
selbst anS der Schrift deS Hrn. Ries ergibt es sich, daß Zcller
die Unsterblichkeit nicht so lehrt, wie die Kirche sie glaubt,
nämlich als eine persönliche Fortdauer der Seele nach dem

Tode. Diese Verwirft Zcller, und daß Herr Professor Ries
selbst das zugibt, das erhellt aus seiner Schrift. Der Herr
Berichterstatter der Bitlschriftcnkommissiou sagt, man werfe
dem Dr. Zcller vor, er glaube die Unsterblichkeit nicht, und
die Schritt von Herrn Ries hat die Aufgabe, die dem Herrn
Zcller gemachten Borwürfe zu bekämpfen- Steht nun ein

Wort in der Schrift des Herrn Ries davon, daß Herr Zcller
au die Unsterblichkeit im Sinne des Christenthums glaube?
Leset die Schrift und urtheilet! Herr RieS war zu ehrlich
und z» redlich, als daß er sage» dürfte, Herr Zeller glaube
an die Unsterblichkeit; aber er hatte, — ich sage es offen, —
den moralischen Muth nicht, zu sagen, Herr Zeller glaube
nicht daran. Ferner sagt Herr Ries in seiner Schrift : „Ich
will Euch indessen nicht täuschen und füge soglcieb die Er-
klärung bei, daß allerdings unsere ganze Anffassungswcise der
christlichen Glaubenssätze sehr verschieden ist von der in der

heutigen Kirche gangbaren Vorstellung." Wenn nun Herr
Ries selbst dieses sagt, wie kann er denn behaupten, Herr
Zcller glaube an die wesentlichen Lehren des Christenthums?
Herr Professor RieS hat sich wohl gehütet, zu sagen, worin
seine und Herrn Zellers Auffassungswcise von derjenigen der
Kirche abweicht; aber ich frage den Herrn Ries, der sagt, er
glaube mit Herrn Zeller an die Erlösung durch Christum, —
ich frage ihn, ob er, ob Herr Zeller in demjenigen Sinne an
denselben glauben wie das Christenthum» wie die Kirche sie

lehrt? Er wird diese Frage schwerlich mir Ja beantworten
können. Bekanntlich unterschiebt man diesem Worte einen

ganz andern Begriff. Was ist dann die Folge davon?
Nichts anderes, als daß man mit Worten spielt und dem
Volke sagt: Ich glaube das, waS du glaubst, während es

dock in der Wirklichkeit etwas anderes ist. In Bezug auf
die Anstellung des Herrn Zeller und überhaupt solcher Lehrer,
theile ich die Ansicht, welche er selbst ansspricht. In einer
Schrift, die im letzten Januar erschienen ist, beklagt er sich

bitter, daß selbst solche Personen, die dem pelltischen
Fortschritte entschieden hold sind, dem entschiedenen Fortschritte
in der Kirche nicht auch hold seien. Er sagt: „Aufgeklärte
Staatsmänner, denen es aber zunächst um Erhaltung der
bestehenden Ordnung und Ruhe in Staat und Kirche zu
thun war, haben dem gefährlichen Zusammenstoß des Klaubens

mir der Kritik dadurch am besten vorzubeugen gehofft,
daß sie zwar jeden Einzelnen als solchen >n der ungeschmälerten

Freiheit des Glaubens oder Nichtglaubenö schützen,
für die Kirche dagegen und die Theologen in der Kirche an
einer mehr oder weniger strengen Orthoborie festhielten " Ich
bekenne mich auch zu dieser Ansicht, denn darüber, wie Einer
glauben soll, kann niemand verfügen, das hängt von seiner
innersten Geistesrichtung ab, wie Gott sie ihm gegeben hat.
Aber ein großer Unterscheid ist es, ob ein solcher seine
besondere und abweichende GcistcSrichtung andern mittheilen,
ob er andere dazu verleiten soll. Richt jedem ist es gegeben,
ein solches Gemüth zu besitzen, daß er, während sein Geist
die wesentlichen Lehrsätze des Christenthums läugnet, er
dennoch glücklich leben kann. Wohin führt es also, wenn den
jungen Leuten in einem Alter, wo man noch nicht wissen
kann, ob sie es vertragen, mit Bestimmtheit gelehrt wird:
DaS und das ist nicht so, wie das Christenthum sagt, oder
wie es bis dato für christlich angesehen wurde? Man hat
schon oft Erfahrungen gemacht, daß solches zu den
traurigsten Erscheinungen führt, denn entweder verzweifeln junge
Leute an sich selbst, oder aber sie zerfallen in Leichtsinn. Eine
solche Lehre nun ist wahrlich nicht für das Volk; nehmt dem
Volke seinen positiven Glauben, so nehmt Ihr ihm damit
auch jeden moralischen Halt. Wenn Ihr den Glauben an
die Unsterblichkeit und air eine jenseitige Vergeltung
wegnehmt so habt Ihr, wie Herr Heilmann ganz richtig
angedeutet hat, bei Leuten, die ohnehin kein starkes moralisches
Gefühl besitzen, keinerlei Garantie mehr; der gemeine Mann

wird sagen: Was liegt mir daran, wenn kein Jenseils und
keine Vergeltung ist, wie ich mich etwa hier aufführe? — ich

will, so lange ich hier lebe, möglichst genießen. Wenn eine
solche LebenSansichl in der Masse des Volkes Wurzel faßt,
so möcht Ihr Euch die Folgen davon selbst denken. Daher
halte ich die Anstellung eines Mannes von solch' crtremer
Richtung als Lehrer der Theologie nicht für gut, am
wenigsten für eine Universität, wie wir sie haben. Man hat
schon seit Jahren ziemlich viel Hochmuth getrieben mit
unserer Universität, indem man dieselbe verglich mit großen
Universitäten, wie z. B. mit derjenigen zu Berlin, wo immer
1600 bis L000 Studenten sind. Dort mag Manches am Orte
sein, was hingegen auf unserer kleinen Universität mir kaum
WO Studenten, worunter namentlich sehr wenige Theologen,
nickt am Orte ist. Unsere Universität steht in ganz genauem
Zusammenhange mir dem Volke, denn aus ihr gehen unmittelbar

die Geistlichen, deren das Volk bedarf, hervor. Man
sagt freilich, diele angehenden Geistlichen werden zuerst von
andern Geistlichen eraminirt. Ja, aber dieses Eramcn
erstreckt sich nur über das, was man gelernt hat, und ich möchte
sehen, wenn Einer offen erklärt, er glaube, was Dr. Zcller
ihn gelehrt habe, — ob die Regierung ihn darum nicht anstellen
würde. Wenn in Zukunft unsere jungen Geistlichen die gleiche
Richtung haben, wie Zeller, so muß man sie anstellen, denn
eS wäre wirklich ungerecht, sie zu veranlassen, Anhänger
Zellers zu werden, dann aber zu sagen: Wir wollen eben
deßhalb nichts von euch. Man kann hier nicht von der
Lchrfrcihcit reden und diese mir Gewalt durchführen wollen,
sondern man muß auf die Ansicht des Volkes Rücksicht
nehmen, und wenn das Volk glaubt, es sei durch eine derartige
Maßregel in seinem innersten Glauben verletzt, so soll man
dem Rechnung tragen. Das ist namentlich in einer Republik
ein wichtiger Punkt, und daher glaube ich» die Berufung
Zcllcrs sei allerdings ein Mißgriff der Regierung gewesen.
Ich habe nie geglaubt, baß die Regierung absichtlich jemanden

anstellen wollte, um der Religion zu nahe zu treten,
sondern diese Anstellung ist erfolgt, weil die Regierung
allzuwenig Kenntniß hatte von der Lage der Dinge und der Gei-
stesrichrung Zellers. Also ist es nicht unwichtig, genau
nachzudenken und nicht einer falschen Scham zu Liebe etwas
zu riskiren, waS vielleicht nachtheilig für das ganze Land
lein dürfte. Man hat uns sogenannten Konservativen in die
Schuhe geschüttet, als wollten wir die ganze gegenwärtige
Ordnung der Dinge über den Haufen werfen. Herr
Vizepräsident, meine Herren, wenn das auch nur im geringsten
wahr wäre, so würden wir unsern Gegnern sagen: Behaltet
nur den Dr. Zcller! und wir könnten getrost abwarten, ob
die ganze Geschichte zerfahre wie eine Seifenblase, oder ob
sie zerplatze wie eine Bombe. DaS ist nicht, was wir wollen,
wer's aber dennoch glauben will, mag's in Gottes Namen
glauben, man glaubt heut zu Tag manches nicht, nicht
einmal die Wahrheiten deS Christenthums. Wir haben, ich
wiederhole es. keine Absichten dieser Art, wir wünschen
vielmehr, daß diese Bewegung beseitigt werde, damit die Regierung

vorwärts schreiten könne in der Erckution der Verfassung.

Niemand von uns wird die Regierung darum beneiden

wir sind sehr froh, wenn sie es thut, ich zweifle, daß
es andere gerne thun würden. Diese Vorwürfe gegen die
sogenannten Konservativen sind also gänzlich aus der Luft
gegriffen. Meine persönliche Ansicht ist diese: Ich will
jeden Einzelnen in seinem Glauben oder Nichtglauben schützen;
auch ich will in meinem Glauben oder Nichtglauben geschützt
werden, — ich kann den lctziern vertragen; aber ich will
keinen Antheil daran haben, den Nichtglauben zu verbreiten-
Wenn man sagt, Herr Dr. Zeller lehre seit 7 Jahren zu
Tübingen, und man habe nicht gesehen, daß die Würtem-
berger deßhalb weniger religiös oder weniger sittlich geworden

seien, so erwidere ich darauf, daß dergleichen Wirkungen
sich nicht schon in einigen wenigen Jahren zeigen, sondern
daß dieselben gemeiniglich erst später zu Tage kommen, und
in Glaubcnssachen dergleichen Experimente mit unserm Volke
zu machen, dazu bin ich nicht da. Wo findet Ihr in denjenigen

öffcn'lichen Blättern, welche der jetzigen Ordnung der
Dinge im Kanton Bern entschieden hold sind, außer den hie-



sigen auch nur ein Einziges, das diese Sache billigte? Der
Erzähler von St. Gallen z.B., doch ein sehr liberales Blatt,
sagt ausdrücklich, er habe eö immer getadelt, daß man solche
Hochschulerpcrimcntc ans Deutschland, wo sie allfällig
angehen mögen, hicher verpflanzen wolle. Hütet Euch, Herr
Vizepräsident, meine Herren, Euch in dieser Sache allzusehr
hinter die Formen und hinler die Kompetenz des Regierungsrathes

zu verschanzen, denn taS Volk könnte sonst nur zu
bald glauben, die bestehende Verfassung sei nicht gut, weil
sie nicht erlaube, daß ihm in einer so höchst wichtigen Sache»
wovon es durch und durch ergriffen ist, entsprochen
werde. So berechtigt und befugt zur Berufung Zelters der
Rcgierungscalh allerdings war, eben so berechtigt und befugt
ist auch der Große Rath, da einzuschreiten, wo die Regierung
zwar formell innerhalb ihrer Kompetenz, aber materiell auf eine
Weise gehandelt hat, welche dem Ganzen nach meiner innigsten
Ueberzeugung schädlich ist. Mir glaubt man nicht, das ist
natürlich, unsern Geistlichen glaubt man nicht, und aus dem

sehr gewundenen Gutachten der theologischen Fakultät nimmt
jeder heraus, was er will, — ich wenigstens weiß sehr gut,
daß es nicht denjenigen Sinn haben soll, den man ihm hier
von anderer Seile beilegen möchte. Ihr wollt kein Gutachten

von deutschen Universitäten, nun so fraget meinetwegen
die theologische Fakultät von Zürich. Gewöhnlich zwar werden

solche Gutachten in schönen aber für den gemeinen Mann
unverständlichen Worten ausgestellt, denn die Wissenschaft
hat ihre eigene Sprache; sagt man ja doch Von Hegel, niemand
verstehe ihn, bis man alle seine Werke gelesen habe, und ich
möchte sagen, auch dann verstehe man ihn nicht, sondern glaube
nur, ihn zu verstehen. Habt Ihr aber einmal eine bestimmte
Antwort erhalten, und lautet dieselbe wirklich günstig, so

wird sich das Volk auch zufrieden geben; würde hingegen
dieses Gutachten nicht zu Gunsten der Berufung Zellers
aussallen, dann wäre es allerdings Euer aller Pflicht, ohne irgend
welche weitere Rücksicht zurückzutreten von dem Berufungs-
beschlusse und den berufenen Herrn Zcllcr ans eine Weise

von unserer Hochschule fern zu halten, daß cS seiner Ehre
und seinen pekuniären Interessen, aus welche er sich in Folge
seiner Berufung Rechnung machen konnte, nicht nachrheilig
sei. Vor allem aus schließe ich zu dem von Herrn Zahler in
erster Linie gestellten Antrage; haltet Ihr Euch aber selbst für
kompetent, über Zcllers religiöse Ansichten ein Urtheil zu fällen,
so bin ich es auch, und dann stimme ich, da ich überzeugt
bin, daß dieselben mit den Lehren der Kirche im weientlichen
Widersprüche stehen, zu demjenigen Antrage, welchen Herr
Zahler in zweiter Linie gestellt hat, nämlich aus Entfernt-
Haltung gegen angemessene Entschädigung.

M atr h ys. Herr Vizepräsident, meineHerren! Es war mir
bis jetzt nicht möglich, den Sitzungen des Großen Rath.S beizn-
wohnen, weil letzten Montag das Kriegsgericht sich versammelt

hat, dessen Verhandlungen erst am künftigen Tage beendigt werden,

und ich vor demselben acht Unglückliche zu vertheidigen habe.

Sie, Herr Vizepräsident, meine Herren, haben aus dem Votum des

Herrn Erziehungsdirckrors Schneider entnommen, daß schon das

abgetretene Erzichungsdepartement, in welchem zwei bernische

Geistliche, nämlich die Herren Fctscherin, gewesener Regierungs-
ralh, und Rüttschi, Direktor des Gymnasiums, saßen, beim

abgetretenen Rcgicrungsiathe den Antrag gestellt hat, er möchte
den Herrn vr. Zcllcr als Professor der Theologie an die hiesige

Hochschule berufen; daß der Rcgierungsrath diesen Antrag
durch einen bejahenden oder verneinenden Beschluß nicht
beseitigte, sondern die Sache einfach ruhen ließ; daß nach dem

Abtreten des Erzichungsdepartementes und des Regierungsrathes
die ErzichungSdirekrion wiederholt mit dieser Angelegenheit sich

beschäftigt, über die Person deS Herrn vr. Zellcr, über seine

Lehcweise und seine Tüchtigkeit sich auf's Neue erkundigt und
darauf denselben dem Negierunzsrathe zur Ernennung
vorgeschlagen hat. Einige Zeit nach dem vom Regierungsrathe
gefaßten Bcrufungsbeschlusse wurden tadelnde Stimmen darüber

laut. Im „schweizerischen Beobachter," in der „Bernervolks-
zeitung" und im „Jntelligenzblatt" erschienen jeweilen Artikel,
jn denen der Beruüingsdeschluß mit mehr ooer weniger Bitterkeit

besprochen wurde. Obgleich auch ich der Presse das Recht

vindizire, über diese Sache sich auszusprechen, so kann ich doch
die Art und Weise nicht bittigen, in der dasselbe geltend
gemacht wurde. Die meisten Artikel der genannten Blatter waren
nämlich darauf gerichtet, der Regierung Opposition zu machen,
Leichtgläubige und Strenggläubige zu ängstigen und im Lande
Unzufriedenheit hervorzurufen. Um diesen Zweck zu erreichen,
wandte man a»ch noch folgende Mittel an. Man ließ bei einem
Pietisten in Deutschland, der mir in der Person eines gewissen
Merz bezeichnet wurde, über Herrn vr Zcller und seine Lehre
eine Broschüre schreiben, solche hier drucken und unter das
Publikum vertheilen. Herr Fellcnberg, Prediger im Zuchthause zu
Bern, den ich für einen sittlichen Mann halte, der aber nach
den Wahrnehmungen, die ich bei einem Besuche der Sträflinge
gemacht, eine orthodore Richtung verfolgt, und meinr, der Mensch
dürfe nicht mir heiterm Auge zum Himmel blicken, verfaßte eine
zweite Broschüre, und das Konnte der evangelischen Gesellschaft
ließ solche durch seine Organe massenweise im Lande verbreiten.
Man veranlaßte serner im Kanion das Gerücht, der Bürger
dürfe fortan nicht mehr in der Bibel lesen; das Reich des Anti-
Christes sei nun vor der Thüre; die Verzeichnung der Lebens-
mittcl geschehe bloß zum Zweck, um auszumittelu, welche
Familien Bibeln besitzen; die Regierung werde die Bibeln aufsammeln

und fuderweise nach Bern führen und dann verbrennen
lassen, — ebenso den Heidelberger-Chatechismus, oder das
sogenannte Fragenbuch, nach welchem vor 1831 in den meisten
Schulen des alten Kanionstheils der Religionsunterricht ertheilt
wurde. Auch sollen einzelne Geistliche die Kanzel benutzt haben,
um gegen die Berufung des Herr» vr. Zeller zu eifern. Das,
HerrVizcpräsident, meineHerren,sind einigeder Mittcl,die manan-
wcndete, um die Religionsgefahr heraufzubeschwören. Sie haben
den schlechten Zweck nicht verfehlt- Viele Staatsbürger wähnen
wirklich, man wolle ihnen ihren Glauben rauben, und es beginne
in der Thal das Reich des Anti-Christs; das Zutrauen zu
unserer Regierung ist iheilweise geschwächt worden; die Opposition
arbeitet thätig: einzelnen Schwachen, die Kraul essen sollten,
wirft man einen Schlunkcn Geldnoth, den Andern einen Schlanken

Lebensmitteltheuerung, den Dritten einen Schlunken Finanz-
ruin, den Vierten den Schlunken Religionsgefahr zu, und für
Andere werden diese vier Schlunken in einem Hafen, unter dem
das Feuer fleißig unterhalten wird, gekocht und ihnen dann
als Speise zugeworfen. Dieß, Herr Vizepräsident, meine Herren,
sind die Gründe, warum nun an einzelnen Orten die Gemcinde-
bürgcr sich gegenüber stehen, und warum von dem Großen Rathe
von der einen Seite Kassation des Beschlusses des Negierungs-
rathes durch den Herrn vr. Zellcr zum Professor der Theologie

ernannt wurde, von der andern Seite aber die Ausrecht-
Haltung jenes Beschlusses und die Abweisung der im entgegengesetzten

Sinne eingelangten Petitionen verlangt wird. — Die
Frage, die der Große Rath jetzt zu entscheiden hat, ist eine

sehr wichtige und sie kann nach meinem Dafürhalten von vier
Verschiedenen Seiten betrachtet und beleuchtet werden, nämlich
vom Standpunkte der Wissenschaft aus, dann aus dem Verhältniß

der Kirche zum Staate und endlich vom Standpunkte deS

Rechts und der Politik. Ueber diese vier Hauptgesichlspunkte
erlaube ich mir nun folgende Bemerkungen. Es ist bekannt,
baß in der Theologie sowohl als in der mit allen Wissenschaften
verwandten Philosophie verschiedene Systeme, Hauptrichtungcn,
sich geltend machen, deren oberste Säße sich widersprechen. Um dieß

anschaulich zu machen, berühre ich folgende Systeme: 1) Den
Naturalismus, oder die Lehre, daß Gott im ganzen Weltall
verbreitet, der natürliche Mensch auch der göttliche sei. Nach dieser

Lehre wären auch die Naturtriebe des Menschen, seine Begierden
und Leidenschaften gewissermaßen geheiligt. 2) Den Supra-
Naturalismus, oder die Lehre, wonach die Natur des Menschen
durch den Fall des ersten Mcnschenpaars im Paradiese verdorben

worden, und deßhalb der Säugling in der Wiege bereits
mit der Erbsünde behaftet ist; wonach der Mensch von und aus
sich selbst nichts zu thun vermag, sondern von seinen Sünden
durch einen Dritten erlöst und durch Wunderwirkungen
wiedergeboren werden muß. 3) Den Rationalismus, oder das
System. durch welches der Vernunft des Menschen ihre Rechte

vindizirt werden, und wonach der Mensch nicht unbedingt zum
Glauben verpflichtet ist, sondern nur das als geoffenbarte Religion,

als Ausfluß deS göttlichen Geistes anerkennen soll, was



mit seiner eigenen Vernunft übereinstimmt. 4) Den Dualis-
mus, oder das System der Zwieheit, wonach Gott und Welt
einander entgegengestellt werden, Goit als über der Welt und

von dieser ganz getrennt sich gedacht wird. Diese verschiedenen

Systeme nun haben ihre Verlreler; auf Hochschulen, Universitäten,

lehre» Professoren nach hxm einen oder andern System und

suchen sich gegenseitig sowohl aus den Lchrstühlcn als in der

Literatur — in Schriftwerken, zu widerlegen. Die Gelehrten
führen also wissenschaftliche Kämpfe, und Dr. Zeller nimmt an
denselben Theil. Sind dies- Kämpfe für die Menschheit wohl-
thätig? Ja, Lug und Trug, Wahn und Aberglauben müssen

weichen; der Mensch wird über Vieles aufgeklärt, das bisher
ihm dunkel war ; die Trug - und Nebelgestalten werden

verscheucht ; die Kirche wird von Schlacken gereinigt; es fällt der

Götzendienst nach allen Richtungen, und eS wird endlich die Wahrheit

den Sieg erringen. Wenn nun der Große Rath die

Berufung des Dr. Zcllcr irgendwie ruckgängig machen sollte, so

würde er damit der freien Wissenschaft den Krieg erklären; er
würde aussprechen: im Kanton Bern habe nur der Supra-Na-
luralismus ein Recht auf Duldung; all- andern Systeme seien

verdammt; die wissenschaftlichen Kämpfe und die Wissenschaft

haben für das Berncrvolk durchaus keinen Werth; dem Geist
des Menschen sei hier eine Gränze gezogen, die er nicht
überschreiten dürfe; derselbe müsse in Banden gelegt, in Kelten ge-
schmiedet werden. Darf und kann der Große Rath dieß thun?
Rein Herr Vizepräsident, meine Herren. Was die Wissenschaften,
die mehr auf die äußern Verhältnisse des Menschen sich beziehen»

betrifft, so wurde bisher auch im Kanton Bern anerkennt,
daß sie in keiner Weise beschränkt sein sollen. Man gab z. B-
von jeher zu, daß die Naturwissenschaften und die Rechts- und
Kameralwissenschafren für das Leben wohlthätig, ja unentbehrlich

seien, und daß die Forschung in diesen Theilen des Wissens
in keiner Weise beschränkt werden dürfe. Nur die Staarswis-
scnschaft war lange Zeit in etwas beschränkt. Wer z. B. den

Satz : „Jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, und wer ihr
widerstrebet, der widerstrebet Gottes Ordnung," in seiner rohen
Auffassung nicht als wahr gelten lassen wollte, wer nicht aner-
kennen wollte, daß ein Einzelner berechtigt sei, die StaatSge-
scllschaft nach Willkür zu beherrschen; wer nicht zugeben
wollte, daß einzelne Familien und Geschlechter von Gottesgna-
den das Recht erlangt haben, das weltliche Zepter ausschließlich
zu führen, der wurde als Majestätsverbrecher, als ein Rebelle
auf's Schaffot geführt und mörderisch hingeschlachtet. Vor der

Helvetik und nach dem Sturze derselben bis zum Jahre 1830
waren auch im hiesigen Kanton solche Sätze geheiligt, sie wurden

indeß im Jahre 1831 als unwahr und eines freien Bür-
gerlhums unwürdig verworfen. Könnten nicht auch in der

Kirche Sätze und Lehren „gäng und gäbe" sein, die, statt von
Gott, von Menschen herrühren und, statt wahr, unwahr sind?
Zur Zeit der Reformation, die der gelehrte Dr. Martin Luther
mit der Waffe der Wissenschaft durchgekämpft, und auch seither,
Hat man dieß anerkannt. GlaubtJhr nun, Herr Vizepräsident, meine

Herren, daß Alles das, was zur Zeit der Reformation und seither

in Kirchenversammluiigeii oder auf Konzilien als wahr
aufgestellt wurde, absolut wahr sei, daß der Mensch dasselbe nicht
prüfen dürfe, und daß er sich gegen den heiligen Geist versündige,

wenn er einzelne aufgestellte Glaubens- öder Kirchenlehren
in Zweifel zieht und der Kritik unterwirft? Glaubet Ihr, daß
längstens dahingeschwundene Generationen allen künftigen
Geschlechtern gültig vorschreiben können, daß sie das, was sie für
wahr hielten und glaubten, auch für wahr halten und glauben?
Nein! Herr Vizepräsident, meine Herren, das werdet Ihr nicht
glauben und könnet es nicht glauben ; weil es unvernünftig und
mit dem Protestantismus im Widerspruche wäre! — Wenn die
Berufung des Herrn Dr. Zeller aus Rücksicht für die Kirche
kassirt werden sollte, so würde damit der Staat geknechtet, und
die Magd zur Hausfrau gemacht. Nach unsern positivrechtlichen
Verhältnissen steht nämlich die Kirche ihren äußern Rechten nach
nicht über dem Staate, sondern unter den Gesetzen des Staats.
Sie, die Kirche, kann und darf vom Staat nicht verlangen,
daß er an seine Lehranstalten nur solche Lehrer berufe, die mit
Allem einverstanden sind, was von den Kirchenlehrern, oder den
Geistlichen gelehrt wird. Die Kirche kann höchstens fordern,
daß der Staat für die Bildung der Geistlichen sorge, die Kir¬

chenlehrer angemessen besolde und die nöthigen Gotteshäuser
baue und unterhalte u. s. w. Die Kirche kann aber nicht
verlangen, daß die Theologie-Studierenden in den Lehranstalten
des Staats nach einem bestimmten wissenschaftlichen Systeme
gebildet werden, und daß in diesen Anstalten nur das, waS die

Kirche lehrt, gelehrt und erlernt werde. Die Kirche und die

Geistlichkeit können insbesondere mit Fug und Recht nicht
verlangen daß in der theologischen Fakultät der bernischen Hochschule

die Lehrfreiheic irgendwie beschränkt und z. B. nur nach
dem System des Supra-Naturaliömus dozirt werde; denn »ach
dem F. 22 des Gesetzes vom 14. März 1834 „ist die Hochschule
„eine höhere Lehranstalt, welche im Allgemeinen den Zweck hat,
„die Wissenschaft zu fördern, und im besondern die reifere Ju-
„gend zur Ausübung jedes wissenschaftlichen Berufes zu befähigen."

Der Zweck der Hochschule ist sonach ein zweifacher:
Die Förderung der Wissenschaft ist der erste, und die Befähigung
der reiferen Jugend zur Ausübung jedes wissenschaftlichen
Berufes, z. B. zur Ausübung der Advokatur, der Heilkunde», s. w.
der zweite Zweck derselben. Der erste Zweck der Hochschule
könnte nun aber nicht erreicht werden, wenn die Lehrfreiheit in
der theologischen Fakultät irgendwie beschränkt würbe. Ueber-
dieß mache ich darauf aufmerksam, daß im H. 23 des angeführten

Gesetzes ausdrücklich bestimmt ist, daß „an der Hochschule
„akademische Lehr- und Lernsreiheit herrsche" und daß durch die

Kassation der Wahl deS Herrn Du. Zetter auch diese Bestimmung

annullier würde. — Der Große Rath kann aber auch
noch aus folgenden Rechtsgründen den in Frage stehenden Be-
ruiungsbeschluß nicht aufheben. Nach dem 8- 80 der Versassung
ist die Ausübung jedes Gottesdienstes innerhalb der Schranken
der Sittlichkeit und öffentlichen Ordnung gestattet» also Toleranz
ausgesprochen. Im K. 81 dann wird die Lehrfreiheit garantirt
und zwar nicht nur in Beziehung auf einen Theil des Wissens,
sondern ganz allgemein. Endlich hat der Regierungsrath nach
den äD und 42 des zirirten Gesetzes die außerordentlichen
und ordentlichen Professoren an der Hochschule zu ernennen.
Der Regierungsrath hatte also das Recht, den Herrn Dr. Zeller
zum Professor an der Theologie zu erwählen, und da bei dieser
Wahl die Rechlsformen nicht verletzt worden sind, so darf solche

vom Großen Rathe nicht kassirt werden. Würde der Große
Rath die Kassation des WahlbeschlusscS aussprechen, oder die

Berufung des Herrn Dr. Zellcc durch irgend einen Beschluß
rückgängig machen, so würde er dadurch in die Kompetenzen des
Rcgierungsrathes eingreifen, die Organisation des Staats über
Bord werfen und die Verfassung verletzen. Ich mache auf den

letzter» Punkt ganz besonders diejenigen Mitglieder dieser
Versammlung aufmerksam, welche vor noch nicht langer Zeit den

Herrn Dr. W. Snell aus dem Grunde nicht wieder in seine

Stelle einsetzen wollten, weil einzig der Regierungsrath befugt
sei, Professoren zu erwählen und abzuberufen, und der Große
Rath kein Recht habe, derartige Verfügungen des Regierungsraths

zu kassiren. — Herr Vizepräsident, meine Herren, ich finde
aber endlich auch. der Große Rath solle aus politischen Gründen
die Wahl des Herrn Dr. Zeller nicht kassiren. Weil nämlich
diele Wahl von der Opposition ausgebeutet und in den Zei-
rungsblättern besprochen wurde, so hat sie eine große
politische Bedeutung erlangt. Die sämmtlichen Mitglieder deS

Regierungsrathes wollen an dem gefaßten Berufungsbeschlusse
festhalten. Würde nun der Große Rath denselben kassiren,
oder die Berufung irgendwie rückgängig machen, so wären
die Mitglieder des Regierungsrathcs moralisch gezwungen,
in corpore von ihren Stellen zurück zu treten. Dieß müßte
nothwendig die verderblichsten Folgen nach sich ziehen. Un-
sere Regierung hat gegenwärtig die eidgenössischen Angelegen-
Heiken zu leiten, und der Stand Bern ist der Hort der sämmtlichen

liberalen Kantone der Schweiz. Würde unsre Regierung

abtreten, so würde die Kraft des Standes Bern gebrochen,
und die Feinde freisinniger Institutionen würden dieß benutzen;
die Sonderbündler würden ihr Haupt erheben; man würde
die Liberalen in den Kantonen Tessin, Sr. Gallen, Genf,
Waadc, Basel, Aargau und Solothuru zu uuterminiren
suchen; der Ultramontanismus würde den Protestantismus
beknechten wollen, und die höchsten Güter deS ganzen Schwei-
zervolks würden gefährdet werden, ja die Errungenschaften
vieler Jahrzehnte würden wieder ans 20—30 Jahre verloren



gehen. — Nach diesen allgemeinen Bemerkungen habe ich noch
einige spezielle zu machen. Herr Altamtschreibcr Mösching
sagt, er kenne den Herrn Dr. Zeller perösnlich nicht, und auch seine
Geistesrichtung sei ihm nicht bekannt. Auch ich habe die
Schriftwerke des Herrn Zeller nicht studirt; denn seit der
Zeit, da ich mich aus dem Zustande des Zweifels herausgearbeitet,

habe ich mich mir der theologischen Literatur nicht
mehr beschäftigt. Ich bin aber der Ansicht, wenn man einen
Gelehrten weder persönlich kennt, noch mit den Resultaten
seiner Forschungen bekannt ist, so solle man über denselben
nicht lieblos urtheilen, und ihn nicht als Gottesläugner :c.
darstellen. Herr Mösching stimmt dem Antrage des Herrn
Zahler bei, wonach d.cr Große Rath über die Ansichten und
Lehren des Herrn Dr. Zeller von drei ausländischen Fakultäten

der Theologie ein Gutachten einholen, und also die

Fassung eines definitiven Beschlusses verschieben soll. Ich kann
diesem Antrage nicht beipflichten, weil ich finde, der Große
Rath solle die in Berathung liegende Frage so schnell wie
möglich erledigen, und ich nicht einzusehen vermag was jene
Gutachten, von denen doch das eine so und das andere
anders lauten würde, uns nützen könnten. Herr Altoberrichtcr
Kurz sagt, es habe ein Staatsmann vor einigen Jahren dem
Bernergcsandtcn auf der Tagsatzung in Zürich das Kompliment

gemacht, die Berner Regierung wisse kirchliche Zwistig-
keiten glücklich zu umschiffen. Ich habe die Ueberzeugung,
daß, wenn der Große Rath die an ihn gelangten Petitionen
abweist, auch dieses Mal das Staatsschiff nicht an eine Sandbank

geführt und zerschellt wird. Herr Kurz protcstirr gegen
den Borwurf, als halten die Konservativen die Bewegung
gegen die Berufung des Herrn Dr.Zeller hervorgerufen, und fügt
dann bei, man werde freilich seinen Verfichcrungcn nicht Glauben

schenken, denn man glaube ja nicht einmal au die
Grundwahrheiten des Christenthums. Diese Beschuldigung ist sehr

hart, und da sich Herr Kurz hier als Parteimann oder als
Glied der konservativen Partei ausgesprochen hat, so hat er
offenbar den Radikalen den fraglichen Borwurf gemacht.
Ich weise nun diesen Borwurf als iingcgründel zurück und
bemerke, daß, wenn man Herrn Kurz, der ein gebildeler Mann
ist, auf Eid und Gewissen über Glaubenssätze eraminiren
würde, er vielleicht auch manches nicht als wahr anerkennen
würde, das in einzelnen Kirchenlehren enthalten ist. Richtig
ist es, daß der Erzähler von St. Gallen die Berufung des

Herrn Dr. Zeller getadelt hat, allein nicht aus materiellen
Gründen, sondern weil er mit Recht vermuthete, die Opposition

werde sie in ihrem Intéressé ausbeuten. — Aus den

angebrachten Gründen stimme ich mir der innigsten
Ueberzeugung zu dem Antrage der Bittschriflenkominission.

v Steiger. Ich erlaube mir, eine Bemerkung zu
machen. Ich weiß nicht, ob nicht vielleicht der Versammlung
noch mancher lange Bortrag anzuhören bevorsteht, ich

erlaube mir daher die Frage, ob es nicht vielleicht zweckmäßiger
wäre, die Sitzung zu unterbrechen. Ich erkläre, daß es mir
durchaus gleichgültig ist; es scheint mir nur, es sei in
Erwägung zu ziehen, daß sich der Große Rath in offenbar
getheilter Aufmerksamkeit befindet.

Herr Vizepräsident. Nach meiner Anficht sollte

man ohne Unterbrechung fortfahren. Es ist nun 1'/, Uhr.
Nach einer Unterbrechung werden wir vielleicht heute nicht mehr
fertig werden oder müssen bei einander sein bis 2 oder 3 Uhr
des Morgens. Am folgenden Tag können wir keine Sitzung
halten, weil Maria Verkündigung ist. Ich glaube also, eS

sei nicht zweckmäßig, die Sitzung zu unterbrechen, will aber
abstimmen lassen, wenn eS verlangt wird.

v. Steiger. Ich verlange, daß abgestimmt werde,
ob eine ganz kurze Unterbrechung statt haben solle.

Abstimmung.
Für ununterbrochene Fortsetzung der Sitzung Gr. Mehrheit.

v. Steiger. Herr Vizepräsident, meine Herren!
Bevor ich in den Gegenstand selbst eintrete, kann ich nicht
umhin, einen Despotismus der Meinung, einen TerroriSmus,

der mich wirklich indignirt, freimüthig zu rügen, der in dieser

Angelegenheit verübt worden ist. Ich behaupte, daß eine
übermüthige Sprache gebraucht worden, wie ich nicht hoffe,
daß sie von der hohen Bersammlung gebilligt worden sei.

Auf einmal wird allen denjenigen, die im Theologischen oder
Politischen Ansichten haben, die den herrschenden Ansichten
widersprechen, das Recht bestritten, daß sie für ihre Meinungen

religiöse Motive haben könnten. Es wird behauptet
und vorausgesetzt, und man behandelt sie als solche, die
auch für die Handlungen erlaubter Wohlthätigkeit nichts als
schlechte Motive, hochverräterische Absichten haben. Das ist
kein Mittel in einer Versammlung, wo Freiheit des Wortes
herrschen soll, wie in unserer hohen Versammlung. Man
soll gcrcchtcrwcise hier völlig befugt sein, sich freimüthig
auszusprechen, aber das ist nicht der Fall, so lange solche
Verdächtigungen hier und in Schriften und Zeitungen
ausgesprochen werden, gegen diejenigen, die aus den reinsten
Absichten, aus religiösen Motiven, weil sie ihre» religiösen Glauben

bedroht sehen, so gehandelt haben, und die sich wirklich
verpflichtet hielten. vom verfassungsmäßigen Petitionsrechte
Gebrauch zu machen, um ein Uebel abzuwenden, das ihre
Ruhe bedroht. Wenn man diese auf solche Weise
beschuldigt, sie hätten aus unreinen Zwecken gehandelt und
hätten politische Motive und Putschgcdanken, sie hätten
Revolutionen beabsichtigt, wahrhastig — das ist eine Unehrlich-
keit, die nicht genug öffentlich gerügt werden kann. So
lange irgend Jemand diese Handlungsweise sich erlaubt, ohne
für solche Behauptungen bestimmte Thatsachen anzubringen,
wie es nicht geschehen ist, so lange wird es erlaubt sein, zu
behaupten, daß es bloße Unwahrheiten und Verdrehungen
seien. Auch ich bekenne aufrichtig, mir sind Büchlein
zugeschickt worden, die ich gelesen und aus denen ich gesehen

habe, daß sie Wahrheit, nichts als Wahrheit enthalten und
nichts Ungesetzliches wollen, und daß der Zweck einzig darin
besteht, das christliche Volk aufzufordern, von dem

verfassungsmäßigen Petitionsrechte Gebrauch zu machen, um wo
möglich das Uebel abzuwenden. Ich habe von denselben
verschickt, und habe damit angefangen bei meinen Kollegen des

Großen RatheS und diese ersucht, ihren Bekannten davon
mitzutheilen. Aber mir soll Einer kommen und mir sagen,
ich habe ein unreines Motiv gehabt, irgend ein anderes Motiv

als ein rein religiöses, ich hätte irgend politische Putsch,
gedanken oder die Absicht gehabt, der Regierung Verlegenheiten

zu bereiten, das Volk aufzuwiegeln! — der soll kommen,

den erkläre ich zum voraus für einen Lügner. (Die
Gatterie lärmt und pfeift Es ist mir bemühend, auch

nur ein Wort darüber zu verlieren. Allein, wenn man weiß,
in welchem Grade diejenigen Ehrenmänner, welche das
bewußte Büchlein versandt

'
und verbreitet haben, nur reine

Zwecke dabei halten, so ist es höchst unrecht, sie — wenn
keine einzige Handlung dazu ermächtigt — reaktionärer
Absichten zu beschuldigen. Herr Vizepräsident, meine Herren, die

Berufung des Hrn. Zctter an einen theologischen Lehrstuhl
unserer Hochule, zu dem speziellen Zwecke der Auslegung deS

neuen Testaments, hat im religiösen Bewußtsein unseres

christlichen Volkes ernste Besorgnisse erweckt. Sind diese

Besorgnisse gegrünbet? Sind sie unbegründet? Diese Frage
ohne Parteizwecke, unbefangen nach Wissen und
Gewissen zu untersuchen, ist unsere heutige Aufgabe, und die

Beruhigung deS christlichen Volkes durch angemessene Belehrung,

wenn seine Besorgnisse ungegründet find, durch Hebung
der Ursache » wenn sie gegründet wären, — unsere heilige

Pflicht. Wer soll aber hierüber entscheiden? Die Freunde
oder die Feinde von Zellers Lehre? Keine von Beiden! —
nur Zeller selbst und seine Schriften, nur seine eigenen WoAe
können darüber ein »«verwerfliches Zeugniß geben, nur sie

allein können und sollen daher das Urtheil des Großen
Rathes über ZellerS Berufung bestimmen. Also was gibt
Zeller selbst für seine Lehre? Glaubt und lehrt Herr Zeller
das Dasein eines persönlich eristirenden, dieWclt und dieMen-
schen regierenden allmächtigen GotteS, so wie Christus unS den-

selben alS- liebenden Vater aller Menschen geoffenbaret hat?
Glaubt und lehrt Herr Zeller die Unsterblichkeit der Seele, so

wie Jesus Christus fie gelehrt hat? Glaubt Herr Zeller an



Jesum Christum als eine persönliche Wirklichkeit? an sein
Leben und Wirken als historische Wahrheil? an seinen göttlichen

Beruf und seine Kraft zur Erlösung der Menschen vom
Fluch der Sünde und ihren Folgen? mit einem Worte, glaubt
Hr. Zcller an Jesum Christum als an Gottes eingcbornen Sohn
und unsern Heiland in dem Sinne, wie er sich selber dafür ausgegeben

hat? und endlich: glaubt und lehrt Herr Zeller, daß die

Sammlung der den Christen heiligen Schriften, die sie die Bibel
nennen, wirklich ein Ergebniß heiligen Geistes seie und göttliche

Offenbarung im christlichen Sinne enthalte? — Kann auf
alle diese Fragen mit ja geantwortet werden, dann, aber auch
nur dann, ist Zcller ein Christ, bann, aber auch nur dann,
glaubt und lehrt Herr Zeller das wahre Christenthum, dann,
aber auch nur dann, mag ZeUer kommen! Wo nicht — nicht!
Nun lehrt aber Herr Zellcr von Allem dem — leider—daS
Gegentheil, dessen find seine Schriften, die ich hier zu Jedermanns
Einsicht in Händen habe, die unverwerilichen Zeugen, sowohl,
daß ich mich bereit erkläre, die Richtigkeit dieser Behauptung
Jedem, der sie zu bestreiken wagt, aus ZellerS eigenen Worten
zu beweisen. Daß Herr Zeller seit Jahren als Religionslehrer
in Tübingen angestellt sei, ist eine der vielen Unwahrheiten, die
man auszustreuen sich bemüht hat, um den Mißgriff seiner
Berufung zu bemänteln; dieß ist so wenig wahr, daß im Gegentheil

sein Landesfürst, der König von Würtembcrg, auf das
Bestimmteste erklärt hat: er werde Herrn Zeller als Religionslehrer

niemals anstellen, so wenig als er je Strauß anstellt,
weil dem Christenglauben gegenüber, Strauß oder Zellcr, Zeller
oder Strauß, Einerlei ist. Dieses merke dir, christliches Volk!
Wenn es aber eine ausgemachte Thatsache ist, die sogar Herr
Zeller selbst, bei seinem anerkannt ehrenwerthcn Charakter nicht
läugnen wird, daß seine Lehre dem biblischen Christenglauben
unserer evangelischen Landeskirche widerspricht und feindselig
entgegenstrebt, ja so liegt auch auf der Hand, was aus diesem Sach-
Verhalt für die Regierung und ganz besonders für den Großen
Rath als gebieterische Pflicht sich ergibt. Es kann dieses offenbar

nur darin bestehen, daß der Große Rath erkläre: Er könne
nicht zugeben, daß so widerchriflliche Lehren, wie die des Herrn
Zeller, je an unserer Hochschule gelehrt werden, — es solle demnach

der Regierungsrath der beabsichtigten Berufung des Herrn
Zeller nicht Folge geben, — weil sie in ihren Wirkungen eine
Usurpation des Prinzipes der freien Wissenschaft über das Gebiet
der Kirche wäre, eines Prinzipes, dem, vernünftig durchgeführt, ich
selbst auch huldige, aber, Herr Vizepräsident, meine Herren, einen
Lehrer, der das Dasein GotteS, die Unsterblichkeit der Seele,
der Jesum Christum als Heiland der Welt, als Erlöser der
Menschen, in dem von ihm selbst gegebenen Sinne, und die
Aechtheir der Bibel als göttliche Offenbarung läugnet, der also
alle Grundlagen des wahren biblischen Christenthums, wie Jesus
Christus selbst es gelehrt hat, läugnet, einen solchen Lehrer dazu
berufen, den Dienern unserer evangelischen Landeskirche, unseren
künftigen Seelsorgern, das Christenthum zu lehren, sowie sie

pflichtgemäß dasselbe auch dem Volke lehren sollen, wäre doch
wohl unstrcitbar den Bock zum Gärtner, den Wolf zum Hirten
gesetzt. Und was wäre für unsere Kirche und ihre Diener und
für die christliche Seclsorge unseres Volkes die unvermeidliche
Folge davon? besonders bei der so unchristlichen Aufstellung
von zweierlei Christenthum, des einen für den „gemeinen Mann,"
— und eincS andern! — für die „Gelehrten und Höhergebildeten"

— da doch Christus sagte: „Ich danke dir, o Gott,
daß du solches den Gelehrten verborgen, den Einfältigen aber
offenbaret hast", wie der gute Herr Professor Ries in seinem
Schriftchen in unseliger Verblendung und übertriebener
Aufopferung für seinen Freund Zeller eS thut, und dessen Blößen er
mit seinem eigenen ehrenwerthen Mantel vergeblich zu decken
sucht?—> Entweder würden die jungen Geistlichen, welche Zellers

Lehre eingesogen, wenn sie aufrichtig genug wären, sie zu
bekennen, von der Kirche gar nicht angestellt werden können,
weil ihr Zcllerglauben mit dem Christenglauben, den sie lehren
sollen, im entschiedensten Widerspruche stände, — und doch waS
könnten sie dafür, daß das Gist ihnen gereicht ward?—.oder:
die Kandidaten des heiligen Predigtamtes würden, um angestellt
werden zu können, nothqcdrungen den Glauben der Kirche, den
sie nicht hätten, heucheln müssen! — und waS würden dann
solche Geistliche auf der Kanzel thun? welches von den zwei

Christenthümern des Herrn RieS würden sie da lehren? —
Zetters Lehre dürften und würden sie, nach Herrn Ries Behauptung

„dem gemeinen Mann" nicht vortragen, und doch wäre
Zellers Lehre ihre Lehre, und würden also einen Glauben lehren,
den sie selbst für unwahr hielten, und also zu eigentlichen Baals-
Pfaffen herabsinken, die, wie die heidnischen Priester, dem Volkweis

machen, was sie selbst nicht glauben. Das, Herr Präsident,

meine Herren, wären die wirklichen, unvermeidlichen Früchte
der Berufung des Herrn Zeller an unsere Hochschule. Und
gegen ein so namenloses Uebel, das unsere Kirche in ihrem inner-
sten Lebensmark bedroht, sollte die Kirche, sollten ihre Diener,
sollte das christliche Volk gleichgültig sein? Und wenn Volk und
Kirche auf gesetzliche Weise das Vaterland vor solchem Unglück
zu bewahren streben, — ist dieß Hochverrath? — wird eine
christliche Regierung sie deßhalb verfolgen. — eine Regierung,
welche die Rechte der Kirche, des Volkes und der Bürger zu
achten und zu wahren geschworen hat? — Herr Präsident, meine
Herren, es liegt in der menschlichen Seele ein Element höherer
Art als alles Andere, welches diejenigen, die es besitzen, um
keinen Preis sich rauben lassen, das aber für alle, die es nicht
besitzen, eine unbekannte Größe, eine Macht ist, die sie weder
fassen noch begreifen können. Daher rührt so mancher Mißgriff

der Regierungen, Mißgriffe namentlich wie die Berufung
eines Strauß nach Zürich, eines Zeller nach Bern, diese zu
jener ein merkwürdiges Seilenstück. Dieses mächtige Element im
Staats» und Völkerleben, Herr Vizepräsident, meine Herren,
ist der Glaube an daS Uebersinnlichc, der Glaube an einen
allmächtigen Gott, Schöpfer aller Dinge, der die Welt und die

Menschen regiert, ohne dessen Wille kein Haar von unserm
Haupre fällt, cS ist der Glaube, daß unser geistiges Wesen,
welches wir die Seele nennen, nicht für diese Erde, dieses
Leben nur, — daß es für Ewigkeiten geschaffen und bestimmt sei,

— es ist der Christenglaube endlich, der vom Himmel stammt
und der zum Himmel führt. — So weit auf dieser Erde Menschen

wohnen und gewohnt haben, hat auch der Glaube an einen
Gott und an Unsterblichkeit der Seele, mehr oder minder
bewußt, stets alle Völker durchdrungen, wiewohl unter den ver-
schiedenartigsten Formen und Vorstellungen, und es ist auch
nicht e i n Volk noch aufgefunden worden, unter dem er gänzlich
und spurlos verschwunden war. Nur das Christenthum allein
konnte aber diesen Glauben zu seiner höchsten Vollkommenheit
verklären, — weil nur daS Christenthum allein alle Bedürfnisse

der menschlichen Seele, für dießseitS und jenseits des Grabes,

vollständig zu befriedigen, alle Räthsel, die in unserm Dasein

liegen, genügend zu lösen, den schuldbewußten Erdensohn
vom Fluch der Sünde und ihren Folgen zu erlösen, in die
versöhnten Vaterarme seines Gottes ihn zurückführen, und so dem
Menschen und diesem Erdenleben erst seine wahre Weihe zu
geben vermag. Darum ist auch unter allen Religionen der Erde
das Christenthum die einzige wahre Welcreligion, bestimmt einst
alle Menschen als eine Heerde nnter einen Hirten zu
vereinigen. — Darum gibt es auch keine ächte, die Menschen wahrhaft

veredelnde, Kultur, als diejenige, welche aus dem Christenthum

hervorgeht, und wahre Fortschritte macht die Kultur nur
da, wo sie auf das Christenthum sich stützt und Hand in Hand
mit diesem fortschreitet. Wer ohne Christenthum von Bildung,
Kultur und Fortschritt faselt, und solchem außerhalb desselben
nachjagt, der verfolgt ein Trugbild, das er nie erreicht, und
statt Wahrheit wird stets nur bittere Täuschung ihm zu Theil.
Dessen ist die ganze Weltgeschichte ein unverwerflicher Zeuge,
sie lehrt uns, waS ohne Christenthum die Menschen und die
Völker find und werden. Alle Weisheit der alten Heidcnwelt,
— wie Plato und Sokrares, wie Seneca sie lehrte, - hat sie

selbst zu ihrer schönsten Blüthezeit, so wie das Christenthum, die
Menschen zu bessern vermocht die Massen veredelnd durchdrungen,

und bleibende Früchte gebracht? — o nein, — die Menschen

und die Völker blieben nach wie vor, in der krassesten
Genußsucht versunken, die Massen in empörender Rohheit, allen
Lastern schamlos fröhnend, jedem Verbrechen vertraut, die
Gebildelen in der raffinirtesten Schwelgerei sich wälzend, am
Verbrechen im grandiosesten Maßstabe sich weidend! Das waren
die Früchte der Bildung ohne Christenthum in der alten Welt,
zur Zeit, als diese Bildung ihren höchsten Glanz, ihren
Kulminationspunkt erreicht Patte. Und was hat in neuerer Zeit in



christlichen Ländern solche Bildung für Früchte gebracht, so oft
ein Christcuvolk von seinem Gott abfiel und selbstgemachten
Götzen diente? Das sahen wir mit Schauder und Entsetzen an
einem Nachbarland. Das schöne Land hat fie zur Mördergrube»
sein Volk zur Geisel der Menschheit gemacht» so lange als der
Abtall währte, und von dem Fluche seiner damaligen
Gotteslästerung hak Land und Volk bis diese Stunde noch sich

vollständig kaum erholt. Und wenn» waS Gott verhüten wolle»
die Entchristlichung auch unseres Volkes endlich gelingen sollte,
die längst von bekannter Seite her systematisch und planmäßig
betrieben und angestrebt und mir früher nie erlebter Schamlosigkeit

unter den Augen der Regierung ungestraft durch ein
Schandblatt gepredigt wird, das von Gotteslästerungen strotzt
und überfließt und taS Christenthum und seine Bckenner mit
dem cckclhaftcsten Spott und Hohn bezeichnet » dessen Drucker
und Herausgeber von der Regierung sogar begünstigt wird!
wenn die Entchristlichung des Volkes je gelingen sollte » dann
geht und regiert alsdann ein solches von Christo abgefallenes
Volk, regiert es dann mit unsern demokratischen Formen, ich

wünsche euch dann Glück dazu! Zuchthäuser braucht ihr dann
keine mehr zu bauen, das ganze Land würde dann bald ein

großes Zuchthaus, und jedes HauS und jede Hütte eines werden

Welchen Segen wirkt dagegen das lebendige Christenthum?
Leset was rn neuerer und neuster Zeit die christliche Mission in
fernen Heidenländcrn Unglaubliches geleistet, wie durch die

beispiellose Hingebung seiner Glaubenshelden, der Missionäre, ganze
Nationen von menschenfressenden Wilden, die ihre eigenen Kinder

mordeten, zu friedliebenden, gesitteten Menschen, ganze Län-
der, die vorher wahre Mördergruben waren, zu Gärten Gottes
umgewandelt wurden (hier Unterbrechung durch die Tribüne),
wo dieselben Wilden, die ehemals Menschen fraßen, nun in
christlichen Schulen mit Entzücken ihre Kinder weiden, die sie

ohne diese christliche Mission großentheils gemordet haben würden.

Leset als merkwürdiges Beispiel dessen die Geschichte des

Volkes auf der fernen Insel Tahyti, dessen Freiheil eine schmähliche

französische Politik nun so unbefugt unterjochen will. Solche
Wunder der Bekehrung und wahrhafter Veredlung der Menschen

vermag nur das Evangelium und der Glaube, der in
Liebe thätig ist, zu bewirken, eben derjenige Glaube nur, den

Herr Zellcr als Thorheit und Aberglauben bekämpft, den mit
ihm das ganze ungläubige Philosophenrhum und seine blinden
und lahmen Nachbeter — als Pietismus, Frömmelei und Heu-
chelci verspotten und verlästern. — Und doch, wie armselig
erscheint dagegen die ungläubige Philosophie neben solchen

Thaten des gläubigen Christenthums, oder wo sind ihre Früchte
auf dem Gebiete wahrer Menschenvercdlung? An den Früchten
sollen wir ja doch den Baum erkennen! Wo sind die Tausende
von Heiden, die sie von grausamen Menschenfressern zu
gesitteten Menschen umgeschaffen hat?—Ist durch das ganze ungläubige

Philosophcnthum, durch einen Hegel» Feucrbach, Bauer,
Schwegler, Bischer, Strauß oder Zeller, je auch nur ein roher
Wilder zum gesitteten Menschen umgewandelt worden? auch
nicht ein halber! — und haben die Herren solches auch nur
jevcrsucht?jGott bewahre,—daS wäre unter ihrer Würde. Diese

Herren machen es sich viel bequemer, — die sitzen lieber
pomadig mit langer Pfeife vor einem Krug Bier, und doziren
mir der anmurhigstcn Bescheidenheit der Sclbstvergöttcrung
von der Vernünfrigkeit ihrer— unvernünftig gewordenen —
Vernunft! — Diese ist ihr Gott, und Göttlicheres als
sie selbst ist ihnen nichts bekannt. — Oder wo und wann hat
je die ungläubige Philosophie im Leben oder im Sterben, im
Leiden oder Unglück, beim Tode unserer Lieben u. s w. den

Menschen Trost und Segen gebracht? Verzweiflung —
Dieß ist alles, was sie in solchen» wie in allen Fällen den

Unglücklichen zu bieten vermag! Eine Schlange statt eines

Fisches. Worin besteht denn aber das eigentliche Wirken
dieser Dunkelmänner, die so selbstgefällig und bescheiden für
die Lichtfreunde par excellence gelten wollen Darin besteht

es, arglose Gewissen zu verwirren, mit dem Glauben auch
ihre Seelenruhe zu morde«, — den aufrichtig nach Wahrheit
ringenden jungen Mann, der dem Dienste der Kirche sich weiht»
durch den Widerspruch ihrer stets wechselnden Systeme deS

Unglaubens, nur allzuoft um den Verstand zu bringen —
und wenn auch nicht — so doch um den alten Glauben, und

also jedenfalls die Kirche mit glaubenslose» Dienern zu
versehen. Kann man daher dem christlichen Volke des KantonS
Bern mit Recht verargen, daß es Männern von solcher
Geistesrichtung die christliche Bildung, und mit ihr die Zukunft
seiner Kinder und Kindeskinder nicht anvertrauen will? daß
es, des Glücks bewußt, im Christenthum geboren und erzogen
zu sein, und dessen Kraft, Trost und Segen aus Erfahrung
zu kennen, diesen Glauben um keinen Preis aufgeben sondern
treu und unverfälscht auch seinen Kindern und Enkeln
überliefern will? Herr Vizepräsident, meine Herren, wir haben
einen Eid zu Gott geschworen: „die Rechte der Kirche und
die Rechte und Freiheiten des Volkes und seiner Bürger zu
achten und zn wahren unter diesen Rechten steht unbestreitbar

und zwar in erster Linie auch das Recht der Kirche, des
christlichen Volkes und der christlichen Bürger, zu verlangen,
daß, insoweit es vom Staate abhängt, unsere Kinder vor
allem aus zu Christen herangebildet und daher auch im Glauben

der christlichen Kirche unterrichtet werden. Hieraus folgt
aber ganz natürlich die absolute Pflicht des Staates, für die
nöthigen Lehr- und Bildnngsmittel im Geiste dieses Zweckes
zn sorgen, daher die geistlichen und weltlichen Lehrer des
Volkes in keinem andern als demjenigen Glauben unterrichten

zu lassen, den sie selbst lehren sollen, — und baarer Unsinn

ist es, zu behaupten, daß man einem Volke, welches
man zu einem christlichen erziehen soll, diesem Zwecke unbe-
schadet, einen Feind des Christenthums zum Lehrer seiner
Lehrer geben könne. Billig will daher das christliche Volk
des Kantons Bern, und zwar gestützt auf seine verfassungsmäßigen

Rechte, auf der Kanzel und in der Schulstube,
daher vor allem auf den theologischen Lehrstühlen unserer
Hochschule nur solche Männer wissen, die sich nicht schämen,
in allen Dingen Gott die Ehre zu geben, und die da freudig

bekennen und lehren, „daß Jcl'us Christus der Herr sei,
und daß in keinem andern das Heil, auch kein anderer Name den

Menschen gegeben sei, in welchem sie können selig werden."
Und von den Christen, welche dieses wollen, die nichls
anderes gethan, als dem Volke von der seinem Glauben
drohenden Gefahr auf gesetzliche Weise Kenntniß zu geben, und
es aufgefordert auf dem gesetzlichen Wege der Petition den

Großen Rath um Abwendung dieser Gefahr zu bitten, von
Männern, welche jeder Obrigkeit wahrhaft Unterthan sind,
weil sie dafür halten, es sei jede Obrigkeit von Gott eingesetzt,

die daher allem und jedem politischen Treiben so fremd
als möglich sind, — von solchen Ehrenmännern lügt man
dem Volke: es sei ihnen nicht um ihren Glauben, nicht um
das Christenthum zu thun, sie hätten politische, reaktionäre,
aufrührerische Absichten, predigen Aufruhr und suchen daS
Volk zum Aufruhr zu verleiten, sie, die in ihrer Druckschrift
vor jeder ungesetzlichen Auflehnung gegen die Obrigkeit
ausdrücklich warnen und abmahnen, auf eine Weise, die dem

gewissenhaften Ausleger jede Möglichkeit benimmt, den Ausdruck

„auflehnen", so wie er gebraucht ward, anders zu deuten,

als den Begriff derjenigen gesetzlichen Auflehnung gegen
Jcllcrs Berufung aussprcchend, zu welcher die Schrift
auffordert, nämlich: das Pelitioniren an den Großen Rath.
Dieß war die offen und unverholcn ausgesprochene einzige
Absicht dieser Schriften, ihrer Urheber und ihrer Verbreiter.
Was soll man daher dazu sagen, wenn die radikalen Blätter, und
sogar eine Schmähschrift, die in jeder Zeile schamlos lügt
und verleumdet, eine Schmähschrift, die sogar die Regierung
soll haben fabriziren und unentgeldlich im ganzen Lande
verbreiten lassen (ob dieß wahr ist, mag sie selbst erklären), —
die Urheber und Verbreiter jener in reinster Absicht veröffentlichten

Schriften dem Volke alS die vcrabscheuungswürdigsten
Pharisäer und Heuchler darzustellen suchen, als solche, „die

zu allen Zeiten unter dem Vorwande der Relizionsgefahr die

Propheten gemordet, unsern Heiland an das Kreuz gebracht,
den Stephanus gesteinigt, einen Paulus verfolgt, einen Huß
verbrannt haben und auch Luther und Zwingli gerne gcbra-
ten hätten?" WaS soll man dazu sagen, wenn man hört,
daß die Urheber und Verbreiter jener Schriften wegen
Ausübung eineS verfassungsmäßigen Rechtes vor den Richter
geschleppt, ja sogar Geistliche, die nur dieses gethan, in ihrem
Amte eingestellt wurden, - während dem hingegen die gleiche



Regierung die empörendsten Gotteslästerungen, die eckelhafteste

Verspottung des Christenthums ungestraft drucken und
verbreiten läßt? Finden sich auch in der Weltgeschichte Bei-
spiele einer solchen Handlungsweise? Ja, wir kennen eines,
und dieses hat man treu kopirt. So und nicht anders hat
auch der jüdische Rath zu Christi Zeit gehandelt! Auch ihn,
den Heiligen, der nur Liebe lehrte und der Welt den Frieden
brachte, — auch ihn hat der jüdische Rath als Volksaufwiegler

und Aufrührer verleumdet, verfolgt und endlich an
das Kreuz genagelt: auch die jüdische Regierung hat, — so

wie jetzt die unsrige es thut, — die unerschrockenen Bekenner
der christlichen Wahrheit von einem Richter zum andern
geschleppt, unter dem gleichen Vorwande: sie verwirren das
Volk und predigen Aufruhr! und nun frage ich dich, o christ-
licheS Bcrnervolk, wo sollst du in dieser Sache die wahren
Pharisäer und Heuchler suchen? Auf welcher Seite wirst du
sie finden? unter denen, die, für ihren Glauben besorgt, bei
ihren gesetzlichen Stellvertreter« auf gesetzliche Weise gesetzlichen

Schutz für ihren Glauben suchen, — oder unter denen,
welche jene mit satanischer Wuth verläumden und verfolgen,
wie nur Hyänen und Tigerseelen es thun können? Die,
welche solches thun, sie sind die wahren Mörder der
Propheten, sie haben den Gottessohn ans Kreuz gebracht, den
SrcphanuS gesteinigt, einen Paulus verfolgt, den Huß
verbrannt, sie hätten auch Luther und Zwingli gebraten und
würden am allerliebsten heut, lieber als morgen, alle diejenigen

kreuzigen und braten, welche Christum treu bekennen,
Christum sich nicht nehmen und auch sich nicht wegphiloso-
phiren lassen wollen. „Pharisäer und Heuchler" ist ein
Titel, der nur ihnen gebührt, sie mögen ihn daher für sich

behalten! Herr Vizepräsident, meine Herren, nach allem,
waS geschehen ist, kann cS daher zur Beruhigung des

christlichen Volkes wahrlich nicht genügen, daß die
Regierung ab der Kanzel zu ihm sage: Liebes Volk, gib dich
doch nur zufrieden, wir sind ja (du magst es glauben oder
nicht) die allerchristlichste Regierung — so lange die
Handlungen dieser Behauptung widersprechen. Es kann nicht
genügen, daß die Regierung dem Volke versichere, seine
Besorgnisse seien ungegründer und beruhen auf Täuschung und
Irrthum nur. Ich stelle daher, als Ausdruck deS christlichen
VolkswillenS, «vie er unzweideutig sich kund gegeben hat,
folgenden Antrag: „Es möge der Große Rath erklären, er
könne nicht zugeben, daß eine Lehre, wie diejenige des Hrn.
Zeller, auf einem theologischen Lehrstuhl unserer Hochschule
vorgetragen werde, weil sie den Lehren unserer christlichen
Landeskirche widerspricht und dem christlichen Glauben feindselig

entgegenstrebt, weßwcgen die Berufung des Hrn. Zeller
unter dem christlichen Volke ernste Besorgnisse erweckt habe,
welche zu heben, Pflicht der Regierung sei; aus diesem Grunde
solle der Regierungsrath der beabsichtigten Berufung des

Hrn. Zeller auf einen theologischen Lehrstuhl unserer Hochschule

nicht Folge geben und das deßhalb Nöthige vorkehren."

(Fortsetzung folgt.)

Für die Redaktion:

L. Jâg g i-K i stl er.
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1847. — Fortsetzung der Berathung über die eingelangten

Borstellungen gegen die Berufung deS Herrn Ur.

Zellcr auS Tübingen als Professor der Theologie ander
hiesigen Hochschule.)

Schneider, Dr., Regierungsrath. Herr Vizepräsident,

meine Herren! Ich Halle eS fast für eine Pflicht für jedes
Mitglied der Regierung, sich über die obschwebendc Frage auszu-
sprechen, handelt es sich doch um eine RegiernngShaiidlung. Ich
darf aber um so eher und unbefangener darüber sprechen, als ich
an der Berufung des Herrn llr. Zeller keinen Theil habe, indem
ich bei seiner Ernennung abwesend war. Wenn ich auf daS
alles zurücksehe, was seit der Berufung Zeller's und in Folge
derselben im Volke, oder doch einem großen Theil desselben

vorgegangen ist, so darf ich wohl sagen, daß es mir cinerseils
zur Freude gereichte, indem ich darin eine neue Bestätigung
meiner Ueberzeugung fand, daß das religiöse Gefühl noch tief
in unserm Volk eingewurzelt sei, und es damit nicht so schlimm
stehe, wie man so oft wollte glauben lassen. Auch ich bin aus dem
Volke, aus einer Strohhütle hervorgegangen, mitten im Volke
aufgewachsen habe ich die Gesinnungen und Gefühle desselben
bis in die innersten Herzfalten kenneil gelernt und mitgefühlt,
selbst darin gelebt. In den Besorgnissen, welche die Berufung
Zeller's beim Volke erreg?, habe ich die freudige Ueberzeugung
gewonnen, daß es noch immer gleich denkt und fühlt, als vor
zwanzig bis dreißig Jahren, wo ich als Dorfbewohner unter
ihm war. Aber, Herr Vizepräsident, meine Herren, die ganze
Bewegung hatte für mich auch mehr als eine sehr bemühende
Seite. Die Art und Weise, wie man die Bewegung
hervorgerufen, sie künstlich angeregt, wie man mir unverantwortlichem
Leichtsinn unbegründete Besorgnisse in's Volk geworfen, Zweifel
erhoben und, statt religiöse Gefühle zu erregen, die Leidenschaften
aulgeregt hat, das war für mich bemühend zu sehcu, ich fand
darin kein christlich Gefühl und Sinn, und wenn die Frage
henke nicht ihre gesetzliche und friedliche Lösung findet, so mögen

die Anstifter der Bewegung die volle Verantwortlichkeit aller
Folgen auf sich nehmen. Bemühend ferner war eS für mich, zu
sehen, wie Männer, die ich ihres religiösen Sinnes wegen achte,
von denen ich aber weiß, daß sie in manchen religiösen Fragen
eigenthümliche, vom allgemeinen Volksglauben abweichende
Ansichten haben, heute nicht nur nicht mehr dazu ft Heu, vielmehr
sich ans einen ganz orthodoren Boden stelle» und, vielleicht un-
bewußt vom Strom hingerissen, sich als Heuchler darstellen müssen.

Ich gestehe, dieses bemühte mich um so mehr, als ich darunter
Freunde zähle, die ich einer solchen Selbsttäuschung nicht sähig
gehalten hätte. Aber es bemühte mich auch, unter den Gegnern
Zeller's Männer zu sehen, die in mehr als einem Punkte gewiß
viel freier denken, als Zellcr, und die wahrlich nicht Grund ge-
habt hälten, Zeller alS Antichrist darzustellen, indem sie gele¬

gentlichst dasselbe behaupteten, waS er, wenn nicht mehr. Zeller's

Schriften habe ich freilich erst die letzten Tage gelesen, ich
bin weder Philosoph noch Theolog, dennoch glaube ich, darüber
ein Wort sagen zu dürfen. Nach meiner Anficht gibt es drei
Quellen aller Religion, die der Offenbarung, die deS Gefühls
und die des Verstands. Die crstern zwei fallen gewissermaßen
in eine zusammen. Demnach gibt es auch drei Mittel oder Wege,
um zur höchsten Wahrheit, zur Religion zu gelangen, den Glauben,
daS Gefühl und das Denken. Der eine Mensch folgt mehr
diesem, der andere dem andern Wege, um zur Wahrheit zu gelangen,
aber haben wir ein Recht, denjenigen zu verdammen, der die
Wahrheit auf einem andern Wege sucht, als wir sie suchen oder
gefunden haben? Man sagt, Zeller verwerfe die Offenbarung,
er abstrahire vom Gefühl und lasse nur die Vernunft gelten.
Gesetzt, das wäre richtig, so liegt für mich darin eine große
Beruhigung, daß er durch die Vernunft, durch tiefes philosophisches

Denken zu den gleichen Grundwahrheiten gekommen ist,
auf weichen unser christliche Glaube beruht, er glaubt an Gort,
an Christum, und daß wir durch ihn erlöst worden seien. Sei
man daher duldsam, denke jeder, welchen Weg er i» religiösen
Sachen gemacht hat, bis er einmal zu sicherer Ueberzeugung
gelangt ist, und vergleiche er den Weg mir dem, den andere
gemacht haben, um am Ende am gleichen Ort anzulangen, und
sei jeder tolerant. Aber freilich, Duldsamkeit ist nicht Jedermanns

Sache, am allerwenigsten Sache derjenigen, die sich für
die Auserwählten hallen. Bleibende Duldsamkeit setzt aber ernste,
ungehcuchelte Achtung deS Göttlichen voraus, aber daS fehlt
oft, wie wir gesehen, bei den Frömmsten. Dagegen wird
eingewendet, die christliche Religion sei etwas Gegebenes,
Unabänderliches, das man ganz annehmen müsse, wie es von der Kirche
gelernt, als Dogma fest gehalten wird. Ich theile diese Ansicht
durchaus nicht, denn sie ist schon historisch unrichtig, tonst vcr>

gleiche man, was der christliche Volksglaube vor einigen
Jahrhundertc», vor 1000 und 1890 Jahren war, mit dem, was er heute
ist, und wie haben sich die Dogmen in der Kirche geändert, wie
manches, das früher für sehr wichtig gehalten wurde, ist nach und
nach als unwesentlich zurückgestellt und beseitigt worden, wie
verschieden hat sich übrigens das christliche Dogma bei den

verschiedene» Völkern gebildet, wie viele Lehren, die bis zur Reformation

feststunden. sind in diesem Läurceungsprow'ß untergegangen?

Wie verschieden wurde von der Kirche zu verschiedenen
Zeiten, z. B. die Dreieinigkeit, daS Werk der Erlösung,
ausgelegt? Und mau spricht noch davon, es seien dieses unabänderliche

Dogmen! Nein, die Menschheit macht nicht nur im Wissen,
im Veruunftlebeu Fortschritte, sondern auch im Gefühlsleben,
im Glauben, in der Religion; wenn ich das nicht glaubte, so

würbe ich an der Menschheit verzweifeln. Wenn aber Zeller in
Folge seiner philosophischen und historisch-n Forschungen aus die

christlichen Grundwahrheiten gekommen ist, so ist mir dieses,
wie gesagt, eine Beruhigung; den Weg, den er gemacht, um
dahin zu kommen, ist für mich eine untergeordnete Sache, we-



nigstcns hat er den Weg nicht blind gefunden, denn selbst seine

Gegner bekennen, er sei ein tiefer Denker. Ich habe gesagt, mir
unverantwortlichem Leichtsinn habe man die Sache ui's Volk
geworfen, unverantwortlich deßhalb, weil man eine in Deutsch,
land fabnzirte Broschüre zu vielen tausend Eremplaren gegen
ihn ausgetheilt hat, ohne daß man seine Schriften lelost
gelesen hat, unverantwortlich, weil sie seine Lehren entstellt,
ihm Sachen zumnthcr, die nicht erwiese» sind, und weil man
dadurch wahrlich die Religion nicht befördert, aber in lausend

ruhigen und glückliche» Gemüthern Zweifel und Unfrieden,
bei vielen niedere Leidenschaft erregt hat- Nicht alle frommen
Gemüther, welche die Büchlein gegen Zellcr gelesen, haben ihn
gleich verdammt, bei sehr vielen konnten sie nur Zweifel erre-
gen, und was haben die Verbreiter dieser Büchlein gethan, um
die entstandenen Zweifel wieder zu heben, den innern Frieden
der Gemüther wieder herzustellen? Nichts, daran haben sie in
ihrem Leichtsinn gar nicht gedacht. Ich habe deßhalb die innigste
Ueberzeugung, wenn Zellcr zehn Jahre laug hier ruhig und un-
angefochten an der Hochschule gelesen hatte, er hätte, wenn auch

alles wahr wäre, was man ihm nachredet, nicht so viel geschadet,

den Glauben nicht so erschüttert, wie es durch die Büchlein
geschehen ist. Wenn er nach zehn Jahren gestorben wäre und Jünger
hint« lassen hätte, so hätten ihn, wie es bei Usteri uud Lutz
geschehen ist, die Gleichen selig gepriesen, die ihn jetzt verdammen.
Bei Usteri's und Lutz'S Anstellung, hat man von der gleichen
Seite, ich erinnere mich noch sehr gut, ganz daS gleiche
Geschrei erhoben, sie wurden als Antichristen dargestellt, und es ist

lange gelungen, Lutz von einer Stelle fern zu halten, aber da-
ma'ls durste man nicht Büchlein austheilen, desto geläufiger ging
eS von Mund zu Mund, uud doch hört man jetzt nichts anderes

mehr, als daß Usteri und Lutz an unserer Schule mir Segen
gewirkt haben sollen, und bedauert ihren frühen Hinrrilt. Wer
wurde ärger, sogar von der Kanzel herunter, als Antichrist ver-
schrien, als de Wette in Basel, und doch, welch herrliches Buch,
das er geschrieben und das jeder lesen sollte „Des Zweiflers
Weihe", und das ihm die Pietisten so übel genommen. Jetzt
wird er von Herrn Romang in «Darstellen als Schiedsrichter
in dem Zellerstceit ausgerufen, und wenn er einmal gestorben ist,
so wird er von den Frommen in Basel so selig gepriesen, als
Lutz hier, wenn er schon behauptete, Moses habe die fünf Bücher
nicht selbst geschrieben. Man wirft dem Dr. Zeller vor, er glaube
nicht, daß die Evangelien alle von den Evangelisten selbst ge-
schrieben worden seien. Aber ist das nicht ein Streit, der fast
so alt ist, als das Christenthum? mir genügt es, wenn er an
die Grundwahrheiten des Christenthums glaubt. Daß er manches

in der Bibel nicht so nimmt, wie die Pietisten, das lege
ich ihm nicht zur Last, selbst unsere Kirche hat in manchem
andere Ansichten, als die Pietisten. Es gibt wahrlich in der Bibel
sehr vieles, daS verschiedener Auslegung fähig ist, ohne daß
man deßhalb ein Antichrist zu sein braucht. Ich könnte Ihnen
dießfallS Stellen aus den Vorlesungen von Lutz selig ziliren,
wie er z. B. die Geburt Jesu, die Verklärung, die Versuchung,
die Himmelfahrt Jesu erklärt hat. Hätte man diese Erklärungen
in einem Büchlein zu vielen tausend Eremplaren unter das Volk
Vertheilt, io hätte man eine gleiche Bewegung, wie gegen Zeller,
hervorrufen können. Vergesse man aber nicht, daß alle unsere
Geistlichen feit L() Jahren nicht nur Schüler von Lutz, sondern
mir wenig Ausnahmen auch seine Anhänger sind. Zudem sind
unsere begabtesten Geistlichen während LU Jahren nach Berlin
geströmt, um Professor Schleicrmacher zu hören, den sie gleichsam
verschlungen haben, und doch wie verschieden sind Schlcicrma-
chcrs Ansichten von den Dogmen unserer berncrschen reformirren
Kirche und von unserm Volksglauben, und wie nahe steht er
mit l)> Zeller. Warum hat man unsern Geistlichen nicht
verboten, nach Berlin und Tübingen zu gehen? Weil man sah, daß
sie so fromm und gläubig zurückkehrten, als diejenigen find, die
bloß die hiesigen Schulen genossen hatten. Man machte dem
I>r. Zeller auch den Vorwurs, er stütze sich mehr auf den Apostel
Paulus, als auf die vier Evangelien. Darüber mag sich Dr.
Zeller jedoch leicht trösten, da selbst der große Reformator Luther
sagt: „daß in Sr. Pauli Episteln das Evangelium klärer
und lichter ist, denn in den vier Evangelisten." Dr. Zellcr
hat also die größte kirchlich protestantische Autoritär für sich,
und so viel ich weiß, ist deßhalb Luther nie als Antichrist ver¬

rufen worden. UebrigenS könnte man diejenigen, welche sich als
die auserlesenen Gläubigen halten, fragen, ob sie es in Bezug
auf die Kennzeichen des wahren Glaubens mit dem Evangelisten
Markus XVI. 16, 17 und 18, oder mit der Epistel an die Hebräer
XI. 1, halten, ich denke sie werte» da, so gut als die Kirche,
Paulus dem Evangelisten vorziehen, sonst würde es um die Kraft
ihres Glaubens schlimm stehen. — Bei Gelegenheit von Luiher,
möchte ich auch noch au seiucn Streit mir Zwingli über das
Abendmahl erinnern, Luther hielt die Differenz ihrer Ansichten
so groß, daß er sagte: „entweder ist Zwingli des.Teufels oder
ich bin des Teufels", und heut zu Tage läßt man diesen Streit
als unwesentlich bei Seite; in Preußen haben Lutheraner und
Resormirle, trotz dieses AussprucheS von Luther, sich in eine Kirche
vereinigt, und an der reformirtcn, theologischen Fakultät in Bern
sind seil vielen Jahren zwei Lutheraner als Professoren
angestellt, und dennoch weiß ich nicht, daß unsere streng reformirt
Gläubigen weder gegen Herrn Schneckenburger nocv Herrn
Hundeshagen aufgetreten sind. Man sieht also hieraus, daß auch
das Dogma der Kirche Veränderungen unterworfen ist, und daß
Gegenstände, die vor nicht vielen Jahren für unantastbar
gehalten wurden, jetzt sogar von der Kirche selbst als unwesentlich
betrachtet werden. Darum wiederhole ich, sei man doch duldsam
gegen diese oder jene abweichende Ansichten, so bald sie auS reiner
Ueberzeugung hervorgehen. Vergessen wir auch nicht, was ein
großer Gelehrter der Schweiz und nach ihm ein frommer, ächt
christlicher Geistlicher gesagt hat: „Die Wahrheit ist in Gott,
unS bleibt das Forschen." Fragen wir aber, welches ist der
wesentlichste Punkt in der christliche n Religion, mit welchem daS
Christenthum einzig steht oder fällt, so ist cS gewiß unsere
Erlösung durch Jesum Christum. Glaubt Dr. Zetter daran? Ja,
meine Herren. Herr Professor Ries sagt hierüber : „Wir (Zeller
und Herr Ries) stehen mir der heiligsten Ueberzeugung in dem
protestantischen Grundsatz, daß der Mensch einzig im Glauben
an Christus von der Sunde und Strafe derselben erlöst werden
könne." Und was sagt Herr Baggesen, dieser ehrenhafte aber
zu eifrige Gegner von Dr. Zeller, in seinem Sendschreibeu an
Herrn Professor Ries: „Hier geben wir nun zwar zu, daß wir
die Idee von der Erlösung und von der Rechtfertigung durch den
Glauben in Zellccs Schriften unacfähc in ähnlichen Worten, wie
bei Jhn-n ausgedrückt finden." Also muß selbst Herr Baggesen
zugeben, Dr. Zeller glaube an eine Erlösung durch Christum, und
dennoch wird Zellcr dem Volke als ein Ungläubiger, als ein
Goltesläugner dargestellt, einzig weil er nicht den ganz gleichen

Weg gegangen ist, den die meisten andern gehen, um
am Ende auf dem gleichen Punkte anzulangen. Man hat
serner von llr. Zcller gesagt, er glaube nicht an die Unsterblichkeit.

Freilich ist man den Beweis dazu schuldig geblieben,
aber eS ging gerade mit dem Andern. Ich könnte Ihnen
jedoch beweisen, daß Gegner von ihm über die Unsterblichkeit
viel weiter gehen als er. Hier habe ich ein Werk in den
Händen, das ich nach seinem Erscheinen wiederholt gelesen,
und das mir endlich viele Aufklärung, Bestätigung und
Trost gewährte, obschon ich eS das erste Mal unbefriedigt,
ja in medrfacher Beziehung als irreligiös weggelegt hatte.
Dieses Werk rührt von einem Manne, den wir alle kennen,
der in sittlicher Beziehung fleckenlos da steht, als Pfarrer
seit Jahren in wahrem christlichen Sinn wirkt, der aber auch
dem 1»,. Zeller in öffentlichen Blättern den Handschuh
vorgeworfen hat. Dieser Mann ist der Pfarrer Romang in
Därstetlen, das Werk, das er geschrieben und vorzugsweise
der studierenden Jugend gewiedmet hat, ist sein „System der
natürlichen Rcligionslchre." Lassen wir ihn hören, was er
über die Unsterblichkeit der Seele sagt; einzelne Siellcn mögen
genügen: 567. „Nun steht zwar wohl bei Allen, die
sich sorgfältig mit dieser Frage beschäftigt haben, fest, einer-
seics, daß das endliche Sein ein Allgemeines, Einziges, in
zeirräumlicher Weise gedacht, ein Konlineum sei, andererseits,
baß dieses Allgemeine nicht ohne das Besondere und Einzelne
ist, das Eine nicht ohne das Viele. Wie sich aber beide zu
einander verhalten, ob das Allgemeine ganz aufgehe in die
Gesammtheit des Einzelnen, ob das bestimmte Einzelne durch
alle Zeit in einem bestimmten individuellen Fürsichsein be-
harre, oder zu einer Zeit von dem Allgemeinen auS seinem
Schooße entlassen, zu einer andern Zeit hingegen von dem-



selben wiederum i» seine unergründere Tiefe hinabgezogen
werde, hierüber gibt es noch keine Lehre, die zur unbestrittenen

Anerkennung hindurch gedrungen wäre u. s. w." Also
gestehe Herr Romang, daß über die Frage der individuellen
Forcdauer nach dem Tode noch keine unbestrittene Lehre
bestehe. Auf pax. 57t sagt Hr. Romang, daß sich alle
Beweise für die Unsterblichkeil in drei Abtheilungen bringen
lassen: koSmologische, tcleologische und ontologische. Bon
den kosmologischen Beweisen sagt er aber pax. 573: „Sie
Vertragen sich nicht mir den Begriffen vom göttlichen und
endlichen Sein. Und wenn sie (nämlich die daraus hcrvor-
gegangencn Annahmen einer sclbstschöpferischen Existenz) als
daS einheitliche Lcbcnsprinzip des erscheinenden Menschen
unauflöslich wäre, so würde auch der Pstanzenseelc eine
Fortdauer über die Pflanze hinaus zukommen." Betreffend die

teleologische Beweisführung, so sagt Hr. Romang pag. 579:
„Mit vollkommener Sicherheit wird man indessen niche sagen
können, daß ohne eine jenseitige, und noch weniger, daß ohne
unendliche Fortdauer das menschliche Wesen der undenkbarste
Widerspruch sein würde," und geht bann weiter, daß cS mir
der Oekonomie der Welt nicht unverträglich wäre, wenn auch
nicht alle menschlichen Wesen jenseits fortdauern sollten, wie
auch nicht alle Blüthen Früchte tragen und sich fortpflanzen.
Ja, auf pax. 577 sagt Herr Romang: „Gewiß ist aber die

Seele ein endliches Wesen," und vom Geist sagt er: „So
gewiß er eine eigenthümliche Bestimmtheit, vermöge welcher
er ist, waS er ist, ist auch seine Entwicklungsfähigkeit eine

bestimmte und als solche eine endliche." Ferner pax 578:
„Daß das Maaß der Seele weiter gemessen sei, auch in das
Jenseits, in die Unendlichkeit sich erstrecke, würde allerdings
angenommen werden müssen, wenn sonst das Sittengesetz sich

in einen Widerspruch auflösen, die sittliche Ueberzeugung
ein grundloser Wahn sein würden; denn, daß sie dieß nicht
find, ist daS Allergcwisseste in allem menschlichen Bewußtsein."
Nachdem Herr Romang auch die ontologische Beweisführung
ungenügend befunden, sagt er pax 584 : „Die Endlosigkeit
eines Daseins setzt Anfangslosigkeit desselben voraus."
Ferner: „Der Satz, daß, was entstehe, auch vergehe, ist von der

größten Bedeutsamkeit, und wer sich denselben recht deutlich
macht, wird ihn wohl anerkennen müssen u. s. w." Später,
Herr Vizepräsident, meine Herren, sagt Herr Romang auf pax.
590, daß, weil einer nicht an die Unsterblichkeit glaubt, „er
deßhalb nicht sofort als un fro m m angesehen oder sonst
gering zu achten sei," wenn er nur die Gewißheit einer heiligen
Wcltordnung und die sittliche Energie seines eigenen Wesens dabei

bewahre. Die folgenden herrlichen Worte einer christlichen
Duldsamkeit, dieHr-Romangpax.595und 599 spricht, möchte ich

jedem empfehlen zu lesen und ihm empfehlen, sie gelegentlich
in Anwendung zu bringen. Aber wie, wenn es jemand
gefallen hätte, einen solchen Auszug aus Herrn Romangs Schrift
in tausend und tausend Exemplaren unter seine Kirch- und
Gemeiudgenossen zu werfen, und ihn als Läugner der
Unsterblichkeit darzustellen? Wahrlich, ich zweifle nicht, die Där-
stettcr hätten den Pfarrer selbst vertrieben, und zwar mit mehr
Recht, als Herr Romang nun gegen Dr. Zeller auftritt. —
Einmal bei diesem Buch, nur noch eine Stelle. So wie
unser Volk an einen lebendigen Gott glaubt, so glaubt es

in seiner großen Mehrheit an einen personifizirten Teufel.
Nun, was sagt Herr Romang dazu, pax. 427 „Obschon
das Böse immer seinen Grund außerhalb des jeweiligen Sünders

hat, so läßt doch unsere Auffassung desselben keinen
Raum für die Aufnahme eines persönlichen Prinzips des

Bösen," und pax. 432 sagt er: „Als Lehrtropus mag die

Vorstellung vom Teufel immerhin beibehalten werde», denn
in der von der Kirche angenommenen Fassung enthält
dieselbe AlleS, worauf es hier ankömmt." Man wird freilich
einwenden, Herr Pfarrer Romang habe das Buch als
Philosoph und nicht als Geistlicher geschrieben. Allerdings, aber
verhält es sich etwa mit Dr. Zeller anders? Nein, es ist
bekannt, daß Dr. Zeller hauptsächlich nur Kritiken über
philosophische und kritische Werke geschrieben hat, und von diesem

Standpunkt auS müssen auch seine Arbeiten beurtheilt
werden, nun habe ich durch das Lesen seiner Schriften die

innigste Ueberzeugung von seinem religiösen Glauben, seinem

christlichen Sinn erlangt, und ich bin fest überzeugt, daß wenn er
einmal dazu kommen wird, etwas Positives in Religionssachen zu
schreiben, er auch viele Gemüther, die jetzt beunruhigt sein dürften,

beruhigen wird, wie es bei Lutz, dc Wette und Andern auch
der Fall war. Eine weitere Beruhigung sollten aber die Leute
auch darin finden, daß Dr. Zeller nicht einzig au der theologischen
Fakultät lehrt, daß noch 9 andere tüchtige Lehrer mir ihm
angestellt sind, daß mit nächstem durch die Kirchensynode alle
Religionssachen in ihre Hände gelegt, die Kandidaten der Theologie
durch sie geprüft und angestellt werden. Ich sehe daher aus allen
den angeführten Gründen, weder Gefahr für die Religion, noch
für die Kirche, wenn Dr- Zeller hierher kömmt.

Stcttlcr. Die Rede des Herrn Regierungsrarhs Dr.
Schneider verdient größere Beachtung, als die Voten der meisten

frühern Redner, welche sich für Herrn Dr. Zcller ausgc-
gesprochen haben. Nicht nur hat Herr Schneider diese
Angelegenheit als eine kirchliche Frage aufgefaßt und behandelt,
sondern er ist auch tiefer in die Sache selbst eingedrungen,
als es bis jetzt geschehen ist. Es sei mir nun ebenfalls erlaubt,
meine Ansichten, die von denjenigen des Herrn Schneider
gänzlich abweichen, dem Großen Rathe vorzulegen. Sie werden

sich, Herr Vizepräsident, meine Herren, erinnern, daß ich
schon bei der Berathung des Gcsetzes-Entwurfs über die
Organisation der Direktionen auf die hohe Bedeutung aufmerksam

gemacht habe, izzelche in der gegenwärtigen Zeit der Kirche
zukommt. Schon damals sah ich dem Kampf entgegen, welcher

früher oder später auf kirchlichem Gebiet ausbrechcn werde,
und deßhalb verlangte ich die Einsetzung einer besondern
Direktion für das Kirchenwesen. Früher, als ich selbst erwartet
habe, ist dieser Kampf ausgebrochen, und die Bewegung hat
bereits einen solchen Höhepunkt erreicht, daß die Folgen, die
daraus entstehen können, sich kaum mehr berechnen lassen.
Die Gründe, welche diesen Kampf herbeigeführt haben, liegen
tiefer» als man beim ersten Anblick der Sache glauben möchte,
und man würde zu einem falschen Resultat gelangen, wenn
man die Bewegung gegen Dr. Zeller als eine isolirte
Erscheinung auffassen wollte. Es zeigt sich hier der Kampf
zwischen Wissenschaft»»!» Glauben, herbeigeführt durch dieDokcrinen
der Anhänger der Hcgelschen Philosophie und zum Theil durch
lokale Verhältnisse, welche ich nicht näher berühren will. —
Vor allem auS glaube ich, auf den Standpunkt aufmerksam
machen zu sollen » von welchem ich bei der Behandlung der
hochwichtigen Frage, die uns heute beschäftigt, ausgehe. Ich.
erkläre auf das Bestimmteste, daß ich die gegen Dr. Zcller
eingelangten Vorstellungen als eine rein kirchliche Sache betrachte-
Ich begreife zwar sehr wohl, daß die Regierung die im Volke
entstandene Bewegung auf das politische Gebiet ziehen möchte;
die Gründe, die sie dazu bestimmen, liegen auf flacher Hand.
Zum ersten Male seit der Einführung der neuen Verfassung
sind die Tendenzen der Regierung mit dem offen ausgesprochenen

Volkswillcn in auffallenden Widerspruch gerathen-
Die Richtigkeit dieser Behauptung ergibt sich daraus, daß

zahlreiche Vorstellungen aus dem Volke gegen die Einberufung
des Dr. Zcller eingelangt sind, während für Anfrecktthaltung
des regiernngsrälhlichcn Beschlusses nur einzelne Sektionen
des sogeheißcuen Volksvereins, die gemeinnützige Gesellschaft
im Emmenthal und einige Lehrer sich ausgesprochen haben.
Nichts war daher natürlicher, als die obschwebcnde Angelegenheit

als eine politische Demonstration darzustellen und die

Sympathien des Volks unter dem bckannlrn Geschrei von
Neaklionsgcfahr wieder zu gewinnen und die Theilnchmcr an
dieser Bewegung einzuschüchtern; dessen ungeachtet ist und bleibt
diese Angelegenheit eine kirchliche Sache und muß als solche

aufgefaßt werden. Ich erkläre ferncrs, daß ich die formelle
Kompetenz des Rcgierungsrathes zu Einberufung des Dr. Zeller
auf den Lehrftuhl der neutestamentlichen Exegese anerkenne-

Hingegen ist der Große Rath kraft des ihm zustehenden
Oberaufsichtsrechtes über alle Zweige der Staatsverwaltung befugt,
in die Frage einzutreten, ob die Anstellung des Dr. Zcller mit
den Rechten der evangelisch-reformirren Kirche sich vertrage
und auS Rücksichten der Staatsklugheit zu rechtfertigen sei.

Um diese Frage gehörig zu beleuchten, muß ich mir einige
Berichtigungen über den geschichtlichen Hergang der Sache er-



lauben. Auffallend ist es vorerst, daß Herr Dr. Zeller auf
den Lehrstuhl der nen-testamcntlichen Ercgese befördert wurde,
während durch den Hinscheid des sel. Herrn Professors Lutz der
Lehrstuhl der alttestamentlichen Eregese in Erledigung
gerathen ist. Man kann sich kaum des Gedankens enthalten, daß
es bei dieser Wiederbesetzuug mehr aur die Person Zetters,
als auf die Sache abgesehen gewesen sei. Es war wohl nur
eine Uebereilung, daß der RegieruugSrath auf den Aulrag
deS Erzichungsdirektors einen Ruf au Herr» Dr. Zeller
erlassen hat. Ich bin überzeugt, daß dem Direktor der Er
ziehung und dem Rcgiernngsralh die theologischen Ansichten
des Herrn Zcller nicht genau bekannt waren, als die
Einberufung stattfand. Ucberhäufte Geschäfte seplen die
Regierungsbehörden in die Unmöglichkeit, mir der der Wichtigkeit
der Sache angemessenen Umsicht zu Werke zu gehen, und es

wäre daher unbillig, sie deßhalb zu tadeln. Uuklng und zum
Theil selbst ungerecht war aber das weitere Verfahren, das
der Negiernngsrath in dieser Sache einschlug. Der erste

Schritt, der gegen diese Einberufung erfolgte, bestand in einer
Vorstellung des Herrn HelferS Baggescn, Präsidenten der

Synode, an den Regicrungsralh. Starr dieser Schrift die
verdiente Berücksichtigung zu schenken und eine neue Unter
suchung der Sache anzuordnen, wurde dieselbe sofort von der

Hand gewiesen. Hierauf befaßte sich daS Komitc der
evangelischen Gesellschaft, welche seit 111 Jahren in unserm.Dan¬
ton besteht und es sich nach ihren Statute» zur Aufgabe
gemacht hat, für die Aufrcchthaltung der reinen evangelischen
Lehre in unserm Lande zu wirken, mit der Zellerschen
Angelegenheit. Es erließ kurz nach einander zwei Druckschriften,
die eine betitelt „Dr. Zeller und seine Lehre", die andere „die
Berufung des Dr. Zelter". Die erste enthält Auszüge aus
seinen theologischen Schriften und weist nach, daß die
religiösen Ansichten des Herrn Zeller mit den Glaubenssätzen der
evangelischen Kirche unvereinbar seien: in der zweiten findet
sich die Aufforderung an alle Anhänger der Kirche, sich mit
Vorstellungen und Begehren an den Großen Rath zu wenden
und denselben zu bitten, die Wahl des Herrn Zeller zu kassiren.
Gegen alle Erwartung fand diese Aufforderung eine allgemeine
Theilnahme, und mit reißender Schnelligkeit wurden von
Gemeinden und Partikularen Petitionen unterzeichnet. Zwei
Wege standen nun der Regierung für ihre Handlungsweise
in dieser Sache offen, der Weg der Milde und der Beruhigung
des Landes, und der Weg der Gewalt. Sie wählte den
Letzter», veranstaltete Untersuchungen gegen die Verbreiter
der zweiten Schrift und verhängte Einstcllungen gegen Geistliche,

wie namentlich gegen Herrn ZuchthauspredigcrS von
Fellenberg. Dieses Verfahren war unklug, es war aber auch
ungerecht, indem die Bethätigten nur von dem durch die
Verfassung garanlirlen Petitionsrccht Gebrauch gemacht halten.
Später erschienen im Drucke verschiedene andere Schriften,
unter denen wir hauptsächlich die zwei bekannten Schriften
des Herrn Helfers Baggesen und die Rcchrfertigungsschrifl deS

Herrn Prozessors Nies hervorheben. Was ins Besondere die
letzte Schrift betrifft, so werde ich später noch auf dieselbe
zurückkommen, vorläufig bemerke ich bloß, daß ich den
Charakter des Herrn Professors Ries schätze und achte, obschou ich
seine Ansichten nicht billigen kann. Immer größer ward nun
die Aufregung, und der Gegenstand, der nunmehr dem
Großen Rathe zur Berathung vorliegt, ist daher für daS Wohl
des Landes von der größten Wichtigkeit geworden. — Die
erste Frage, mit der wir uns zu beschäftigen haben, ist
diejenige, ob die Berufung des Herrn Dr. Zcller auf den Lchr-
stuhl der neutestamentlichen Eregese mir den Rechten unserer
Kirche vereinbar sei. Der Z. Lt) der Verfassung gewährleistet
die Rechte der evangelisch - reformirren Kirche. Der Staat
soll also die Kirche in allen ihren Rechten schützen und nichts
unternehmen, was diese Rechte irgendwie beeinträchtigen könnte.
Um die Frage zu beurtheilen, ob die Anstellung des Dr. Zeller
mir diesen Rechten der evangelischen Kirche verträglich sei,
müssen wir die ihm übertragene Stelle näher ins Auge fassen.
Offenbar hat dieselbe zwei Seiten, die wissenschaftliche und die
kirchliche Seite. Zn wissenschaftlicher Beziehung ist die
Regierung an keine Vorschriften gebunden es steht ihr frei,
zedc beliebige Wahl zu treffen und aus irgend einem Lande

einen Gelehrten anzustellen. Anders verhält es sich hingegen
in Beziehung auf die kirchliche Seite. In dieser Hinsicht sind
der Regierung bestimmte Grenzen gesetzt, sie darf keinen
Gelehrten anstelle», dessen Grundsätze mir den Glaubenssätzen
der Kirche in offenbarem Widerspruche stehen. Als Professor
der theologischen Fakultät ist Dr. Zeller Lehrer und Bildner
der Studierenden der Theologie, er soll sie mir ihrem zukünftigen

Berufe vertraut machen und ihnen mir Rath und That
an die Hand gehen. Ich will also der an unserer Hochschule
bcrrschenden Lchrfreiheit auf keine Weise zu nahe treten, allein
auf gleiche Weise sollen auch die Rechte der Kirche geschützt
werden. Wenn wir eine Hochschule besitzen würden, wie sie
in verschiedene» Gegenden Deutschlands bestehen, wo alle
theologischen Richtungen gehörig vertreten sind, und wo es den
Studierenden der Theologie frei steht, die ihnen beliebigen
Vorlesungen anzuhören, so wäre gegen die Einberufung des
Herrn Dr. Zcller nichts einzuwenden. Allein dieser Fall findet
hier -lieht statt. Nur für die nothwendigsten Fächer der Theologie

ist an unserer Hochschule gesorgt, und die Studierenden
müssen daher die angestellten Professoren anhören, wenn sie
sich nicht im Auslande für ihren Beruf vorbereiten wollen.
Die theologische Fakultät ist mithin nichts anderes als ein
Seminar für Geistliche. Wie ist es nun möglich, die
Professur der neurcirameiirlichen Schriftauslegung einem Mann
zu übertragen, welcher nicht nur die Glaubenssätze der cvan-
gelisch-reformirtcu Kirche nicht bekennt, sondern die
Grundwahrheiten des Christenthums überhaupt läugnet? Wenn es
sich nur um untergeordnete Glaubenssätze handeln würde,
die nach der Auffassung jedes Einzelnen auf verschiedene Weise
interprerirt werden können, so würde ich mich der Berufung
Zellers nicht widersetzen. Auch ich lasse mich in meinen
religiösen Ansichten nicht au bestimmte Formeln binden, sondern
ich anerkenne nur die Autorität der heiligen Schrift. Freie
Forschung in den biblischen Schriften ist naeb der Lehre der
evangelischen Kirche zuläßig, und eS mögen daher im Laufe
der Zeit manche Begriffe anders aufgefaßt werten und
geläuterter sich darstellen, als es früher der Fall war. Darum
handelt es sich aber hier nicht, sondern um die Frage, ob
Dr. Zellcr diejenigen Grundwahrheiten, ohne welche sich gar
kein Chriireiithum denken läßt, bekenne. — Diese Fnndamcn-
talläuc sind: 1) Der Glaube an einen persönlichen lebendigen
Gott ; 2) der Glaube an die Unsterblichkeit und à) der Glaube
an die Erlösung. Alle diese Fundamente des christlichen
Glaubens werden von Herrn Dr. Zellcr bestritten. Es ist
nicht isache des Laien, in riefe theologische Erörterungen
einzutreten, bedauern muß ich hingegen bei diesem Anlaß, daß
die Kirche nicht auch ihre Vertreter im Großen Rathe hat.
Wir müssen uns bei dieser Sachlage an diejenigen Autoritäten
halten, welche ohne Zweifel unbedingten Glauben verdienen.
Prüfen wir vorerst daS Gutachten der theologischen Fakultät.
Unrichtig ist die Beiiierkung des Herrn Berichterstatters, daß
dasselbe dem Herrn Dr. Zelter zur Empfehlung gereiche, was
sich zunächst ans folgenden Stellen ergibt: „Hiernach gehört
Herr Doktor Zeller im strengsten Sinuc der Hegelschen Schule
an und zwar derjenigen Fraktion derselben, welche sich noch
»mmcr nach der von Dr. Siranß zuerst gebrauchten Bezeich-
nungSwcisc die linke Seile nennt." — Bekanntlich geht

die lmke Snle ter Hegelschen Schule in ihren panlhei-
stischen Grundsätzen weiter, als die rechte Seile, und wenn
auch vielleicht Zeller der Ansicht eines Feuerbach, der die
Religion alS eine Krankheit des menschlichen Geistes bezeichnet,
nicht beipflichtet, so läßt sich doch aus seinen persönlichen
Beziehungen zu Dr. Strauß und Fischer schließen, daß er im
Allgemeinen den Grundsätzen dieser Schule huldige. Weiter spricht sich
das Gutachten dahin aus : „Auch ist nicht bekannt, daß Herr Dr.
Zeller in Beziehung auf die evangelische Geschichte durch seine
Forschungen wesentlich zu anderen Resultaten geführt worden
sei, als diejenigen, welche man in der Regel unter der mythischen

Anficht zu begreifen pfleg .» Unter dieser mythischen An-
ficht wird nun im Allgemeinen die Lehr« verstanden, daß die
evangelische Geschichte eine Sammlung von Sagen enthalte,
weiche nicht als historische Wahrheiten, sondern als bloße Ideen
aufzufassen seien. Eine eben so bezeichnende Stelle deS Gutachtens

ist folgende: „Aber ohngeachret alles dessen können wir



über die besonders in den populären Aufsätzen niedergelegten
Ansichten Herrn ZellerS, in Spec!«? in der Abhandlung, welche
eigenS der Bestreitung der Idee des christlichen Staates gewid'
met ist, kein anderes Urtheil fällen, als daß sie von einer
entschiedenen Unreife zeugen und mitunter selbst bis zu einer Trivialität

hinabsinken, welche man sonst an Herrn Dr. Zeller nicht
gewohnt ist." Endlich mache ich noch auf folgende Stelle des
Gutachtens aufmerksam: „Ob seine Berufung zum Mitglied
unserer Fakultät angemessen sei, diese Frage kann theils nach
Erwägungen, welche im Gebiete der höhern Kirchenleitung lis-
gen, theils nach speziellen Fakuttärsinteresscn und Bedürfnissen
beantwortet werden. Wir glauben in ersterer Beziehung dem
ernsten und allseitigen Ermessen der obersten Kirchenbehörde in
einer Angelegenheit von hoher kirchlicher Bedeutung nicht
vorgreisen zu sollen." Hier theilt also die theologische Fakultät
meine oben ausgesprochene Anficht, daß die Anstellung deS Herrn
Vc. Zeller nicht nur von den wissenschaftlichen Leistungen
desselben, sondern auch von Erwägungen abHange, welche im
Gebiete der hohem Kirchenleitung liegen, und worüber sich nicht die
Fakultät, sondern die oberste Kirchenbehörde auszusprechen habe.
Als eine Ergänzung dieses Gutachtens in kirchlicher Beziehung
muß demnach die dem Rcgierungsrathe eingegebene Erklärung
der sämmtlichen Dekane der Kapitel angesehen werden, welche
in gewisser Beziehung als die oberste Kirchendehörde zu betrachten

sind. In dieser Eingabe wird darauf angetragen, daß Dr.
Zeller an der Hochschule nicht angestellt oder dessen Anstellung
wenigstens so lange suspcndirt werde, bis drei deutsche theologische

Fakultäten sich darüber ausgesprochen haben, ob seine
Berufung mit den Rechten und Interessen der evangelischen Kirche
vereinbar sei. Auch die bis jetzt im Drucke erschienenen Schriften,

und zwar namentlich diejenige deS Herrn Helfers Baggesen,
beweisen, daß vr. Zcller die Grundwahrheiken der christlichen
Religion läugncr. Zwar hat Herr Professor Ries den Versuch
gemacht, den Herrn Dr. Zeller gegen die wider ihn erhobenen
Anklagen zu vertheidigen, allein diese Vertheidigung stützt sich

nicht auf die gedruckten Werke deS Herrn Zcller, sondern lediglich

auf seine mündliche Versicherung, daß Herr Zellerftecht gläubig
sei, und daß der Unterschied zwischen ihm und den v'-thodoren
Gläubigen nicht in der Sache selbst, sondern nur in einer
abweichenden Auffassungswcise liege. Es verdient alle Achtung,
daß Herr Professor Ries einen abwesenden Freund zu vertheidigen

sucht, allein auS der ganzen Haltung seiner Schrift geht
hervor, daß er die neueren Werke deS Herrn Dr. Zcller nicht
zu kennen scheint. Zudem kann die Bürgschaft des Herrn Ries,
der sich in eine Widerlegung der gegen Herrn Zeller sprechenden
schriftlichen Werke auf keine Weise eingelassen hat, doch nicht
als genügender Beweis betrachtet werden. Es gibt zwei Wege,
um die Glaubenssätze eines ausländischen Gelehrten kennen zu
lernen, nämlich: l) seine schriftlichen Werke und 2) keine erst
noch abzulegende Erklärung. AuS den bis jetzt noch unwider-
legt gebliebenen Schriften gegen Herrn Dr. Zelter scheint sich

mit Gewißheit zu ergeben, daß derselbe die Glaubenssätze der
evangelischen Kirche nicht theilt. Es blieb also der Regierung
kein anderer Weg übrig, um zu einem sichern Resultat über die

Glaubenssätze deS Herrn Dr. Zeller zu gelangen, als denselben

aufzufordern, in einem offenen Scndbricf sein Glaubensbekennt-
niß abzulegen, wie es seiner Zeit bei einem ähnlichen Anlaß von
Herrn Dr.' Strauß geschehen ist. Warum hat man dieses nicht
gethan? Hat die Regierung vielleicht gefürchtet, ein offenes Glau»
bensbekenntniß des Herrn Zcller würde noch ungünstiger aus-
fallen Ich will mir darüber keine weitere Andeutungen erlauben

allein den Zweifel kann ich nicht unterdrücke», daß man
absichtlich diesen Weg nicht eingeschlagen habe Aus der ganzen
bisherigen Erörterung geht jedenfalls hervor, daß vorerst noch
die von den Dekanen der Kapitel beantragte Untersuchung statt-
finden muß, wenn man sich nicht eines Eingriffs in die Rechte
unserer Kirche schuldig machen will. Ich frage aber noch, ob

die Berufung des Herrn Dr. Zeller sich mit den Rücksichten der

StaatSklugheit vereinigen lasse. Dies» Frage muß entschieden
verneint werden. Auch ich besorge von der Anstellung des Herrn
Dr. Keller keine Gefahren für das Christenthum. Während
18 Jahrhunderten ist dasselbe au» größern Stürmen siegreich

hervorgetreten und wird sich auch fernerhin trotz allen Angriffen
aufrecK erhalten. Ich erblicke in dieser Anstellung ebensowenig

eine Gefahr für unsere Geistlichen, im Gegentheil wird sich un.
ter denselben in Folge der Berufung ZellerS nur noch ein regere?
Leben zeigen. Allein andere Gefahren werden eintreten» die im
Laufe der Zeit ihre Wirkung äußern müssen. Wenn Herr Zeller

ein Ehrenmann ist und dasjenige lehrt, waS er selbst glaubt,
so erhalten die Studierenden der Theologie eine falsche Richtung

und treten im günstigsten Fall mit Zweifeln über unsere
Glaubenssätze in das Ministerium ein. In welche Stellung
gerathen nun die Studierende», wenn sie auf die helvetische
Konfession das Synodulgelübde ablegen sollen? Die redlichsten und
brauchbarsten unter ihnen werden den Austritt erklären, und nur
diejenigen, die den geistlichen Stand deS BroderwerbeS wegen
erwählt haben, als Geistliche den Dienst antreten. Entweder
lehren und predigen sie nun etwas anderes » als was sie selbst
glauben, und werde» in diesem Falle Heuchler, oder sie werden
sich bemühen, die Glaubenssätze der Kirche zu den ihrigen zu
machen, und in diesem Falle noch Jahre lang mit Zweifeln zu
kämpfen haben. Jedenfalls ist ihre Wirksamkeil gelähmt und
das Vertrauen der Kirchgenossen zu Geistlichen, die in dieser
Schule gebildet worden, wird erschüttert. Eine weitere Folge
davon ist die, daß daS Sekcenivesen neuen Boden gewinnr; denn
wenn auf der einen Seite der Unglauben frech sein Haupt er-
hebt, so werden diejenigen, denen tie wahre christliche Religion
ein unentbehrliches Bedürfniß ist, zum Separatismus und zur
Scktircrci getrieben. — Endlich frage ich noch, und daS ist
wohl die Hauptrücksicht, glauben Sie wohl, Herr Vizepräsident,
meine Herren, daß durch einen den Wünschen der Bittsteller
nicht entsprechenden Entscheid die Gemüther des Volkes beruhigt
werden können? Durch den formellen Entscheid der Sache wird
die Bewegung nichr unterdrückt, sie wird im Gegentheil
fortdauern und wachsen. Bereits hat die Regierung den Weg der
Gewalt betreten, sie wird nach einem den Perenten ungünstigen
Entscheid diesen Weg weirer verfolgen müssen. Wohin derselbe

führen wird, läßt sich nicht berechnen. Bedenken Sie wohl,
Herr Vizepräsident, meine Herren, daß sie es mir Männern zu
thun haben, die für ihren Glauben und ihre religiös»
Ueberzeugung jedes Opfer zu bringen bereit sind. Sie können
fernere Einstellungen, ja selbst Verhaftungen, verhängen, aber die
Männer, die aus reiner Ueberzeugung den Kampf angeregt und
sich demselben angeschlossen haben, werde» sich nicht beugen lassen,

sie werden mit unerschütterlichem Muth die von ihnen be-
tretene Bahn verfolgen. — Der erste Schritt dürfte zu einer
kirchlichen Trennung führen, und dadurch neue Verwickelungen
eintreten, die den Staat an den Abgrund des Verderbens bringen

könnten. AuS Rücksichten der Staatsklugheic und gerade
deßhalb, weil ich den Staat vor neuen drohenden Gefahren
bewahren möchte, schließe ich mich mit voller Ueberzeugung
den Anträgen des Herrn GrvßralhS Zahler an.

In g old. Herr Vizepräsident, meine Herren! Es sind

von Seite derjenigen, welche die Berufung Zellers nicht
billigen, zwei Meinungen geltend gemacht worden. Nach der
einen Ansicht soll die Lehre Zellers dem Atheismus gleich
gestellt sein; er sei ein Pantheist, sagt man, also sei er ein
Atheist. Das ist wirklich eine schwere Anschuldigung, die

ich mir wenigstens nicht aufladen möchte, und die am
allerwenigsten von denen zu erwarten wäre, die sich christlicher
Gesinnungen rühmen. Pantheismus und Atheismus sind
aber nicht identisch. Der Pantheismus ist eben so wenig
mit Atheismus identisch, als z. B. die Lehren des Islam,
oder des Koran, oder des Talmud, mit den Lehren des

Christenthums identisch sind. Eine andere Ansicht ist milder,
diese hält zwar den Pantheismus nicht für identisch mit dem

Atheismus, diese behauptet aber wenigstens, daß der Pan-
theismuS dem eigentlichen Christenthum direkt entgegen stehe.

Diese Anficht entwickelte vorzüglich Herr alt-Oberrichter Kernen.

Dieser verlangte, daß das Gutachten der theologischen
Fakultät abgelesen werde, dem er entnehmen zu können be-

hauptet, daß Zeller ein Pantheist sei. DaS Gutachten ist
abgelesen worden und hat mich überzeugt, daß das nicht der

Fall sei. Es glaubt zwar, daß Zcller wahrscheinlich ein

Heglianer und der äußersten Linken derselben zugethan sei.

Allein die zwei Punkte, worauf es ankommt, und die Herr
KerutN hervorgehoben hat, daß er die Unsterblichkeit, das



Dasein Gottes, die Erlösung :c. läugne, alles das geht auS dem
Gutachten nicht hervor. Es geht daraus etwas ganz An-
dercS hervor, indem nachgewiesen wird, daß Dr. Zeller ein
sehr ausgezeichneter Gelehrter in allen Fächern der Philosophie,

Philologie und der Theologie sei, daß er mit Begeisterung
und Liebe der spekulativen Richtung in der Theologie

anhänge, ein scharfsinniger Kritiker sei, daß er wenig Schriften
geschrieben habe, aus denen man schließen konnte, welches
sein System sei. Doch sei er der Jvnghegelischen Schule
zugethan. Also geht daraus nicht hervor, daß er ein Pantheist

sei. Angenommen aber auch, er wäre ein Pantheist, so

frage ich, widerstreitet das dem Wesen des Christenthums,
ergibt es sich daraus, daß die Unsterblichkeit der Seele und
das Dasein Gotteö gcläugnet werden? Ich werde nun die
zwei Hauptmomente, auf die Herr Kernen Rücksicht genommen

hat, zergliedern. Was das Dasein Gottes anbetrifft,
kommt es darauf an, ob man der Lehre der Transeendenz,
wie Kant, oder der Immanenz, wie Hegel sie aufgestellt, nämlich

der absoluten Identität des Geistes mit der Materie
huldigt? Kommt es darauf an, für den christlichen Lchrbegriff,
ob man sich Gott denkt als etwas außer der Welt Seiendes,
oder ob man sich ihn denkt als etwas in der Welt Eristiren-
des Es kommt darauf gar nicht im Geringsten Etwas an.
Christus lehrt uns an einen einigen Gocc und zwar an einen
Gott glauben, der ein Geist ist und deßwegen, weil er ein
Geist ist, überall cristircn muß, in Allem dem, was wir
denken können, muß er sieh manifestiren. Es ist durchaus
nicht, daß dem Christenthum etwas zu nahe getreten würde.
Gott ist ein Geist, den man anbeten muß im Geiste und in
der Wahrheit. So lehrt unS das Christenthum. Er kann
also nicht als in einem bestimmten Raum eristirend gedacht
werden. Abgesehen von diesem Allem, so frägt es sich, ist
diese Lehre Zellers etwas ganz Neues, ganz Auffallendes,
Gefährliches vom kirchlichen und wissenschaftlichen Standpunkte

aus? Ich antworte: Wenn wir den Blick hinaus
in das wissenschaftliche Wirken Deutschlands werfen, sehen
wir, daß gleiche Ansichten geltend gemacht wurden im
Anfange dieses Jahrhunderts, von Paulus in Heidelberg, der
30 Jahre lang einer durchaus freien Forschung in der heil.
Schrift huldigte; ebenso Semmler in Halle, den man als
antichristlich verdächtigt hatte, durch Worte desselben, die
auffallender waren als die, welche man nun aufgegriffen hat.
So wurde Schleicrmacher in Berlin, wo er als Prediger,
Professor und Schriftsteller gewirkt hat, Anfangs auch
verdächtigt, und gegenwärtig wird selten ein Theologe sein, der
ihn nicht gelesen und gebilligt hätle. Ich möchte übrigens
auf die Richtungen » wie sie in den deutschen Universitäten
gegenwärtig bestehen, aufmerksam machen, vorzüglich auf
diejenigen der preußischen Universitäten. Der König huldigt
durchaus dem positiven Christenthum, es wird sogar behauptet,

er sei ein Pietist, jedenfalls der Orthodoxie zugethan,
dieser läßt an seinen Universitäten alle Richtungen erscheinen,
so z. B. hat Halle sehr viel Theologen der neuen Richtung.
Gcscnius und ein gewisser Julius Müller, beide lind
bekanntermaßen rationalistische Theologen. Diese lehren seit Jahren
neben einem Tholuk, und Niemand hat behauptet, daß sie
weniger Achtung verdienen als Tholuk. In Berlin vertreten
Marheinike und Vatke durchaus die gleiche pantheistische
Richtung, und dennoch genießen sie die gleiche Achtung wie
der orthodoxe Neandcr. Niemand hat das Christenthum in
diesen monarchischen Staaten bei dieser Theologie gefährdet
gesehen. Nun frägt eS sich: wie will man behaupten, daß
Lehren, die man überdieß in einzelnen Sätzen aus dem
Zusammenhang reißt, dem Wesen und Geist des Christenthums
gefährlich seien wenn diese Lehren in Deutschland seit Jahr-
zehnten niemals böse Früchte getragen haben, und daß sie nun
nachtheilig seien der Religiosität unseres Volkes? Was Mar-
heinike besonders anbetrifft, so ist er einer von denjenigen
gewesen, welche die hegelische Philosophie, oder die
pantheistische Richtung in der Theologie vertreten haben, und der
als Lehrer und als eigentlicher Geistlicher gleich ausgezeichnet
war; dieser nun hat zu einer Zeit ein Kolleg gelesen über
die Frage, ob die hegelische Philosophie in die christliche
Theologie einzuführen sei, also sich mit dem Wesen des

Christenthums und der Religionslchrc vereinigen lasse» und
er hat diese Frage bejahend beantwortet, nur komme es auf
den Standpunkt an, von dem man ausgehe. Dieses Kolleg
wurde vor einem sehr zahlreichen Publikum von 3 bis 400

Zuhörern vorgelesen, an dem auch Nicht-Theologen Theil
nahmen, und dennoch wurde es frei gestellt, dergleichen
Vorlesungen zu halten. Dieser Marheinike hat auch cine Dog-
matlk geschrieben, man wird sie beinahe bei jedem Thcolo-
gicstndicrendcn finden. Ich möcht? fragen, wenn Werke von
solchen Lehrern herausgegeben worden sind, die in jeder
Bibliothek in jeder Buchhandlung zu haben sind, für gutes
Geld, was denn da noch Gefährliches um diese Lehre sein
könne. Der wissenschaftliche Standpunkt der Gegenwart
erlaubt nicht, dergleichen Lehren zu verbieten, indem man unsere
Theologie Studierenden durchaus nicht abhalten kann, sich

diese Richtung zu eigen zu machen. Ist diese Richtung, frägt
es sich ferner, bloß in Deutschland einheimisch Nein, gegenwärtig

ist diese Richtung bereits in der Schweiz einheimisch.
Mehrere Geistliche, und zwar von unsern ausgezeichnetsten
Geistlichen, bekennen sich vom wissenschaftlichen Standpunkt
aus zu dieser Richtung,—Geistliche, die auch durch ihr Wirken

beurkunden, daß sie wahre christliche Geistliche sind. Nur
einige wenige Geistliche sind gegen die Bernrung selbst

aufgetreten, freilich mit großer Energie, während die große Mehrzahl

sich durch Stillschweigen einverstanden erklärt hat. Es
frägt sich: widerstreiten die Lehren des Dr. Zeller den Ansichten

des Volkes? Allerdings hat man durch die bekannten
Schriftchcn unverständliche, aus dem Zusammenhang gerissene
Sätze verbreitet und Schlüsse daraus gezogen, als sei er das
und das. Allerdings ist das gefährlich geworden und hat
Aufregung verursacht. Allein wenn diese Sätze nicht in
Verbindung mit der unterschobenen Auslegung verbreitet worden
wären, wenn also nicht falsche Schlüsse gezogen worden wären,
aus untergeschobene» Obcrsätzen, so würde die Lehre Dr.
Zcllers ganz anders aufgefaßt worden sein. Man hat von
gewisser Seite nicht geprüft und nicht prüfen wollen, sondern
eben aus dem Zusammenhange gerissen. Fragen wir: wird
nach der Ansichr des Volkes im Allgemeinen Zelters Lehre als
gefährlich betrachtet? Ich behaupte Nein! Das Volk, wenn
es die Zeller'sche Lehre begreifen würde, oder wenn sie ihm
im Zusammenhang mitgetheilt würde, wäre durchaus dafür.
Man beruft sich so Viel ans das Volk, ich berufe mich auch
aus daS Volk, und zwar ebenfalls auf ein christliches Volk.
Schon jetzt ist der vernünftigere Theil des Volkes, namentlich

was dasjenige im Amt Scfligcn anbetrifft, gar nicht
gegen Zeller eingenommen. Ich kann bezeugen, daß der Wahlkreis,

von dem ich gewählt worden bin, durchaus ruhig ist.
Das Volk will nicht richten und nicht verdammen, bevor es
den Angeklagten gehört hat. Es ist von gewisser Seite her,
von der man sich sonst wenig um das Amt Seftigen bekümmert,

versucht worden, in beinahe alle Hänser und Pinren-
schenken Schriften zu verbreiten. Allein es fand wenig
Anklang. Alle sagten, man wolle zuerst sehen, ob Zeller die
Religion und Sittlichkeit untergrabe, wenn ja, dann möge er
'wieder fort, wenn nicht, so möge er bleiben. So glaube ich
durchaus im Sinn und Geist des Volkes zu reden, wenn ich
sage, daß die Aufregung nicht so groß sei, wie man sie sich

Vorstellt. Es ist heute also behauptet worden, die Radikalen
seien diejenigen, die den Konservativen zumulhen, daß sie in
Übeln Absichten gehandelt haben, wenn sie die Brandfackel der
Religionsgcfahr unter das Volk geworfen haben. Herr
Vizepräsident, meine Herren ich kenne Konservative und
Aristokraten die ich als Baterlandsfrcunde achte, die auch im
Sinn und Geist des Christenthums jedes schlechte aufrührerische

Treiben verabscheuen. Ich kenne solche, die ich
hochschätze, wenn ich auch nicht gleicher Meinung mit ihnen bin.
Allein ich glaube, daß die Furcht vor Rcligionsgesahc von
einer gewissen Seite her ist verursacht worden, um einen An-
haltSpunkt zu finden, um zu reagiren. Ich will keine
Beschuldigungen vorbringen, aber was mir sehr verdächtig vor-
gekommenist, ist, daß in unsermAmt solche Schriften verbreitet
und den Leuten aufgedrungen wurden; verdächtig scheint mir
ferner, daß dieses Geschrei der Religionsgesahr gerade in einer
Zeit erscheint, wo vorher viele Mittel angewendet worden



sind, z. B. die Drohung von Intervention, die Finanzkrifis,
der Sondcrbund die Lcbcnsmittelrhcurung w.» um die neue
Ordnung der Dinge zu verdächtigen :c., so daß die Reli-
gionsgcfahr gewissermaßen nur den Schlußstein bildet von
dem, was vorgegangen ist. Nun mag ich darüber weiter kein
Wort verlieren. Ich habe mil Wehmuth wahrgenommen, daß
Mehrere, die es mit dem Vaterlande wohl gemeint und
ihm Jahre lang gedient haben, denen man weder bezüglich
auf religiöse Grundsätze, noch auf ihre Werke irgend etwas
vorwerfen kann, verdächtigt worden sind als Nicht-Christen,
daß das Volk zusammen gelaufen ist, wie wenn der jüngste
Tag kommen müßte. Der Antichrist, hieß es, sei schon in
Bern in der großen Kirche, die Religion und die Pfarrer
werden abgeschafft. Das ist sehr bedauerlich. Es hat mich
eine ungeheure Wehmuth beschließen, alle Mittel von Seite

dieser sogenannt christlich Gesinnten angewendet zu sehen und
irrige Vorstellungen und Furcht in harmlose Gemüther zu
bringen. Ich schließe, indem ich glaube, daß ich wohl den

Wunsch meiner Wähler ausspreche, dahin, daß der Große
Rath die Berufung ZcllerS genehmigen möchte.

(Fortsetzung folgt.)

Für die Redaktion
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(Forlsetzung der drillen Sitzung.— Mittwoch den 24. März
1847. — Fortsetzung der Berathung über die eingelangten

Vorstellungen gegen die Berufung des Herrn vr.
Zeller aus Tübingen als Professor der Theologie an der

hiesigen Hochschule.)

Blösch. Nach einer so langen Diskussion mag es

auffallen, wenn man sich ferner darüber auSspricht,
zumal das Resultat nicht wohl zweifelhaft sein kann. Man
hat behauptet, t)r. LulherS erstes Gebet jeden Morgen

sei gewesen: „Herr, bewahre uns vor theologischen
Streitigkeiten." Wenn dieß ein Theologe sagen konnte,
und zwar einer wie Luther, wie viel mehr ein einfacher Laie?
Dennoch will auch ich mich aussprechen in dieser Sache;
denn ich halte es für Gewissens- und Ehrensache, es zu thun,
und dieß noch auS einem besondern Grunde, der bis jetzt
nicht hervorgehoben worden, wegen der Rede, womit der Herr
Vizepräsident die Sitzung des Großen Rathes eröffnet hat.
Herr Vizepräsident, meine Herren, nach dem frühern Reglements

halte der Präsident das Recht, wenn er dazu
aufgefordert wurde, seine Meinung zu eröffnen über Gegenstände
der Berathung. Dieses Recht ist ihm jetzt genommen worden,
und dennoch hat der Herr Vizepräsident, ohne Aufforderung,
nicht nur eine bestimmte Meinung über die heutige Frage
eröffnet, sondern sogar zum voraus auf die anmaßlichste Weise
jede entgegenstehende Meinung verdammt! Ich will jetzt in
diesen Punkt nicht weiter eingehen. Ich begnüge mich, die
Thatsache auszuheben und gegen dieses Verfahren offen
Verwahrung einzulegen. Ueber die Frage selbst, die uns
beschäftiget, hoffe ich, mich ganz ruhig und gelassen auszuspre-
chen, fern von allen nicht zur Sache gehörenden Persönlich-
leiten. Sie hat, wie schon angedeutet worden, eine doppelte
Seite, die formelle und die materielle, und über beide erlaube
ich mir einige Worte- Was die formelle Seite betrifft, so

raisonnirt der Antragsteller der Birlschriftenkommission und
mit ihm die Mehrzahl der Redner einfach so : die Wahl der
Hochschullehrer kömmt gesetzlich dem Regierungsrathe zu, also
ist die Berufung des Hrn. Ur. Zelter ein kompetenter Akt,
und ist er dieß, so ist der Große Rath eben deßhalb
inkompetent, sie wieder aufzuheben. Herr Vizepräsident, meine
Herren! Ich gebe dieß zu und habe den gleichen Satz zu oft
— obschon nicht immer mit Erfolg — in diesem Saale
verfochten, als daß ich heute ihn anfechten sollte. Nur ein
Redner hat die Kompetenz der Wahl bestritten. Hr. Stettler
sagte: Allerdings steht die Wahl der Hochschullehrer in der
Befugniß des Regierungsrathes, und so weit es Fächer
betrifft, die bloß allgemeine wissenschaftliche Bedeutung haben,
gestehe ich demselben das Recht zu, nach Gutdünken zu wählen,

wen es ihm beliebt; anders verhält es sich aber mit den
Lehrern der Theologie; diese haben neben der wissenschaft¬

lichen zugleich eine kirchliche Bedeutung, in Hinsicht auf sie
ist der Rezicrungsrath nicht unbeschränkt, weil der Z. 80 der
Verfassung der Kirche Rechte garantirt, mit denen eine solche
Wahl in Konflikt gerathen kann. Hr. Stettler raisonnirt
dann weiter und sagt: Ein solcher Konflikt liegt wirklich
vor, die Wahl Zellers ist mit den Rechten der Kirche nicht
verträglich, darum ist sie inkompetent. Ich bin nun mit dem
Vordersatze einverstanden. Auch mir erscheint die Wahl Herrn
Dr. Zeller's unvereinbar mit den Rücksichten, die der Staat
der Kirche schuldig war. Aber Herr Stettler wird selbst
anerkennen müssen, daß dieß die Materie und nicht die Form
der Wahl betrifft, daß, wenn unsere Voraussetzung richtig,
das wahre Verhältniß das ist, daß die der Kirche schuldigen
Rücksichten verletzt worden sind, freilich durch eine kompetente
Verfügung des Regierungsrathes. Herr Vizepräsident, meine
Herren, ich lege Gewicht auf diesen Punkt, und hier erlaubet
mir, ein Wort besonders an die kleine Zahl von Mitgliedern
dieser Versammlung zu richten, die meine polirische« Ansich.
ten theilen. Ich hoffe, heute keinen von ihnen sich erheben
zu sehen für eine Schlußnahme, welche die Kompetenz des
Regierungsrathes antastete. Heute ist der Anlaß, zu zeigen,
daß Gesetzlichkeit und Ordnung für uns nicht leere Worte
sind, daß wir daS Gesetz nicht wollen aus Konvenienz,
sondern aus Grundsatz. nicht bloß wo und weil es uns einen
Vortheil verspricht, — und gegen andere ; sondern auch, wenn
seine Beiscitssctzung augenblicklichen Nutzen zu versprechen
scheint, und dann auch gegen uns. Wollt Ihr wisse» wo
cS hinführt, wenn man ohne Grundsätze ist in öffentlichen
Angelegenheiten? Seht das Beispiel, das vor unsern Augen
liegt. Erinnert Ihr Euch noch, wie vor etwa 5 Monaten
der Große Rath sich mit der Abberufung eines andern
Hochschullehrers, des l>r. W. Snell, beschäftigte? Was sagten
damals unsere Gegner und der nämliche Berichterstatter der
Bittschriflenkommission? Es handelte sich um eine ganz
ähnliche Verfügung des Regierungsrathes. Hielt man auch
die Kompetenz der Behörde vor? Oh nein! Die Kompetenz
habe nichts zu bedeuten, sagte man, der Große Rath ist ob
dem Regierungsrathe, und nicht die Form — die Sache
allein muß entscheiden. Und heute? Jetzt kann man nicht
genug reden von der Kompetenz des Regierungsrathes. Ich
sage dieß nicht, um unsern Gegnern Vorwürfe zu machen.
Ich freue mich darüber; denn wir alle sind um eine Erfahrung

reicher: Sie, daß Achtung der Formen nothwendig ist;
wir, wohin Grundsatzlofigkeit führt. Aber zurufen darf ich

unsern Gegnern: seid billig und anerkennt, daß, wenn Ihr
uns damals vorhieltet, wir handelten nur so wegen der Person

l)r. Snell's, dieser Vorwurf ein ungerechter war. Nein,
wir stimmten damals für Achtung eines kompetenten Regierungsbeschlusses,

nicht weil er vr. Snell betraf, sondern des Grundsatzes

wegen, und wir werden heute alle ebenso stimmen,
trotz Dr. Zeller. Wollt Ihr ein auffallendes Beispiel, wohin



in politischen Dingen Grundsatzlosigkeit führt? WaS liegt
uns heute vor? Eine bedeutende Zahl von Bittschriften aus
dem Volke, welche Aufhebung der Wahl eines theologischen
LehrcrS wünschen, weil diese Wahl Besorgnisse erweckt hat
für den Glauben und den Frieden der Kirche. Und c« wird
angetragen, zur Tagesordnung zu schreiten, weil der Regie-
rungsrath kompetent gewesen. Vergleichet damit, was an
einem andern Orte geschehen: Vor etwa 3 Jahren wurden
in eine n benachbarten Kantone einige theologische Lehrer
ernannt ; es geschah gleichfalls durch den Regierungsrath, es

war eine kompetente Verfügung, wie die vorliegende. Wie
wurde nun damals gehandelt? Sagte man auch, wir
bedauern zwar innigst die Wahl, aber sie ist kompetent
getroffen, daher muß eS dabei bleiben? Oh nein! Zuerst
wurde die Sache vor den Großen Rath gebracht, und hier,
der Kompetenz ungeachtet, in die Frage eingetreten. Indeß
genehmigte der Große Rath die Wahl ; und wurde nun etwa
sein Beschluß geachtet? Wieder nicht, man appellirte an
daS Volk. Aber auch dieß genehmigte die Wahl in
regelmäßiger Abstimmung nach den verfassungsmäßigen Formen
des betreffenden Kantons. Und nun Jetzt raffen sich einige Tausende

zusammen und fallen mit bewaffneter Hand in den fremden
Kanton, um, trotz Regierungsralh, trotz Großem Rathe und
trotz dem Volke, mit Gewalt durchzusetzen, was ihr Parteizweck

war. Und heute soll man im eigenen Kantone gegen
die Wahl eines theologischen Lehrers nicht petitioniren dürfen?
Noch einmal, ich bitte meine politischen Freunde, daS Gesetz

zu achten in diesem Saale, und auch außerhalb desselben zu
warnen vor jeder Ungesetzlichkeit, ihr Möglichstes zu thun,
damit die Frage, die eine religiöse ist, nicht durch Beimischung
politischer Zwecke verunreiniget werde. Nun zur Sache selbst.

Hier sei mir vor Allem ein kurzer Rückblick gestattet auf den

Gang, den die Angelegenheit sowohl im Publikum, als bei

den Behörden genommen hat. Vielfach, und besonders noch
in der Eröffnungsrede des Herrn Vizepräsidenten, ist der

Vorwurf gefallen, die Bewegung sei aus politischer Wühlerei
entsprungen. Wohlthuend war es für mich und gewiß auch

eher zur Beruhigung deS Volkes geeignet, aus dem Munde
deS Herrn Regierungspräsidenten die Anerkennung zu vernehmen,

daß die Bewegung aus religiöser Besorguiß entsprungen
sei. Und wirklich — seien wir gerecht — es ist so. Von
wem ist sie ausgegangen? Von der evangelischen Gesellschaft,
deren Name allein schon zeigt, daß sie nur kirchliche Zwecke

hat, und die aus Männern bestehr, die, meines Wissens, ohne
Ausnahme, aller Polirik ferne, nur Wohlthätigkeit üben, und
deren Aufgabe es außerdem ist, unsern kirchlichen Glauben
zu erhalten. Außer dieser Gesellschaft waren einige wenige
Geistliche thätig, von denen, so viel mir bekannt, nie einer

an politischen Vereinen oder Volksversammlungen Theil
genommen hat, sondern die sich ebenfalls auszeichnen durch
Pflichttreue und, vielleicht, durch etwas mehr als das alltägliche

Maß religiöser Wärme. Haben irgendwo politische
Parteien sich der Sache bemächtiget, oder auch nur einzelne
Parteiführer? Durchaus nicht. Darf namentlich der
konservativen Partei dieß vorgehalten werden? Dieß wäre
niederträchtige Verläumdung. Umgekehrt liegt die unwidersprech-
liche Thatsache vor, daß hier und da einzelne der radikalsten
Staatsbürger, und daß ganze Ortschaften an der Bewegung
Theil nahmen, die noch vor Kurzem für ganz und gar ra-
dikal galten. Was mich persönlich betrifft, Herr Vizepräsident,

meine Herren, so kann ich mich in dieser Beziehung
sehr unbefangen aussprechen; ich habe keine Petition
geschrieben keine nur gesehen; ich habe auch niemanden
bestimmt, zu petitioniren, ich habe im Gegentheile, wo ich
Gelegenheit hatte, davon abgcrathen. ES sind mehrere, sehr
entschiedene politische Gegner in diesem Saale anwesend, die
in meiner Nähe wohnen; ich fordere sie auf, wenn sie es
vermögen, eine einzige Thatsache anzuführen, die auch nur den
Schein, ich will nicht sagen — eines Beweises, aber eines
Anzeichens enthielte, daß ich die Bewegung veranlaßt oder
befördert habe. Wollen Sie die Gründe meiner Handlungsweise

kennen? Ich will sie Ihnen eröffnen. Vorerst gesteht
ich ganz offen, daß mir persönlich die Berufung Zellers
weniger Besorgniß einflößte, als vielen meiner Mitbürger.

Dann aber geschah es auS grundsätzlicher Abneigung vor
polirischen Agitationen. Herr Vizepräsident, meine Herren, ich
habe mich stets gegen dergleichen Bewegungen erklärt, warm
und entschieden seiner Zeit auch gegen diejenige, auS der der
gegenwärtige Zustand hervorgegangen ist, und ich stehe nicht
an, noch heute zu wiederholen, waS ich schon einmal gesagt:
wäre ich damals Meister gewesen, Ihr wäret es heute nicht.
Aber, bei Gort, eS waren nicht persönliche Zwecke oder
Rücksichten, die mich bestimmten. Es geschah aus Grundsatz, auS
der tiefsten Ueberzeugung, daß mir solchen Agitationen keine
Regierung bestehen kann. Ich weiß wohl, ich stehe in dieser
Ansicht mit meinen politischen Gegnern, vielleicht sogar mit
einzelnen Freunden in schroffem Widerspruche. Sie meinen,
beständige Agitation des Volkes gehöre zur Essenz der Demokratie.

Mir erscheint sie hier am gefährlichsten. In einer
Monarchie, in England z.B., wo die öffentliche Gewalt stark
genug organisirt ist» ja, da mag eS stürmen und brausen,
das schadet nicht; ob den bewegten Volkselemcnten steht der
von ihnen unberührte Thron. Aber in einer Republik ist
dieß nicht möglich. Hier ist die wahre Form des öffentlichen
Lebens die, daß das Volk in gesetzlichen Versammlungen
seine Regierung selber wählt. Einmal gewählt aber soll sie
Regierung sein, und dieß ist mit beständiger Wühlerei und
Aufregung nicht möglich. In dieser liegt ein anormaler
Zustand, eine Krankheit der Republik, die sporadisch auftretend
immer gefährlicher, chronisch röbtlich für die öffentliche Ordnung
ist. Einen dritten Grund endlich, weßhalb ich gegen das
Petitioniren war, will ich auch auSsprechcn. Ich sah vor, daß
der Große Rath die formelle Gültigkeit der Wahl zum Grunde
nehmen werde, um die Petitionen abzuweisen, und besorgte,
man möchte hernach die Unredlichkeit begehen, die Sache so

auszulegen, als ob der Große Nach die Wahl selbst gutgeheißen
hätte. Allerdings nahm im Verlaufe die Bewegung einen etwas
veränderten Charakter an. Aber warum? Zuerst steigerte man
die Besorgniß, statt sie zu heben, und als sie anwuchs, zogen sie

die Regierung selbst und diejenigen, welche sich vorzugsweise ihre
Anhänger beißen, auf das politische Gebiet hinüber. Lassen Sie
mich den Gang, den die Angelegenheit genommen, etwas näher
durchgehen. Der erste Schritt war eine höchst würdige Eingabe
deS Präsidenten der Synode an den Regierungsrath. Der Schritt
war ein sehr außergewöhnlicher, denn er geschah ohne Auftrag
der Synode, auS eigenem Antriebe des Präsidenten, setzte also
den tiefsten Drang voraus zu solcher Handlungsweise. WaS
war die Folge? Sie fand nicht die geringste Beachtung. Die
Schrift ward all aeta gelegt. Nun benutzten einzelne Kirchen-
gliedcr das Petitionsrecht, um die gleichen Gefühle gegen den

Großen Rath auszusprechen, und hierauf schon begannen polizeiliche

Vorkehrungen. Es wurden an mehr als einem Orte
Personen wegen ihrer Theilnahme an Petitionen verhört, —höchst
wahrscheinlich nicht auf Befehl, vielleicht sogar ohne Wissen der
obern Behörden. Aber genug, die Thatsache bestehr. Gleichzeitig
erhebt sich der einstimmige Schrei sämmtlicher öffentlicher Blätter
einer politischen Partei über Wühlerei und ReligionSgefahr.
Schon durch dieses alleinige Faktum erhielt die Sache wirklich
eine polirische Färbung. Nun benutzen einige Staatsbürger die
Presse, um ihre Besorgnisse gegen Dr. Zeller'tz Berufung gegen
daS Volk auszusprechen, — und sofort wieder polizeiliche Schrille.
Einem der Verfasser wird zum bittersten Vorwürfe angerechnet,
daß er einzelne Sätze auS Zcller's Schriften herausgezogen und
daraus seine Bedenken gegründet habe. Aber was thut die
Behörde? Sie reißt aus Herrn FellenbergS Schrift ein einzelnes
Wort heraus, und daraus gestützt wird er eingestellt. Ein
weitere? bedeutendes Moment ist die Erscheinung einer Gegenschrift
unter dem Tikel: „Die Zelter'sche Religionsgefahr im Kanton Bern."
Diese Schrift ist, wie eS schon bemerkt wurde, ungesetzlich in
der Form, sie enthält die Angabe deS Druckers nicht, und ihr
Inhalt besteht auS den lügenhaftesten Entstellungen und
widerlichsten Verdächtigungen. Sie nennt alle diejenigen, welche sich

gegen die Berufung Dr. Zeller's auSsprechen, „Molchen und
Unken — Heuchler — Reaktionärs — bankrott an Leib und
Seele." Leider entsteht der Glaube, daß die Schrift von der
Regierung ausgegangen sei, und waS diesen Glauben bestärkt,
ist, daß sie durch amtliche Kanäle verbreitet wird, durch die
Post, durch Landjäger. Die Schrift selber enthaltet sogar ein


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































